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1941, 145 Nr. 1
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§ 4 VolksschädlVO. Eine Verurteilung 
nach §4 VolksschädlVO. ist auch dann zu
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für die „sonstige Straftat“ i.S. von §4 
Sondergericht Essen: DR. 1941, 145 Nr. 3 
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„„ 172,185 StGB. Eine Bestrafung wegen 
einer zugleich den Tatbestand des §17- 
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Bürgerliches Gesetzbuch
138, 652 ff. BGB.; Programm d{f

NSDAP, v. 24. Febr. 1920.
Ein Makler handelt sittenwidrig, wen 

er die bei seiner Tätigkeit für den Auftrag 
geber erlangten Kenntnisse gegen dies 
zum Zweck der Erlangung eines eigen 
Vorteils ausbeutet. .

Das Programm der NSDAP, enthält
auf der nationalsozialistischen Weltansctia 
ung beruhende politische Zielsetzung “ 
NSDAP., die seit dem Umbruch für 0 
Rechtsleben, namentlich auch bei Auslegung 
der in Geltung gebliebenen Gesetze, 'U 
ausschlaggebender Bedeutung ist. Ol 
Düsseldorf: DR. 1941, 154 Nr. 10 
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ist die Ladung, falls die benutzte Lai 
Straße von schlechter Beschaffenheit 1 
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Der Arbeitgeber, der seine Leute ohne e- 
sprech,ende Weisungen abfahren läßt, ist i  
den Schaden verantwortlich, der dadur 
entsteht, daß das Holz abrutscht, die P><-t 
mit dem Gespann durchgehen und and 
Verkehrsteilnehmer verletzen. OLG. K 
DR. 1941, 155 Nr. 11 

§ 826 BGB. Zur Frage, ob sich ein \ . 
brikant bewirtschafteter Waren, der c „ 
Weiterbelieferung eines früheren Kuu jj 
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Falles die Aufrechterhaltung des bisherigen 
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sicht zu stehen; insoweit wird JFG. 20, 364 
= DR. 1940, 243 aufgegeben. KG.: DR. 
1941, 153 Nr. 9 (Scanzoni)

angenommen werden, daß die mit den> 
triebe dieser Bahnen verbundene Be,,u.__ _______ ___________ Dc |j(,
gung grundsätzlich dem bürgerlicher*  ̂^
fichen Geschäftskreis angehört. 9 
Verb, mit Art. 131 WeimVerf. findet ke 
Anwendung. KG.: DR. 1941, 156 Nr. O . 

§ 2205 BGB. Die Auflassung eines b1“ ,1,IC /Auimaauug cmco * ij-
laßgrundstücks, die der f  estaments 3
Strecker unter Zustimmung der Erben U  
Erfüllung einer vermeintlichen, tn W afn^,cnuuuiig ciuu vT , * * . 1
nicht bestehenden Vermächtnisschuld
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unö bte Vanbroerfsfammern, bie 3ieid)sgtuppen oon Snbuftrie unb Vanbel foroie bereu Uuterglieberungeu, bie 
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Die Aufgabe der Strafrechtserneuerung
Von Reichsminister Generalgouverneur Dr. H ans F ra n k , Präsident der Akademie für Deutsches Recht

Das Strafrecht ist die geheiligte Domäne der 
höchsten und letzten Sicherung der Autorität einer 
völkischen Gemeinschaft. Freilich kann man sagen, 
diese letzte Sicherung biete der Krieg, bieten die 
Waffen des Krieges; das ist richtig. Aber im histo
rischen Raum gehen die Geschehnisse nicht nach 
Art logischer Ausdeutung gesetzter Normen vor 
sich. Da jedoch, wo das Schicksal eines Einzellebens 
unmittelbar durch den Spruch eines Richters so ge
staltet wird, daß es um Tod und Leben, Freiheit 
und Ansehen geht, ist die höchste Autorität der 
Gemeinschaft im Normenraum, im Raum der un
mittelbaren Ausdeutbarkeit des Willens eines Ge
setzgebers vorhanden. Daher gebührt dem Straf
recht der erste Rang.

Wenn die Akademie für Deutsches Recht sich der 
Aufgabe verschrieben hat, den staatlichen Instanzen 
hei der Erstellung dieser Autorität unseres Reiches 
auf dem Gebiete des Strafrechts zu helfen, so ist 
das nur eine Selbstverständlichkeit. Es gibt unend
lich viele theoretische Bedenken gegen diesen oder 
jenen Teil des Strafsystems, der Begriffsbildung 
usw. Vom Standpunkte der Erhaltung einer völ
kischen Gemeinschaft und ihrer Ordnung aus 
herrscht aber Einmütigkeit darüber, daß die Be
strafung des Übeltäters, der sich schuldhaft gegen 
die Gemeinschaft vergangen hat, erfolgen muß, soll 
nicht die Gemeinschaft darunter Schaden leiden. 
Wenn wir von diesem Standpunkte aus das Straf
recht als Möglichkeit der Gemeinschaftssicherung 
bejahen, dann sind die Effekte und Farbpunkte bei 
der Betrachtung des Strafrechts als legislativen Pro
blems, die der Nationalsozialismus gebracht hat, nur 
Zusätze zu dem Kernpunkt: der Durchsetzung der 
Autorität gegenüber dem Übeltäter.

Wenn w ir Nationalsozialisten immer noch voi dei 
Aufgabe der endgültigen Kodifikation eines deut
schen, modernen, nationalsozialistischen Strafgesetz
buches stehen, so müssen w ir angesichts der Ent
wicklung der Weltlage dafür dankbar sein. Denn die

mit dem Krieg erfolgende Neugestaltung des Rei
ches, die der Reichs- und Volksführung damit ge
stellten neuen Aufgaben, vornehmlich die aus den 
führenden Bezogenheiten des Reiches durch seine 
Schutzherrlichkeit über andere Völker erstehenden, 
dies alles wird eine solche Häufung von neuen Pro
blemen im Strafrechtsraum mit sich bringen, daß 
wir, hätten w ir das Strafgesetzbuch schon vollendet, 
unmittelbar nach dem Kriege wieder am Anfang 
stehen würden. W ir dürfen nicht mehr mit dem 
engen Raum eines Nationalstaates allein rechnen, 
sondern wir sind berufen, uns in dem größeren 
Format eines Reiches von Weltgeltung auch legis
lativ einzurichten. Es ist ganz klar, daß demnach das 
Verhältnis etwa des Polen im Generalgouvernement, 
des Franzosen im besetzten Gebiet, des Negers in 
den Kolonien oder irgendeines anderen direkt oder 
indirekt in den Machtbereich des Reichs Einbezoge
nen auch von der strafrechtlichen Seite unter dem 
Gesichtspunkt der Autorität nicht nur des Staates, 
sondern auch des Primats des deutschen Volkes und 
seiner Wcltreichsbedeutung zu untersuchen sein 
wird. Das ist eine Aufgabe, die w ir nach juristischen, 
methodischen Grundsätzen präzise und formbeherr
schend zu meistern haben. M it pathetischen Erklä
rungen allein sind Weltreiche noch nie geschahen 
worden; sie könnten aber in Anwendung dieser 
Methode leicht wieder zugrunde gehen. Infolge
dessen haben wir die klare Erkenntnis von der Not
wendigkeit rechtsförmlicher Gemeinschaftssicherung 
zu wahrhaft klassischer Bewußtheit zu bringen.

Während des Krieges hat das Strafrecht sich in 
der Richtung auf die Autoritätssteigerung des Staa
tes gegenüber den einzelnen fortentwickelt. Das 
Verfahren ist vereinfacht worden, ein gewisser „Ver
fahrenstaylorismus“  ist im Gang. Die dafür ange
führten Gründe sollen uns hier nicht bewegen. Was 
eine Gemeinschaft im Notkampf unternimmt, braucht 
nicht immer von der Dauerhaftigkeit der echten 
historischen Größe zu sein. Aber wir müssen uns
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docli darüber klar werden, daß nach dem Abschluß 
des Krieges eine Ausweichsituation nicht mehr be
stehen, daß eine neue Chance nicht mehr geboten 
sein wird. Nach diesem Kriege sind wir nach dem 
Wort des Führers mit den großen kämpferischen 
Aufgaben fertig.

In der Nutzung dieser einmaligen historischen 
Situation liegt die Sendung der im Rahmen der 
Akademie für Deutsches Recht an der Strafrechts
erneuerung arbeitenden Kräfte. Sollten wir versagen 
oder sollten die Grundsätze, die wir aufstellen, nicht 
ausreichen, dann würde die Strafordnung eben im 
außerrechtlichen Bereich aufgerichtet; denn Ord
nung muß sein. W ir aber wollen jene solide A u s 
g e g l i c h e n h e i t  de r  i n n e r e n  O r d n u n g ,  die 
das" Strafrecht nicht umkippen läßt in die absolute 
Autorität staatsanwaltlicher Verfolgungsmacht gegen
über einem von vornherein zur Ohnmacht verurteil
ten und jeglicher Verteidigungsmittel beraubten An
geklagten. Rech t  i s t  die B ez o g e n h e i t ,  die 
d ie M a c h t  aus e i genem W i l l e n  zu den i h r  
U n t e r w o r f e n e n  her  s te l l t .  Das Recht muß des
halb dem einzelnen d ie  l ega l e  M ö g l i c h k e i t  
zur  V e r t e i d i g u n g ,  zur Aufklärung des Tatbe
standes und damit zur Sicherung gegenüber Willkür 
und Unrecht bieten. Sonst sprechen wir besser nicht 
von S t r a f r e c h t ,  sondern nur von S t r a f g e wa l t .  
In diesem kulturbedingtcn Zusammenhang muß also 
dafür gesorgt werden, daß Autorität nicht mit Bru
talität und daß Macht nicht mit einseitiger Gewalt
anwendung verwechselt wird. Die Macht eines Staa
tes beruht darauf, daß sie sich voll bewußt dem
jenigen versagt, der sie nur willkürlich anzuwenden 
gedenkt, daß sie nur dem zur Verfügung steht, der 
sie im Dienst der Gemeinschaft durchzusetzen be
rufen ist.

Wenn wir die Jahre durchgehen, in denen wir 
uns mit der Reform des deutschen Strafrechts be
faßt haben, so können w ir sagen: es gibt kein Pro
blem, sei es allgemeiner, sei es besonderer Art, das 
nicht von A bis Z durcherörtert wäre. Die Fronten 
stehen. Die Materie schreit nun nach ihrer künst
lerischen legislativen Formulierung. Wenn wir die 
wertvollen Ergebnisse der amtlichen Strafrechtskom
missionen, die ja schon in der Form eines Entwurfes 
kulminieren, einbauen in die Gesamtarbeit an der 
Strafrechtsreform, so glaube ich, wird aus dieser 
Einheit von Theorie und Praxis, von Ministerium 
und Akademie, von Partei und Staat in allen Aus
strahlungen doch etwas Neues, Großes erstehen. 
Wovor w ir uns nur hüten müssen, ist Kompromiß, 
ist Theatralih, die etwas anderes sagt, als sie meint. 
W ill man eine bloß staatsanwaltschaftlich betonte 
autoritäre Rechtsprechung, dann soll man lieber 
nicht den Richter damit bemühen, Strafrechtsurteile 
zu sprechen. Stellt man aber den Richter in den 
Mittelpunkt des Verfahrens, dann muß man ihn 
auch zum wahrhaften Repräsentanten einer völkisch

verwurzelten Gerechtigkeitsübung machen und nicht 
den Staatsanwalt, und dann darf man auch nicht die 
verwaltungsstrafrechtliche Zuständigkeit unbegrenzt 
erweitern. Es ist unmöglich, das Rechtsgebäude zu
gleich mit einer völlig verteidigungslosen Verdam
mung zu kombinieren. Weder als Nationalsozia
listen, noch als Deutsche, noch als Gesetzgeber, 
weder als Repräsentanten des Staates noch als 
Repräsentanten der Partei dürfen wir uns verlieren 
in einem ungeordneten Nebeneinander verschiedener 
Systeme der Machtdurchsetzung, wo einer den ande
ren übertrumpfen will. Eine solche Übersteigerung 
in der Autoritätsdurchsetzung würde nicht einer ge
wissen Theatralik und damit einer gewissen Schwäche 
entbehren. Die solide Rechtsform, die wir auf Be
fehl des Führers aufzubauen haben, bedingt, daß 
der gesetzestreue, bewegungstreue, führertreue 
Volksgenosse seines Lebens, seiner Freiheit, seiner 
persönlichen Entwicklung sicher ist und daß er sich 
im Rahmen dieser Sicherheit auch zum Vorteil der 
Volksgemeinschaft entwickeln kann. Daher muß das 
Strafrecht in die Hände großartiger, von der natio
nalsozialistischen Weltanschauung völlig durchdrun
gener und von der Erkenntnis auch der Nöte des 
Einzelschicksals erfüllter Persönlichkeiten gelegt 
werden, die als eine Art Volksrichter, als Richter
persönlichkeiten im Sinne der germanischen Vor
stellung in ihrem Volk die sozialen Steuermänner 
sind. Auch die Weihe des Gerichts muß gerade im 
Strafprozeß stärker wiederhergestellt werden, und 
es darf nicht angehen, daß Richterpersönlichkeiten 
in aller Öffentlichkeit lächerlich gemacht werden; 
denn hier fällt der Bumerang, wenn er geworfen 
wurde, auf den Werfer zurück. Das Problem liegt 
hier weit über dem eigentlichen Staatsraum als eine 
Gesamtmission dieser Zeit, die dem Führer feierlich 
anheimgestellt ist. Unsere Aufgabe ist es, ebenso 
laut und nachdrücklich, wie andere die Autorität in 
jeder Form vertreten, zum Ausdruck zu bringen, daß 
wir die Autorität des Rechtes als Bestandteil einer 
dauernden Macht mutig zu vertreten haben.

Im  S t r a f r e c h t  s c h a f f t  s i ch  ein V o l k  die 
s i che r e  H e i m s t ä t t e  der  G em e i ns c h a f t .  Ich 
glaube, wir sind uns alle darüber einig, daß un
mittelbar nach dem Kriege die g r oße  K o d i f i k a 
t i o n  des S t r a f r e c h t s  eine der ersten und schön
sten Aufgaben sein wird, die w ir haben. Dieses 
Werk im engsten Verein mit anderen Stellen zu voll
enden, ist mein Aufruf an die im Rahmen der 
Akademie für Deutsches Recht arbeitenden Kräfte. 
Es handelt sich um eine ernste Aufgabe, die ju
ristisch allein nicht zu lösen ist. Sie bedarf der 
mutigen, bekennerbereiten Persönlichkeiten wie alle 
großen Gesetzeswerke der Weltgeschichte.

(Aus der Ansprache vor dem Strafrechtsaus
schuß auf der 7. Jahrestagung der Akademie 
für Deutsches Recht.)
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Die Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen 
in den Jahren 1939 und 1940

(Abgeschlossen am 30. November 1940)

Von Landgerichtsdirektor Hans  S c h i c k e r t ,  Leipzig

Überblickt man die Arbeit der 6 Strafsenate des 
RG. in der kurzen Zeitspanne von annähernd 2 Jah
ren, so zwingt sie zu tiefer Nachdenklichkeit. An 
der bunten Fülle zahlreicher neuer Fragen erkennt 
man die ungeheure Dynamik der Zeit; Fragen des 
österreichischen, sudetenländischen, memelländischen, 
des Protektorats- und des Ostrechtes tauchen auf, 
rufen bei der Rückschau Erinnerungen an große 
weltgeschichtliche Geschehnisse wach und kündigen 
eine Fülle neuer Probleme an. Der Krieg beherrscht 
seit September 1939 die Zeit; das Kriegsrecht mit 
vielen neuen Gesetzen tritt immer mehr in den Vor
dergrund. Die Ostmark hat vorläufig ihr eigenes 
Recht behalten, pflegt es in einem neuen 6. Senat; 
er muß sich bemühen, auf möglichst vielen Gebieten 
die Rechtsangleichung, an das reichsdeutsche Recht 
schon jetzt zu finden. Die Zeit der raschen Ent
scheidungen ist den Rechtsbehelfen abhold. Immer 
zahlreichere Strafsachen werden der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit entzogen und S o n d e r g e r i c h t e n  
zugewiesen. Die Gerichte erster und letzter Instanz 
mehren sich von Jahr zu Jahr. Die Bedeutung des 
früher höchsten deutschen Gerichts nimmt damit 
ab; alle wirklich schweren und bedeutenden Fälle 
werden ohne Nachprüfung durch eine weitere In
stanz rasch erledigt. W ie  s t eh t  es m i t  d e r  
R e c h t s e i n h e i t  im G r o ß d e u t s c h e n  Reich? 
H ü t e r i n  der  R e c h t s e i n h e i t  im überkommenen 
binn ist das RG. schon lange nicht mehr. Und doch 
bleibt die ausgleichende Funktion auf den Rechts
gebieten, die diesem Gericht noch verblieben sind, 
mcht ohne Wirkung auch auf die ihm entzogenen 
Gebiete, überall folgt bei den Untergerichten der 
Übertreibung das Zurückschrauben, der ängstlichen 
Zurückhaltung das kühne Vorwärtstreiben, bis das 
1 e.ndeI endlich in dem von der Staatsführung ge
wünschten Gleichmaß schwingt. Das auf einigen 
Gebieten aufzuzeigen, ist der eine Zweck dieser 
iV . ^ er andere liegt darin, einen Überblick über 
aie Rechtsfragen zu geben, die am häufigsten das 
F-n ^schäftigen. Vollständigkeit kann bei der 
bulle des Stoffs nicht erreicht werden. Aus-
f " « n  und einer besonderen Darstellung vor- 

enalten ist die Arbeit des 6. (ostmärkischen) 
enats. Nicht erörtert werden bei dem Recht des 
tratverfahrens die neuen Rechtsbehelfe der Nich- 
gkeitsbeschwerde und des außerordentlichen Ein- 

spruchs. Bei der Nichtigkeitsbeschwerde, die viel- 
h e>nmal die Erbschaft der Revision anzutreten 
uat und die die Rechtseinheit wiederherzustellen 
rennag, liegen noch keine genügenden Erfahrungen 

vor, um jetzt schon abschließend über ihre Be- 
eutung berichten zu können.
Die Arbeit gliedert sich in 3 Teile: Strafgesetz

buch, einige wichtige strafrechtliche Nebengesetze 
D i  Strafvei'fahren. Die Zusammenfassung der 
Rechtsprechung in einzelnen großen Abschnitten 

soll schon in den Überschriften andeuten, wo die 
Hauptarbeit des RG. liegt und in welcher Rich
tung das Fortschreiten und die Wandlung gesehen
werden.

I .  Strafgesetzbuch

1. R e c h t s s c h ö p f u n g  aus Geset z  und ge 
sundem V o l k s e m p f i n d e n

Die N e u f a s s u n g  des § 2 ' S t G B .  hat in der 
ersten Zeit bei den Untergerichten zu zahlreichen 
Übertreibungen geführt. Es war Aufgabe des RG., 
hier den richtigen Ausgleich zu finden. Die Recht
sprechung der Gerichte hat sich inzwischen weit
gehend gefestigt. Das RG. hat sich auch im Be
richtszeitraum mit zahlreichen Fragen der ent
sprechenden Anwendung der Strafgesetze befaßt, 
die Grundgedanken erneut herausgearbeitet und auf 
einigen Rechtsgebieten neue Wege gewiesen. Das 
RG. betont immer wieder, daß der seit 1933 ein
getretene Wandel in der Auffassung von Recht und 
Staat den Richter, vor allem den Strafrichter, nicht 
von der Treue gegenüber dem Gesetz entbinde 
(RGSt. 73, 398 =  DR. 1940, 286«). Umgekehrt soll 
der Richter stets erkennen, welcher Rechtsgedanke 
dem einzelnen Strafgesetz in Verbindung mit dem 
gesunden Volksempfinden zugrunde liegt. In der 
ersten Richtung liegt z. B. die Entscheidung RGSt. 
73, 243 =  DR. 1939, 1860l6, wonach es dem Grund-

fedanken des Gesetzes widerspricht, den § 271 
tGB. gemäß § 2 StGB, auf unzweifelhafte Privat

urkunden auszudehnen, die auch nach dem Willen 
und der Meinung der Beteiligten nichts anderes 
sein sollen; ebenso sei es unmöglich, den §269 
StGB, auf Fälle anzuwenden, in denen der Text 
eines vorgelegten Schriftstücks unterzeichnet wird. 
Nach RGSt. 73, 385 =  DR. 1940, 1932 kann der
jenige, der eine unzüchtige Handlung nicht öffent
lich begeht, nicht entsprechend dem § 183 StGB, 
bestraft werden. § 177 StGB, ist nicht entsprechend 
anwendbar, wenn der Täter das Mädchen zwar 
durch Drohungen veranlaßt, ihm den Beischlaf zu 
gewähren, aber nicht mit einer gegenwärtigen Ge
fahr für Leib oder Leben der Angegriffenen droht; 
ebensowenig ist § 179 StGB, entsprechend anwend
bar, wenn der Täter das Mädchen zwar durch 
Täuschung veranlaßt, ihm den Beischlaf zu ge
währen, sie aber nicht über die Außerehehchkeit 
des Beischlafs täuscht (RGSt. 73, 358 =  DR. 1940, 
282). Nach RGSt. 74, 44 =  DR. 1940, 639» ist die 
entsprechende Anwendung des § 157 Abs. 1 Nr. 1 
StGB, in den Fällen einer Verurteilung nach § 153 
StGB, nicht gestattet. Falsche eidesstattliche Ver
sicherungen sind nach § 156 StGB, nur strafbar, 
wenn sie vor einer zuständigen Behörde abgegeben 
werden; § 2 StGB, kann daran nichts ändern (RGSt. 
73, 147 =  DR. 1939, 9887). Zur T r e u e  g e g e n 
übe r  dem Geset z  mahnt wohl am sinnfälligsten 
eine der letzten Entscheidungen auf dem Gebiet 
der entsprechenden Gesetzesanwendung; 5D312/40 
v. 18. Juli 1940 =  DR. 1940, 1836 legt dar, daß ein 
Verkehr mit Zivilgefangenen dem Verbot des Um
gangs mit Kriegsgefangenen nicht gleichzustellen 
ist. Gerade in dieser Entscheidung und ihrer sorg
fältigen Begründung zeigt sich das hohe und weit
schauende Verantwortungsbewußtsein des RG., das 
den Stimmungen des Augenblicks die großen Zu-

15*
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sammenhänge und den Willen der Staatsführung 
gegenüberhält. — Andererseits sind manche Ent
scheidungen ergangen, die eine entsprechende 
Rechtsanwendung für zulässig erklären. Hier ist 
weiter eine vorsichtige Entwicklung zu beobachten, 
wenn das oberste Gericht auch "manchmal durch 
die Kühnheit, mit der aus dem Grundgedanken 
des Gesetzes neue Folgen abgeleitet werden, über
rascht. M it der entsprechenden Anwendung von Ge
setzen befassen sich neben vielen anderen Ent
scheidungen RGSt. 73, 100 =  DR. 1939, 3622 
(Führen eines Baubuchs durch den Geschäftsführer 
einer GmbH.), RGSt. 73, 151 =  DR. 1940, 105 * 
(Hehlerei bei einem Täter, der ohne Einverständnis 
des Vortäters Sachen an sich bringt), RGSt. 73, 271 
=  DR. 1939, 18538 (§176 Abs. 1 Nr. 2 StGB, bei 
Mißbrauch einer Frau zum außerehelichen Beischlaf, 
die sich nicht in einem bewußtlosen oder willen
losen Zustand befindet, aber plötzlich überrumpelt 
wird). RGSt. 74, 279 -  DR. 1940, 1837» bestraft 
die Benutzung eines mit einem roten Winkel ge
kennzeichneten Kraftwagens zu einer reinen Ver
gnügungsfahrt entsprechend dem § 4 VO. v. 6. Sept. 
1940 (RGBl. I, 1698) in Verbindung mit §23 KraftfO.

2. G e l t u n g s b e r e i c h  des S t r a f r e c h t s
§ 3 StGB, ist durch die VO. v. 6. Mai 1940 (RG

Bl. I, 754) neu gefaßt worden. Dadurch hat sich eine 
Reihe von Streitfragen erledigt, die vor allem bei 
dem Problem der Strafbarkeit der Rassenschande 
im Ausland aufgetaucht waren. Die vorläufige 
Weitergeltung des österreichischen Strafrechts in 
der Ostmark hat auf dem Gebiet des sog. interlokaleu 
Strafrechts zu mancherlei Schwierigkeiten geführt, 
die zur Zeit noch eifrig erörtert werden. Das RG. 
hat in der vielumstrittenen Entscheidung RGSt. 74, 
219 «= DR. 1940, 152519 dahin entschieden, daß eine 
in der Ostmark begangene Straftat auch von den 
Gerichten des Altreichs in der Regel nach öster
reichischem Strafrecht zu beurteilen sei, ohne Unter
schied, ob sie vor oder nach der Vereinigung Öster
reichs mit dem Reich begangen worden ist. Grund
sätzlich sei jede strafbare Handlung, die in einem 
der mehreren Rechtsgebiete des Deutschen Reichs 
begangen werde, von jedem Gericht des Deutschen 
Reiches nach dem sachlichen Strafgesetz des Tat
orts zu beurteilen.

3. D e r G e w o h n h e i t s v e r b r e c h e r ;  M a ß 
r e g e l n  de r  S i c h e r u n g  und B es s e r ung
Die Rechtsprechung zur Frage des G e w o h n 

h e i t s v e r b r e c h e r s  und zu den Maßregeln der 
Sicherung und Besserung kann im wesentlichen als 
abgeschlossen betrachtet werden. Die Grundsätze 
für die Anwendung des § 20 a StGB, und für die 
Anordnung der Sicherungsverwahrung sind nun
mehr in RGSt. 72, 356 =  JW. 1938, 3101 2 zu
sammengefaßt. Danach ist es feste Rechtsprechung, 
daß für die Anwendung des §20a StGB, die Per
sönlichkeit des Täters im Zeitpunkt der Hauptver
handlung, für den Ausspruch der Sicherungsver
wahrung aber sein Zustand und die äußeren Um
stände bei der Entlassung aus der Strafhaft zu
grunde zu legen sind. M it dem Begriff des gefähr
lichen Gewohnheitsverbrechers hat sich neuerdings 
RGSt. 74, 217 =  DR. 1940, 1277 * befaßt und noch
mals die Grundgedanken scharf herausgestellt. Die 
bisherige Rechtsprechung, daß eine Straftat durch 
die Anwendbarkeit des § 20 a StGB, nicht zum Ver
brechen im Sinne des § 1 StGB, wird, ist erneut 
bestätigt worden (RGSt. 74, 65 =  DR. 1940, 633 0-

Der Neigung der Untergerichte, in Grenzfällen

zu leicht auf die bequeme Unterbringung in einer 
H e i l -  o d e r  P f l e g a a n s t a l t  zu erkennen, mußte 
das RG. immer wieder entgegentreten. In allen der
artigen Fällen ist zunächst zu prüfen, ob auf Siche
rungsverwahrung zu erkennen ist (RGSt. 73, 101 
=  DR. 1939, 16 Ii; 4 D 123/40 v. 29. März 1940 =  
DJ. 1940, 597; früher RGSt. 73, 44 =  [W. 1939, 
3991). Nach RGSt. 73, 314 =  DR. 1940, 25» können 
unsinnige Vorstellungen des Täters über seine Lage 
oder seine Umwelt, zu denen ihn nur sein Zustand 
der Zurechnungsunfähigkeit geführt hat, bei der 
Anwendung des § 42b StGB, nicht zu seinen 
Gunsten berücksichtigt werden.

Bei der Anwendung der Maßregel der E n t 
m a n n u n g  zeigt die Rechtsprechung weiterhin 
große Zurückhaltung. Die wissenschaftlichen Er
kenntnisse über den" Erfolg dieser Maßnahme sind 
noch nicht gesichert. So erklärt sich die immer 
wiederkehrende Mahnung an die Gerichte, sie hätten 
nicht nur zu prüfen, ob die öffentliche Sicherheit 
die Entmannung erfordert, sondern alles zu wür
digen, was für eine so schwerwiegende Entschei
dung von Bedeutung sein könne (1 D 815/39 vom
3. Nov. 1939). Erbbiologische Gründe (z. B. die Ver
hütung unerwünschter Nachkommenschaft) dürfen 
für die Frage, ob die Entmannung anzuordnen ist, 
nicht berücksichtigt werden (1 D 603/ 39 v. 8. Sept. 
1939: HöchstRRspr. 1940 Nr. 37). Sind Entmannung 
und mit einer Verwahrung verbundene Sicherungs
maßregeln gleichzeitig zulässig, so darf die Ent
mannung nur dann allein angeordnet werden, wenn 
Gewähr dafür besteht, daß sie während der Straf
haft ausreichend wirksam werden wird (RGSt. 73, 
101 -  DR. 1939, 16U).

Das B e r u f s v e r b o t  wird von den Untergerich
ten nur selten ausgesprochen, wohl aus dem Ge
fühl heraus, daß die Verwaltungsbehörde an sich 
die gegebene Stelle für derartige Maßnahmen ist. 
Das Ru. hat diese Einstellung nicht gebilligt und 
in RGSt. 74, 54 =  DR. 1940, 4911 ausgesprochen, 
das „kann“  in §421 StGB, enthalte den Befehl 
an den Richter, von der Vorschrift Gebrauch zu 
machen, wenn es ihr Zweck angemessen erscheinen 
lasse.

Zu der oft sehr schwierigen Frage des Z u s a m 
m e n t r e f f e n s  m e h r e r e r  M a ß r e g e l n  d e r  
S i c h e r u n g  und B e s s e r u n g  haben sich nun
mehr auch ganz bestimmte Grundsätze entwickelt, 
die eine klare Abstufung der einzelnen Maßstäbe er
kennen lassen. Sind mehrere Maßregeln der Siche
rung und Besserung zulässig, so kommt bei der 
Auswahl zwischen mehreren zulässigen Sicherungs
maßregeln den Schutzbelangen der Allgemeinheit 
nicht nur unter dem Gesichtspunkt der ausreichen
den Sicherung, sondern auch unter dem der besten 
Eignung der Maßregel der Vorrang zu. Läßt sich 
die geeignetste Maßregel nicht im voraus bestim
men, so können auch aus diesem Gesichtspunkt 
mehrere Maßregeln nebeneinander angeordnet und 
es kann der Volfstreckungsbehörde die Entscheidung 
über die jeweils geeignete überlassen werden. Erst 
wenn auf Grund dieser Erwägungen keiner Maß
regel der Vorzug zu geben und auch nicht die An
ordnung mehrerer Maßnahmen geboten ist, ist für 
die Auswahl maßgebend, welche Maßnahme den 
Angeklagten am wenigsten beschwert (RGSt. 73,101 
=  DR. 1939, 16U).

4. Ve r suc h
Die Grenze zwischen der straflosen Vorbereitung 

und dem strafbaren Versuch ist auch im Berichts
abschnitt immer mehr nach der subjektiven Seite
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verschoben worden. Anlaß dazu gaben im wesent
lichen die Sittlichkeitsverbrechen, denen der schärfste 
Kampf angesagt worden ist. Bei der Rassenschande 
und bei den Devisenvergehen hat diese Subjektivie- 
rung zu so weitgehenden Folgerungen geführt, daß 
abzuwarten ist, ob sie allgemein in diesem Umfang 
aufrechterhalten werden können. Dazu nur einige 
Beispiele. Einen Versuch der Vornahme unzüchtiger 
Handlungen sieht 4 D 435/39 v. 30. Juni 1939 =  HRR. 
1939 Nr. 1136 in dem gewaltsamen Verbringen eines 
Jugendlichen an den Ort, an dem die unzüchtigen 
Handlungen vorgenommen werden sollen. Versuch 
der Rassenschande liegt in der Aufforderung der 
Frau zum alsbaldigen Geschlechtsverkehr (RGSt.73, 
76— JW. 1939, 340«), in der Fahrt des Mannes i^s 
Ausland, um dort eine verbotene Ehe einzugehen 
(RGSt.73, 1 4 2 -DR. 1939, 711’), in dem Eindringen 
eines Juden in die Wohnung einer deutschblütigen 
Frau, um mit ihr den Geschlechtsverkehr auszuüben 
(Rast. 74, 86 -  DR. 1940, 681 2). Einen Versuch der 
Überbringung von Zahlungsmitteln ohne Genehmi
gung ins Ausland erblickt 4 D 815/39 v. 5. Jan. 1940 
7= HRR. 1940 Nr. 1051 schon in der Ansammlung und 
in dem Verborgenhalten von Werten, die in einem 
Versteck demnächst ins Ausland gebracht werden 
sollten.

5. T e i l n a h m e
Dem Willensstrafrecht entspricht ein weiter Täter

begriff und eine Einschränkung des Grundsatzes 
9er Akzessorietät. Nach 1 D 104/40 v. 8. März 1940 
kann Alleintäter sein, wer bei einem Tötungsver
brechen überhaupt nicht Hand angelegt hat, denn 
auch Tötungsverbrechen sind nicht „eigenhändig“ ; 
demgemäß sei auch denkbar, daß nur Gehilfe sei, 
wer die Tat selbst allein und mit eigener Hand aus- 
führe. Nach I D  930/39 v. 20. Febr. 1940 =  DJ. 1940, 
629 begeht derjenige, der mit demselben vorberei
tenden Tatbeitrag als Mittäter an mehreren selbstän
digen Handlungen beteiligt ist, auch seinerseits 
mehrere selbständige Handlungen. Damit ist der 
Senat von seiner Entscheidung RGSt. 70, 26 — JW. 
1936, 728 abgerückt. Im übrigen ist die neuere 
Rechtsprechung des RG., wonach als „Tat“  des Ge
hilfen oder des Anstifters nicht die Haupttat, son
dern sein Tatbeitrag anzusehen ist, weiter entwickelt 
worden. Einen gewissen Rückschritt bringt aller
dings die Entscheidung RGSt. 74, 56 -  DR. 1940, 
68615, wonach an dem Grundsatz, daß der Ort der 
Haupttat. auch als Begehungsort der Beihilfe zu 
gelten habe, festzuhalten ist. Begründet wird dies 
mit dem Gedanken der Akzessorietät. — Die Lehre 
von der Beihilfe durch Unterlassung ist weiter ent
wickelt worden, interessanterweise auch jetzt vor- 
^J^gfud auf dem Gebiete des Me i ne i ds .  Nach 
HGSt. 74,38 — DR. 1940,6375 kann eine Beihilfe zum 
Zeugenmeineid darin liegen, daß ein Beteiligter, 
der der Vernehmung des Zeugen beiwohnt, auf Be
tragen dessen falsche Aussagen bekräftigt und so
dann auch noch während der folgenden Eidesbeleh
rung und Vereidigung des Zeugen schweigt, statt 
diese nun durch ein offenes Bekenntnis der Wahr
heit zu verhindern. In derselben Richtung liegt die 
Entscheidung RGSt. 74, 283 =  DR. 1940, 2057 >, wo
nach Beihilfe zum Zeugenmeineid die Partei eines 
bürgerlichen Rechtsstreites dadurch begehen kann, 
daß sie es unterläßt, eine falsche Parteibehauptung 
?n berichtigen, für die sie den Zeugen benannt hatte, 
b^jner die Entscheidung 1 D 551/40 v. l.O kt. 1940 - = 
HR. 1940, 2234» wonach sich der Beihilfe zum Mein
eid schuldig macht, wer als Partei im bürgerlichen 
Rechtsstreit die Beeidigung der von ihm veranlaß- 
ten falschen Zeugenaussage nicht verhindert. Oanz

allgemein hat 1 D 46/40 v. 23. Febr. 1940 — DJ. 1940, 
629 ausgesprochen, eine Unkenntnis der Rechts
pflicht zum Einschreiten sei unbeachtlich. Daß man 
verpflichtet sei, nach Möglichkeit einen schädlichen 
Erfolg seines eigenen gefährlichen Handelns abzu
wenden, sei ein ganz allgemeiner Rechtssatz, der 
mindestens auch dem Strafrecht angehöre.

6. Z u r e c h n u n g s f ä h i g k e i t  
Die heutige Zeit neigt, immer noch in gesunder 

Reaktion auf die Übertreibungen der Systemzeit, 
dazu, der Frage der Zurechnungsfähigkeit und der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit keine allzu über
ragende Bedeutung beizulegen. Auch hier war und 
ist es Aufgabe des RG., den Mittelweg zu zeigen 
und die Untergerichte vor einer zu selbstherrlichen 
Beurteilung von medizinischen Fragen zu bewahren. 
So weist RGSt.73, 121 =  DR. 1939, 1308» darauf 
hin, daß eine krankhafte Störung der Geistestätig
keit auch dann vorliegen könne, wenn die Störung 
allein das Willens-, Gefühls- und Triebleben betrifft, 
die Verstandestätigkeit aber unberührt läßt. M it der
artigen Störungen sei erfahrungsgemäß bei Männern 
zu rechnen, die nach langem tadelfreien Leben im 
Alter Verbrechen wider die Sittlichkeit begehen. 1 D 
217/39 v. 21. April 1939 -  DR. 1939, 1309 richtet die 
Mahnung an die Untergerichte, ihre_ Ansicht äußerst 
sorgfältig zu begründen, wenn in einer schwierigen 
Frage das fachwissenschaftlich sorgfältig begründete 
Gutachten eines fachlich geschulten und erfahrenen 
Sachverständigen durch die Laienmeinung des Ge
richts ausgeräumt werden soll. 3 D 439/39 v. 22. Juni 
1939 — DR. 1939,1519 spricht dem Gericht die eigene 
Sachkunde ab, wenn es sich um die Klarstellung der 
Einwirkungen einer Übermüdung auf die geistigen 
und körperlichen Kräfte des Überanstrengten zur 
Tatzeit handelt; hier müsse ein Sachverständiger ge
hört werden. M it der Frage der Bestrafung eines 
vermindert Zurechnungsfähigen befaßt sich die 
grundlegende Entscheidung RGSt. 74, 217 — DR. 
1940, 1277 N danach sind die Frage nach den Merk
malen der geminderten Schuldfähigkeit und die 
Frage, ob bei einem vermindert Schuldfähigen die 
Strafe zu mildern sei, voneinander zu scheiden. Nur 
für die zweite Frage sei die vom sittlichen Stand
punkt aus zu stellende Forderung von Bedeutung, 
daß sich der geistig minderwertige Mensch bemühen 
müsse, seine gemeinschaftsgefährlichen Anlagen 
durch besondere Anstrengungen auszugleichen. Die 
erste Frage habe dagegen mit sittlichen Forderungen 
nichts zu tun.

7. S t r a f a n t r a g
Zum Recht des Strafantrages sind einige grund

sätzliche Entscheidungen ergangen, die alle eine zu 
starre Bindung an den Wortlaut des § 61 StGB, ab
lehnen. RGSt. 74,47-D R . 1940,6386, läßt eine neue 
Antragsfrist beginnen, wenn zu den Merkmalen einer 
Beleidigung, die als solche sofort empfunden wurde, 
später Tatsachen bekannt werden, die die Ehre des 
Beleidigten noch in einer anderen wesentlichen Rich
tung als verletzt erscheinen lassen; so wenn die be
leidigte Frau erst nach Ablauf der Antragsfrist er
fährt der Täter sei Jude gewesen und habe nicht 
nur ihre Frauenehre, sondern auch ihre Rassenehre 
verletzt. M it der Frage, wer den Strafantrag zu 
stellen habe, wenn der gesetzliche Vertreter selbst 
der Täter ist, befaßt sich RGSt. 73, 113 =  DR. 1939,
ZC ZA O O _ £«1«, / i  am  \  / b  rt i L  a m C* ̂ 11

nicht die Mutter den Strafantrag stellen. Die Frist 
für den Strafantrag beginnt erst dann zu laufen, 
wenn das Vormundschaftsgericht gern. § 1909 BGß’. 
für den Verletzten einen Pfleger bestellt hat. RGSt.
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74,185 =  DR. 1940,1232* hat besondere Bedeutung 
für Verkehrsunfälle. Stellt der bei einem Unfall Ver
letzte Strafantrag wegen Körperverletzung „gegen 
den Kraftfahrer“ , der den Unfall durch Fahren in 
angetrunkenem Zustand verursacht hat, so richtet 
sich der Strafantrag auch gegen den, der für den 
Alkoholgenuß des Kraftfahrers mit verantwortlich 
ist und daher die Körperverletzung strafrechtlich 
mit zu vertreten hat.

8. Z u s a m m e n t r e f f e n  m e h r e r e r  s t r a f b a r e r  
H a n d l u n g e n ;  S a m m e l s t r a f t a t

Die Entscheidung des Großen Senats für Straf
sachen RGSt. 73, 148 =  DR. 1939, 1713* hat sich mit 
der schon lange umstrittenen Frage befaßt, ob bei 
Tateinheit das Mindestmaß und die Strafart 'des 
milderen Gesetzes eingehalten werden müsse, wenn 
nach dem strengeren Gesetz eine geringere Strafe 
oder eine leichtere Strafart zulässig ist. Die Frage 
ist bejaht und gleichzeitig ausgesprochen worden, 
daß bei Tateinheit auf Nebenstrafen erkannt werden 
muß, die in dem milderen Gesetz zwingend vorge
schrieben sind; bei Tateinheit kann auf Nebenstrafen 
erkannt werden, deren Anordnung nach dem milde
ren Gesetz in das Ermessen des Richters gestellt ist. 
Diese Entscheidung hat infolge ihrer nicht ganz ein
deutigen Begründung zu der weiteren Frage geführt, 
ob bei Strafgesetzen, die mehrere Strafrahmen vor
sehen, nur der in Betracht zu ziehen ist, der im 
Einzelfall vorliegt. Auch diese Frage ist bejaht wor
den (z.B. 3 D 337/39 v. 5. Juni 1939 =  DJ. 39,1639).

Der Neigung der Untergerichte, allzu leicht den 
F o r t s e t z u n g s z u s a m m e n h a n g  zu bejahen, ist 
das RG. in den letzten Jahren mit immer größerer 
Schärfe entgegengetreten, ln Zusammenhang damit 
steht die Rechtsprechung über die Aufspaltung der 
S a m m e l s t r a f t a t .  Der Grund für diese Recht
sprechung liegt vor allem darin, daß bei der An
nahme einer einheitlichen Tat oder einer Sammel
straftat unter Umständen § 20 a StGB, und damit die 
Sicherungsverwahrung nicht angewandt werden kön
nen. Diese Rechtsprechung hat wohl nun ihre 
Grenze erreicht. Der Fortsetzungszusammenhang 
und die Sammelstraftat können in der Praxis nicht 
entbehrt werden. In einem Einzelfall hat es das RG. 
gebilligt, daß ein Angeklagter, der von demselben 
Dieb im Laufe von 2 Jahren 211 gestohlene Fahr
räder und Motorräder seines Vorteils wegen ange
kauft hatte, wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in 211 
selbständigen Fällen verurteilt worden war (3 D 
1029/38 v. 16. Jan. 1939). Es leuchtet in einem der
artigen Fall weder ein, daß kein Gesamtvorsatz vor
liegen soll, noch erscheint es — selbst wenn an § 154 
StPO, gedacht wird — aus Gründen der Prozeß
ökonomie erträglich, diese Kleinarbeit in der An
klageschrift, im Eröffnungsbeschluß, in der Haupt
verhandlung und im Urteil zu leisten. In Zusammen
hang mit diesen Fragen stellt das RG. immer schär
fere Anforderungen an den Eröffnungsbeschluß und 
damit die Anklageschrift und die genügende Be
zeichnung der einzelnen Täter. Es stellt regelmäßig 
wegen Mangelhaftigkeit des Eröffnungsbeschlusses 
ein, wenn die einzelnen Taten nicht genügend ge
kennzeichnet sind. — Zu den zahlreichen Entschei
dungen, wonach gewerbsmäßiges Handeln grund
sätzlich keine Sammelstraftat begründet (RGSt. 72, 
164 =  JW. 1938, 15131; RGSt. 72, 257 =  JW. 1938, 
23347; RGSt. 72, 285 =  JW. 1938, 2338*3; RGSt. 72, 
313 =  JW. 1938, 32264; RGSt. 72, 397 =  JW. 1939, 
292; RGSt. 72, 401 =  JW. 1939, 149«), sind die Ent
scheidungen über den gewerbsmäßigen Wucher 
(RGSt. 73, 216 -  DR. 1939, 13108) und über die ge

werbsmäßige Kuppelei (3 D 928/38 v. 9. Jan. 1939 
=  JW. 1939, 6229) hinzugekommen.

9. E i d e s d e l i k t e
Es ist schon oben gezeigt worden, wie sich gerade 

auf dem Gebiete der Bekämpfung des Meineides und 
verwandter Verfehlungen die Gedanken einer sitt
lichen Verpflichtung aller, auch der nur mittelbar 
Beteiligten, immer stärker herausarbeiten. Auch das 
ist kein Zufall, denn der Eid hat im Dritten Reich 
eine ganz neue Sinndeutung erhalten. Im Anschluß 
an RGSt. 68, 278 =  JW. 1934, 23368 haben einzelne 
Senate wiederholt ausgesprochen, daß eine Zeugen
aussage nicht nur dann falsch sein kann, wenn sie 
objektiv ihrem Inhalt nach Unrichtig ist, sondern 
auch dann, wenn sie nicht dem „besten Wissen“  des 
Zeugen entspricht (5 D 724/39 v. 4. Jan. 1940; 3D  
909/39 v. 25. Jan. 1940 =  HRR. 1940 Nr. 523 =  DRM. 
1940, 25106). Gerade wenn die Wichtigkeit des Eides 
betont wird, soll der Kreis, der Eide abzunehmen in 
der Lage ist, nicht übermäßig ausgedehnt werden. 
Dies gilt vor allem für die Abgabe eidesstattlicher 
Versicherungen, mit denen immer noch zu häufig 
und verantwortungslos gearbeitet wird. RGSt. 73,144 
— DR. 1939, 9887 hat ausgesprochen, daß eidesstatt
liche Versicherungen, denen auf Grund der vor
handenen Verfahrensvorschriften keine Beweiskraft 
zuerkannt werden darf, auch keines Schutzes nach 
§ 156 StGB, bedürftig oder würdig sind; eine Be
strafung wegen falscher derartiger Versicherungen 
könne weder unmittelbar noch in entsprechender An
wendung nach § 156 StGB, erfolgen. RGSt. 73, 349 
=  DR. 1940, 491 2 hat in derselben Richtung ent
schieden, wenn dargelegt wird, daß eine eidesstatt
liche Versicherung, die ein Steuerpflichtiger im Be
steuerungsverfahren von sich aus und ohne die im 
§ 174 RAbgO. vorgeschriebene Form abgibt, keine 
rechtliche Wirkung hat; das FinA. ist nicht „zu
ständig“ , eine solche Versicherung entgegenzuneh
men. Ebensowenig war nach RGSt. 74, 175 =  DR. 
1940, 1095* der preußische Notar vor dem Inkraft
treten der Reichsnotarordnung zuständig, in einem 
Auseinandersetzungsverfahren zwischen einer Allein
erbin und dem Pflichtteilsberechtigten eine eides
stattliche Versicherung über den Bestand des Nach
lasses entgegenzunehmen.

Die Anwendung des § 157 StGB,  begegnet in der 
Praxis stets besonderen Schwierigkeiten, sei es, daß 
die Bestimmung überhaupt übersehen, sei es, daß 
sie in zu weitgehendem Umfang angewandt wird. 
RGSt. 73, 310 — DR. 1940, 731 weist darauf hin, daß 
§ 157 Abs. 1 Nr. 1 StGB, nur dann anwendbar ist, 
wenn gerade die richtige Bekundung über das, was 
an der Aussage falsch ist, die Strafverfolgung her
beiführen kann. RGSt. 74,44 =  DR. 1940, 6397 be
tont, daß in den Fällen einer Verurteilung nach § 153 
StGB, die Strafe nicht i.S. des § 157 Abs. 1 Nr. 1 
StGB, ermäßigt werden kann. Nach RGSt. 74, 203 

= DR. 1940,14172 kann eine Aussage auch dann die 
Gefahr einer Strafverfolgung begründen, wenn sie 
den Tatbestand einer ohnehin bekannten nur auf An
trag verfolgbaren strafbaren Handlung irgendwie 
verstärkt und dadurch auf den Antragsberechtigten 
in dem Sinne einzuwirken vermag, daß er gerade 
daraufhin von seinem Antragsrecht Gebrauch macht.

Bedeutsam für die Anwendung des §158 StGB,  
ist die Entscheidung RGSt. 73, 335 — DR. 1940,281 3, 
wonach eine Untersuchung i.S. der §§158, 163 
Abs. 2 StGB, auch dann „eingeleitet“  ist, wenn im 
bürgerlichen Streitverfahren das Gericht gern. § 183 
GVG. verfügt, einen des Meineids Verdächtigen vor
läufig festzunehmen.
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M it der Aufforderung zum Meineid i. S. des § 159 
StGB,  befaßt sich eine neuere Entscheidung des 
5. Senats 5 D 479/40 v. 3. Okt. 1940 =  DR. 1940, 22361 
in ausführlicher Weise. Danach genügt es zum inne
ren Tatbestand nicht, wenn der Verleitende den 
anderen nur in seiner Absicht, den Meineid zu lei
sten, bestärken w ill; rechnet er aber darüber hinaus, 
der andere könne in seinem Entschluß wankend wer
den, und versucht er für diesen Fall auf dessen 
künftige etwaige Entschließung bestimmend einzu
wirken, so liegt das Unternehmen einer Verleitung 
vor. Nach RGSt. 73, 312 =  DR. 1939, 1851 6 gehört 
zum Vorsatz desjenigen, der es unternimmt, einen 
anderen zur Abgabe einer falschen Versicherung an 
Eides Statt zu verleiten, daß er die fragliche Behörde 
für zuständig zur Entgegennahme solcher Versiche
rungen hält und auch annimmt, daß der andere hier
von ausgeht.
10. Schut z  der  Jugend ;  B e k ä m p f u n g  der  
S i t t l i c h k e i t s v e r b r e c h e n  und  der  U n z u c h t  

Das scharfe Vorgehen der Polizei und der Gerichte 
gegen sittliche Verfehlungen aller Art hat dem RG. 
im Berichtszeitraum eine Fülle von Revisionsverfah
ren auf diesem Gebiet gebracht. Weit ausgedehnt 
wurde der B e g r i f f  des E r z i e h e r s ,  dies vor 
allem zum Schutz der jungen Menschen, die früh
zeitig aus dem Elternhaus in fremde Kreise gehen 
oder sich besonderen Gemeinschaften anzuvertraue'n 
haben. Die für die minderjährige Landhelferin aus
gesprochenen Grundsätze sind auf die landwirt
schaftlichen Anlernlinge (3 D 43/39 v. 6.März 1939; 
3 D 36/39 v. 11. Mai 1939), auf die Landhelferin (3 D 
843/38 v. 5. Jan. 1939), auf das jugendliche Pflicht
jahrmädchen (RGSt. 74, 275 =  DR. 1940, 206212) aus
gedehnt worden. Andererseits ist der Haushaltungs- 
vorstand nur unter besonderen Umständen für die 
Hausgehilfinnen Erzieher (3 D 928/38 v. 9. Jan. 1939, 
~  DR. 1939, 622; 4 D 319/40 v. 27. Aug. 1940). Der 
Gruppenführer in einem Landjahrlager ist Lehrer 
und Erzieher der Landjahrpflichtigen (3 D 73/40 vom 
32. Febr. 1940 =  Fl RR. 1940 Nr. 756). Erzieher i. S. 
des § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, kann auch ein minder
jähriger Führer einer kleinen Abteilung in der HJ. 
oder im DJ. sein, falls er wirklich die Aufgabe der 
Lrziehung der beteiligten Jungen hat und ausübt 
(3 D 434/40 v. 1, A ug .1940).

Zur Begehung der V o r n a h m e  u n z ü c h t i g e r  
H a n d l u n g e n  genügt es nunmehr, wenn der 
remde Körper irgendwie in Mitleidenschaft gezogen 

ohne daß es einer körperlichen Berührung be- 
uait. Diese Grundsätze habe vor allem für die Ahn- 
aung der gleichgeschlechtlichen Verfehlungen Be- 

gewonnen (RGSt.73, 78 =  JW. 1939, 540»; 
vGSt. 74, 77 =  DR. 1940, 790 *)• Schon in der Ein- 
uaung eines auswärts wohnenden Minderjährigen 

e ln uem Ergreifen von Maßnahmen, die die so- 
itige Durchführung der Reise ermöglichen sollen, 

nailu eom3 nfang der Ausführung eines Verbrechens 
o o S , ? 1! 53 Nr- 3 StGB, liegen (2 D 776/38 vom 
20 Febr. 1939 =  DR. 1939, 3631.

Md dem Tatbestand des 8 175b StGB,  befaßt 
s ch RGSt. 73, 88 =  DR. 1939, 1623; danach gehört 
f.Um J";atbestand, daß der Täter zugleich oder allein 

en Zweck verfolgt, die eigene Geschlechtslust oder 
uie eines anderen Menschen zu befriedigen.

Line Erweiterung der Rechtsprechung zu § 176 Nr. 3 
StGB, bringt RGSt. 73, 211 .== DR. 1940, 193 \  wo- 
uach dieses Verbrechen in der zweiten ßegehungs- 
[°rm auch durch Vortäuschen eines schamlosen Trei- 

ens begangen werden kann. Einen Versuch der 
ornahme unzüchtiger Handlungen sieht 4 D 435/39

v. 30. Juni 1939 -  HRR. 1939 Nr. 1136 in der gewalt
samen Verbringung der jugendlichen Person an den 
Ort, an dem die unzüchtigen Handlungen vorge
nommen werden sollen.

RGSt. 73, 358 =  DR. 1940, 282 hält § 177 StGB,  
nicht für entsprechend anwendbar, wenn der Täter 
das Mädchen zwar durch Drohung veranlaßt, ihm 
den Beischlaf zu gewähren, aber nicht mit einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben der An
gegriffenen droht. Nach derselben Entscheidung 
kann auch § 179 StGB,  nicht entsprechend ange
wandt werden, wenn der Täter das Mädchen zwar 
durch Täuschung veranlaßt, ihm den Beischlaf zu 
gewähren, sie aber nicht über die Außerehelichkeit 
des Beischlafs täuscht.

Die sehr umstrittene Frage, ob der Be i s c h l a f  
z w i s c hen  V e r l o b t e n  unter den Begriff der Un
zucht fällt (RGSt. 71,13 =  JW. 1937, 701 >«), ist mehr
fach erörtert, aber immer wieder offen gelassen wor
den ( ID  114/39 v. 7.März 1939 =  DR. 1939, 1145;
3 D 1015/38 v. 30. März 1939 =  DR. 1939, 1146; 1 D 
210/39 v. 23. Mai 1939 =  DR. 1939, 1309). In allen 
diesen Fällen ist die Verurteilung wegen Kuppelei 
mit Rücksicht auf die besonderen Umstände aes je
weiligen Falles (Empörung der Volksmeinung, Ver
kehr mit einem verheirateten Partner u. a.) gebilligt 
worden. Im übrigen hat I D 413/40 v. 4. Okt. 1940 
ganz allgemein ausgesprochen, daß ein ehebreche
risches Verhältnis stets als Unzucht anzusehen ist.

Am Tatbestand des § 181 a StGB,  ist erstmalig 
der Tätertyp entwickelt worden (RGSt. 73,183 =  DR. 
1939, 15076). M it dem Tätertyp des Zuhälters befaßt 
sich weiter in ausführlicher Weise I D  184/40 vom 
28. Mai 1940. Danach gehören als Merkmale zum 
Tätertyp nicht unbedingt Arbeitsscheu und Lieder
lichkeit. Ein ernstgemeintes Verlöbnis kann der An
nahme des Tätertyps entgegenstehen. Erforderlich 
ist eine Gemeinschaftlichkeit des Interesses am un
züchtigen Gewerbe.

Eine sehr erwünschte Ausdehnung des Begriffes 
der Öffentlichkeit hat RGSt. 73,90 =  JW. 1939,5427 
gebracht. Danach ist eine unzüchtige Handlung L S- 
des § 183 StGB,  öffentlich begangen, wenn sie in 
einer Art und Weise vorgenommen wird, daß sie 
nach den örtlichen Verhältnissen von unbestimmt 
welchen und unbestimmt vielen Personen wahrge
nommen werden kann oder wahrgenommen wird, 
ohne daß diese unbestimmte Vielheit von Per
sonen zur Stelle sein müßte; es genügt, wenn sie 
nach den örtlichen Verhältnissen im Augenblick 
der Tat zur Stelle sein könnte, ohne daß der Täter 
in der Lage wäre, das zu verhindern. Begeht jemand 
eine Handlung nicht öffentlich, so kann er auch 
nicht entsprechend dem § 183 StGB, bestraft wer
den (RGSt. 73, 385 =  DR. 1940, 1932).

Nach RGSt. 74, 224 =  DR. 1940, 1514= kann der 
Geschlechtsverkehr einer 42jährigen Frau mit einem 
noch nicht 16 Jahre alten Burschen als B e l e i d i 
g un g  des Jugendlichen strafbar sein, auch wenn 
der Jugendliche die Gelegenheit zu dem Verkehr 
gesucht hat.

11. Schu t z  der  V o l k s g e s u n d h e i t
Infolge der strengen B e k ä m p f u n g  der  A b 

t r e i b u n g s s e u c h e  hatte sich das RG. mit einer 
Unzahl derartiger Verfahren zu befassen. Die grund
legende Entscheidung RGSt. 72, 164 =  JW. 1938, 
1513 S wonach eine Abtreibung nicht dadurch, daß 
sie gewerbsmäßig begangen wird, die Eigenschaft 
einer selbständigen Handlung verliert, hat dazu ge
führt, in allen Fällen strenge Anforderungen an An
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klage und Eröffnungsbeschluß zu stellen und der 
Frage des Verbrauchs der Strafklage besondere Auf
merksamkeit zu schenken. Es ist jetzt ständige Recht
sprechung, daß hinsichtlich einzelner gewerbsmäßi
ger Abtreibungen kein Verbrauch der Strafklage 
durch ein früheres rechtskräftiges Urteil stattfindet, 
das zur selben Zeit begangene gewerbsmäßige Ab
treibungen nach der damaligen Rechtsauffassung als 
ein Sammelverbrechen abgeurteilt hatte (4 D 305/39 
v. 30. Juni 1939 =  HRR. 1939 Nr. 1138). Einen Bei
trag zur Teilnahmelehre liefert RQSt. 74, 21. Danach 
kann Täter der Abtreibung nach § 218 Abs. 2 StGB, 
auch sein, wer sich darauf beschränkt, einer Schwan
geren ein Abtreibungsmittel oder -Werkzeug zu ver
schaffen, das diese dann selbst anwendet. In Tat
einheit mit diesem Vergehen gegen den § 218 Abs. 2 
StGB, kann sich der Täter der Beihilfe oder der An
stiftung zu dem Vergehen nach § 218 Abs. 1 StGB, 
schuldig machen. M it der Frage der Gewerbsmäßig- 
keit befassen sich drei Entscheidungen. Nach 3 D 
27/39 v. 2. Febr. 1939 «= JW. 1939, 691 braucht die 
Enverbsabsicht nicht der hauptsächliche Beweg
grund des Täters zu sein; es genügt zur Annahme 
gewerbsmäßigen Handelns, daß die Erwartung von 
Entgelt neben anderen Gründen (wie Mitleid) •mit
bestimmend für den Entschluß zur Tat ist. Zur Be
gründung der Gewerbsmäßigkeit dürfen nicht frühere 
Vorgänge verwertet werden, die nicht erwiesen sind 
(5 D 345/39 v. 22. Juni 1939 =  DR. 1939, 1508). Nach 
2 D 410/40 v. 5.Sept. 1940 handelt eine Filialleiterin 
und Verkäuferin nicht gewerbsmäßig i. S. des § 218 
Abs. 4 StGB., wenn sie durch den Verkauf der im 
Geschäft vorhandenen Abtreibungsmittel ihren Un
terhalt sich verdienen und den Verlust ihrer Stellung 
bei Ablehnung des Verkaufs vermeiden will.

Der K a m p f  gegen  die K u r p f u s c h e r  hat 
Anlaß zu einigen bemerkenswerten Entscheidungen 
gegeben. Nach 5 D851/38 v. 27. April 1939 erfüllt ein 
Heilbeflissener seine Pflicht, die Zuziehung eines 
Arztes in schwierigen Fällen zu veranlassen, nicht 
schon dadurch, daß er einen Kranken, der sich selbst 
der Krankenhausbehandlung entzogen hat, um Rück
kehr ins Krankenhaus bittet, da er ihm keine Ver
sprechungen machen könne. Er muß 'ihn vielmehr 
durch stärkere Druckmittel zur Rückkehr veranlas
sen, namentlich durch Ablehnung einer eigenen Be
handlung. Fahrlässigkeit eines Heilbehandlers hat 
das RG. in der nicht rechtzeitigen Zuführung eines 
an Diphtherie erkrankten Kindes zur ärztlichen 
Serumbehandlung gesehen (2 D 368/39 v. 31. Aug. 
1939 =  HRR. 1940 Nr. 54). In derselben Richtung 
liegt die Entscheidung RGSt. 74,60 — DR. 1940,791 6; 
ist bei einer bestimmten Krankheit (hier perniziöse 
Anämie) ein bestimmtes Mittel als im Verhältnis zu 
allen anderen besonders wirksam anerkannt (Leber
präparate), so sind Ärzte und ändere Heilbehandler 
grundsätzlich verpflichtet, es anzuwenden. Auch der 
Anhänger eines anderen Heilverfahrens darf in sol
chen Fällen die besseren Erfolge der anderen medi
zinischen Richtung nicht übergehen. —

Nach RGSt. 74, 229 =  DR. 1940, 15176 ist §327 
StGB,  im Bereich der Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten anwendbar, ohne daß das Gesetz zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten v. 18. Febr. 
1927 entgegensteht. Den § 327 StGB., und zugleich 
den § 278 StGB., verletzt auch ein frei gewählter Arzt, 
der einer Dirne, ohne sie untersucht zu haben, über 
ihre Freiheit von Geschlechtskrankheiten ein ärzt
liches Zeugnis ausstellt, wie es die Dirne nach Vor
schrift des Gesundheitsamts regelmäßig wiederkeh
rend beibringen soll.

12. V e r k e h r s u n f ä l l e ;  S t r a ß e n v e r k e h r s 
o r d n u n g

Durch die VO. v. 2. April 1940 (RGBl. I, 606), mit 
der die Berufsfahrlässigkeit beseitigt worden ist, ist 
eine große Reihe von Streitfragen, namentlich über 
den Begriff des Berufskraftfahrers, beseitigt worden. 
Zu der an sich vorgesehenen Plenarentscheidung des 
RG. ist es nicht mehr gekommen. Im Vordergrund 
stehen beim Verkehrsrecht zur Zeit die Fragen der 
F a h r g e s c h w i n d i g k e i t  und des Einflusses der 
Verdunklung auf die Fahrweise. Trotz der Ein
schränkung des Kraftfahrzeugverkehrs ist die Recht
sprechung weiter ständig im Fluß. Nach RGSt. 73, 
206 == DR. 1939, 131419 hat der Kraftfahrer in der 
Regel die Wahl, ob er gefährdete Verkehrsteilnehmer 
durch Warnzeichen auf sein Fahrzeug aufmerksam 
machen oder der Gefahr durch Änderung seiner 
Fahrweise (d. h. ganz langsames Fahren und Bereit
schaft zum sofortigen Fxalten) begegnen will. M it 
einem unberechenbaren Verhalten von Kindern hat 
der Kraftfahrer nur so weit zu rechnen, als es nach 
der Verkehrsauffassung zu Unfällen führen kann. — 
Nach RGSt. 74,73 =  DR. 1940,682» muß der Fahrer 
auch auf der Reichsautobahn mit dem plötzlichen 
Auftauchen von unbeleuchteten Hindernissen rech
nen und sich in seiner Fahrweise danach einrichten. 
Es besteht kein allgemeines Verbot, auf der Reichs
autobahn anzuhalten; doch ist ein Anhalten nur in 
Notfällen zulässig. — Den Schwierigkeiten des Kraft
fahrzeugverkehrs bei der V e r d u n k l u n g  wird das 
RG. mit der Forderung gerecht, der Kraftfahrer sei 
verpflichtet, bei der Dunkelheit eine Geschwindigkeit 
einzuhalten, die es ermögliche, vor Verkehrshinder
nissen, die ordnungsgemäß kenntlich gemacht sind, 
rechtzeitig zu halten (4 D 164/40 v. 3.Mai 1940 =  HRR. 
1940 Nr. 1040). An dem Grundsatz, der Fahrer habe 
seine Geschwindigkeit stets so einzurichten, daß der 
Bremsweg seines Fahrzeuges nicht größer sei als 
die von ihm übersehbare Strecke der Fahrbahn, muß 
auch in Zeiten der Verdunklung festgehalten wer
den; die Dunkelheit fordert erst recht besondere 
Vorsicht (5 D 900/39 v. 18. März 1940 =  DR. 1940, 
970; 2 D 276/40 v. 22. Juli 1940 =  DR. 1940, 1671).- 
Kommt ein Fall der Vorfahrt zwischen einem Kraft
fahrzeug und einem öffentlichen Verkehrsmittel, ins
besondere einer Straßenbahn, in Frage, so sind über 
die Bestimmungen des § 13 StVO, hinaus die be
sonderen Verhältnisse und Schwierigkeiten des Stra
ßenbahnverkehrs zu berücksichtigen (4D276/40 vom 
14. Juni 1940).

13. H i l f e p f l i c h t ;  Schu t z  der  G e m e i n s c h a f t
Der Gedanke des gemeinschaftsbezogenen Ver

haltens hat alle Lebensgebiete zu durchdringen. An 
einigen Beispielen soll gezeigt werden, wie auch die 
Rechtsprechung diese Forderungen immer weiter 
entwickelt. Ein Haushaltungsvorstand ist verpflich
tet, für kranke Hausgenossen zu sorgen, wenn sie 
nicht selbst sich helfen können; ist er zu arm, einen 
Arzt zu bezahlen, so hat er mindestens die Pflicht, 
die Organe der öffentlichen Wohlfahrtspflege über 
die Hilfsbedürftigkeit des Hausgenossen zu unter
richten. Die Pflicht tr ifft nicht nur den Ehemann, 
sondern unter Umständen auch die Ehefrau (RGSt. 
73, 389 =  DR. 1940, 284«). -  Das gesunde Volks
empfinden ist sowohl dafür entscheidend, ob der, 
dem ein Unterlassen der Hilfeleistung zur Last ge
legt wird, überhaupt zur Hilfeleistung verpflichtet 
gewesen wäre, wie auch dafür, ob er in eigener Per
son hätte Hilfe leisten müssen oder sieh dazu eines 
anderen bedienen durfte, wie schließlich auch dafür, 
in welcher Form und zu welcher Zeit Hilfe hätte ge-
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leistet werden müssen (RGSt. 74,69 == DR. 1940,68511). 
Wer nach gesundem Volksempfinden zur Hilfe
leistung verpflichtet ist, hat alsbald selbst für Hilfe 
zu sorgen und darf sich nicht darauf verlassen, daß 
möglicherweise von anderer Seite Hilfe geleistet wird 
(4 D 142/40 v. 10. Mai 1940 =  DJ. 1940,1061). -  Selbst 
wenn jemand einen Hilfsbedürftigen einem zur Hilfe
leistung bereiten Dritten übergeben hat, so tritt seine 
eigene Fürsorgepflicht wieder in Wirksamkeit, wenn 
er bemerkt, daß der Dritte den Verletzten, ohne ihm 
Hilfe zu leisten, alsbald im Stich läßt (5 D 275/40 
v. 6. Juni 1940). -  Die Pflicht zur Hilfeleistung bei 
einem Aufounfall trifft nach § 330 c StGB, nicht nur 
den Autolenker, sondern auch seine Mitfahrer; sie 
müssen versuchen, ihn zum Anhalten zu veranlassen, 
damit Hilfsmaßnahmen getroffen werden können 
(RGSt. 74, 199 -  DR. 1940, 1420").

14. V e r m ö g e n s d e l i k t e .  D i e  Ged a nk e n  des 
Ans t ands  im g e s c h ä f t l i c h e n  V e r k e h r  und 

der  V e r t r a g s t r e u e
Auch in der Rechtsprechung zum Tatbestand des 

Be t r u g s  werden immer stärker Gedanken heraus
gearbeitet, die auf das g e m e i n s c h a f t s b e z o g e n e  
V e r h a l t e n  hindeuten. Nach der neueren Recht
sprechung erklärt derjenige, der sich eine Leistung 
des anderen Vertragsteils gewähren oder verspre
chen läßt und dafür eine Vertragspflicht gegen ihn 
übernimmt, mit der Übernahme seiner Verpflichtun
gen stillschweigend, daß er zur Erfüllung gewillt 
und fähig sei (vgl. u. a. 4D  17/39 v. 10. März 1939 
=  DStR. 1939, 170). Ein ideeller Schaden kann zwar 
nicht ausreichen, das Tatbestandsmerkmal des Ver
mögensschadens zu erfüllen. Wenn auch die neuere 
Rechtsprechung (RGSt. 73, 61 =  JW. 1939, 479*) da
zu neigt, sittliche Rücksichten bei der Frage des 
Vermögensschadens mit in Betracht zu ziehen, so 
gilt das doch nur, soweit durch diese Rücksicht
nahme der wirtschaftliche Wert des Vermögens 
selbst beeinflußt wird (RGSt. 73, 268 =  DR. 1939, 
185915). Des versuchten Betrugs kann sich ein Liefe
rant schuldig machen, der bei einer Ausschreibung 
durch irreführende Auskünfte den Zuschlag zu er
reichen und hierdurch den anderen Beteiligten die 
sichere Anwartschaft auf Zuschlag zu entziehen 
sucht (RGSt. 73, 382 =» DR. 1940, 2869). Eines Be
zugs gegenüber dem Wohlfahrtsamt kann sich der
jenige schuldig machen, der die Wohlfahrtspflege in 
Anspruch nimmt, obwohl er durch Betrug von einem 
anderen ein Darlehen erlangt hat, das er für seinen 
Lebensunterhalt verwendet (RGSt. 73, 393 — DR. 
1940, 3191). Ein nicht ortsansässiger Beamter, der 
als Zeuge vernommen wird, mächt sich des Betrugs 
schuldig, wenn- er Zeugengebühren verlangt, ob
gleich er sich auf einer Dienstreise befindet und 
neben seinen Dienstbezügen besondere Tagegelder 
sowie Ersatz der Fahrtkosten erhält (4 D 184/40 vom 
*6. April 1940 =  DJ. 1940, 827). In Zeiten der Waren
verknappung und -beschlagnahme kann der Ver- 
niögenswert des Besitzers eitler Ware den des regel- 
echten Kaufpreises übersteigen und Betrug dadurch 
verübt werden, daß der Täter den Besitzer durch 
falsche Vorspiegelungen bestimmt, ihm die Waren 
zu verkaufen (RGSt. 74, 98). -  Warenlieferungen an 
das WHW. stehen -  mehr noch als jeder andere 
Kauf — unter den Grundsätzen von Treu und Glau
ben; Betrug kann durch Verkauf zu unangemessen 
hohen Preisen verübt werden (5 D 280/40 v. 27. um 
1940 =» DJ. 1940, 1014).

Ähnlich sind die Grundsätze bei d p  l i n t r e ue .  
°er sehr weitgefaßte Tatbestand ermöglicht an sich 
eine weitgehende Bestrafung jeden Treubruchs. hin

ter diesem Gesichtspunkt sind einige Entscheidun
gen zu erwähnen, die den Treubruchstatbestand teils 
ausdehnen, teils vor einer Überspannung warnen. 
Ein Ortsbauernführer, den der Reichsnährstand be
auftragt hat, Saatgetreide an bedürftige Bauern 
gegen Erstattung eines festen Unkostenbeitrages zu 
verteilen, macht sich der Untreue gegenüber dem 
Reichsnährstand und gegenüber den Bauern schul
dig, wenn er sich bei der Verteilung ein den Un
kostensatz übersteigendes Entgelt geben läßt und 
den Überschuß für sich behält. Er kann sich auch 
dann der Untreue und der Unterschlagung zum 
Nachteil des Reichsnährstandes schuldig machen, 
wenn er Kleie, die er an notleidende Bauern seines 
Ortes zu verteilen hat, zum Teil für sich behält 
(RGSt. 73, 212). Untreue kann ein Molkereileiter 
gegenüber dem Milchlieferer begehen, wenn er die 
Milchgelder zu niedrig berechnet (1 D 24/40 vom 
27. Aug. 1940). Der Auftraggeber ist benachteiligt, 
wenn ein Rechtsanwalt Gelder, die er für ihn einge
nommen hat, nicht zur jederzeitigen Auszahlung be
reithält. Eine Benachteiligung liegt nach der äuße
ren Seite des Tatbestands grundsätzlich auch dann 
vor, wenn sich der Anwalt in günstiger Vermögens
lage befindet. Keinesfalls wird sie durch die Tat
sache beseitigt, daß sich der Anwalt durch Anspan
nung seines Kredites oder durch Veräußerung von 
Sachwerten oder auf andere Weise Bargeld verschaf
fen kann (RGSt. 73, 283 =  DR. 1940, 3206). Treue
bruch i. S. des § 266 StGB, kann auch in der Unter
lassung der Buchführung gefunden werden. Das 
gleiche gilt von der Nichterfüllung anderer sich aus 
dem Treueverhältnis ergebender Pflichten, wie z. B. 
der Nichterledigung des geschäftlichen Schriftver
kehrs (2 D 226/40 v. 6. Juni 1940 =  DR. 1940, 1515). 
Obgleich ein Schuldner die selbstverständliche sitt
liche Pflicht hat, sich zu bemühen, dem Gläubiger 
gerecht zu werden und seine Lebenshaltung so ein
zurichten, daß er seinen Verpflichtungen genügen 
kann, beghht er doch keine strafbare Untreue, wenn 
er diese Verpflichtung verletzt. Vereinbaren Vertrags
parteien in Verträgen, die ihrem Wesen nach keine 
Treueverpflichtung begründen, eine Pflicht zur 
Wahrnehmung der Interessen des anderen Teils, so 
können sie dadurch nicht bewirken, daß einfache 
Vertragsverletzungen strafbar werden (RGSt. 73,299 
=  DR. 1939, 1981). Den gleichen Grundgedanken 
enthält die Entscheidung 3 D 620/39 v. 10. Aug. 1939 
=-- HRR. 1930 Nr. 1446, wenn sie ausführt, daß zwi
schen Verkäufer und Käufer auch dann kein Treue
verhältnis i. S. des § 266 StGB, bestehe, wenn dem 
Käufer Stundung des Kaufpreises bewilligt worden 
ist. Dies gilt selbst dann, wenn der Verkäufer in 
einer dem Käufer bekannten schlechten Vermögens
lage war und erst von dem Käufer zur Stundung ver
anlaßt worden ist. Umstände dieser Art beg™” den 
nach Ansicht des RG. nur eine erhöh e sittliche 
Pflicht des Käufers, den Vertrag zu erfüllen.

15. S a u b e r k e i t  der  s t a a t l i c h e n  V e r w a l t u n g  
Die Umstände, unter denen das RG. die Tat

bestandsmerkmale der G es c h e nk a n na h m e  und 
der s c hwe r en  B e s t e c h l i c h k e i t  erblickt, wer
den immer schärfer gefaßt. So liegt eine Verletzung 
der Amts-oder Dienstpflichten bei Ermessenentschei
dungen schon darin, daß neben dem pflichtgemäßen 
Ermessen auch den Zuwendungen ein Einfluß auf 
die Entschließungsfreiheit eingeräumt wird (5 D 
515/39 v. 19. April 1940 => DJ. 1940, 1062). Nach 3 D 
244/39 v. 5. Sept. 1939 kann ein Beamter schon durch 
eine bloß vorbereitende Tätigkeit eine Pflichtwidrig
keit i. S. des § 332 StGB, begehen. Dies ist auch
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dann möglich, wenn die Verfügungen, mit deren 
Vorbereitung der Beamte befaßt ist, Ermessensent
schließungen sind. Pflichtwidrig handelt schon, wer 
Sachen schneller und sorgfältiger bearbeitet als 
gleichgewichtige andere Sachen. In diesem Zusam
menhang interessiert besonders die Entscheidung 
5 D 102/40 v. 30. Mai 1940, wonach die beschleunigte 
Behandlung der Anträge von Juden eine Verletzung 
der Amts- und Dienstpflicht darstellen kann; denn 
dadurch werden Juden vor deutschblütigen Antrag
stellern bevorzugt. Nach RGSt. 74, 251 == DR. 1940, 
182910 ist der Tatbestand des §332 StGB, schon er
füllt, wenn der Geschenkgeber in der Erwartung 
handelt, der Beamte werde der Rücksicht auf den 
Vorteil bei der Ausübung seines Ermessens Raum 
geben, und der Beamte das erkennt und gleichwohl 
den Vorteil oder das Versprechen eines solchen an
nimmt. Nicht zum Tatbestand gehört, daß der 
Beamte auch tatsächlich pflichtwidrig handelt oder 
sich auch nur dazu entschließt, es zu tun, daß er 
also den Willen hat, pflichtwidrig zu handeln.

Zu § 344 StGB,  ist nunmehr ausgesprochen, daß 
auch das Schutzhaftverfahren unter den Begriff der 
Untersuchung fällt (RGSt. 74, 36 =  DR. 1940, 443*).

Der B e g ü n s t i g u n g  im Amt  macht sich ein 
Bürgermeister und Amtsvorsteher schuldig, der 
wegen ihm bekannt gewordener strafbarer Ver
fehlungen eines Untergebenen nicht nur keine Straf
anzeige erstattet und die Einleitung einer Strafver
folgung unterläßt (RGSt. 73,265 =  DR. 1939,1858 u), 
sondern auch durch positive Handlungen die straf
baren Verfehlungen verschleiert und durch sein ge
samtes Verhalten den Untergebenen mindestens auf 
geraume Zeit der Strafe wissentlich entzieht (RGSt. 
74, 178 =  DR. 1940, 1237 8). Ein Justizsekretär, der 
durch richterliche Verfügung beauftragt ist, die 
Strafakten gern, dem § 246 Abs. 2 StPO, an das 
RevG. einzusenden, ist ein „Beamter, der vermöge 
seines Amtes zur Mitwirkung bei einem Strafverfah
ren berufen ist“  (RGSt. 73,294 =  DR. 1939,198213).

RGSt. 74, 110 befaßt sich in ausführlicher Weise 
mit dem Bruch der Amtsverschwiegenheit i. S. des 
§353b StGB,  und führt aus, daß ein Geheimnis 
dem Beamten auch dann zugänglich ist, wenn er 
sich die Kenntnis daran nur unter Verletzung seiner 
Dienstpflichten und des Vertrauens, also auf un
rechtmäßige Weise, verschaffen kann.

Der B e g r i f f  des Beamt en  ist in der w e n i g  
e r f r e u l i c h e n  K a s u i s t i k  noch weiter ausgedehnt 
worden. So werden als Beamte angesehen ein An
gestellter der Bauleitung einer Flakabteilung, der als 
Wirtschaftsführer für' die Verpflegung der von der 
Bauleitung beschäftigten Arbeiter zu sorgen hatte 
(3D708/38 v. 5. Jan. 1939), der Geschäftsführer einer 
Landesleitung der Reichskammer der bildenden 
Künste (RGSt. 73,109 =  DR. 1939,625*), ein Fleisch
beschauer, soweit er nach dem 31. Dez. 1937 im Rah
men der Schlachtsteuererhebung tätig wird (RGSt. 73, 
169), der Truppführer beim Reichsarbeitsdienst. (3 D 
232/39 v. 25. Mai 1939 =  DR. 1939, 1311), ein Zivil
angestellter eines Truppenteils, der mit der büro
mäßigen Behandlung der für die Truppenangehörigen 
eingehenden Postsachen beauftragt ist (RGSt. 73,282 
=  DR. 1939, 186118), ein Angestellter, der im Ver- 
dingungs- und Lieferungswesen einer staatlichen Ver
waltung tätig ist (RGSt. 74, 251 =  DR. 1940,182910), 
der tarifmäßig angestellte Buchhalter und Kassen
verwalter eines staatlichen Landgutes (RGSt. 74, 105 
=  DR. 1940,9704), der Leiter einer Ortskrankenkasse 
(RGSt. 74, 268). Nicht als Beamte wurden angesehen 
der Sachbearbeiter für politische Beurteilungen im 
Gaupersonalamt der NSDAP. (2 D 52/40 v. 27. Mai

1940), der Schalterbeamte einer privaten Eisenbahn
gesellschaft (1 D 335/40 v. 20.Sept. 1940 =  DJ. 40, 
1220 =  DR. 1940, 2Q6211), der Rechnungsführer einer 
Kompanie der Wehrmacht (1 D 422/39 v. 15. Aug. 1939).

I I .  Strafrechtliche Nebengesetze
1. VÖ. gegen  V o l k s s c h ä d l i n g e  vom 5. Sept.

1939 (RGBl .  I, 1679)
Streitig war zunächst, ob § 2 nur eine Strafzumes

sungsregel darstellt oder einen besonderen Straftat
bestand bildet. Das RG. hat dahin entschieden, daß

2 einen besonderen Straftatbestand mit selbstän- 
iger Strafdrohung bildet (3 D 903/39 v. 18. Dez. 1939 

=  DR. 1940,318; RGSt.74,113 =  DR. 1940,1102»; 
RGSt. 74,137 =  DR. 1940,905»). Das schließt jedoch 
nicht aus, daß in der Urteilsformel stets zum Aus
druck zu bringen ist, der Angeklagte werde „wegen 
Verbrechens gegen § 2 VolksschädlVO. in Verbin
dung mit (z. B.) schwerem Diebstahl“  verurteilt. Das 
hat besondere Bedeutung für den Fall einer späteren 
Verurteilung (Rückfall). Nach der Rechtsprechung 
stellt auch § 4 einen besonderen Straftatbestand dar 
(RGSt. 74,98 =  DR. 1940,7S91; RGSt. 74,113 =  DR. 
1940, 969 *)• Um eine zu uferlose Anwendung der 
VolksschädlVO. hintanzuhalten, hat die Rechtspre
chung den „Typ des Volksschädlings“  entwickelt; 
sie sieht in ihm einen Verbrecher von besonderer 
Wesensart, einen Menschen, der mit solcher ver
brecherischen Tatkraft oder mit solcher Verwerflich
keit des Handelns den Rechtsfrieden der Volks
gemeinschaft stört, daß er nach gesundem Volks
empfinden mindestens eine Zuchthausstrafe verdient 
(RGSt. 74,199 =  DR. 1940,14206; 2 D 196/40 v. 30. Mai 
1940 =  DR. 1940, 1422; 1 D 486/40 v. 22. Okt. 1940). 
Der weitere Grundsatz, daß § 4 grundsätzlich nür 
dann anwendbar sein soll, wenn der regelmäßige 
Strafrahmen keine nach gesundem Volksempfinden 
ausreichende Bestrafung ermöglicht (RGSt. 74, 261, 
I D  513/40 v. 24. Aug. 1940), ist noch umstritten. 
Alle diese Grundsätze werden sich noch klarer 
heraus zu kristallisieren haben und zu einer ähn
lich ausgeglichenen Rechtsprechung führen, wie sie 
das RG. z. B. zum Begriff des „gefährlichen Ge
wohnheitsverbrechers“  entwickelt hat. Der endgül
tigen Klärung harrt ebenfalls noch die Frage, ob 
unter § 4 Antragsvergehen auch dann fallen, wenn 
kein Strafantrag gestellt worden ist.

2. VO. g e g e n G e w a l t v e r b r e c h e r v o m 5 .  Dez.
1939 (RGBl .  I, 2378)

Diese VO. ist wesentlich einfacher und bietet keine 
besonderen Streitfragen. Der Gewaltverbrecher muß 
ähnlich wie der Volksschädling einem bestimmten 
Tätertyp zugehören. Nach der Rechtsprechung fallt 
jede Gewalttat unter die VO., die nach den ganzen 
Umständen als verabscheuungswürdiger als sonstige 
Straftaten derselben Art anzusehen ist '(RG., Beson
derer Strafsenat v. 18. Dez. 1939 =  DR. 1940, 361). ln 
3 D 904/39 v. 4. Jan. 1940 =  DJ. 1940,156 ist zum Aus
druck gebracht, der Sinn der §§ 4 und 5 gehe dahin, 
daß es für die Bestrafung von Verbrechen oder Ver
gehen vornehmlich auf den verbrecherischen Willen 
ankommt. Als Waffen i.S. des § 1 sind nur Waffen 
im eigentlich technischen Sinne, also Waffen i.S. der 
Waffengesetze, zu verstehen (RGSt. 74, 281 =  DR. 
1940, 1939s).

3. Gese t z  gegen S t r a ß e n r a u b  m i t t e l s  
A u t o f a l l e n  vom 22.Juni  l938 ( R G B l . 1,651)

Die anfänglich sehr uneinheitliche Rechtsprechung 
der Sondergerichte ist durch einen an das RG. ge
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langten Fall endgültig geklärt worden. Nach der 
Entscheidung RGSt. 73, 71 =  JW. 1939, 2775 kann 
eine Autofalle sowohl durch das Bereiten von_ Hin
dernissen auf der Fahrbahn, als auch durch ein be
sonderes Verhalten des Täters gegenüber dem Fah
rer gestellt werden, das darauf gerichtet ist, diesen 
oder das Fahrzeug in die Gewalt des Täters zu 
bringen. Dieses Verhalten kann auch darin bestehen, 
daß der Täter den Willen betätigt, den Fahrer 
irgendwie in den Glauben zu versetzen, er wolle als 
Fahrgast mit ihm als Fahrer eine ordnungsgemäße 
Fahrt ausführen, während er sich in Wirklichkeit 
mit räuberischer Absicht trägt, den Fahrer also zu 
überlisten. Das Tatbestandsmerkmal des „Fallestei
lens“  kann bereits vor dem Antritt der Fahrt erfüllt 
sein; es ist aber auch rechtlich denkbar, daß der 
Täter die „Falle“  erst im Laufe der Fahrt „stellt“ . 
Diese Entscheidung wird deshalb so ausführlich 
wiedergegeben, weil sie ein sprechendes Beispiel für 
die lebensnahe Rechtsprechung des RG. ist.

4. B l u t s c h u t z g e s e t z  u n d V e r k e h r m i t J u d e n  
Eine mißverstandene anfängliche Rechtsprechung 

des RG. hat dazu geführt, daß die Anforderungen 
an den Nachweis der rassischen Abstammung weit 
überspannt worden sind. In RGSt. 73, 94 hat das 
RG. deshalb ausgeführt, der Nachweis der rassischen 
Abstammung könne völlig frei geführt werden und 
sei nicht auf den Nachweis durch urkundliche Be
lege beschränkt. Auch die Angaben des Angeklagten 
und seiner Partnerin über ihre Abstammung könnten 
?ur Bildung der gerichtlichen Überzeugung kraft 
freier Beweiswürdigung verwertet werden und den 
Beweis erbringen. — Der Gefahr, daß die Unter
gewichte zu weitgehend Milde walten lassen, ist das 
RG.mit den Entscheidungen 1 D 80/40 v. 8. März 1940 
**DJ. 1940,597 und 5 D 214/40 v. 20. Juni 1940 =  DR. 
*940,1522 entgegengetreten. Dort ist zum Ausdruck 
gebracht, für die Strafzumessung müsse ausschlag
gebend das Maß der Verantwortungslosigkeit ge
wertet werden, das der Täter gegenüber der Volks
gemeinschaft gezeigt habe; eine Betrachtungsweise, 
me die äußeren und die inneren Unzulänglichkeiten, 
durch die der Täter zu seiner Tat gekommen ist, 
maßgebend in den Vordergrund stelle und damit 
den Täter in erster Linie als Einzelwesen würdige, 
sei fehlerhaft.

5. G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n g e s e t z  
Das RG. hält, gegenüber einer im Fachschrifttum 

nervorgetretenen falschen Auslegung früherer Ur- 
mde, daran fest, daß die bloße „Untersuchung“  auf 
aas Vorhandensein von Geschlechtskrankheiten auch 
, in eine „Behandlung“  i. S. des § 7 GeschlKrG. ist, 
wenn für den Fall der Feststellung solcher Krank
heiten keine Heilbehandlung in Aussicht genommen 
Xn'd (5 D 130/40 v. 6. Juni 1940 =  DR. 1940, 1524). 
„ a.ch RGSt. 74, 266 bilden alle im § 7 Abs. 2 a. a. O. 
ater Strafe gestellten Tatbestände nur Erschei- 
ungsformen des einheitlichen Vergehens. Für die 

Anwendung des § 11 des Gesetzes ist kein Raum, 
enthält^ rtandkl"S Bereits einen Verstoß gegen § 7

6. H e i m t ü c k e g e s e t z
J n  der Entscheidung 2 D 86/40 v. 13. Juni> 1940 
r. 1940, 1523 ist ausgeführt, daß die nach §2  

s.3 für die Strafverfolgung notwendige Anord- 
'u.ng des RJM. noch im Revisionsverfahren nach- 
?e, ’° lt werden kann; sie ist auch im Sicherungsver- 
anren nach 88 429aff. StPO, erforderlich. Nach 
■GSt. 73, 111'1  DR. 1939, 361 handelt i. S. des § 4

„seines Vorteils wegen“  auch, wer keinen sachlichen 
Vorteil erstrebt; es genügt das Erstreben eines ge
danklichen Vorteils. — Zum inneren Tatbestand aes 
§ 5 Abs. 2 und des § 5 Abs. 3, soweit er den § 5 
Abs. 2 ergänzt, gehört unbedingter oder bedingter 
Vorsatz; Fahrlässigkeit genügt nicht.

7. K r i e g s w i r t s c h a f t s v e r o r d n u n g  
vom 4. Sept.  1939 (RGBl .  I, 1609)

Die Rechtsprechung ist stark im Fluß und noch 
nicht auf allen Gebieten gesichert. Zu § 1 Abs. 1 
sind bisher zahlreiche Entscheidungen ergangen, die 
die Tatbestandsmerkmale des „Beiseiteschaffens“ , 
der „Gefährdung der Bedarfsdeckung“  und der 
„Böswilligkeit“  weit auslegen (1 D 372/40 v. 2. Juli 
1940 =  DR. 1940, 1668; 5 D 225/40 v. 27. Juni 1940;
4 D 380/40 v. 27. Aug. 1940 =  DR. 1940,19396; RGSt. 
74, 287 =  DR. 1940, 206415). In der „Böswilligkeit“  
wird eine Gesinnung von ausgesprochener Verwerf
lichkeit gesehen1); sie kennzeichnet als Wesentliches 
einen inneren Vorgang, der noch über die Absicht 
hinausgeht. Damit wird im wesentlichen der Grund
gedanke von RGSt. 72,118 übernommen. Nach RGSt. 
74,114 gehört zum inneren Tatbestand des § 1 Abs. 2 
nur das Wissen und Wollen des wirtschaftlich nicht 
gerechtfertigten Zurückhaltens von Geldzeichen. Ab
weichend von § 1 Abs. 1 wird nicht gefordert, daß 
der Täter durch sein Verhalten wirtschaftliche Inter
essen des deutschen Volkes böswillig, also im Be
wußtsein der Verwerflichkeit seines Vorgehens, ge
fährdet.

8. T a r n u n g  j ü d i s c h e r  G e w e r b e b e t r i e b e  
(VO. vom  22. A p r i l  1938 -  RGBl .  I, 404)

Als „jüdisches Unternehmen“  ist eine Gesellschaft 
anzusehen, die zwar nicht rechtlich, aber tatsächlich 
unter dem beherrschenden Einfluß von Juden steht 
(RGSt. 73, 217). Während ursprünglich die Recht
sprechung davon ausging, die Straf Vorschrift des 
8 1 richte sich nicht gegen den jüdischen Inhaber 
des Geschäftes (3 D 805/38 v. 26. Okt. 1938 und 3D  
849/38 v. 6. Nov. 1939), ist nunmehr ausgesprochen, 
daß Täter auch der jüdische Inhaber selbst sein 
könne. Ein Gewerbebetrieb habe jüdischen Charak
ter, wenn er unter dem beherrschenden Einfluß von 
Juden stehe. Dieser Einfluß könne durch persönliche 
Tätigkeit, aber auch von der geldlichen Seite her 
genommen werden (1 D 774/39 v. 10. Okt. 1939).

I I I .  Strafverfahren
Bei der Gestaltung des Strafverfahrens war das 

RG. auch weiterhin bestrebt, f o r m a l e  B i n d u n -  
gen zu l o c k e r n  und  in m ö g l i c h s t  e i n f a c h e i  
und  z w e c k m ä ß i g e r  We i s e  zu b i l l i g e n  r-  
geb n i s s e n  zu kommen.  Die große Entwick
lungslinie wird für den diesem Bericht vorangegan
genen Zeitraum in der Abhandlung des Reichs
anwalts R i c h t e r  in der Festschrift für den RGPras. 
Dr. Bumke (S. 85 ff.) gezeigt. Auf dem Gebiet des 
Strafverfahrens hat die Gesetzgebung zahlreiche 
Streitfragen gelöst und damit die bisherige Recht
sprechung des RG. teils gesetzlich sanktioniert, teils 
aber auch neue Wege eröffnet. Unter den neuen 
Vorschriften seien u. a. genannt: die VO. über Maß
nahmen auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung und 
der Rechtspflege v. 1. Sept. 1939, das Gesetz zur 
Änderung von Vorschriften des allgemeinen Straf
verfahrens. des Wehrmachtstrafverfahrpns lind dec

!) Vgl. hierzu die kritische Anmerkung von M i t t e l 
bach:'DR. 1940, 2064«.

16*
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StGB. v. 16. Sept. 1939, die Kriegsstrafverfahrens
ordnung v. 19. Sept. 1938, die VO. über eine Sonder
gerichtsbarkeit in Strafsachen für Angehörige der 
u  und für die Angehörigen der Polizeiverbände bei 
besonderem Einsatz v. 17. Okt. 1939, die VO. über 
die Zuständigkeit der Strafgerichte, die Sonder
gerichte und sonstige strafverfahrensrechthche Vor
schriften v. 21. Febr. 1940.

1. S t r a f g e r i c h t s b a r k e i t  und P a r t e i 
g e r i c h t s b a r k e i t

Die Vorschriften über die Parteigerichtsbarkeit 
berühren die Strafgerichtsbarkeit nicht. Sie gelten 
für die Parteigenossen als solche in ihren Be
ziehungen zueinander und zu der Partei in deren 
innerem Verhältnis. Die Parteigenehmigung zur Er
hebung einer Privatklage bildet keine Voraussetzung 
für die Durchführung wegen einer Tat, die auch im 
Privatklageverfahren verfolgt werden kann, zumal 
wenn das Strafverfahren von Amts wegen eingeleitet 
worden ist (3 D 922/38 v. 20. März 1939= DR. 1939, 
7116).

2. Ze ug e n  vo r  G e r i c h t
Nach RGSt. 73, 255 =  DR. 1940, 3019 ist ein Zeuge, 

der wegen Meineids verurteilt und für dauernd des 
Eides unfähig erklärt worden ist, grundsätzlich zu 
vereidigen, solange die Verurteilung noch nicht 
rechtskräftig ist. -  Die Bedenken gegen die Glaub
würdigkeit eines Zeugen müssen sich unmittelbar 
aus der Tatsache ergeben, daß er durch die dem 
Angeklagten zur Last gelegte Tat verletzt ist. Die 
Gefahr, daß er aus anderen Beweggründen von der 
Wahrheit abweichen werde, rechtfertigt es nicht, die 
Vereidigung nach § 61 Nr. 2 StPO, zu unterlassen 
(RGSt. 73, 334 =  DR. 1940, 110). Der Entscheidung 
RGSt. 73, 31 =  JW. 1939, 405 lag ein Fall zugrunde, 
in dem auf Zeugen in unzulässiger Weise eingewirkt 
worden war. Das RG. hat hier ausgesprochen, daß 
die Zeugniszwangshaft nach § 70 StPÖ. auch dann 
anwendbar ist, wenn der Zeuge seine Zeugnispflicht 
ohne gesetzlichen Grund auch nur teilweise ver
weigert, etwa die Beantwortung einzelner Fragen 
ablehnt. Dagegen darf § 70 a. a. O. nicht zu dem 
Zweck angewandt werden, einen Zeugen, der an 
sich zur Aussage bereit ist und aussagt, zu einer 
wahrheitsgemäßen Aussage zu zwingen. Nach RGSt. 
74, 35 hat auch der beauftragte Richter bei der Ver
nehmung von Zeugen darauf zu achten, daß die 
Aussage in Zusammenhang angegeben und ord
nungsgemäß entsprechend der Vorschrift des § 69 
StPO, niedergelegt wird. § 69 StPO, ist keine bloße 
Ordnungsvorschrift, sie dient der Wahrheitsermitt
lung (so schon ID  263/38 v. 21. Juni 1938 -  DJ. 
1938, 1316).

3. S a c h v e r s t ä n d i g e  vo r  G e r i c h t  
Die Ablehnung eines Offiziers der Schutzpolizei 

als Sachverständigen hat das RG. für begründet er
klärt in einem Fall, in dem der Offizier in einer Ver
kehrsstrafsache Ermittlungen über den Verkehrs
unfall vorgenommen hatte (4 D 985/38 v. 17. März 
193Q =  DR. 1939,929). — Weist ein Sachverständiger 
in seinem Gutachten auf Schrifttum und Recht
sprechung hin zur Frage, unter welchen Voraus
setzungen ein Verschulden bei Fällen der zur Ent
scheidung stehenden Art zu bejahen sei, so übt er 
damit keine über den Rahmen der Erstattung des 
wissenschaftlichen Gutachtens hinausgehende Er
mittlungstätigkeit i. S, des § 22 Nr. 4 StPO, aus (2 D 
368/39 v. 31.' Aug. 1939 -  HRR. 1939, 1488). Der ärzt
liche Sachverständige kann in der Hauptverhandlung 

* sein Gutachten nicht nur dann in Abwesenheit des

Angeklagten erstatten, wenn es die Rücksicht auf 
den Gesundheitszustand des Angeklagten, sondern 
erst recht dann, wenn es die Rücksicht auf die All
gemeinheit erfordert (RGSt. 73,306 =  DR. 1940,76').

4. V e r t e i d i g e r
Bei Verbrechen nach § 2 VoIksschädlVO. ist die 

Verteidigung notwendig, weil die Strafkammer gern. 
8 13 VO. v. 1. Sept. 1939 an die Steile des Schwur
gerichts getreten ist (3 D 181/40 v. 15. Jan. 1940 
=  HRR. 1940 Nr. 1165). ln das Gebiet der Beseiti
gung formaler Bindungen gehört die Entscheidung 
4 D 828/39 v. 9. Jan. 1940 =  DR. 1940, 446, wonach es 
unschädlich ist, wenn über die Bestellung eines Ver
teidigers auf Grund von § 21 VereinfachungsVO. 
an -Stelle des Vorsitzenden das Gericht entscheidet. 
Nach der Auffassung des 4. Senats ist die Verteidi
gung nicht schon deswegen notwendig, wenn der 
abstrakte Strafrahmen der im Eröifnungsbeschlun 
bezeichneten Tat Todesstrafe oder lebenslanges 
Zuchthaus umfaßt, sondern nur dann, wenn derVot- 
sitzende in einer konkreten Betrachtung der beson- 
deren Umstände des zur Entscheidung stehenden 
Falles zu der Auffassung gelangt, das Gericht werde 
tatsächlich auf Todesstrafe oder lebenslanges Zucht
haus erkennen (RGSt. 74, 193 — DR. 1940,1281J).

5. A u s n a h m e n  vom L e g a l i t ä t s p r i n z i p
Nach nunmehriger Rechtsprechung (RGSt. 73,400 

=  DR. 1940,4467) ist auch das RevG. befugt, das 
Verfahren nach § 153 StPO, einzustellen. Die gegen
teilige Auffassung der früheren Entscheidungen 
RGSt. 59, 54 und RGSt. 66, 326 ist damit aufgegeben 
worden.

6. A u f k l ä r u u g s p f l i c h t  der  Ge r i c h t e  
Der Grundsatz der Aufklärungspflicht ist von der 

Rechtsprechung des RG. in immer stärkerem Umfang 
herausgearbeitet worden. Das erwies sich als not
wendig, weil die formalen Bindungen teils von der 
Gesetzgebung, teils auch von der Rechtsprechung 
immer mehr gelockert worden sind; auch das Recht 
des Angeklagten, Beweisanträge zu stellen, ist stark 
eingeschränkt worden. Dies mögen einige Entschei- 
düngen verdeutlichen. Nach 4 D 75/39 v. 24. Febr. 
1939 =  HRR. 1939 Nr. 546 hat das Gericht auch bei 
der Feststellung von Vorstrafen von Amts wegen 
alles zu tun, was zur Erforschung der Wahrheit er
forderlich ist. Die Verletzung der Aufklärungspflicht 
kann trotz der neuen Vorschriften über die Ab
lehnung von Beweisanträgen mit der Revision gel
tend gemacht werden (4 0  781,09 v. 1. Dez. 1939 
=  DR. 1940, 195). Ähnlich auch RGSt. 74, 147 =  DR. 
1940,9726 und 5 D 724/39 v. 4. Jan. 1940, wonach auch 
die VereinfachungsVO. dem Gericht nicht das Recht 
gibt, einen Beweisantrag einfach mit Stillschweigen 
zu übergehen. Die Entscheidung RGSt. 74,153 =  DR. 
1940, 11041° legt dar, wie bei der Ablehnung von 
Alibibeweisen auf Grund von § 24 der Verein- 
fachungsVO. verfahren werden muß, wenn die Aut- 
klärungspflicht nicht verletzt werden soll; auch nach 
der neuen VO. muß die Ablehnung von Beweis
anträgen wegen Absicht der Prozeßverschleppung 
wie bisher begründet werden.

7. F ö r m l i c h k e i t e n  
in der  H a u p t v e r h a n d l u n g  

Auch hier geht die Entwicklung dahin, das Über
gewicht der formalen Vorschriften zu beseitigen. Die 
Intscheidung 1 D 254/40 v. 7. Mai 1940 hat ausge
sprochen, daß Abweichungen von der ordnungs
gemäßen Reihenfolge der Prozeßhandlungen ohne 
weiteres dann gestattet sind, wenn sie für zweck
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mäßig erachtet und ohne Widerspruch geblieben 
sind, solange sie nicht den wesentlichen Aufbau der 
Hauptverbandlung in Unordnung bringen. Für die 
Ablehnung von Beweisanträgen gelten nunmehr die 
§§ 24 und 25 der vorgenannten VereinfachungsVO. 
v. l.Sept. 1939. Gegen eine zu weitgehende Anwen
dung dieser Vorschriften sprechen sich eine Reihe 
von Entscheidungen aus, die alle dahin gehen, daß 
die freiere Stellung des Gerichts gegenüber Beweis
anträgen nichts daran ändert, daß die Ablehnung 
eines Beweisantrages eines mit Gründen versehenen 
Beschlusses bedarf (5 D 621/39 v. 23. Nov. 1939 
=  HRR. 1940 Nr. 407; 5 D 724/39 v. 4. Jan. 1940; 4 D 
68/40 v. 19. März 1940 =  DR. 1940, 973 und RGSt. 74, 
153 =  DR. 1940,1104w). Die Stellungnahme der Eröff
nungsstrafkammer zu einem Beweisantrag, den der 
Angeklagte vor der Eröffnung des Hauptverfahrens 
angebracht hatte, ist — ebenso „wie die Stellung
nahme des Vorsitzenden in einer Verfügung nach 
dem § 219 StPO. — für den Gang und das Ergebnis 
der Hauptverhandlung dann von Bedeutung, wenn 
die Kammer den Antrag nicht nur mit Rücksicht auf 
die Entscheidung über die Eröffnung des Haupt
verfahrens (2 D 520/38 v.'12. Sept. 1938), sondern dar
über hinaus auch für die Hauptverhandlung beschie- 
den hat (RGSt. 73, 193 =  DR. 1939, 1438 <9. -  Nach 
3 D 275/39 v. 3. Aug. 1939 =  HRR. 1940 Nr. 56 stellt 
es keinen unbedingt durchgreifenden Revisionsgrund 
dar, wenn die Entfernung aus dem Sitzungssaal nicht 
durch Gerichtsbeschluß, sondern durch den Vor
sitzenden allein angeordnet worden ist. Ebenso kann 
das Gericht, um Verdunklungen und Verabredungen 
uiehrerer Angeklagter zu verhindern, jeden Ange
klagten in Abwesenheit des anderen vernehmen, ln 
diesem Fall braucht der Vorsitzende den in 2. 
(3- usw.) Reihe zu vernehmenden Angeklagten nicht 
sofort und vor Beginn seiner Vernehmung Mittei
lung vom Inhalt der Aussage des vorher gehörten 
Angeklagten zu machen. — Nach RGSt. 73,355 =  DR. 
1940,1967 steht der Besorgnis, der Zeuge werde 
u*cht die Wahrheit sagen, die Besorgnis gleich, die 
Aussage eines Zeugen werde für das Verfahren ver
loren gehen, weil der Zeuge, wenn er in Gegenwart 
des Angeklagten vernommen werde, infolge eines 
schweren Nervenleidens zusammenbrechen werde, 
das er infolge der Handlung des Angeklagten davon- 
äetragen hat. -  Nach RGSt. 74,47 =  DR. 1940, 5383 
umfaßt der Begriff der „Vernehmung“  auch die Ver
enigung des Zeugen; die abweichende Entscheidung 
RGSt. 39,356 ist damit aufgegeben worden. --  Ist 

Zeuge unerreichbar, so kann in der Hauptver- 
uandlung nunmehr die Niederschrift über seine 
puhere richterliche Vernehmung verlesen werden; 
■nsofern ist der § 251 Abs. 1 Satz 1 StPO, entspre
chend anzuwenden (RGSt. 73, 197 =  DR. 1939, 
• *928)- —Ein Angeklagter darf nicht von vornherein 
m der Redezeit für sein Schlußwort beschränkt wer- 
Ann (4.D 117/40 v .7. Juni 1940=* HRR. 1940Nr.U71). 
^Uerdings hat das RG. allgemein ausgesprochen, 
i, sich die Pflicht des Vorsitzenden zur Verhanid- 
ingsleitung auch auf die Schlußvorträge erstreckt 

O D 650/38 v. 4. Mai 1939 =  DR. 1939, 1985). -  Daß
« • j der Zutritt zur Hauptverhandlung verboten 
,Vl!y> verletzt nicht die Vorschriften über die Öffent- 
'Gikeit der Hauptverhandlung. Der ständige Aus- 
,ang eines Schildes „Juden Zutritt verboten an 

Tür des Zuhörerraumes ist als vorbeugende 
itzungspoiizeiüche Maßnahme des Vorsitzenden zu- 

lassig (1 D 472/39 v. 6. Okt. 1939).

8. U r t e i l  und U r t e i l s  g r ü n  de
Besondere Verdienste um die Bewegung dürfen 

aus dem Kreis der für die Strafzumessung mög
licherweise bedeutsamen Umstände auch nicht des
wegen ausgeschieden werden, weil die Tat sich 
gegen Staat und Volksgemeinschaft richtete (5 D 
351/39 v. 10. Aug. 1939). — Ist ein Antrag auf An
rechnung der Untersuchungshaft gestellt worden, so 
muß sich das Urteil darüber aussprechen (1 D 488/39 
v. 4. Juli 1939 =  DR. 1940,31). Dem Bestreben man
cher Gerichte, Strafen zu verhängen, die gesetzlich 
nicht zulässig sind, tritt die Entscheidung RGSt. 73, 
398 =  DR. 1940,2868 mit aller Schärfe entgegen. Da
nach ist der Richter auch dann an den gesetzlich 
vorgeschriebenen Strafrahmen gebunden, wenn ihm 
die danach festzusetzende Strafe unter den gegebe
nen Umständen zu hart oder zu milde erscheint. 
Namentlich darf er von der Zuchthausstrafe, die für 
die gewerbs- oder gewohnheitsmäßig _ begangene 
Hehlerei zwingend vorgeschrieben ist, nicht deshalb 
absehen, weil die Vortat leicht sei. Nach 3 D 167/40 
v. 23. Mai 1940 bedeutet es einen Verstoß gegen das 
sachliche Recht, wenn der Tatrichter bei der ab
schließenden Würdigung nicht alle von ihm fest
gestellten Tatsachen erschöpfend wertet, die ge
eignet sein können, die rechtliche Beurteilung des 
Sachverhalts zu beeinflussen (ebenso 5 D 202/39 vom 
8. Juni 1939 =  DR. 1939, 1439).

9. R e c h t s m i t t e l
Ein Rechtsanwalt, der die Revision des Angeklag

ten für aussichtslos hält, kann es ablehnen, sie zu 
begründen, oder sich darauf beschränken, allgemein 
die Verletzung sachlichen Rechts zu rügen. Verfehlt 
ist es dagegen, wenn er als Revisionsbegründung 
nur die Einwendungen vorbringt, die der Angeklagte 
gegen das Urteil erhebt, ohne selbst die Verantwor
tung dafür zu übernehmen (RGSt. 73,23 =  JW. 1939, 
40811; 5 D 525/40 v. 10. Okt. 1940 =  DR. 1940,223910). 
Eine vom Beschwerdeführer selbst verfaßte Revi
sionsbegründung wird nicht dadurch geheilt, daß 
ein Rechtsanwalt der Revisionsbegründung einen 
Vermerk des Inhalts beifügt, er mache die vorge
schilderte Erklärung des Beschwerdeführers zum 
Gegenstand seiner Ausführungen (1 D 479/40 vom
30. Juli 1940). Nach 3 D 879/39 v. 30. Nov. 1939 hat 
der Verteidiger kein selbständiges Recht, für den 
Angeklagten Rechtsmittel einzulegen und durchzu
führen; er übt nur das Recht des Angeklagten aus. 
Beharrt der Verteidiger auf seiner Revision, obwohl 
der Angeklagte erklärt hat, er nehme die Strafe an, 
so ist das Rechtsmittel als unzulässig zu X F 'fer inJn 
Ein Angeklagter ist nach 4 D 390/40 v. 2. Aug. 19 0 
nicht beschwert, und eine Aufhebung des Urteils im 
Strafausspruch ist nicht geboten, wenn das RevG 
bei der Anklage wegen einer fortgesetzten Tat einen 
im Verhältnis zur gesamten Straftat unerheblichen 
Einzelfall verneint und dabei überzeugt i s t der Ta t -  
richter würde die Strafe nicht herabsetzen (RGSt. 70, 
53 57 =  JW. 1936, 73621)- Dasselbe gilt im entspre
chenden Fall bei einer Anklage wegen mehrerer 
selbständiger Handlungen. Nur so wird man dem 
vom RG. gerade in letzter Zeit (RGSt. 73,400 =  DR. 
1940, 4467) betonten Zweck des Strafverfahrens ge
recht, ohne unendlichen Verzug die Sache zu er
ledigen und nicht das Verfahren durch eine Zurück
weisung in die Länge zu ziehen, wenn sich am Ge
samtergebnis doch nichts ändern würde.
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Die neuere Rechtsprechung des Reichsgerichts 
auf dem Gebiete des vertraglichen Versicherungsrechts1 * * * * *)

Von Reichsgerichtsrat Dr. Hans Schack, Leipzig
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V V G . ) ........................................................130
1. Inhalt des Vertrags bei der Schadens

versicherung (§§ 49 bis 68 VVG.). . . 130
2. Versicherung für fremde Rechnung

(§§ 74 bis 80 VVG.)......................  131
3. Feuerversicherung (§§ 81 bis 107 VVG.) 131
4. Hagelversicherung^ 108bis 115VVG.) 131
5. Seeversicherung........................................ 131
6. Haftpflichtversicherung......................... 132

V. Lebensvers i cherung (§§ 159 bis 178 
VVG.). Ruhegehal tsvers icherung.  
S t e r b e g e l d v e r s i c h e r u n g ..................... 133

VI. Un f a l l ve r s i che r ung  (§§ 179 bis 185
V V G . ) ........................................................... I 33

VII. Z e i t s c h r i f t e n v e r s i c h e r u n g ..................134
VIII. K r a f t f a h r zeu g v e r s i che r u n g ................ 135

i) Der nachstehende Bericht knüpft an die gleichartigen 
Veröffentlichungen des Verfassers in Heft 8 der Schriften
reihe der Juristischen Wochenschrift (1933 bis 1936) und 
in Heft 42 der Juristischen Wochenschrift 1937 S. 328 tt.
an. Vgl. auch Schack, „Deutsches Versicherungsrecht ,
Leipzig 1938, und in der Festschrift für Erwin  Bumke
Berlin 1939 S. 313 ff. Aus Raumrücksichten mußte darauf
verzichtet werden, auch andere Rechtssprüche als solche
des Reichsgerichts einzubeziehen und kritische Bemerkun
gen anzufügen.

I .  Allgemeines
1. A l l g e m e i n e  V e r s i c h e r u n g s b e d i n g u n 
gen. N a c h p r ü f u n g  de r  A u s l e g u n g  in der  

R e v i s i o n s i n s t a n z
1. Die Allgemeinen (und die Besonderen) Ver- 
sicherungsbedingungen sind als allgemein übliche 
(sog. typische) Vertragsurkunden in der Revlnst. 
frei auszulegen, und die Auslegung des Instanz
gerichts ist durch das RevG. frei nachprüfbar.

V II 5/38 v. .29. März 1938 (KraftfahrzeugV.): 
JW. 1938,165873 =  DÖffVers. 1938,257„ 297 (dazu 
N ie  mann das. S. 389) —. VPVA. 1938, 167 
Nr. 3044 -  HRR. 1938 Nr. 1048 =  JRfPV. 1938, 
247 Nr. 160 (dazu H o c h g r ä b e r  das. S.243).

III 165/37 v. 13. Mai 1938 (KraftfahrzeugV.): 
KGZ. 158, 113 =  [W. 1938, 25477 =  VPVA. 1939, 
217 Nr. 3070.

V II 16/38 v. 27. Mai 1938 (HaftpflichtV.): RüZ. 
158, 6 =  JW. 1938, 221681 (Pe te rssen  das. 

'S. 2219) =  DÖffVers. 1938, 361 =  DJ. 1938, 1564 
=  JRfPV. 1938, 229 Nr. 146 =  VPVA. 1939, 222 
Nr. 3073.

V II 75/38 v. 25. Okt. 1938 (KraftfahrzeugV.): 
RGZ. 158, 284 =  JW. 1938, 3231 10 =  HRR. 1939 
Nr. 185 =  JRfPV. 1938, 359 Nr. 228 ( H o c h 
g r ä b e r  das. S. 356; P r ö l ß  das. S. 375) =  DJ. 
4939. 54 (Thees) =  VPVA. 1939, 207 N r.3098.

2. Dies gilt auch von einer Nachtragsbestimmung, 
die, obwohl mit Schreibmaschine geschrieben, nur 
positiv ausdrückt, was die „besonderen Bedingun
gen“  negativ wiedergeben und offenbar nicht eine 
von den gedruckten Bedingungen abweichende Re
gelung des Versicherungsverhältnisses bedeuten 
will, sondern nur als Bestandteil eines einheitlichen, 
in seinen verschiedenen Teilen zusammengehörigen, 
den Allgemeinen und Besonderen Bedingungen un
terliegenden Versicherungsvertrages zu betrach
ten ist.

V II 120/38 v. 13. Jan. 1939 (KraftfahrzeugV.): 
JW. 1939, 64083 -  JRfPV. 1939, 55 W . 33 -  
VPVA 1939, 211 Nr. 3100.

2. T r e u  und G l a u b e n  im V e r s i c h e r u n g s 
r ech t

3. Kein Verstoß des Versicherers gegen Treu und 
Glauben liegt vor, wenn er die Verwirkung des 
Versicherungsanspruchs wegen Obliegenheitsver
letzungen geltend macht, nachdem er dem Ver
sicherungsnehmer einen Verteidiger bestellt, mit 
ihm Entschädigungsverhandlungen geführt, ihm 
auch einen Geldbetrag bezahlt und ihm im Armen
rechtsverfahren behufs Abwehr des Haftpflicht
anspruchs Beistand geleistet hat.

V II 206/37 v. 4. März 1938 (Haftpflichtversiche
rung: DÖffVers. 1938, 192 =  WarnR. 1938 Nr. 106 
=  VPVA. 1938, 221 Nr. 3072.

4. Hat der Geschädigte einen vollstreckbaren Titel 
gegen den Versicherungsnehmer erworben und hat 
dieser zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung 
dem Geschädigten seine Ansprüche aus der Ver
sicherung abgetreten, so handelt der hierüber un
terrichtete Versicherer gegen Treu und Glauben,
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wenn er sich gegenüber der — vom Geschädigten 
innerhalb der in den Versicherungsbedingungen 
vorgeschriebenen Frist — erhobenen Klage zur Zer
störung der Klagberechtigung auf ein in den Ver
sicherungsbedingungen ausgesprochenes Abtretungs
verbot beruft.

VII 5/38 v. 29. März 1938: s. oben Nr. 1.
5. Dem Falle der offenbaren Unbilligkeit im Sinne 
des § 154 Abs. 2 VVG. steht es — bei der Ableh
nung von Haftpflichtansprüchen des Verletzten von 
seiten des Versicherungsnehmers — gleich, wenn 
dessen Verhalten gegen Treu und Glauben versto
ßen würde. Auch unter dieser Voraussetzung kann 
sich der Versicherer nicht darauf berufen, daß der 
Versicherungsnehmer durch die Anerkennung des 
Haftpflichtanspruchs die Versicherung verwirkt 
habe.

VII 39/38 v. 17. Mai 1938 (HaftpflichtV.): Döff- 
Vers. 1938, 343 =  VPVA. 1938, 242 Nr. 3085.

6. Der Versicherungsnehmer kann sich nicht mehr 
auf schuldhafte Obllegenheitsverletzungen (Verlet
zung der Anzeigepflicht) berufen, wenn diese be
gangen sind, nachdem er selbst Versicherungs
schutz vorbehaltlos abgelehnt hatte. Es handelt sich 
hierbei um eine nach Treu und Glauben zu ent
scheidende Frage, die möglicherweise anders zu 
beurteilen ist, wenn der Versicherer zu erkennen 
gegeben hat, daß er trotz der Ablehnung noch 
wert auf die Erfüllung aller Obliegenheiten lege.

VII 64/38 v. 30. Aug. 1938 (HaftpflichtV.): JW. 
1939, 29927 =  JRfPV. 1938, 308 Nr. 197 =  DÖff- 
Vers. 1938, 425 =  SeuffA. 92 Nr. 150 =  VPVA. 
1938, 227 Nr. 3076 (dazu W e i g e l t :  DJ. 1940, 
1082).

Wenn der Versicherer dem Versicherungsneh
mer einen Prozeßbevollmächtigten bestellt und da- 

in den Haftpflichtprozeß eingreift, ohne dabei 
211 erkennen zu geben, daß er sich auf vorher be
gangene und ihm bekannt gewordene Obliegen- 

edsverletzungen noch beziehen wolle, so kann er 
lc“  njcht ohne Verstoß gegen Treu und Glauben 

, u* die ihm bei Gewährung des Rechtsschutzes 
ekannten Obliegenheitsverletzungen als Verwir- 

Mingsgründe berufen.
VII 72/38 v. 30. Aug. 1938 (HaftpflichtV.): JW. 

1938, 283428 =  HRR. 1938 Nr. 1474 =  DÖffVers.
451 =  SeuffA. 92 (1938) Nr. 149 =  WarnR. 

!938 Nr. 158.

r ' , Freu und Glauben können im Versicherungs- 
seir * nahin führen, daß der Versicherungsnehmer 
ei 1̂ ." Versicherungsanspruch ganz oder zum Teil 
Rori t .  ’ au-c*1 werm für den gegebenen Fall keine 
abp- Verw'rk.un2 vereinbart worden ist. Dies kann 
Üe 1 " uc bei grober Verletzung tragender Ob- 
V e r c - i 1 en *n Frage kommen. — Selbst wenn der 
runol -mn '̂sneklfTier Fei der Haftpflichtversiche- 
sätzl' rei.nes. Kraftwagens den Überfahrenen vor- 
Ai.fi!.- in hilfloser Lage verlassen hat, ist erst nach 
Und ‘ arung aller Umstände des einzelnen Falles 
ürtpiiUnier AFwägung aller Einzelheiten zu be- 
anci! enAob Treu und Glauben den Versicherungs

pruch gänzlich oder zum Teil ausschließen.
VH 138/38 v. 24. Febr. 1939 (HaftpflichtV.): 

KVZ- 160, 3 =  JRfPV. 1939, 167103 (dazu K e r 
la n g  das. 1939, 24; H e i n z e i m a n n  das. S.275; 
f / r t e r m a n n  das. S. 300) =  DR. 1939, 871* 
(dazu K e r s t i n g  das. S. 872) =  DJ. 1939, 873 
(dazu Thees das. S. 874) -  DÖffVers. 1939,219

(dazu Scheune r t  das. S.304, 321) =  VPVA. 
1939, 263 Nr. 3132.

9 . ' Der Versicherer braucht für den mitversicherten 
Führer nur einzustehen, wenn dies dem Willen des 
Versicherungsnehmers entspricht. Es kann keine 
Rede davon sein, daß der Versicherungsnehmer, 
wenn er dies nicht will, mit einer solchen Stellung
nahme etwa gegen Treu und Glauben im Verkehr 
verstieße.

VII 85/39 v. 11. Juli 1939 (KraftfahrzeugV.): 
RGZ. 161, 94 =  JW. 1939, 2019* (dazu Süß das. 
S. 2020) =  JRfPV. 1939, 246 Nr. 155 =  DÖffVers. 
1939, 359.

10. Es ist keine unzulässige Rechtsausübung, wenn 
sich der Versicherte dem Versicherer gegenüber 
darauf beruft, der klagende Versicherungsnehmer 
habe nicht die Entscheidung des Ärzteausschusses 
beantragt, und nun sei die (bedungene) Frist für 
den Antrag abgelaufen.

VII 55/39 v. 17. Okt. 1939 (UnfallV.): JRfPV.
1939, 317 Nr. 194 =  DÖffVers. 1940, 95.

11. Nur nach der Gesamtheit der Umstände des 
Einzelfalles kann ermessen werden, ob ein Verstoß 
gegen Treu und Glauben vorliegt, wenn der in 
Verzug befindliche Versicherungsnehmer, nachdem 
er von dem Schadensereignis Kenntnis erlangt hat, 
den Versicherungsbeitrag schleunigst bezahlt, um 
sich noch den Versicherungsschutz zu sichern. Da
bei muß wegen der Kenntnis vom Schadensfälle die 
Erwartung des Versicherungsnehmers, daß er für 
den Schaden demnächst werde in Anspruch genom
men werden, wesentlich ins Gewicht fallen. Da
gegen wird ein gegen Treu und Glauben verstoßen
des Verhalten des Versicherungsnehmers regel
mäßig dann nicht angenommen werden können, 
wenn dieser den Beitrag zwar erst nach dem Scha
densereignis („Verstoß“ ), aber unbeeinflußt von 
diesem, insbesondere ohne Kenntnis von dessen 
Eintreten, entrichtet und das Versicherungsverhält
nis danach noch unverändert und ohne einen Vor
behalt von seiten des Versicherers fortgedauert hat.

V II 69/39 v. 19. Dez. 1939 (HaftpflichtV.): 
RGZ. 162, 238 =  DR. 1940, 39872 =  JRfPV. 1940 
1915 =  ZAkDR. 1940, 228 =  DJ. 1940, 435 (dazu 
Süß:  ZAkDR. 1940 a. a. O. und DR. 1940,1432*«; 
Thees :  DJ. 1940 a. a. O.; B ö t t i n g e r :  JRfPV.
1940, 41).

12. Der Versicherer darf sich dem Versicherungs
nehmer gegenüber auf die Versäumung vertrag
licher Ausschlußfristen nach Treu und Glauben 
dann nicht berufen, wenn den Versicherungsnehmer 
an der Versäumung keine Schuld trifft. Selbst wenn 
die Säumnis des Versicherungsnehmers nicht völlig 
entschuldbar sein mag, können Umstände vor
liegen, die nach den Grundsätzen von Treu und 
Glauben die Berufung des Versicherers auf den 
Ablauf der Ausschlußfrist unzulässig machen.

VII 149/39 v. 2. Febr. 1940 (HaftpflichtV.): DR. 
1940, 73513 -  JRfPV. 1940, 67 Nr. 50 =  HRR. 
1940 Nr. 678 =  SeuffA. 94 (1940) Nr. 35 =  DÖff
Vers. 1940, 287.

3. Bewe i s  des e r s t en  A n s c h e i n s  im V e r 
s i c h e r u n g s r e c h t

13. Die Grundsätze des Beweises des ersten An
scheins und deren Verletzung können nicht in Be
tracht kommen, wenn der Richter nicht auf Grund 
eines „typischen Geschehensablaufs“ , sondern auf 
Grund zahlreicher Beweisanzeichen, wie sie in sol-
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eher Zahl und Verknüpfung rem zufällig nicht zu
treffen können, seine volle Oberzeugung vom Voi- 
liegen einer Brandstiftung zu bilden vermochte.

V ll 183/37 v. 15. März 1938 (FetterV.): DÖff- 
Vers. 1938, 238.

I I .  Versicherungsvertrag. Rechte und 
Pflichten der Vertragsparteien

1. V o r l ä u f i g e  D e c k u ng sz u sa g e  (§2  W O .)
14. Der Versicherer kann, wenn sein Versiehe- 
rungsvertreter im Rahmen seiner Vollmacht dem 
Versicherungsnehmer vor dem Abschluß des Ver
sicherungsvertrages — auch für eine Zeit, tur die 
keine Versicherungsbeiträge bezahlt werden sollen 
-  schriftlich eine vorläufige Deckungszusage er
teilt hat, nicht mit dem Einwande des Scheins ge
hört werden, wenn der Wille des Vertreters, die 
Zusage nicht oder nur unter Einschränkung oder 
Bedingungen zu wollen, dem Versicherungsnehmer 
nicht zum Bewußtsein gekommen ist.

V II 34/39 v. 3. Okt. 1939 (KraftfahrzeugV.): 
JRfPV. 1939, 323 Nr. 200.

2. O b l i e g e n h e i t s v e r l e t z u n g e n  (§6 VVQ.)
15. Entsprechend § 33 Abs. 2 VVO. kann sich der 
Versicherer auf eine bedingungsmäßige Verwirkung 
des Versicherungsanspruchs im Falle der JNicnt- 
anzeige der Klagerhebung des Geschädigten dann 
nicht berufen, wenn er in anderer Weise rechtzeitig 
von der Klagerhebung Kenntnis erhalten hat. Reet t- 
zeitig bedeutet auch hier wie überhaupt bei der 
Nichtanzeige des Versicherungsfalles nicht: bis zum 
Eintritt eines Schadens. Es genügt schon, daß ein 
Versäumnisurteil gegen den Versicherungsnehmer 
ergangen ist.

V II 206/37 v. 4. März 1938 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 3.

Iß. Der Versicherungsnehmer hat darzutun, daß 
die Verletzung einer nach dem Eintritt des Ver
sicherungsfalles zu erfüllenden Obliegenheit von 
ihm weder vorsätzlich noch grobfahrlässig began
gen ist. Die Tatsache, daß der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsschein überhaupt nicht angesehen 
hat, ist an und für sich eine schwere Unterlassung. 

V II 230/37 v. 29. April 1938 (KraftfahrzeugV): 
JRfPV. 1938, 183 Nr. 113 =  VPVA. 1938, 193 
Nr. 3057 =  WarnR. 193S Nr. 105 =  DÖffVers. 
1938, 299.

17. Ein Verstoß gegen das in den AVB. für die 
Haftpflichtversicherung enthaltene Verbot, ohne vor
herige Zustimmung des Versicherers einen rlatt- 
pflichtanspruch des Geschädigten ganz oder zum 
Teil . . .  zu befriedigen, stellt eine Obliegenheits- 
Verletzung i. S. des § 6 Abs. 2  VVO. dar.

V II 16/38 v. 27. Mai 1938 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 1.

18. Wenn und soweit der Haftpflichtversicherte 
den Anspruch des Verletzten gegen ihn als begrün
det erkennt, besteht für ihn keine Obliegenheit, den 
Versicherer, dem er bedingungsgeinaß die Prozen
führung überlassen hat, bei der Abwehr des An
spruchs zu unterstützen.

VII 72/38 v. 30. Aug. 1938: s. oben N r.7.
1«. Eine den Versicherungsanspruch vernichtende 
Verletzung der Aufklärungspflicht des Versiche
rungsnehmers kann durch falsche Auskunit ubei 
seine „intimen“  Beziehungen zu einer beim Kratt-

wagenunfall verletzten Frau begangen werden, 
wenn mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß et
waige Beziehungen solcher Art der Erhebung von 
Schadensersatzansprüchen der Verletzten gegen den 
Versicherungsnehmer entgegenstand. W ird eine der
artige falsche Auskunft gegenüber dem von der 
Versicherungsgesellschaft bestellten Prozeßbevoll
mächtigten des Versicherungsnehmers im Schadens- 
prozeß erteilt, so muß der Versicherungsnehmer 
darüber klar sein oder mindestens damit rechnen, 
daß seine Erklärung nicht allein eine seiner I l'ozeß- 
verteidigung gegenüber der Schadensklage die
nende, also seine eigenen Belange wahrende, son
dern zugleich auch eine für die Erfüllung seines 
Versicherungsanspruchs bedeutsame und sein Ver
hältnis zur Versicherungsgesellschaft betrettende, 
für diese mitbestimmte Auskunft darstellt.

V II 58/38 v. 25. Okt. 1938 (KraftfahrzeugV.): 
JW. 1938, 330318 =  JRfPV. 1938, 360^.

<>() Die Obliegenheiten des Haftpflichtversicher
ten, im Rechtsstreit über den Haftpflichtanspruch 
der Versicherungsgesellschaft oder dem von dieser 
bestellten Prozeßbevollmächtigten, die für notig er
achtete Aufklärung zu geben, verpflichten den Ver
sicherten, für diese Aufklärung ohne Rücksicht dai- 
auf, ob und in welchem Umfange er bereits früher 
die Versicherungsgesellschaft über den Schadens
fall unterrichtet hat, während des Rechtsstreits je
derzeit für Auskünfte zur Verfügung zu stehen.

Die Frage, ob eine Fahrlässigkeit als grobe an
zusehen ist, ist nach der ständigen Rechtsprechung 
des RG. eine Frage der tatsächlichen Würdigung, 
die —- soweit sie nicht auf der Verkennung des 
Rechtsbegriffs der groben Fahrlässigkeit beruht — 
der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzo
gen ist.

V II 168/38 v. 3. Jan. 1939 (KraftfahrzeugV.): 
]W. 1939, 49319 =  DÖffVers. 1939, 95 =  JRfPV. 
1939, 85 Nr. 56 =  SeuffA. 93 (1938) Nr. 78.

21. Auf eine Verletzung der Aufklärungs- und 
Sciiadensminderungspflicht, die vor dem Versiche- 
rungsfall liegt, ist § 6 VVG. nicht anwendbar.

VII 138/38 v. 24. Febr. 1939 (HaftpflichtV.): 
s. oben Nr. 8.

•>*> Bei der Feststellung der Frage, ob der Ver
sicherungsnehmer die Anzeigepflicht grobfahrlassig 
verletzt habe, ist der Sachverhalt nach allen Seiten 
zu klären und zu prüfen, welche Erwägungen für 
den Versicherungsnehmer bestimmend gewesen 
sind, die Anzeige zu unterlassen, insbesondere ob 
und nach welcher Richtung ein Mißverständnis des 
Versicherungsnehmers festzustellen ist und ob dies 
ausreicht, die Unterlassung der Anzeige nicht als 
grobfahrlässig erscheinen zu lassen.

VII 21/39 v. 20. Juni 1939 (KraftfahrzeugV.): 
JRfPV. 1939, 247 Nr. 156 =  DÖffVers. 1939, 358 
=  VPVA. 1939, 252 Nr. 3124.

23. Eine Verletzung der Aufklärungspflicht, die 
der Versicherungsnehmer nach dem Eintreten e. 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann dadurch 
begangen werden, daß der Versicherungsnehmer 
schuklTiaft falsche Angaben über die Entstehung 
Ursache des Schadens oder den Zweck der Falin 
mit dem versicherten Wagen macht.

V II 182/38 v. 12. Sept. 1939 (KraftfahrzeugV.)- 
JRfPV. 1939, 324 Nr. 201.

‘>+ Bei der Frage, ob bei Obliegenheitsverletzun- 
gen der Versicherungsnehmer für das, was der „K t
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präsentant“  tut oder unterläßt, einzustehen hat, ist 
von wesentlicher Bedeutung, daß der „Repräsen
tant“  an Stelle des Versicherungsnehmers tätig ge
worden ist in einer die versicherungsrechtlichen 
Beziehungen des letzteren berührenden Weise. Es 
ist nicht so, als ob derjenige, der nach seiner Stel
lung im Betriebe des Versicherungsnehmers diesen 
sehr wohl „repräsentieren“  kann, den Versiche
rungsnehmer versicherungsrechtlich so verdrängen 
würde, daß der Versicherungsnehmer selbst dem 
Versicherer gegenüber gar nicht mehr wirksam 
tätig werden könnte. Es kommt vielmehr immer 
darauf an, ob der „Repräsentant“  den Versiche
rungsnehmer auch wirklich „repräsentiert“  hat.

VII 172/39 v. 23. fan. 1940 (HaftpflichtV.): 
JRfPV. 1940, 146 Nr.’113 =  SenffA. 94 (1940) 
Nr. 29.

25. Ein vom Versicherer dem Verletzten gegen
über unmittelbar abgegebenes Anerkenntnis seiner 
Verpflichtung aus dem Versicherungsverträge ist 
unabhängig davon verbindlich, daß sich der Ver
sicherungsnehmer nachträglich Obliegenheitsver
letzungen zu schulden kommen läßt, die den Ver
sicherer diesem gegenüber zur Leistungsverweige
rung berechtigt.

V II 206/39 v. 23. April 1940 (HaftpflichtV.): 
JRfPV. 1940, 100 Nr. 77.

S. auch Nr. 37.

3. F ä l l i g k e i t  der  V e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g  
(§ 11 VVG .). V e r z u g  des V e r s i c h e r e r s

26. Der Versicherte kann von der Versicherungs
anstalt den Ersatz des die gesetzlichen Verzugs
zinsen übersteigenden wirklichen Schadens (ent
gangenen Gewinns) verlangen, der ihm durch die 
unbegründete Nichtauszahlung (oder Verzögerung 
der Auszahlung) der Schadenssumme entstanden 
ist. Dem Versicherer obliegt der Nachweis, daß ihn 
kein Verschulden an der Verzögerung trifft (österr. 
Recht).

V II 61/1940 v. 10. Juni 1940 (FeuerV.): JRfPV. 
1940, 123 Nr. 195.

4. V e r j ä h r u n g  des V e r s i c h e r u n g s 
a n s p r u c h s .  A u s s c h l u ß f r i s t  (§,12 VVG. )
27. Bedingungsgemäß (§ 21 Abs. I, 1 AVB.) ist 
die Versicherungssumme binnen zweier Wochen, 
nachdem die Entschädigung festgestellt worden ist, 
zu zahlen. Diese Feststellung geschieht durch An
erkennung der Entschädigungspflicht durch den 
Versicherer, durch Spruch des Ärzteausschusses, in 
dem in § 19 Nr. 2 a AVB. vorgesehenen Rahmen 
und durch gerichtliche Entscheidung im übrigen, 
uie Versicherungsgesellschaft ist verpflichtet, sich, 
soweit Kurkosten und Todesfallsumme beansprucht 
werden, spätestens binnen eines Monats, soweit In
validitätsentschädigung beansprucht wird, binnen 
dreier Monate darüber zu erklären, ob und inwie
weit eine Entschädigungspflicht anerkannt wird, 
■diese Fristen beginnen mit dem Eingang der von 
der Gesellschaft geforderten Nachweise über den 
Abschluß des Heilverfahrens und die Unfallfolge, 
nicht mit dem Unfall. Diese Bestimmungen §§ 19f. 
AyB.) behandeln nur den Regelfall des Eintritts der 
Fälligkeit der Leistung und damit des Beginns der 
Verjährung des Versicherungsanspruchs. Es gibt 
Fälle, in denen es zu der Feststellung der Entschä- 
u'.gungspflicht nach §§ 19f. AVB. und dem Ein- 
tritt der Fälligkeit der Leistung nach § 21 Abs. I, 1 
das., welche Bestimmungen nicht zwingenden 
Hechts sind, nicht kommt, indem die Fälligkeit der

Leistung auf andere Weise eintritt. Als solche Fälle 
sind anzuerkennen die durch den Versicherer aus
gesprochene, begründete oder unbegründete Ab
lehnung der Entschädigungspflicht und die Wei
gerung der Teilnahme an dem Verfahren zur Er
mittlung des Schadens.

III 165/37 v. 13. Mai 1938 (KraftfahrzeugV.): 
s. oben Nr. 1.

28. Die Einreichung eines Armenrechtsgesuchs an 
sich genügt nicht zur Wahrung der Ausschlußfrist, 
selbst dann nicht, wenn dem Armenrechtsgesuch 
ein vollständiger Klagentwurf zur Mitteilung an den 
Versicherer beigefügt ist; auch daß die Klage dem
nächst gemäß diesem Entwurf erhoben wurde, än
dert daran nichts.

V II 149/39 v. 2. Febr. 1940 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 12,

S. auch Nr. 12.

5. K o n k u r s  des V e r s i c h e r e r s  (§13 VVG. ;
§80 VAG.)

29. a) Für die Geltung des neugeschaffenen Kon
kursvorrechts des § 80 VAG. -in Konkurssachen, 
die am 1. April 1930 schon eröffnet waren, ist es 
ohne wesentliche Bedeutung, ob die betreffenden 
Versicherungsforderungen schon vor dein 1. April 
1930 zum Konkursverfahren als gewöhnliche Kon
kursforderungen angemeldet und festgestellt wor
den waren oder ob die Anmeldung als gewöhnliche 
Konkursforderung erst nachher, d. h. zu einer Zeit 
bewirkt worden ist, in der die Geltendmachung des 
Vorrechts schon möglich war.

b) Die Vergünstigung des § 356 Abs. 1 HGB. 
ist auf das Konkursvorrecht des § 80 VAG. ent
sprechend anzuwenden.

c) Ob der Abschluß eines Vergleichs über (die 
Höhe von) Konkursforderungen umschaffende W ir
kung hat mit der Folge, daß Bürgschaften, Pfän
dungen und andere Sicherungen (insbesondere das 
Konkursvorrecht des § 80 VAG.) verloren gehen, 
ist je nach dem festzustellenden Parteiwillen ent
sprechend den Umständen des einzelnen Falles zu 
beurteilen.

VII 139/39 v. 22. Dez. 1939 (Rückversicherung 
[zu a und b]): RGZ. 162, 244 =  DR. 1940, 690^ 
(dazu K e r s t i n g  das. S.694); DJ. 1940, 274 (da
zu Thees das. S.277) =  JRfPV. 1940, 59 N r.45.

VII 233/39 v. 11. Juni 1940 (Rückversicherung 
[zu a bis c[): RGZ. 164, 212 =  DR. 1940,17831« 
(dazu K e r s t i n g  das. S. 1784) =  JRfPV. 1940,
116 Nr. 90.

Vgl. auch VII 257/38 v. 25. April 1939: JRfPV. 
1940, 185 Nr. 112 -  WarnR. 1939 Nr. 117 =  VPVA. 
1939, 251 Nr. 3123.

6. A b t r e t u n g ,  P f ä n d u n g  und  V e r p f ä n d u n g  
des V e r s i c h e r u n g s a n s p r u c h s  (§15 VVG.)  
30 Wenn der Anspruch des Versicherungsnehmers 
auf Versicherungsschutz vertraglich dahin geregelt 
ist, daß er — von dem Ausnahmefall des § 154 
Abs. 2 VVG. abgesehen — nur Schuldbefreiung ver
langen kann, ihm sogar bei Verlust seines An
spruchs verboten ist, eigenmächtig den Verletzten 
zu befriedigen, so kann der Versicherer gegenüber 
dem Verletzten, der den Anspruch des Versiche
rungsnehmers gepfändet und zur Einziehung über
wiesen erhalten hat, nicht mit Geldforderungen auf
rechnen, die ihm aus rechtskräftigem Wechselurteil 
gegen den Versicherungsnehmer zustehen.

VII 16/38 v. 27. Mai 1938 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 1.

17
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31. Wenn nach den Lieferverträgen, die der brand
geschädigte Versicherungsnehmer mit seinen Lie
ferern geschlossen hatte, die beim Brande zerstörten 
oder beschädigten, noch nicht bezahlten Waren 
unter Eigentumsvorbehalt geliefert waren, und 
wenn die Rechte aus der Versicherung hinsichtlich 
der fraglichen Rohstoffe oder Waren den Lieferern 
zustehen, so kann die Abtretung der Versicherungs
forderung von seiten des Versicherungsnehmers 
an sie keine für die Anfechtung erforderliche Be
nachteiligung der Gläubiger des in Konkurs ver
fallenen Versicherungsnehmers herbeiführen.

VII 198/38 v. 10. Mai 1940 (FeuerV.): JRfPV. 
1940, 101 Nr. 78.

7. G e f a h r e r h ö h u n g  (§§23 bis 33 VVG.)
32. Verletzt der Versicherungsnehmer be/ der Ver
sicherung für fremde Rechnung die im § 6 AVB. 
(Gefahrerhöhung) vereinbarten Obliegenheiten in 
einer die Leistungsfreiheit des Versicherers herbei
führenden Weise, so kann sich der letztere auch 
dem Versicherten gegenüber auf die Leistungs
freiheit berufen.

VII 31/39 v. 27. Juni 1939 (FeuerV.): RGZ. 161, 
23 -  DR. 1939, 2016’ -  JRfPV. 1939, 249 Nr. 158 
=  DÖffVers. 1939, 337.

8. A u s k u n f t s p f l i c h t  nach E i n t r i t t  d e s V e r -  
s i c h e r u n g s f  al ls.  A r g l i s t i g e  T ä u s c h u n g  
be i  de r  S c h a d e n s e r m i t t e l u n g  (§34 VVG. )
33. Der Versicherungsnehmer muß sich bewußt 
falsche Angaben eines Dritten bei der Schadens
ermittlung als eigene auch dann anrechnen lassen, 
wenn er ihn zwar nicht zur Abgabe der erforder
lichen Erklärungen bestellt, es aber zugelassen hat, 
daß er sich an den Schadensverhandlungen betei
ligte und dabei jene Angaben machte.

V II 45/38 v. 13. Dez. 1938 (FeuerV.): RGZ. 
159, 243 =  DR. 1939, 64423 =  JRfPV. 1939, 38 
Nr. 21 =  DÖffVers. 1939, 113.

9. B e i t r a g s z a h l u n g .  V e r z u g  des V e r s i c h e 
r u n g s n e h m e r s  (§§35 b is  42 VVG .)

34. a) An der in RGZ. 156, 378 vertretenen Auf
fassung, daß bei der Haftpflichtversicherung auch 
im Rahmen des § 39 VVG. die Inanspruchnahme 
des Versicherungsnehmers durch den Geschädigten 
den Versicherungsfall bildet, ist festzuhalten.

b) Bei der Anwendung des § 42 VVG. ist auf 
das Ergebnis des Einzelfalles zu sehen.

V II 69/39 v. 19. Dez. 1939 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 11.

I I I .  Versicherungsvertreter (Versicherungs
agenten) (§§ 43 bis 48 VVG .)

35. Eine falsche Auskunft des Versicherungsver
treters entschuldigt den Versicherungsnehmer nicht, 
wenn der Sachverhalt zu Zweifeln keinen Anlaß 
gibt und die Auskunft zu ihm in Widerspruch steht. 
Nach der Rechtsprechung darf auch in solchen Fäl
len, wo sie das Vertrauen des Versicherungsneh
mers auf Belehrungen und Aufklärung des Ver
sicherungsvertreters schützt, das Vertrauen doch 
kein schrankenloses sein.

V II 230/37 v. 29. April 1938 (KraftfahrzeugV.): 
s. oben Nr. 16.

3(1. Der Versicherer ist au eine vorläufige Dek- 
kungszusage, die sein Versicherungsvertreter im

Rahmen seiner Vollmacht dem Versicherungsneh
mer vor dem Abschluß des Versicherungsvertrages 
erteilt hat, gebunden, und zwar auch für eine Zeit, 
für die keine Versicherungsbeiträge bezahlt werden 
sollten.

VII 34/39 v. 3. Okt. 1939 (HaftpflichtV.): s. 
oben Nr. 14.

IV . Schadensversicherung (§§ 49 bis 158 VVG .)
1. I n h a l t  des V e r t r a g s  be i  der  Schadens-

v e r s i c h c r u n g  (§§49 b i s  68 VVG. )
37. a) Ob bei der Versicherung von Maschinen 
eine Gebäudeversicherung vorliegt, richtet sich nicht 
danach, ob die Maschinen Bestandteil oder Zu
behör eines Gebäudes sind, sondern danach, ob sie 
in einen Gebäudeversicherungsvertrag einbezogen 
oder als bewegliche Sachen versichert worden sind. 
Maßgebend ist die Art der abgeschlossenen Ver
sicherung.

b) Ist über Gebäude und Maschinen, welche der 
Hypothekenhaft unterliegen, nur e in  Versicherungs
vertrag abgeschlossen worden, so ist es Sache des 
Versiclierers, in den Versicherungsschein eine Be
stimmung aufzunehmen, wenn die Maschinen als 
bewegliche Sachen versichert werden sollen.

c) Im Falle der Versicherung mehrerer wird der 
Versicherer bei Verletzung der zu erfüllenden Ob
liegenheiten oder bei vorsätzlicher Herbeiführung 
des Versicherungsfalls durch einen der Versiche
rungsnehmer gegenüber den übrigen nur dann 
frei, wenn die mehreren Versicherungsnehmer oder 
Versicherten dem Versicherer gegenüber zur ge
samten Hand berechtigt sind.

VII 6/38 v. 13. Mai 1938 (FeuerV.): RGZ. 157, 
314 =  JW. 1938, 19539 (dazu M ö l l e r :  DR. 1938, 
1953) =  JRfPV. 1938, 196 Nr. 124 =  DJ. 1938, 
1503 =  VPVA. 1938, 201 Nr. 3063 =  HRR. 1938 
Nr. 1472 =  DÖffVers. 1938, 321 (dazu Ki sch :  
ZVersW. 1939, 5, 7, 12; N i e m a n n :  DÖffVers. 
1938, 350).

38. Im Falle des Eigentumsübergangs am Kraft
wagen, hinsichtlich dessen Betriebs ein Haftpflicht
versicherungsvertrag abgeschlossen worden ist, fin
det wegen dieses Übergangs allein noch keine 
Übertragung des Haftpflichtversicherungsverhältnis
ses auf den Erwerber statt.

V II 122/38 v. 3. Febr. 1939 (KraftfahrzeugV.): 
RGZ. 159, 337 =  DR. 1939, 64533 -  JRFPV. 1939, 
101 Nr. 66 =  DÖffVers. S. 257, 279.

39. Bei mehrfacher Schadensklage für dieselbe Ge
fahr kommt es darauf an, ob die Partei trotz der bereits 
bestehenden Versicherung bei dem Versicherer Haf
tung des zweiten Versicherers in voller Höhe des 
etwa entstehenden Schadens, natürlich unter Be
schränkung auf die vereinbarte Versicherungs
summe, begründen wollte. Ob dies vertraglichen 
Bestand hat, ist durch Auslegung zu ermitteln (su- 
detend. Recht).

V III 110/39 v. 21. Sept. 1939 (FeuerV.): RGZ. 
161, 234 -  DR. 1939, 20159 -  JRfPV. 1939, 309 
Nr. 188 -  DÖffVers. 1939, 407 =  VPVA. 1939, 
277 Nr. 3140.

40. Aufwendungen (Kosten), die dem Versiche
rungsnehmer in der Haftpflichtversicherung durch 
die Abwehr oder die gütliche Regelung von Haft
pflichtansprüchen erwachsen, sind als Versiche
rungsschaden (im weiteren Sinne) anzusehen. Kann 
der Versicherungsnehmer Ersatz des Schadens von
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einem Dritten verlangen, so geht auch der An
spruch auf den Ersatz der Aufwendung nach § 67 
VVG. auf den Versicherer über, wenn und soweit 
er diese Aufwendungen für den Versicherungsneh
mer gedeckt hat.

VII 147/39 v. 19. März 1940 (HaftpflichtV.): 
DR. 1940, 98618 (dazu K e r s t i n g  das. S. 988) =  
JRfPV. 1940, 108 Nr. 83 =  HRR. 1940 Nr. 747.

41. Die Vorschrift des § 67 VVG. (Rechtsüber
gang auf den Versicherer) ist nicht zwingenden 
Rechts, § 898 RVO. schließt den Anspruch eines 
Dritten, der dem Verletzten haftet und aus einem 
Vertrage einen Anspruch auf Schadensersatz wegen 
Verschuldens gegen den Unternehmer hat, nicht 
aus.

VII 232/39 v. 19. April 1940 (HaftpflichtV.): 
JRfPV. 1940, 91 Nr. 70.

2. V e r s i c h e r u n g  f ü r  f r e m d e  R e c hnu n g  
(§§ 74 bis 80 VVG. )

42. Bei einem Versicherungsverträge, den der Ehe
mann über Sachen seiner Ehefrau im eigenen Na
men abschließt, ist anzunehmen, daß er ihn für 
Rechnung seiner Ehefrau abschließt.

VII 6/38 v. 13. Mai 1938 (FeuerV.): s. oben 
• Nr. 37.
43. Die Abmachung in § 16 AllgFeuerVersBed.: 
>,Wenn der Versicherungsnehmer den Schaden vor
sätzlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat . . .  
so ist die Gesellschaft dem Versicherungsnehmer 
gegenüber von jeder Entschädigungspflicht aus die
sem Schadensfälle frei", ist nicht dahin zu ver
stehen, daß die Versicherungsgesellschaft bei der 
Versicherung für fremde Rechnung dem Versicherer 
gegenüber zur Leistung verpflichtet bliebe.

V II 31/39 v. 27. Juni 1939 (FeuerV.): s. oben 
Nr. 32.

44. Wenn nach den Lieferverträgen, die derbrand
geschädigte Versicherungsnehmer mit seinen Lie
ferern geschlossen hatte, die beim Brande zerstör
ten oder beschädigten, noch nicht bezahlten Waren 
unter Eigentumsvorbehalt geliefert waren, so steht 
me Fassung des Versicherungsvertrages, wonach 
mich Rohstoffe und in Arbeit befindliche Waren 
‘ür fremde Rechnung versichert sind, nicht zu der 
Annahme einer Versicherung i. S. der §§74 ff. 
VVG. in Widerspruch. Weder brauchte die Person 
ues Anspruchsbercchtigten noch der für ihre Be
stimmung maßgebende Tatbestand im Versiche
rungsverträge näher bezeichnet zu werden (vgl. 
§ 74 Abs. 1 VVG.).

VII 198/39 v. 10. Mai 1940 (FeuerV.): s. oben 
Nr. 31.

4o. Wenn bei der Mitversicherung des Führers
lni Haftpflichtversicherungsvertrage des Kraftfahr
zeughalters die Ausübung der Rechte aus der Ver
sicherung ausschließlich dem Versicherungsnehmer
zusteht, so kann der mitversicherte Führer diese
Rechte auch nicht im Wege einer Feststellungs-
klage gegen den Versicherer geltend machen. Der 
t-mfallgeschädigte, der das Recht aus der Führer-
uutversicherung gepfändet hat, ist dagegen bei
sonst gegebenem rechtlichen Interesse nicht gehin
dert, dieses Recht so, wie es gestaltet ist, feststellen
/u lassen. Ein ausreichendes rechtliches Interesse
,st dann zu verneinen, wenn der Versicherungs
nehmer die Ausübung des Rechts aus der Mitver- 
Slcherung ablchnt und ein Anspruch des Führers

auf Verschaffung des Versicherungsschutzes nicht 
besteht.

VII 184/39 v. 10. Mai 1940 (KraftfahrzeugV.): 
DR. 1940, 143319 -  JRfPV. 1940, 91 Nr. 69 =  
HansRGZ. 1940, 160 Nr. 21.

S. auch Nrn. 9, 31, 32, 37, 82.

3. F e u e r v e r s i c h e r u n g  (§§81 bis 107 VVG.)
46. Der Anspruch des Hypothekengläubigers aus 
§ 101 VVG. besteht auch dann, wenn der Ver
sicherer wegen des Verhaltens des Versicherten 
diesem gegenüber von der Verpflichtung zur Lei
stung frei geworden ist.

V II 6/38 v. 13. Mai 1938: s. oben Nr. 37.
47. Bei der Berechnung der Entschädigungssumme 
bleiben im Falle des Fehlens einer Außenversiche
rung solche Gegenstände außer Betracht, die sich 
im Schadensfälle nicht in dem als solches bezeich- 
neten Versicherungsgrundstück befunden haben, 
auch wenn dieses mit anderen Grundstücken des 
Versicherungsnehmers eine wirtschaftliche Einheit 
bildet. Sie können auch nicht zur Feststellung einer 
Unterversicherung herangezogen werden.

VII 188/39 v. 13. Juni 1939: DÖffVers. 1939,382.
48. a) Das Schiedsgericht i. S. des § 11 (2) VVG. 
ist kein Schiedsgericht i. S. der §§ 577 ff. ZPO. Der 
Schiedsspruch kann aber infolge ausdrücklicher An
ordnung des § 11 (2) VVG., daß auf das Schieds
gericht die Vorschriften über das schiedsrichter
liche Verfahren nach der ZPO. anzuwenden sind, 
mit einer Klage nach § 595 ZPO. angefochten 
werden.

b) Ist der Versicherungsfall vor der Versteige
rung der Liegenschaft eingetreten, so steht das 
Recht, den ScTiiedsrichter für das gemäß § 11 (2) 
VVG. zu bestellende Schiedsgericht zu bestimmen, 
nicht dem Ersteher, sondern dem ursprünglichen 
Eigentümer der abgebrannten Liegenschaft als Ver
sicherungsnehmer zu (Sudetend. Recht).

V III 278/39 v. 14. Dez. 1939 (zuaundb): RGZ. 
162, 269 =  DR. 1940, 8274 * * * * * * * * * * 51.

V III 475/39 v. 17. Okt. 1940 (zu a): JRfPV. 
1940, 174 Nr. 132.

S. auch Nrn. 26, 31, 32, 33, 37, 39, 42, 43, 44.

4. H a g e l v e r s i c h e r u n g  (§§ 108 b is 115VVG.)
40. Auslegung des Schierker Abkommens zwi
schen den öffentlichen und privaten Hagelver
sicherungsunternehmungen v. 19. Aug. 1927/2. Mai 
1929.

VII 123/38 v. 2. Jan. 1939: JRfPV. 1939, 122 
Nr. 75.

50. Ein vom Pächter eines Landgutes genommener 
Hagelversicherungsvertrag geht bei Ablauf der 
Pacht nicht kraft Gesetzes auf den Eigentümer oder 
auf einen während der Pachtdauer eingetretenen 
Nießbraucher des Gutes über.

V II 6/39 v. 4. Juli 1939: RGZ. 161, 86 =  DR. 
1939, 20189 =  JRfPV. 1939, 251 Nr. 159 =  DÖff
Vers. 1939, 357 =  VPVA. 1939, 275 Nr. 3139.

5 S e e v e r s i c h e r u n g
51. Wird bei der Seeversicherung (Verschiffung von 
Vieh) vereinbart, die Versicherungsgesellschaft hafte 
insbesondere auch „fü r Schäden und / oder Verluste 
durch . . . Tod, gleichviel aus welcher Ursache ent
standen, Tötung auf Anordnung der Behörden“ , so 
ist diese Bedingung dahin auszulegen, daß derVer-
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sicherer für die geschehene Tötung auf Anordnung 
der Hafenbehörde des Bestimmungsortes haftet, un
geachtet, ob die Krankheit (Tuberkulose) wegen 
deren die Tötung vollzogen worden ist, schon vor 
dem Versicherungsbeginn bestanden hat.

1 217/38 v. 21. Mai 1940: JRfPV. 1940, 132 
Nr. 103.

6. Ha f t p f l i c h t v e r s i ch er un g
52 a) Bei der Haftpflichtversicherung ist nicht 
das Interesse des Verletzten versichert, der einen 
Haftpflichtanspruch gegen den Versicherungsneh
mer hat oder erwirbt, sondern das Interesse des 
Versicherungsnehmers, daß ihm Mittel zu Gebote 
stehen, falls ein Haftpflichtanspruch gegen ihn er
hoben wird, also ein Bedarf bei ihm vorhanden 
ist der im Rahmen des Versicherungsvertrages 
durch den Versicherer gedeckt werden soll.

b) Ausschließlich der Versicherungsnehmer kann 
gegen den Versicherer aus dem Haftpflichtvertrage 
Rechte herleiten.

V II 206/37 v. 4. März 1938: s. oben Nr. 3.
53 Durch das Verbot einer Anerkennung (§ 154 
Abs. 2 VVG.) wird eine völlig ablehnende Haftung 
des Versicherungsnehmers gegenüber den Hatt- 
pflichtansprüchen des Verletzten nicht gefordert, 
wenn sie eine offenbare Unbilligkeit bedeuten zum 
mindesten gegen Treu und Glauben verstoßen 
würde.

V II 39/38 v. 17. Mai 1938: s. oben Nr. 5.
54 Der in S 273 BGB. vorausgesetzte Zusammen
hang zwischen Versicherungsanspruch und Gegen
anspruch besteht nicht in einem Falle, wo dem 
Haftpflichtversicherungsnehmer ein Anspruch aut 
Schuldbefreiung gegen den Versicherer, dem letz
teren ein Anspruch aus rechtskräftigem Wechsel
versäumnisurteil zusteht, wenn die Wechselforde- 
rung aus der von dem Haftpflichtversicherer be
tätigten Finanzierung von Wagenverkäufen durch 
„Hereinnahme“  von Kundenwechseln herruhrt.

V II 16/38 v. 27. Mai 1938: s. oben Nr. 1.
55 Die Aufwertung von Haftpflichtversicherungs
ansprüchen kann auch dann nicht verlangt werden, 
wenn sie deshalb nicht vor dem 1. Okt 1926 bei 
dem Versicherer beantragt worden ist, weil der Ver
sicherungsfall (Inanspruchnahme des Versicherungs- 
nehmers durch den Verletzten) nach diesem Zeit- 
punkt eingetreten ist.

V II 47/38 v. 22. Juli 1938: RGZ. 158, 137 =
IW. 1938, 2551 8 =  JRfPV. 1938, 294 Nr. 191 =
VPVA. 1938, 226 Nr. 3075.

56. a) ln der Haftpflichtversicherung besteht An
spruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Anspruch 
aus einem in den Versicherungsschutzbereich fallen
den Rechtsverhältnis auch nur erhoben wird, sei es, 
daß der Anspruch ausschließlich auf ein solches 
Rechtsverhältnis, sei es, daß er daneben auf andere 
Rechtsverhältnisse gestützt wird.

b) Über die Berechtigung eines gegen den Ver
sicherungsnehmer erhobenen Haftpflichtversiche- 
rungsanspruchs ist ausschließlich in einem Rechts
streit ̂ wischen dem, der den Anspruch erhebt, und 
dem Versicherungsnehmer zu entscheiden.

V II 64/38 v. 30. Aug. 1938: s. oben Nr. 6.
57. Die Haftpflichtversicherung eines Fremden
hofbesitzers umfaßt nach Maßgabe der allgemeinen 
Versicherungsbedingungen vom heutigen Stande der

Verkehrsüblichkeit nicht die Haftpflicht nach § 831 
BGB. für den Hausdiener, der, obwohl tahrens- 
unkundig, den Kraftwagen eines Hausgastes statt 
mit dem Arm mit der Motorkraft des Wagens in 
den Wagenschuppen zu bringen versucht und da
bei andere verletzt.

VII 71/38 v. 7. Okt. 1938: RGZ,. 158, 189 => 
JRfPV. 1938, 341 Nr. 219 =  JW. 1938, 3123« =  
DÖffVers. 1938, 517 =  VPVA. 1938, 228 Nr. 3077.

58. Bei der Haftpflichtversicherung ist der An
spruch auf Versicherungsschutz schon dann ge
geben, wenn vom Verletzten gegen den Versiche
rungsnehmer ein Anspruch aus einem in den Schutz
bereich der Versicherung fallenden Rechtsverhältnis 
erhoben ist. An die Anspruchsbegründung seitens 
des Verletzten sind ebenso wie für die Frage, ob 
und wann der Versicherungsfall eingetreten ist, 
keine hohen Anforderungen zu stellen. Es muß ge
nügen, wenn sich aus der Anspruchsbegrundung 
nach dem ersten Anschein ergibt, daß der Vorgang, 
aus dem die Schadensersatzansprüche hergeleitet 
werden, unter den Versicherungsschutzbereich fal
len kann.  Ob der Anspruch des Verletzten durch 
diese Begründung gerechtfertigt wird, ist nicht im 
Deckungs-, sondern im Schadensersatzprozeß zu 
prüfen.

VII 95/38 v. 25. Nov. 1938: RGZ. 159, 16 =*■ 
IW 1939 29726 =  DJ. 1939, 230 -  JRfPV. 1939,
21 Nr. 12 (dazu Stöbe l  das. S. 53) -  H R R 1939 
Nr. 841 =  VPVA. 1939, 209 Nr. 3099 =  DÖffVers. 
1939, 94.

5«. Der Grundsatz, daß im Falle eines Eigentums- 
Überganges an einem Kraftwagen, hinsichtlich des
sen Betriebes ein Haftpflichtversicherungsvertrag 
abgeschlossen worden ist, wegen dieses Überganges 
allein noch keine Übertragung des Haftpfhchtver- 
sicherungsverhältnisses auf den Erwerber statt m- 
det gilt sowohl für die rechtsgeschäfthche Ver
äußerung des Wagens als auch für den Fall des im
Erbwege stattfindenden Eigentumsüberganges. Wenn
jedoch die Haftpflichtversicherung inhaltlich an den 
Besitz oder den Betrieb von Sachen (Kraftfahrzeu
gen) oder auch an den Geschäftsbetrieb des Ver
sicherungsnehmers oder an beides zugleich ge
knüpft ist, SO steht nichts im Wege den Versiche
rungsvertrag dahin auszulegen, daß das Haftpflicht- 
Versicherungsverhältnis mit dem Tode des Ver
sicherungsnehmers nicht erlöschen, sondern daß die 
sich aus dem Vertrage ergebende Rechtsstellung 
selbst auf die Erben übergehen soll, wenn und so
weit sie in die den Gefahrenbereich umschließende 
Stellung des Erblassers zur Sache oder zum Be
triebe eintreten (vgl. § 4  Nr. 2 AllgKraftFVers- 
Bed.). In solchen Fällen des im Erbwege statt
findenden Übergangs tritt grundsätzlich der Erbe 
mit seiner Person an Stelle des Erblassers in das 
Versicherungsverhältnis ein, d. h. er selbst wird 
nunmehr Versicherungsnehmer und je nach dem 
Inhalt des Versicherungsschutzbereichs auch Ver
sicherter. Rechte und Pflichten erzeugen sich von 
nun ab in seiner Person. Weder jene noch diese 
gehören also an sich „zum Nachlaß , yon dem im 
Erbwege stattfindenden Übergang bereits vor dem 
Erbfall entstandener Rechten und Pflichten, insbe
sondere von der Rechtslage abgesehen, die sich 
aus einem vor dem Erbfall eingetretenen Schadens
ereignis und Versicherungsfall ergibt.

V II 122/38 v. 3. Febr. 1939: s. oben N r.38.
60. a) Gegenstand der Versicherung nach § 1 
Nr. 1. 1 AVB. sind Ansprüche auf Ersatz des Scha-
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dens, der sich aus dem Tode, der Verletzung und 
Gesundheitsbeschädigung von Menschen (Personen
schäden) oder aus der Beschädigung und Vernich
tung von Sachen (Sachschäden) ergibt, gleichviel, 
ob der auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbedingun
gen bürgerlich-rechtlichen Inhalts Anspruchberech
tigte durch das schädigende Ereignis unmittelbar 
oder mittelbar betroffen ist. Danach ist die Auf
fassung, daß der den Versicherten in Anspruch 
nehmende Dritte kein anderer als der Verletzte oder 
der Eigentümer der beschädigten Sache sein dürfe, 
abzulehnen.

b) Die Zusicherung einer Eigenschaft durch den 
versicherten Verkäufer einer Sache bedeutet keine 
den Versicherungsschutz nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 AVB. 
ausschließende, „über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht auf Grund Vertrags oder besonderer Zu
sagen“  hinausgehende Erweiterung der Haftpflicbt- 
ansprüche.

VII 162/38 v. 7. März 1939; RGZ. 160, 48 =  
DR. 1939, 108832 (dazu Süß das. S. 1089) =  JRf- 
PV. 1939, 122 Nr. 74 (dazu H e i n z e i m a n n  das. 
S.273; H ü b n e r  das. S.321) =  DÖffVers. 1939, 
239.

61. Die Frage, ob der Haftpflichtanspruch zu Recht 
besteht, ist zwischen dem Verletzten und dem Ver
sicherungsnehmer auszutragen. Für die Versiche
rungsschutzklage des Versicherungsnehmers gegen 
den Versicherer ist aber wesentlich, ob der Ver
sicherungsnehmer vom Versicherer nach dem zwi
schen ihnen geschlossenen Versicherungsverträge 
überhaupt Versicherungsschutz gegen den behaup
teten Haftpflichtanspruch verlangen kann, dieser 
also unter den Schutzbereich des Versicherungs
vertrages fallen würde, wenn er sachlich gerecht
fertigt wäre, mindestens ob der Anspruch des Ver
letzten sich seinem ersten Anschein nach als ein 
möglicherweise in jenen Schutzbereich fallender 
darstellt. Es kommt hiernach auf den Inhalt des vom 
Kläger als Grundstückseigentümer eingegangenen 
Versicherungsvertrags an, d. h. auf die Frage, in
wiefern die darin dem Kläger gewährleistete Ver
sicherung gegen dessen gesetzliche Haftpflicht als 
Hausbesitzer durch die Vertragsbestimmung beein
flußt wird, daß Gefahren, die mit einerii auf dem 
Grundstück ausgeübten Betriebe des Versicherungs
nehmers oder den dazu gehörenden Einrichtungen 
Zusammenhängen, nicht als mitversichert gelten.

VII 56/39 v. 7.Nov. 1939: JRfPV. 1940, 4 Nr. 1 
=  HRR. 1940 Nr. 141 -  DÖffVers. 1940, 47.

62. Die Haftpflichtversicherung von Eltern gegen 
’hre Inanspruchnahme aus Verletzung ihrer Auf
sichtspflicht über ihre minderjährigen Kinder be
zieht sich bedingungsgemäß nicht auf reine Ent
wendungsschäden, die durch einen Diebstahl als 
bloße Besitzentziehung entstanden sind. Beschädi
gungen der gestohlenen Sachen durch den Minder
jährigen fallen dagegen unter die Versicherung.

VII 165/39 v. 8. März 1940: DR. 1940, 988>» 
=  JRfPV. 1940, 140 Nr. 108 =  HRR. 1940 Nr. 679 
~  WarnR. 1940 Nr. 77 =  HansRGZ. 1940, 109 
Nr. 16 =  DÖffVers. 1940, 215.

63. Die Versicherungsbedingungen, wonach der 
Y^rsicherer dem Versicherungsnehmer die Kosten 
, es Haftpflichtprozesses zu ersetzen hat, ist in An- 
lehnung an §150 Abs. 1 Satz 1 VVG. (vgl. auch 
|  66 Abs. 1 Satz 1 das.) dahin auszulegen, daß die 
u-rstattungspflicht nur solche Kosten, deren Auf

wendung nach den Umständen geboten erscheint, 
umfaßt.

V II 127/39 v. 2. April 1940: JRfPV. 1940, 189 
Nr. 142 =  DÖffVers. 1940, 240.

S. auch Nrn. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 21, 
24, 25, 28, 30, 34, 36, 40, 41.

V. Lebensversicherung (§§ 159 bis 178 V V G .) . 
Ruhegehaltsversicherung. Sterbegeldver

sicherung
64. Auslegung des Begriffs „Zulagen“  in § 49 
Nr. 1 a Abs. 3 der Satzung der Reichsbahn-Ver
sicherungsanstalt.

III 29/37 v. 27. Mai 1938: IRfPV. 1938, 361 
Nr. 231.

65. Auslegung des §16 Nr. 4 der Satzung der 
Pensionskasse Deutscher Privateisenbahnen. Bei 
Entlassung eines Angestellten auf Grund des Be
rufsbeamtengesetzes nat die Pensionskasse gegen 
die beteiligte Eisenbahnverwaltung Anspruch auf 
Erstattung des von ihr an diesen Angestellten ge
zahlten Ruhegeldes.

III 34/38 v, 30. Sept. 1938: JRfPV. 1939, 23 
Nr. 14.

66. Auslegung der Satzung einer Witwen- und 
Waisenkasse. Über Abfindung beim Ausscheiden 
aus der Kasse.

V II 253/38 v. 3. Okt. 1939: JRfPV. 1939, 308 
Nr. 187.

67. Die Ausschlußfrist des § 49 Nr. 3 der Satzung 
der Pensionskasse Deutscher Privateisenbahnen 
(Ausgabe 1928) ist nach den für § 12 Abs. 2 VVG. 
aufgestellten strengen Auslegungsregeln zu behan
deln. Eine unerhebliche Unterbrechung des Dienst
verhältnisses hebt die Verpflichtung der Pensions
kasse zur Zahlung des Gehaltszuschusses nach 
§ 16 a der Satzung nicht auf.

V II 105/39 v. 7. Nov. 1939: JRfPV. 1940, 53 
Nr. 39.

68. Der Widerruf der Bezugsberechtigung ist eine 
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die, 
um wirksam zu sein, dem Versicherer zugehen 
muß. An der Empfangsbedürftigkeit der Widerrufs-

’ erklärung wird nichts durch die Tatsache geändert, 
daß im besonderen Fall der Versicherungsnehmer 
über die Rechte aus der Versicherung frei ver
fügen kann.

VII 200/39 v. 12. Jan. 1940 (LebensV.): DR. 
1940, 73512 =  JRfPV. 1940, 44 Nr. 33 =  DÖffVers. 
1940, 71 =  SeuffA. 94 (1940) Nr. 26 =  WarnR. 
1940’ Nr. 21.

69 Wenn dem Versicherten das Recht zur Ableh
nung einer Krankheitsbehandlung nur aus triftigen 
Gründen zusteht, so sind bei der Beurteilung der 
Frage, ob der Versicherte eine Krankheitsbehand
lung ablehnen darf oder ob ihm die Behandlung 
zumutbar ist, die gesamten Umstände, insbesondere 
die persönlichen Verhältnisse des Versicherten weit
gehend zu berücksichtigen.

V II 202/39 v. 23. Jan. 1940 (RuhegehaltsV.): 
JRfPV. 1940, 45 Nr. 34.

V I. Unfallversicherung (§§ 179bis 185 V V G ).
70. Nach § 2 II 1 b AVB. für Einzelunfallversiche
rung ist eine Wundinfektion, bei der der Anstek-



134 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochen ausgabe

kungsstoff durch eine Unfallverletzung in den Kör
per gelangt ist, ein Versicherungsfall, auch wenn 
die Unfallverletzung aus der Zeit vor Beginn der 
Versicherung stammt.

V ll 51/38 v. 10. Mai 1038: RGZ. 157, 310 =  
JRfPV. 1938, 185 Nr. 115 =  JW. 1938, 222835 (da
zu Eh l e r s  das. S. 2222) =  DÖffVers. 1938, 323 =  
VPVA. 1938, 194 Nr. 3058.

71. Nach feststehender Rechtsprechung ist das 
Schiedsgutachten eines Ärzteausschusses nach § 184 
VVG. unverbindlich, wenn die Feststellungen des 
Gutachtens zur Zeit ihrer Vornahme von der w irk
lichen Sachlage erheblich abwichen und dies einem 
Sachverständigen bei unparteiischer und gewissen
hafter Prüfung deutlich erkennbar war.

V II 11/38 v. 7. Juli 1938: JRfPV. 1939, 262 
Nr. 169 =  JW. 1938, 283689 =  VPVA. 1938, 225 
Nr. 3074.

72. a) Eine dauernde Beeinträchtigung der Ar
beitsfähigkeit i. S. der AVB. für Ünfallversiche- 
rung, wie sie der Versicherungsnehmer auffassen 
darf, ist dann anzuerkennen, wenn die Beeinträch
tigung der Arbeitsfähigkeit innerhalb eines Jahres, 
vom Unfalltage an gerechnet, vorliegt und anzuneh
men ist, daß sie im erheblichen Maße länger als drei 
Jahre vom Abschluß der ärztlichen Behandlung an 
dauern wird, ohne daß ihr Ende mit Sicherheit ab
zusehen ist. ,,

Auch vom Standpunkte des Versicherers aus soll 
der Versicherungsnehmer spätestens binnen vier 
Jahren nach dem Unfall für seine Ansprüche aus 
dem Vertrage abgefunden sein.

Die Frage der dauernden Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit (Invalidität) des Versicherten soll 
innerhalb eines Jahres, vom Unfalltage an gerech
net, abschließend geprüft werden.

Im Falle der Festsetzung der Invalidität nach den 
Versicherungsbedingungen kann die bloße Möglich
keit einer weiteren Besserung oder gar der völligen 
Wiederherstellung des Versicherungsnehmers nach 
Ablauf des einjährigen (§ 6 Abs. 1 Nr. 2) und des 
dreijährigen (§14 Abs. 1 Nr. 2) Zeitraumes nicht 
von Bedeutung sein.

b) Die AVB. enthalten keine Bestimmung, wo
nach die dauernde Beeinträchtigung der Arbeits
fähigkeit für die Invaliditätsentschädigung zugleich 
von einer dauernden Behinderung im Berufe oder 
in der Beschäftigung begleitet sein muß. Daher, 
kann nicht die Behinderung im Berufe den Prüf
stein dafür abgeben, ob eine vorübergehende oder 
dauernde Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit vor- 
liegt, sondern umgekehrt ist das Vorliegen einer 
entweder vorübergehenden oder dauernden Beein
trächtigung der Arbeitsfähigkeit dafür entscheidend, 
inwieweit die Behinderung im Berufe zum Maß- 
stabe für die Entschädigung — d. h. für das Tage
geld im Falle vorübergehender Beinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit (§ 11 Abs.l) -  genommen werden
darf. „  . , .,

c) Es ist herrschende Ansicht, daß die Arbeits
fähigkeit des Versicherten als solche das durch die 
Versicherung geschützte Rechtsgut bildet und daß 
die Versicherung, jedenfalls soweit es sich um In
validitätsentschädigung handelt, keine Schadens-, 
sondern eine Summenversicherung ist.

III 186/38 v. 28. Juli 1939: RGZ. 161, 184 =  
DR 1939/ 202010 == JRfPV. 1939, 317 Nr. 194 =  
DÖffVers. 1940, 95.

73. a) .Wenn der Versicherer die Höhe des Ver
sicherungsanspruchs bestreitet, so begründet dies 
das Interesse des Versicherungsnehmers an der be

gehrten alsbaldigen Feststellung des Rechtsverhält- 
nisses.

b) Die Frage, ob der Versicherungsnehmer 
noch nach der Klagezustellung unter den Folgen 
des Unfalles zu leiden hat, ist bestimmungsgemäß 
vom Ärzteausschuß zu entscheiden. Hierbei ist nicht 
zwischen Zusammenhang im Rechtssinne und Zu
sammenhang im medizinischen Sinne zu unterschei
den. Damit wird nicht eine richterliche Tätigkeit 
in die Hand des Ärzteausschusses gelegt, sondern 
nur eine rechtliche. Auch ein Gutachter kann zui 
Entscheidung von Rechtsfragen berufen sein, und 
die Übertragung von Entscheidungen über einzelne 
Bestandteile eines Anspruchs macht den Gutachter 
nicht zum Schiedsrichter.

V II 55/39 v, 17. Okt. 1939: s. oben Nr. 10.
74. Von der Versicherung ausgeschlossen sind be- 
dingungsgernäß „Unfälle infolge von Schlag-, 
Krampf-, Ohnmachts- und Schwindelaniallen, von 
Geistes- und B e w u ß t s e i n s s t ö r u n g e n  . Eine 
Bewußtseinsstörung im Sinne dieser Bedingungen 
ist nicht mit völliger, zeitlich begrenzter Bewußt
losigkeit gleichzustellen. Sie erfordert nicht ein 
gänzliches Versagen der Sinnestätigkeit, sondern 
nur eine die Aufnahme- und Reaktionsfähigkeit 
nicht nur unwesentlich beeinträchtigende Störung 
derselben. Eine solche Störung kann durch Alkohol
genuß hervorgerufen werden.

VII 230/39 v. 10. Mai 1940: DR. 1940, 143117 
=  |RfPV. 1940, 133 Nr. 104 =  DJ. 1940, 803 (da
zu Thees das. S.804) — ZAkDR. 1940, 228 (da
zu Süß das. S.335).

S. auch Nr.,10.
7ö. Über die Beweislastverteilung bei der Unfallzu
satzversicherung im Falle der Möglichkeit eines Todes 
durch Selbstmord. Die Bestimmung der AVB., nicht 
entschädigungspflichtig sei „der Tod durch Hitz- 
schlag“ , trifft nur den Fall, daß durch den Hitz- 
schlag selbst der Tod herbeigeführt worden ist, 
nicht aber auch Fälle, in denen der Hitzschlag nur 
einen krankhaften Zustand ausgelöst hat, durch den 
es zu einem den Tod erst verursachenden Unfall 
gekommen ist.

VII 11/40 v. 10. Nov. 1940: JRfPV. 1940, 187 
Nr. 141.

V I I .  Zeitschriftenversicherung
7« Bei der sogenannten Abonnentenversicherung, 
bei welcher der Verleger bei einer Versicherungs
gesellschaft eine Versicherung für die Bezieher 
einer Zeitschrift nimmt, handelt es sich um den Ab
schluß einer Versicherung für fremde Rechnung
i. S. von § 74 VVG. Dabei sind der Verlag, der 
Versicherungsnehmer und die Bezieher der Zeit
schrift die Versicherten. Gegenstand der Versiche
rung ist die Versicherung gegen Unfälle, in ein
zelnen Fällen auch eine Sterbegeldversicherung. 
Die Voraussetzungen für einen Anspruch aus der 
Versicherung sind verschieden; stets aber wird ver
langt, daß, wenn ein Versicherungsanspruch gel
tend gemacht wird, der Bezugsvertrag eine be
stimmte Zeitlang bestanden hat. Der Versicherungs
anspruch steht hiernach in enger Beziehung zum 
Zeitschriftenbezug und ist von diesem in der Re-

SeRegelmäßig erwirbt der Bezieher die Versiehe- 
rungsanwartschaft durch den Bezug der Zeitschritt, 
und die Aufrechterhaltung des Versicherungsschut
zes ist an den Weiterbezug der Zeitschrift geknuptr. 
Daraus ergibt sich, daß der Händler in der Be-

I
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lieferung nicht völlig frei ist, sondern darauf be
dacht sein muß, daß der Bezieher diese Versiche
rungsanwartschaft oder das Versicherungsrecht auf
rechterhalten kann.

Auch zwischen dem Verlage und den Beziehern 
bestehen Rechtsbeziehungen. Das folgt u. a. dar
aus, daß der Verleger den Versicherungsausweis 
ausstellt.

II 159/38 v. 10. Mai 1939: DR. 1939, 1887* -  
HRR. 1939 Nr. 1219.

V I I I .  Kraftfahrzeugversicherung
77. 1. In der Vertragsbestimmung:

Der Versicherungsschutz umfaßt die Befriedi
gung begründeter und die Abwehr unbegründeter 
Entschädigungsansprüche, die auf Grund gesetz
licher Haftpflichtbedingungen privatrechtlichen In
halts gegen den Versicherungsnehmer erhoben 
werden, wenn bei dem B e t r i e b e  des K r a f t 
f ah r z e u ge s  Personen verletzt oder getötet oder 
Sachen beschädigt oder zerstört werden.

ist der Begriff „beim Betriebe des Kraftfahrzeugs“  
nicht an den gleichen Begriff des § 7 KFG. gebun
den. Er umfaßt ohne Rücksicht auf die Beteiligung 
der motorischen Antriebskraft alle Vorgänge und 
Handlungen, die mit dem Verwendungszweck des 
Fahrzeugs zeitlich und örtlich in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen.

VII 5/38 v. 29. März 1938: s. oben N r.l.
78. Umschließt eine Haftpflichtversicherung An
sprüche, die sich aus Unfällen des mit dem 'frieb- 
wagen verbundenen Anhängers ergeben, so umfaßt 
die Versicherung bei nicht klarem Ausschluß auch 
solche Ansprüche, die durch Unfälle eines während 
des Fährbetriebs nur vorübergehend abgekoppelten 
Anhängers ausgelöst werden.

VII 64/38 v. 30. Aug. 1938: s. oben Nr. 6.
79. Wenn in allgemeinen Versicherungsbedingun
gen für Kraftfahrzeugversicherungen bestimmt ist, 
daß der Versicherungsschutz nur gewährt wird, 
wenn der berechtigte Führer des Kraftfahrzeugs 
bei Eintritt des Schadens den zur Führung des 
Fahrzeugs vorgeschriebenen Führerschein hat oder 
der Versicherungsnehmer dies e n t s c h u l d b a r e r 
we i se  annehmen  k o n n t e ,  so handelt es sich 
bei der zweiten Alternative weder um eine Ver
tragspflicht noch um eine Obliegenheit des Ver
sicherungsnehmers, sich nach dem Besitze des Füh
rerscheins zu erkundigen, auch nicht im Verhältnis 
zum Versicherer um eine sich aus § 24 Abs. 2 KFG. 
ergebende Pflicht des Versicherungsnehmers hier- 
zu, sondern um eine mit dem ersten Wahlfall 
gleichwertige Voraussetzung des Versicherungs
schutzes, für die nicht etwa eine Verschuldens
vermutung zu widerlegen ist. Der Ausdruck „ent
schuldbarerweise annehmen konnte“  enthält eine 
gewollte Abweichung von der gesetzlichen Be
griffssprache; er bedeutet nicht „ohne (jedes) Ver
schulden“ , sondern stellt mehr auf das Maß der 
verständigerweise im Verkehr ü b l i c h e n ,  also un
ter den Umständen des besonderen Falles von ver
kehrserfahrenen, vernünftigen und praktischen Leu
ten verlangten und angewendeten Sorgfalt ab, im 
Hegensatz zu § 276 BGB., der den abstrakt-objek
iven Maßstab der im Verkehr e r f o r d e r l i c h e n  
Sorgfalt aufstellt. Ein subjektiver Maßstab, wie im 
Strafrecht, ist das aber nicht.
OÄ VII 75/38 v. 25. Okt. 1938: s. oben N r.l.

Anhängerversicherung und Betriebshaftptlicht- 
versicherung. Zur Auslegung der Abrede, die Haft

pflichtgefahr sei für die Zeit, während deren ein 
Anhänger oder Beiwagen nicht mit einem Kraft
fahrzeug verbunden ist, eingeschlossen, wenn ein 
Beitragszuschlag bezahlt sei, ist zu beachten: So
lange der durch den wirtschaftlichen Zweck des 
Transports bestimmte Betriebsvorgang andauerte, 
bilden und bleiben Zugmaschine und Anhänger 
eine Einheit, die durch eine vorübergehende, durch 
technische Notwendigkeiten bedingte Lösung des 
Bindemittels nicht aufgehoben wird. Dies entspricht 
allein der Verkehrsauffassung.

VII 120/38 v. 13. Jan. 1939: RGZ. 159, 147 =  
JW. 1939, 299” , 64033 =  JRfPV. 1939, 55 Nr. 33 
=  VPVA. 1939, 211 Nr. 3100 (dazu W e i g e l t :  
DJ. 1940, 1082).

81. a) Unter „behördlichem Führerschein“  i.S. der 
(österr.) AVB. ist nur ein für das geführte Kraft
fahrzeug gültiger Führerschein zu verstehen. Die 
Vereinbarung, daß für einen Schaden, den ein 
Fahrer ohne behördlichen Führerschein verursacht, 
nicht gehaftet wird, ist nicht Vereinbarung einer 
Obliegenheit, sondern vereinbarter Ausschluß eines 
Gefahrenumstandes aus der Haftung.

b) Die den Versicherungsschutz ausschließende 
Wirkung des Fahrens ohne Führerschein kann nitrit 
durch den Nachweis beseitigt werden, daß das Feh
len des Führerscheins für den Schaden nicht ur
sächlich war. Der Versicherungsnehmer kann nicht 
erst nachträglich den Beweis erbringen wollen, daß 
der Lenker zwar nicht die Erlaubnis zum Fahren, 
aber die für eine solche Erlaubnis erforderlichen 
Fähigkeiten und Eigenschaften besessen habe. 
Durch das Erfordernis des „Führerscheins“  wird 
deutlich ausgesprochen, daß dieser Beweis in einer 
jederzeit leicht und sicher überprüfbaren Weise 
schon vor der Fahrt erbracht sein muß und ur
kundlich oder aktenmäßig dargetan werden kann 
(ostmärk. Recht).

V III B 6/39 v. 4. Mai 1939: RGZ. 160, 220 -  
DR. 1939, 119559 =  HansRGZ. 1939 A, 279 Nr. 29 
=  JRfPV. 1939, 168 Nr. 104.

82. Der Ausschluß der Kraftfahrzeughaftpflicht
versicherung für „Haftpflichtansprüche von Ange
hörigen“  des Versicherungsnehmers nach den AVB. 
ist nicht gleichbedeutend mit dem Ausschluß von 
Haftpflichtansprüchen aus S c h a d e n s f ä l l e n  von  
A n g e h ö r i g e n ,  sondern auf den Ausschluß der 
von den Angehörigen selbst erhobenen Ansprüche 
zu beschränken, umfaßt also nicht Ausgleichs
ansprüche unter mehreren beteiligten Fahrzeughal
tern nach § 426 Abs. 1 BGB., §§ 17, 18 Krattfü.

V II 180/38 v. 6. Juni 1939: RGZ. 160, 317 -  
DR. 1939, 145020 ( Pr ö l ß  das. S. 1451) =  DÖff- 
Vers. 1939, 383 =  ‘JRfPV. 1939, 213 Nr. 133 =  
VPVA. 1939. 264 Nr. 3133.

83 a) Bei einer Kraftwagen-Haftpflichtversiche- 
run<y unter Einschluß der Haftung des Führers — 
auch des nicht angestellten — erlangt dieser keine 
unmittelbaren Rechte gegenüber dem Versicherer. 
Es liegt kein Vertrag zugunsten Dritter i. S. des 
§ 328 Abs. 1 BGB. vor.

b) Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, 
dem Angestellten einer Ausbesserungswerkstatt, der 
bei einer Probefahrt den versicherten Kraftwagen 
gefahren und damit Schaden angerichtet hat, aus 
der Führermitversicherung Versicherungsschutz zu 
verschaffen.

V II 85/39 v. 11. Juli 1939: RGZ. 161, 94 =  DR. 
1939, 20199 (dazu Süß das. S.2020) =  JRfPV 
1939, 246 Nr. 155 -  DÖffVer. 1939, 359.
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84. Für den Versicherungsnehmer besteht keine 
unbedingte vertragliche Pflicht zur Erkundigung 
nach dem Führerscheinbesitz des Wagenführers, 
ebensowenig eine Obliegenheit, sich den Schein 
vorlegen zu lassen. Es genügt als Voraussetzung iur 
die Gewährung des Versicherungsschutzes jede Er
kenntnisquelle, woraus nach der allgemeinen Ver
kehrsanschauung vernünftigerweise auf den Besitz 
des Führerscheins zu schließen ist.

VII 180/39 v. 13. Febr. 1940: JRfPV. 1940, 147 
Nr. 114.

85. Die Führerscheinabrede begründet keine Ob
liegenheit, ist vielmehr sachliche Gefahrenabgren
zung. Ihre Verletzung schließt den Eintritt des Ver
sicherungsfalls aus (ostmärk. Recht).

V III 356/39 v. 13. März 1940: JRfPV. 1941, 6 
Nr. 2.

86. Die den Umfang des Versicherungsbereichs 
als eine gegenständliche Gefahrabgrenzung be
stimmende Führerscheinabrede kann nicht in einem 
Fall als durchgreifend angenommen werden, wo 
sich der gute Glaube des Versicherungsnehmers 
nur darauf bezieht, daß der berechtigte Führer eine 
außerhalb des vorgeschriebenen Führerscheinver
fahrens formlos erteilte Erlaubnis zum Lenken von 
der zuständigen Behörde erhalten habe, ein förm
licher Führerschein dem berechtigten Führer, wie 
der Versicherungsnehmer wußte, aber nicht erteilt war.

V II 52/40 v. 15. Okt. 1940: RGZ. 165, 54 =  DR. 
1941, 6116 (dazu K e r s t i n g  das. 63) =  JRfPV. 
1940, 179 Nr. 136 =  DJ. 1940, 1397 (dazu The es 
das. 1399).

S. auch Nrn. 1, 2, 4, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 
27, 35, 38, 45.

Aus der Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs zum Einkommen
aus Gewerbebetrieb

Von Rechtsanwalt und Notar Dr. D e l b r ü c k ,  Fachanwalt für Steuerrecht, Stettin

Im Anschluß an die in DR. 1941, 71 gegebene Über
sicht über die Rechtsprechung des RFH. zu den 
übrigen Fragen des hinkominensteuerrechts folgt 
nachstehend die Darstellung über die Sonderfragen 
des gewerblichen Einkommens, soweit diese in der 
Rechtsprechung seit Ende August 1939 erörtert sind. 
Noch mehr als in der allgemeinen Übersicht ist hier 
eine Beschränkung auf das Wesentliche geboten, die 
bisherige Rechtsprechung muß als in den Grund
zügen bekannt vorausgesetzt werden, und wegen 
vieler Einzelfragen muß auf die Entscheidungen 
selbst verwiesen werden. Von einer kritischen Stel
lungnahme ist bewußt abgesehen. Die Zitierweise 
der Fundstellen ist die gleiche wie in der Übersicht1).

I. A b g r e n z u n g
Die Abgrenzung des Gewerbebetriebes kann so

wohl gegenüber der selbständigen Berufstätigkeit 
wie gegenüber der Landwirtschaft in Grenzfällen 
zweifelhaft sein. Wegen der hierüber vorliegenden 
Entscheidungen kann auf die Darstellung in DK. 
1941, 71 verwiesen werden. ,

Von Interesse wegen seiner grundsätzlichen Be
deutung ist hier das Urt. v. 12. Juni 1940 (VI 194/40: 
RStBI. 713 =  StW. 340 =  MK. § 15 Ziff. 1 R. 30) über 
die Behandlung einer F r i e d h o f s g ä r t n e r e i .  Die 
auf Gewinnung von Pflanzen und Blumen gerichtete 
Tätigkeit ist Gärtnerei, also Landwirtschaft auch 
insoweit, als Schnittblumen vefkauft werden, solange 
nur diese überwiegend aus eigenen Erzeugnissen 
stammen. Bei der eigentlichen Friedhofsgärtnerei 
tritt aber dieser Verkauf hinter der Anlegung, Aus
schmückung und Pflege der Gräber zurück und wird 
damit zu einem unselbständigen Nebenbetrieb des 
in der Hauptsache auf Werkleistungen gerichteten 
Gewerbebetriebes; wegen der Behandlung eines gro
ßen G a r t e n b a u b e t r i e b e s  mit Blumen- und 
Pflanzenverkauf und großer Organisation kann aut

i)  Also: RFH. =  Amtliche Sammlung (soweit die Seiten
zahl fehlt, liegt der Abdruck noch nicht vor),

RStBI. =  Reichssteuerblatt (mit Seite, soweit 
der Jahrgang fehlt, entspricht er dem Tage 
der Entscheidung),

StW. =  Steuer und Wirtschaft (mit Nummer 
wie vor),

MK. =  Mrozeks Kartei.

das Urt. v. 25. Sept. 1940 (VI 259/40: MK. GewStG.
§ 2 Abs. 1 R. 67) verwiesen werden.

II. Z u g e h ö r i g k e i t  zum B e t r i e b e
Auch wenn das Vorhandensein eines Gewerbe

betriebes feststeht, wird immer wieder zweifelhaft, 
ob bestimmte Wirtschaftsgüter zum Betriebsver
mögen gehören, die im Zusammenhang mit solchem 
entstehenden Gewinne oder Verluste also den ge
werblichen Gewinn beeinflussen oder nicht. Die seit 
einer Reihe von Jahren anerkannte Scheidung in 
„notwendiges“  und „gewillkürtes“  Betriebsver- • 
mögen im Gegensatz zum „notwendigen Privatver
mögen“  stellt zwar die allgemeinen Grundregeln 
klar, läßt aber doch im einzelnen viel Raum für 
zweifelhafte Grenzfälle, zu deren Klärung die Recht
sprechung fortlaufend beiträgt.

Bei einem B a u u n t e r n e h m e r  gehören die zum 
Verkauf bestimmten Baugrundstücke und die auf 
ihnen errichteten Wohnhäuser nach ständiger Recht- 
sprechung zum Betriebsvermögen; das wird im Urt. 
v. 18. Okt. 1939 (VI 627/39: StW. 1940, 13 -  MK. 
§ 9 Ziff. 1 GewStG. R. 6/7) erneut betont,^ und es 
werden daraus wegen der darauf lastenden Schulden 
die entsprechenden Folgerungen für die Gewerbe
steuer gezogen.

Bei einem B a n k u n t e r n e h m e n  gehören grund
sätzlich alle Wertpapiergeschäfte zum — gewillkür
ten _  Betriebsvermögen, soweit sie nicht nachweis
lich mit privaten Mitteln getätigt und buchmäßig 
klar ausgeschieden sind. Das gilt nach dem Urt. 
v 20. Dez. 1939 (VI 314/39: RStBI. 1940,305 =  StW. 
1940,86 =  MK. § 15 Ziff. 2 R. 27) auch für die Wert
papiergeschäfte des Teilhabers einer OHG.

Immer weiter wird dem Bestreben entgegen- 
getreten Vermögensverluste vom Gewinn abzu
setzen, die nicht unmittelbar mit dem Betriebe zu
sammenhingen, insbesondere V e r l u s t e  aus D a r 
l ehen  an Verwandte oder Freunde o d e r  aus B e 
t e i l i g u n g e n .  Gibt ein Gewerbetreibender ein Dar
lehen an eine GmbH., an der er beteiligt ist, so 
gehört dieses Darlehen nicht zu seinem Betriebs
vermögen, und das gleiche gilt für Darlehen einer 
OHG. an eine GmbH., selbst wenn die Gesellschaf
ter nicht völlig die gleichen sind oder ihr Beteili
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gungsverhältnis an beiden Gesellschaften nicht über
einstimmt (Urt. v. 7. Febr. 1940, VI 442/39: StW. 166 
— MK. ebenda R. 31).

Umgekehrt wird alles das als Betriebsvermögen 
behandelt, was organisch und wirtschaftlich dazu 
gehört, z. B. eine verpachtete Gastwirtschaft, die im 
Eigentum einer Brauerei steht (Urt. v. 14. Febr. 1940, 
VI 9/40: RStBl. 474 =  StW. 127 =  MK. § 16 Abs. 1 
Ziff. 1 R. 6).

Die Zugehörigkeit eines Wirtschaftsgutes zum Be
triebsvermögen bedeutet praktisch, daß die daraus 
fließenden Einkünfte B e t r i e b s e i n n a h m e n  sind 
und nicht Einkünfte aus Kapitalvermögen usw. Des
halb sind die für Kapitaleinkünfte bestehenden Son
dervergünstigungen (Aufgelder aus Steuergutschei
nen 1932) hier nicht anwendbar (Urt. v. 16. April 
1940, I 83/40: RFH.48, 271 =  RStBl. 741 =  StW. 356 
=  MK. SteuergutschDB. § 35 R. 1).

III. Ü b e r g a n g  zum B es t a n ds v e r g l e i c h .  
B i l a n z ä n d e r u n g  und B i l a n z b e r i c h t i g u n g

Für die Berechnung des Gewinns läßt § 4 Abs. 3 
unter bestimmten Voraussetzungen eine einfache 
Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und Be
triebsausgaben zu, während in der Regel ein B e 
s t a n d s v e r g l e i c h ,  also eine regelrechte Bilanz, 
erforderlich ist.

Erhebliche Schwierigkeiten ergeben sich stets in 
dem Zeitpunkt des Ü b e r g a n g s  von der ver
einfachten Gewinnermittlung zu derjenigen nach 
dem Bestandsvergleich. Es steht nach der früheren 
Rechtsprechung fest, daß die bei der Einnahmen- 
und Ausgabenrechnung bisher nicht erfaßten Schwan
kungen im Betriebsvermögen mit Ausschluß der 
Geldposten (vor allem also Warenbestände, Forde
rungen und Schulden) im ersten Jahr des Bestands
vergleichs nachträglich erfaßt werden müssen und 
daß dabei unter Umständen bis zum Steuerabschnitt 
1925 zurückzugehen ist. Nun sind aber in derartigen 
Fällen früher die Gewinne sehr häufig nicht nach 
dem wirklichen Überschuß der Einnahmen über die 
Ausgaben ermittelt, sondern auf Grund von S c h ä t 
z ungen ,  die auf den Umsatz zurückgehen. In der
artigen Fällen sind die Schwankungen des Betriebs
vermögens tatsächlich schon bei der Höhe der 
Schätzung erfaßt, und für solche Fälle hält das Urt. 
v. 6. März 1940 (VI 38/40: RStBl. 423 =  StW. 161 
=  MK. § 4 Abs. 3 R. 4) an der bisherigen Rechtspre
chung fest, daß ein solcher A u s g l e i c h  n i c h t  e r 
f o r d e r l i c h  ist.  Nur wenn dem Übergang zum 
Bestandsvergleich unmittelbar ein (oder mehrere) 
Steuerabschnitte vorausgehen, in denen der Gewinn 
nach dem Einnahmeüberschuß berechnet, also nicht 
geschätzt ist, wird der in diesem Zeitraum entstan
dene (und steuerlich bisher nicht erfaßte) Mehrwert 
"n ersten Jahr des Bestandsvergleichs nachversteuert.

Beispiel: Gewinn 1935 geschätzt, 1936 nach Ein
nahmenüberschuß berechnet; Warenlager Ende 1935: 
1000 91M, Ende 1936: 4000,CRM\ Dem nach Bestands
vergleich ermittelten Gewinn 1937 werden nicht 
4000 3tM, sondern nur 4000 — 3000 =  1000 3?.« hinzu
gerechnet (Urt. v. 13. Sept. 1939, VI 469/39: StW. 533

MK. § 4 Abs. 1 R. 26).
Die richtige Ermittelung des Gewinnes durch Be

standsvergleich setzt voraus, daß die zu vergleichen
den Bestände stets nach den gleichen Grundsätzen 
ermittelt werden (Grundsatz der B i l a n z k o n 
t i  nu i t ä t )  und daß das Anfangsvermögen eines 
Wirtschaftsjahres mit dem Endvermögen des voran- 
gegangenen Jahres stets übereinstimmt (Grundsatz 
der B i l a n z i d e n t i t ä t ) .  Auf diese Weise gleicht 
sich ein unrichtiger Wertansatz stets in einem ande

ren Steuerabschnitt wieder aus und führt nur zu 
G e w i n n v e r l a g e r u n g e n  von einem Wirtschafts
jahr zum anderen. Daraus folgt weiter, daß jede 
Änderung oder Berichtigung einer Bilanz zu einem 
anderen Gewinnergebnis nicht nur für e in  Jahr, 
sondern für zwe i  Jahre führt, und darin liegt die 
Grenze für die n a c h t r ä g l i c h e  B e r i c h t i g u n g  
von Bilanzen. Sie ist aber insoweit zulässig und er
forderlich, als der in einem früheren Steuerabschnitt 
eingetretene Fehler sich steuerlich nicht ausgewirkt 
hat (z. B. weil die Veranlagung auf einer Schätzung 
beruhte oder weil ein Verlust entstanden ist, der 
sich nicht als Verlustvortrag auswirkte und der sich 
auch durch die Berichtigung nicht ändert). Das Urt. 
v. 28. Nov. 1939 (1232/39: RStBl. 1940, 537 =  StW. 
1940,40 =  MK. § 6 Satz 1 KörpStG. mit § 5 EinkStG. 
R. 25/26) gibt hierfür ein sehr lehrreiches Beispiel: 
Eine Berggewerkschaft war verpflichtet, nach Be
endigung des Abbaus die abgebauten Flächen wie
der in den alten Zustand zu bringen (also sie einzu
ebnen und die Bergwerksanlagen zu beseitigen), sie 
hatte bis 1935 für diese Verpflichtung keine Rück
stellungen gemacht und kaufte im Jahre 1935 das 
ganze Gut, dessen Teilwert 85000 9UI betrug, für 
139000 31M. Die Abschreibung dieses Unterschieds 
von 54000SUM in dem einen Jahr 1935 wurde abge
lehnt nach folgender Rechnung: Der Restwert des 
Gutes nach Beendigung der Ausbeute mag 39 000.91M 
betragen, so daß die Gesellschaft insgesamt 100000 3UI 
für die Sonderverpflichtung aufgewendet hat. Aus
gebeutet waren bis 1. Jan. 1925 insgesamt 30»/o und 
dann jährlich weitere 2«/o des ursprünglichen Kohlen
vorrats. Richtigerweise mußten also in der Eröff
nungsbilanz 1925 30<>/o von 100000 =  30000 3?.# zu
rückgestellt werden, die den Gewinn späterer Jahre 
überhaupt nicht mehr berühren können, und sodann 
jährlich weitere 2000 iRM zu Lasten des Gewinnes, 
so daß sich am 1. Jan. 1935 eine Rückstellung von 
50000 3?.# ergeben hätte. Bei dem Erwerb des Grund
stücks wäre dieses dann mit 39000.%,# anzusetzen 
gewesen, der Mehrpreis von 100000 9tM wäre in 
Höhe von 50000 SfiM, mit der Rückstellung von 
50000 3?,« auszugleichen und in Höhe des Restes 
von 50000 SRM als besonderer Aktivposten zu führen, 
der während der Restdauer des Abbaus entsprechend 
der jeweils abgebauten Menge abzuschreiben ist. Da 
nun die Gesellschaft die Rücklage von 50000,%.« 
nicht gebildet hatte, so war ihre Anfangsbilanz 1935 
zunächst ohne weiteres um die schon 1925 fehlen
deil 30000 3tM zu berichtigen, und im übrigen zu 
prüfen, inwieweit die Absetzung von je 2000 31M 
von den Jahresgewinnen 1925 bis 1934 die schon 
rechtskräftig gewordenen Veranlagungen dieser 
Jahre geändert hätte. Hatte also z. B. die Gewerk
schaft für 1925, 1926 und 1929 mit Verlust, im 
übrigen mit einem Gewinn (nach steuerlichen Grund
sätzen berechnet) abgeschlossen, so würde die nach
trägliche Rückstellung für 1925 und 1926 das Ver
anlagungsergebnis nicht ändern, wohl aber für alle 
anderen Jahre, weil ja der Verlust aus 1929 vom 
Gewinn 1930 abgesetzt wurde. Deshalb ist die nicht 
weiter abschreibungsfähige Rückstellung am l.Jan. 
1935 noch um diese 2x2000 =  4000 3?,« zu erhöhen, 
sie steigt damit auf 34000 31M, aber die verbleiben
den 50000 — 34000 =  16000 31M treten zu dem neuen 
abschreibungsfähigen Aktivposten hinzu, der damit 
auf 66 000 3?,« steigt. Eine richtige, aber recht ver
wickelte Lösung, die sich bei der Frage der Nach
holung unterlassener Absetzungen für Abnutzung 
(unten zu V II) wiederholt.

Im Gegensatz zu der B i l anzbe r i ch t i gung  steht 
die Bi l anzänderung,  die immer nur mit Zustim-

18
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mung der Steuerbehörden zulässig ist. Diese Zu
stimmung wird dann versagt, wenn sie nur dazu 
dienen soll, „das Ergebnis einer Buchprüfung, das 
sich auf einen mit der begehrten Bilanzänderung 
nicht unmittelbar zusammenhängenden Posten be
zieht, zum Nachteil des Steueraufkommens auszu
gleichen“  (Urt. v. 16. Okt. 1940, VI 198/40: MK. § 5 
R. 121).

IV. B e t r i e b s a u s g a b e n  (BA.)
Zum Verständnis der mitgeteilten Entsch. seien 

folgende allgemeine Sätze vorangestellt:
1. Der Begriff der BA. hat mit demjenigen der 

Werbungskosten begrifflich nichts zu tun. Während 
Werbungskosten stets den Überschuß der Einnah
men über die Ausgaben und damit das Einkommen 
vermindern, ist mit der Anerkennung eines Betrages 
als BA. über ihre Auswirkung auf den Gewinn jeden
falls insoweit noch nichts entschieden, als die Ge
winnvermittlung unter Zugrundelegung des Bc- 
standsvergleiches (oben III) erfolgt.

2. Die Feststellung, daß ein Betrag ü b e r h a u p t  
n i c h t  BA.  ist, führt allerdings zu seiner Be
handlung als Privatausgabe, also als E n t n a hm e  
(unten V) und damit zu seiner Ausschaltung bei der 
Gewinnermittlung. Er wird „außerhalb der Bilanz“  
dem Gewinn hinzugerechnet, und ein Ausgleich in 
anderen Steuerabschnitten kann nicht erfolgen.

3. W ird ein Betrag als BA. anerkannt, so ist damit 
aber noch nicht entschieden, daß er den Gewinn 
gerade dieses Steuerabschnitts mindert. Das kann 
zwei verschiedene Gründe haben:
a) Durch die BA. ist ein Wirtschaftsgut gewonnen 

worden, das dem Betrieb mehrere Jahre dienen 
soll. Dann muß die BA. auf diese Jahre verteilt 
werden, und dies geschieht durch Aktivierung 
(unten VI) und Absetzungen oder Abschreibungen 
(unten V II);

b) die BA. ist zwar im Steuerabschnitt geleistet, be
trifft aber ein früheres oder ein späteres W irt
schaftsjahr. Dann muß ein Ausgleich erfolgen, 
meist durch „Posten der Rechnungsabgrenzung“ .

Ein besonderer Fall dieser Rechnungsabgren
zung ist der Fall der R ü c k s t e l l u  ng (unten VIII), 
die dann und insoweit zu bilden ist, als eine das 
alte Jahr wirtschaftlich treffende BA. ain Jahres
schluß noch nicht geleistet ist. Dabei pflegt man 
als eigentliche Rückstellungen solche zu bezeich
nen, die auch noch nicht ganz am Beginn des 
neuen Jahres geleistet werden.

V. B e t r ä g e , d i e k e i n e B A .  s i nd  ( En tn a h m e n ,  
P r i v a t  ausgaben)

1. Zur Anerkennung eines Betrages als BA. ist 
zunächst einmal erforderlich, daß er wirklich ge
leistet ist oder wird. Eine e r l assene  Zahlung ist 
keine BA., auch wenn die g e l e i s t e t e  Zahlung 
BA. gewesen wäre. Deshalb kann eine Ablösung 
von Betriebssteuern durch Hingabe eines Arbeits
spendenscheins ebensowenig BA. sein, wie ein sonst 
erfolgender Erlaß einer betrieblichen Steuer (Urt. 
v. ö.Sept. 1939, VI 534/39: RFH.47,231 -  RStBl. 1024 
=  MK. § 5 R. 86).

2. Kosten der R e p r ä s e n t a t i o n  sind grundsätz
lich- keine BA. Das Urt. v. 13. März 1940 (VI 750/39: 
RStBl. 474 =  StW. 167) sieht das entscheidende Merk
mal in der Frage der G e g e n s e i t i g k e i t :  Soweit 
die Erwiderung einer Einladung erwartet wird, ge
hören die Aufwendungen in das Gebiet des Gesell
schaftlichen und sind keine BA. Aber auch sonst 
sind der Abzugsfähigkeit hier enge Grenzen ge
zogen. Wird nämlich eine Erwiderung n i c h t  er

wartet, so kann es sich bei diesen Aufwendungen 
um verbotene S c h m i e r g e l d e r  handeln und sie 
sind aus d i esem G r u nd e  nicht abzugsfähig (z.B. 
Urt. v. 23. Aug. 1939, VI 189/39: StW. 473 =  MK. 
ebenda R. 85).

3. S t r a f en  irgendwelcher Art sind niemals BA., 
auch nicht die wegen rein betrieblicher Vorgänge 
verhängten Ordnungsstrafen von Wirtschaftsverbän- 
den (Urt. v. 17. Juli 1940, VI 80/40: RFH. 49 =  RSt
Bl. 707 =  StW. 307 =  MK. § 4 Abs. 4 R. 34). Das gilt 
aber nur für solche Strafen, die an die Stelle gericht
licher Strafen treten. Wird aber z. B. wegen unrich
tiger Angaben im Frachtbrief ein F r a c h t z u s c h l a g  
verwirkt, so schließt dieser eine weitere Bestrafung 
nicht aus, er ist daher als BA. abzugsfähig (Urt. 
v 6. März 1940, VI 68/40: StW. 163 =  MK. ebenda 
R. 30).

Auch die Kosten, die durch die A b w e h r  von 
Anklagen oder sonstigen ehrenrührigen Angriffen 
entstehen, berühren in erster Linie das Privatleben, 
Sie sind daher auch dann keine BA., wenn betrieb
liche Interessen mit in die Angelegenheit herein
spielen (Urt. v. 6. Sept./15. Nov. 1939, VI 572/39: RSt
Bl. 1940, 28=  StW. 1940,43= MK. §12 Ziff. 1 R. 11). 
Wiegen eines anders entschiedenen Zusammentreffens 
betrieblicher und persönlicher Gesichtspunkte bei 
Umwandlung einer Gesellschaft vgl. unten zu X, 4.

4. Auf einige besondere Grenzfälle ist in anderem 
Zusammenhang eingegangen. Insbesondere ist wegen 
der Zahlungen auf Bes s e r u n gs  sche i ne  auf die 
Ausführungen zum Sanierungsgewinn (unten IX, 2) 
zu verweisen.

VI. F r a g e n  der  A k t i v i e r u n g  
Eine A. erfolgt für alle solchen Betriebsausgaben, 

durch die ein dem Betriebe länger als ein Jahr die
nendes Wirtschaftsgut erworben wird. Die Frage der 
A. deckt sich praktisch vielfach mit der zu V II zu 
besprechenden Frage der Bewertung, für die ja die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten den wichtig
sten Ausgangspunkt bilden.

Die erste Voraussetzung der A. ist hiernach die 
Erlangung eines Wirtschaftsgutes, und diese Frage 
ist besonders bei den sogenannten immateriellen 
Gütern immer wieder sehr streitig. Das Urt. vom 
26. Sept. 1939 (I 422/39: RFH. 47,302=RStBl. 1940,34 
=  StW. 1940, 19 =  MK. § 14 Ziff. 1 KörpStG. R. 4) 
hält unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten 
der K u n d e n w e r b u n g  für aktivierungsfähig, es 
ist nur bei Anwendung dieses Grundsatzes in der 
Praxis Vorsicht geboten, weil doch wohl im allge
meinen ein Kundenkreis, der durch Werbung und 
nicht durch Leistung gewonnen ist, nur durch wei
tere Werbung gehalten werden kann.

Daß das Wirtschaftsgut im E i g e n t u m  des Be
triebsinhabers steht, ist nicht Voraussetzung der A. 
Es können daher auch Ausgaben für eine Einrich
tung aktivierungspflichtig sein, die außerhalb des 
Betriebs liegt, aber dem Betrieb langdauernden Nut
zen bringt, wie z.;B. Zuschüsse an eine Wasser
genossenschaft zwecks Errichtung einer Stausee
anlage (Urt. v. 16.Okt. 1940, VI 198/40: MK. §5  
R. 120).

Am häufigsten ergeben sich Fragen der A. bei 
Aufwendungen auf Grundstücke. Alles was zum 
eigentlichen Kaufpreis gehört, ist selbstverständlich 
zu aktivieren, im Falle eines T a u s c h e s der gemeine 
Wert oder Teilwert des hingegebenen Gegenstandes 
zuzüglich sämtlicher Kosten, auch der beim Tausch 
gezahlten Wertzuwachssteuer. Dabei bleibt aber zu 
prüfen, ob nicht die bei einer Veräußerung des 
Grundstücks entstehende Wertzuwachssteuerpflicht
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den Teilwert des ¡angegebenen Grundstücks ver
mindert (Urt. v. 12. Juni 1940, VI 211/40: RFH. 49,7 
=  MK. § 6 Ziff. 2 R. 24). In jedem Falle eines sol
chen Tausches ist auch zu prüfen, ob tatsächlich 
eine Verwirklichung des Gewinns in Höhe des Un
terschieds zwischen dem gemeinen Wert und dem 
steuerlichen Buchwert des hingegebenen Gegen
standes erfolgt ist. Hierüber vgl. unten zu VII, 1.

Wird ein B e t r i e b s g r u n d s t ü c . k  neu erworben, 
so gehören zu dem zu aktivierenden Anschaffungs
preis auch alle Kosten, die durch die H e r r i c h 
t u n g  für die Zwecke des Betriebes entstehen, selbst 
wenn die Arbeiten auch ohnehin wegen Reparatur
bedürftigkeit erforderlich geworden wären. Eine 
Ausnahme kann nur gelten, wenn nachträglich un
erwartete Mängel erkannt werden, die einen beson
deren Aufwand erfordern. Dann rechtfertigt sich die 
Absetzung dieser Kosten auch unter dem Gesichts
punkt, daß der Kaufpreis unangemessen hoch war, 
daß also der geringere Teilwert anzusetzen ist (Urt. 
v. 25. Okt. 1939, VI 605/39: RStBl. 1940, 354 =  StW. 
1940, 5 =  MK. § 7 Abs. 1 R.20). Bei einem P r i v a t 
g r u n d s t ü c k  kann die Rechtslage etwas anders 
sein. Darüber vgl. die Darstellung DR. 1941, 71.

VII. B e w e r t u n g ,  G e w i n n v e r w i r k l i c h u n g ,  
A b s c h r e i b u n g  und  A bs e t z u n g

1. Für die normale Bewertung ist A u s g a n g s 
p u n k t  der  A n s c h a f f u n g s -  ode r  H e r s t e l 
l u n g s p r e i s ,  und dazu gehört alles, was der Be
trieb für die Erlangung des Wirtschaftsgutes hat 
aufwenden müssen, insbesondere also auch alle Be
träge, die nachträglich zu aktivieren waren.

Soweit es sich um Geldleistungen handelt, sind 
sie in der Regel leicht zu berechnen, hingegebene 
sonstige Wirtschaftsgüter (Tausch)  sind mit ihrem 
gemeinen Wert anzusetzen. Hier greift aber die 
häufig sehr schwierige Frage ein, ob im Einzelfall 
wirklich ein solcher Tausch vorliegt oder ob einfach 
das neue Wirtschaftsgut im Betriebe die Stelle des 
alten einnimmt. Der praktische Unterschied ist der, 
daß im zweiten Fall der Anschaffungspreis für das 
neue Wirtschaftsgut nicht der gemeine Wert des 
alten ist, sondern dessen steuerlicher Buchwert, so 
daß die in dem Unterschied zwischen diesen Werten 
steckende s t i l l e  Reserve  n i c h t  a u f g e d e c k t ,  
s o n d e r n w e i t e r g e f ü h r t ,  der darin liegende Ge
winn also nicht „verwirklicht“  wird und noch nicht 
versteuert zu werden braucht. Der Ausgleich liegt 
darin, daß die Absetzungen oder Abschreibungen 
für den neuen Gegenstand sich dann auch nur nach 
dem geringeren Buchwert richten und nicht nach 
dem gemeinen (wahren) Wert zur Zeit der Anschaf
fung. — Im Falle des eigentlichen Tausches liegt 
alles umgekehrt: die in dem alten Wirtschaftsgut 
steckende stille Reserve wird aufgedeckt und der 
Gewinn verwirklicht und steuerpflichtig, dafür be
rechnen sich die Absetzungen und Abschreibungen 
auf das neue Wirtschaftsgut nach dem vollen Wert.

Welcher dieser beiden Fälle vorliegt, hängt theo
retisch davon ab, ob vom betriebswirtschaftlichen 
Standpunkt aus das neue Wirtschaftsgut im Betriebe 
völlig die Stelle des alten einnimmt, und dafür ist 
es immer ein gewisses Kennzeichen, welche Gründe 
überhaupt zu der Ersetzung eines Gutes durch das 
andere geführt haben. Ausgehend von dem vor Jah
ren entschiedenen Fall der Brandentschädigung ha 
sich die Rechtsprechung immer mehr dahin en - 
wickelt, eine Gewinnverwirklichung dann abzulen- 
nen, wenn der Anlaß zu der Maßnahme mehr von 
außen als aus den Verhältnissen des Betriebes kam. 
So wird z. B. die Verwirklichung des Gewinnes

neuerdings in einem Fall verneint, wo eine Groß
handelsfirma die Aktien einer anderen Firma deren 
Großaktionär aus Gefälligkeit zum Zwecke der Um
wandlung zur Verfügung stellte und sich alsbald 
Aktien einer gleichartigen dritten Firma beschaffte. 
Der entscheiaene Grund wird darin gesehen, daß 
weder die Absicht der Geldbeschaffung vorlag noch 
die Absicht einer anderweitiger Kapitalanlage (Urt. 
v. 10. April 1940, VI 754/39: RFH. 48,263 =  RStBl. 595 
=  StW.270 =  MK. § 5 R. 109). Auch wenn bei Auf
teilung einer Personengesellschaft ein Gesellschafter 
einen Teilbetrieb übernimmt und weiterführt, wird 
darin keine Gewinnverwirklichung gesehen (Urt. vom 
3. April 1940, VI 728/39: StW.227 =  MK. § 15 Ziff. 2 
R. 33).

2. Erheblich schwieriger als der Anschaffungspreis 
ist der H e r s t e l l u n g s p r e i s  zu ermitteln. In der 
früheren Rechtsprechung wurde dem Steuerpflich
tigen ein Wahlrecht eingeräumt, ob er die sogenann
ten F e r t i g u n g s g e m e i n k o s t e n  zu den Herstel
lungskosten rechnen wollte oder nicht. Dies W a h l 
r ec h t  ist schon durch verschiedene Entsch. Anfang 
1939 b e s e i t i g t ,  die Fertigungsgemeinkosten m ü s 
sen als Bestandteile der Herstellungskosten a k t i 
v i e r t  werden. Für die Abgrenzung dieser Ferti
gungsgemeinkosten bieten die „Leitsätze für die 
Preisermittlung auf Grund der Selbstkosten bei Lei
stungen für öffentliche Auftraggeber“  v. 15. Nov. 
1938 (LSÖ.) gewisse Anhaltspunkte, sie sind aber 
steuerlich nicht bindend. Eine genaue Abgrenzung 
für jeden Einzelfall wird die Rechtsprechung erst 
allmählich geben können, einstweilen ist aus den 
Urt. des KörpStSen. v. 21. Nov. 1939/5. März 1940 
(I 67/39: RStBl. 683 =  StW.240 =  MK. § 6 Satz 1 
KörpStG. mit § 6 Ziff. 2 EinkStG. R. 43/44) und des 
Bewertungssenats v. 4. Juni 1940 (III 74/39: RFH. 48, 
330 =  RStBl. 1067 =  StW. 408 =  MK. § 12 RBG. 
R. 7) folgende Regelung abzuleiten.

a) Anzusetzen sind nur die für die Herstellung 
n o t w e n d i g e n  Gemeinkosten, es scheiden also et
waige Steuernachzahlungen für frühere Jahre ebenso 
aus wie die durch mangelnde Ausnutzung der Be
triebskapazität verursachten Mehrkosten;

b) Personensteuern(E inkS t.,KörpS t., VermSt.) 
scheiden völlig aus, weil es sich dabei steuerlich 
nicht um Unkosten handelt;

c) die U m s a t z s t e u e r  gehört nicht zu den Lerti- 
gungskosten, sondern zu den Vertriebskosten und 
scheidet aus diesem Grunde aus;

d) von Steuern verbleiben hiernach vor allem ehe
auf den Zeitraum der Herstellung zeitlich entfal
lende G e w e r b e s t e u e r  und A u f b r i n g u n g s 
uml a ge ;  , ,

e) A b s e t z u n g e n  f ür  Ab nu t z u n g  der der Her
stellung u n m i t t e l b a r  dienenden Maschinen rmd 
Gerätschaften gehören stets zum Herstellungspreis.

f) Auch die anteiligen Kosten der betrieblichen 
O b e r l e i t u n g  und andere mit der Verwaltung des
Gesamtbetriebs zusammenhängenden Aufwendungen 
(Generalunkosten) müssen bei Berechnung der Her
stellungskosten mitgerechnet werden, obwohl sie 
nach LSÖ. nicht dazu gehören.

3. Die A b s e t z u n g  f ü r  A b n u t z u n g  (Afa) 
dient dazu, die Anschaffungs- oder Herstellungs
kosten eines Wirtschaftsgutes auf die Dauer seiner 
voraussichtlichen Nutzung zu verteilen. Inwieweit 
dabei ein voraussichtlich bei Beendigung der Nut
zung bleibender Restwert (Altwert, Schrottwert) zu 
berücksichtigen ist, ist je nach den Umständen ver
schieden zu beurteilen. Ob die Firma die sich hier
nach ergebende Afa in einem Wirtschaftsjahr vor
nehmen will, steht nicht in ihrem Belieben, vielmehr

18*



140 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

bildet der „ A b n u t z u n g s w e r t “  d ie  H ö c h s t 
g renze  der zulässigen Bewertung. Eine Handels
bilanz, die hiernach zu hohe Werte aufweist, muß 
für steuerliche Zwecke berichtigt werden. Diese Be
richtigung ist für die Eröffnungsbilanz eines W irt
schaftsjahres aber nur dann möglich, wenn entweder 
die Veranlagungen für die zurückliegenden Jahre 
noch berichtigt werden können oder wenn die zu 
geringe Afa sich in früheren Jahren nicht ausge
wirkt hat (vgl. oben zu III). Soweit eine solche Be
richtigung nicht möglich ist, ist der zu Unrecht 
nicht abgeschriebene Betrag auf die Restnutzungs
dauer zu verteilen (Urt. v. 19. Dez. 1939, I 54/39 : 
RStBl. 1940, 603 =  StW. 1940, 126 =  MK. § 6 Satz 1 
KörpStG. mit § 7 Abs. 1 EinkStG. R. 23). Die einmal 
nach der voraussichtlichen Lebensdauer berechnete 
Höhe der jährlichen Afa kann sich ändern, wenn 
sich eine erhebliche Änderung der Restlebensdauer 
ergibt, aber für eine solche Änderung reicht nicht 
schon eine bloße Schwankung der Benutzung (z. B. 
infolge Rückganges der Konjunktur) aus (Urt. vom
6. Febr. 1940, 1 83/39: RStBl. 506 =  StW. 169 =  MK. 
ebenda R. 22).

Auf diese Weise kann sich im Laufe der Janre 
eine mehr oder weniger erhebliche Abweichung der 
Bewertung in der Handelsbilanz und der Steuer
bilanz ergeben, dann sind die Wertansätze der Han
delsbilanz für die Berechnung der steuerlich zu
lässigen Afa nicht mehr maßgebend, aber sie kon- 
nen es wieder werden, sobald der Steuerpflichtige 
vom Abnutzungswert zum Teilwert üborgehen will 
(vgl. unten zu 5).

4 Da die Bewertungsfreiheit für k u r z l e b i g e  
W i r t s c h a f t s g ü t e r  seit 1938 erheblich einge
schränkt ist, so haben die Entsch. nur noch ge
ringere Bedeutung. Auch jetzt können aber Gegen
stände mit einem A n s c h a f f u n g s p r e i s  von nicht 
mehr als 200 3tM als kurzlebig behandelt werden, 
und hierfür ist die Unterscheidung zwischen einer 
M e h r z a h l  e i n z e l n e r  G e g e n s t ä n de  (die buch
mäßig zu einem Bilanzposten zusammengefaßt wer
den) und einer eigentlichen S a c h g e s a m t h e i t  von 
entscheidender Bedeutung. So sind die einzelnen 
M i n e r a l w a s s e r f l a s c h e n  einesVersandgeschäf- 
tes als kurzlebig anerkannt worden (Urt. v. 28. Nov. 
1939, 1394/39: RFH.48,50 =  RStBl. 1940, 31 =  StW. 
1940,59 =  MK. § 6 Satz 1 KörpStG., mit §6  Ziff. 1 
EinkStG. R. 29/30) (im Gegensatz zu dem G e s t ü h l  
e ines L i c h t s p i e l t h e a t e r s ,  für das diese An
erkennung früher abgelehnt worden ist).

5. Statt des Abnutzungswertes kann der „ T e i l 
w e r t “  angesetzt werden, und zwar für abnutzbare 
Wirtschaftsgüter dann, wenn er unter dem Ab
nutzungswert liegt, für andere schon dann, wenn er 
zwar über dem letzten Bilanzwert, aber nicht über 
dem Anschaffungs- oder Herstellungspreis liegt. 
Hier ist der Wertansatz in der Handelsbilanz prak
tisch die Mindestgrenze für den Teilwert (Urt. vom
4. Juni 1940, I 310/39: StW. 399 =  MK. § 6 Satz 1 
KörpStG. mit § 5 EinkStG. R. 30).

Im übrigen liegen über die Berechnung des Teil- 
wertes folgende weitere Entsch. vor:

a) Bei W a r e n  richtet sich der Teilwert regeb 
mäßig nach dem Wiederbeschaffungspreis, also bei 
selbst hergestellten Waren nach dem H e r s t e l 
l u n g s p r e i s  (oben 2).

b) Bei einem A k t i e n p a k e t  (Beteiligung) stimmt 
der Teilwert nicht ohne weiteres mit der Summe der 
Börsenkurse der einzelnen Aktien überein (Urt. vom 
21. Nov. 1939, 1375/38: StW. 1940, 39 =  MK. § 6 
Satz 1 KörpStG. mit § 6  Ziff. 2 EinkStG. R. 40/41).

c) Bei G r u n d s t ü c k e n  und  G eb ä ud e n  kann

nach der schon in den letzten Jahren entwickelten 
Rechtsprechung nicht auf die einzelnen Grundstücke 
oder Gebäude abgestellt werden, sondern es ist der 
Wert des gesamt en  z u s a m m e n g e h ö r i g e n  
G r u n d b e s i t z e s  entscheidend. Für Grundstücke, 
die ein Bergwerk zur Sicherung gegen spätere Berg
schadenersatzansprüche erworben hatte, stellt das 
Urt. v. lO.Okt. 1939/9. Jan. 1940 (I 9/39: RStBl. 1940, 
643 =  MK. ebenda R.42) folgende Grundsätze auf: 

„Nach § 6 Ziff. 1 Satz 3 EinkStG. ist Teilwert der 
Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im 
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne 
Wirtschaftsgut ansetzen würde, wobei davon aus
zugehen ist, daß der Erwerber den Betrieb fortführt. 
Für die Grundstücke, deren Bewertung hier streitig 
ist, setzt sich im Hinblick auf ihre Zweckbestim
mung dieser Betrag aus dem etwaigen Ertragswert 
der einzelnen Grundstücke und aus dem Wert zu
sammen, den die durch den Besitz der Grundstücke 
bewirkte Sicherung gegen Bergschädenersatzan
sprüche für den Erwerber hat. Die Wiederbeschaf
fungskosten der einzelnen Grundstücke spielen da
bei infolge der praktisch nahezu völligen Unmöglich
keit, sofort Ersatzgrundstücke zu erwerben, keine 
Rolle. Der Verkäufer eines Bergwerksbetriebs wird 
in der Regel den Ersatz seines gesamten Anschaf
fungsaufwandes für den Grundbesitz der fraglichen 
Art verlangen. Der Erwerber des Betriebs wird sich 
dann nicht fragen, ob er den Grundbesitz zu einem 
billigeren als dem geforderten Preis von Dritten 
kaufen kann — denn ein solcher Kauf kommt regel
mäßig nicht in Betracht —, sondern ob der Preis 
noch im Rahmen des zusarnmengefaßten Ertrags
und Sicherungswertes liegt, den der Grundbesitz bei 
Fortführung des Betriebs für ihn hat. Daß dieser 
Wert im Zeitpunkt der Anschaffung der einzelnen 
Grundstücke nicht hinter den Anschaffungskosten 
des gesamten jeweils im Besitz der Firma befind
lichen Grundstücksbestandes zurückgeblieben ist, 
dafür spricht eine unwiderlegte Vermutung. Daß der 
Wert aber in der Zeit bis zum Bilanzstichtag für 
das Streitjahr gesunken wäre, daß also insbesondere 
die durch den Erwerb der Grundstücke geschaf
fene Sicherung gegen etwaige Bergschädenersatz
ansprüche und damit die Freihaltung des unter
tägigen Bergwerksbetriebs von Verteuerungen und 
Einschränkungen an dem bezeichneten Bilanzstich
tag für einen Erwerber des Betriebes weniger wert 
wäre, als der Erwerb der Firma gekostet hat, das 
hat die Firma im Laufe des gesamten Rechtsmittel
verfahrens nicht geltend gemacht und dafür be
stehen auch nach dem Akteninhalt keine Anhalts
punkte.“

Im Gegensatz zu der Afa (oben 4) besteht für die 
Abschreibung wegen Wertminderung“ , also für 

den Ansa t z  des T e i l w e r t s  k e i n  Z w a n g ,  der 
Steuerpflichtige hat nach dem Gesetz vielmehr aus
drücklich die Wahl, und eine Abschreibung auf den 
Teilwert kann für ein Wirtschaftsjahr nicht mit tlei 
Begründung verweigert werden, daß der Teilwert 
nicht in diesem Wirtschaftsjahr, sondern schon 
früher unter den Abnutzungswert gesunken ist (Urt. 
v. 10. Okt. 1939, I 42/39: RStBl. 40, 577 =  StW. 
40,62 =  MK. ebenda R. 39). In besonders gelagerten 
Fällen sind allerdings auch hier Einschränkungen 
möglich, insbesondere zur Vermeidung offenbarer 
W i l l k ü r  des Betriebsinhabers (Urt. v. 16. Okt. 1940, 
VI 198/40: MK. § 5 R. 122).

VIII. R ü c k s t e l l u n g e n
Sind Betriebsausgaben, die das abgelaufene Jahr 

betreffen, am Jahresschluß noch nicht geleistet, so

t
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kann dafür eine steuerlich anzuerkennende Rück
stellung gemacht werden. Das gilt nach ständiger 
Rechtsprechung z. B. auch für die Gratifikationen 
oder sonstigen Zahlungen, die den Empfängern 
einen Anteil am Gewinne des alten Jahres gewäh
ren, falls solche Zahlungen auf einem Rechtsan
spruch oder wenigstens auf einer übiichkeit im Be
triebe beruhen. Auch wenn eine Betriebsordnung 
ganz allgemein eine „ G e w i n n b e t e i l i g u n g  der  
G e f o l g s c h a f t “  vorschreibt, so sieht das Urt. 
v. 19. Juni 1940 (VI 63/40: RStBl. 690 =  StW. 338 
<=:MK. §5 R. 117) darin mindestens einen moralischen 
Anspruch der Gefolgschaft und gestattet den Abzug 
des Betrages vom Gewinn des alten Jahres durch 
eine entsprechende Rückstellung.

Wenn Angestellte für die Zeit nach ihrem Aus
scheiden P en s i o n s a n s p r ü c h e  haben, so kann 
die Firma die jeweils gezahlten Beträge im Jahr  
der  Z a h l u n g  als Unkosten behandeln, sie kann 
aber auch eine Rückstellung schon in dem Jahre bil
den, in dem der Anspruch ent s teh t .  Der Zeit
punkt für die Rückstellung hängt dann also davon 
ab, ob der Pensionsanspruch erst im Zeitpunkt des 
Ausscheidens gewährt wird oder ob schon der An
stellungsvertrag selbst einen solchen Anspruch vor
sieht. Im letzteren Falle ist die Rückstellung nach 
versicherungstechnischen Grundsätzen schon wäh
rend der Dienstzeit anzusammeln (eine Nachholung 
ist dann nicht zulässig), während sie im ersteren 
Falle in ganzer Höhe im Jahr des Ausscheidens 
auf einmal gebildet werden kann. Diesem letzteren 
Grundsatz, den der VI. Senat schon früher auf
gestellt hat, schließt sich nunmehr der I. Senat im 
Urt. v. 16. Jan. 1940 (I 233/39: RStBl. 489 =  StW. 
187 =  MK. § 6 Satz 1 KörpStG. mit § 5 EinkStG. 
R. 27/28) ausdrücklich an mit der Einschränkung, 
daß die Firma bei der Behandlung dieser Verpflich
tung für alle Angestellten einheitlich vorgehen muß, 
also nicht in einem guten Jahr die Rücklage bilden, 
in einem ungünstigen Jahr davon absehen darf.

Besondere Schwierigkeiten haben sich bisher bei 
der Behandlung der G e w e r b e s t e u e r  ergeben. 
Diese wird nach dem geltenden Reichsrecht (ebenso 
wie früher nach dem Recht der meisten Länder) 
für das R e c h n u n g s j a h r  (1. April bis 31. März) 
e r hob e n ,  aber nach dem Ergebnis des zuletzt ab- 
g e l au f e n e n  W i r t s c h a f t s j a h r e s  be r echne t .  
Vom Standpunkt des Betriebes handelt es sich also 
um eine nachträgliche Belastung des alten Jahres, 
aber rechtlich entsteht die Schuld ja erst damit, daß 
der Betrieb im neuen Wirtschaftsjahr fortgesetzt 
wird, und deshalb wird eine solche R ü c k s t e l l u n g  
n i c h t  zugelassen.  Das stellt das Urt. v. 23. Aug. 
1939 (VI 126/39: StW. 40, 125 =  MK. § 5 R. 103) 
¡n Übereinstimmung mit der alten Rechtsprechung 
fest, und das Urt. v. 29. Aug./7. Nov. 1939 (1373/38: 
RFH. 48, 8 =  RStBl. 1217 =  StW. 40, 18 =  MK. 
§ 6 Satz 1 KörpStG. mit § 5 EinkStG. R. 24) zieht 
die weitere Schlußfolgerung, daß (entgegen der
früher meist anerkannten Praxis) auch die Steuer 
für die Zeit vom Schluß des Wirtschaftsjahrs bis 
zum Schluß des Rechnungsjahrs nicht zurückgestellt 
^Werden kann (also für die Zeit v. 1. Jan. bis
31. März des neuen Jahres oder bei einem am
30. Sept. endenden Wirtschaftsjahr für die Zeit vom 
1- Okt. bis 31. März). Es kommt nur darauf an ob 
der von der Gewerbesteuer betroffene Zeitabschnitt 
noch in das zur Besteuerung stehende Wirtschatts- 
jahr fällt oder nicht. .

Diese Folgerung wird vom 
Gutachten v. 11. Dez. 1940 (GrS. D 6/40: RStBl.
1044) bestätigt mit dem weiteren Zusatz, daß ein

Ausgleich wegen einer früher zu Unrecht zuge
lassenen Rückstellung nicht möglich ist; der Ge
winn des ersten von der Neuregelung betroffenen 
Geschäftsjahres wird also dadurch gesteigert, daß 
nur ein Teil der jährlichen Gewerbesteuer als Be
triebsausgabe berücksichtigt werden kann.

Die Bildung der zulässigen Rückstellungen ist 
nun aber nicht etwa in das Belieben des Unterneh
mers gestellt, sondern sie müssen  insoweit ge
macht werden, als es den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung entspricht. Das ist für die 
vorstehend erörterten Pensionsrücklagen (jedenfalls 
bisher noch) nicht der Fall, wohl aber in einer 
Reihe anderer Fälle, z. B. bei Verpflichtungen eines 
Bergwerks zur Wiederinstandsetzung der Grund
stücke. Hier ist auf das oben zu III besprochene 
Urt. v. 28. Nov. 1939 (I 232/39: RStBl. 40, 537 =  
StW. 40, 40 =  MK. § 6 Satz 1 KörpStG. mit § 5 
EinkStG. R. 25/26) zu verweisen. Für zulässig (aber 
nicht notwendig) hält das Urt. v. 11. Juni 1940 
(1405/39: RStBl. 753 =  StW. 355 =  MK. §6 Satzl 
KörpStG. mit § 6 Ziff. 3 EinkStG. R. 17/18) eine Rück
stellung dann, wenn ein Bergwerk später einmal bei 
Einstellung des Pumpenbetriebeseine Entschädigung 
für die zu erwartende Überflutung benachbarter 
Grundstücke zahlen muß.

IX. S o n d e r f r a g e n  
1. V e r l u s t v o r t r a g

Die Abzugsfähigkeit des Verlustes aus den beiden 
letzten vorangegangenen Wirtschaftsjahren ist seit 
1938 wieder eingeführt worden. Der Abzug der Ver
luste ist nur insoweit zulässig, als diese nicht bei 
der Veranlagung für die Vorjahre ausgeglichen (im 
Jahre der Entstehung) oder abgezogen (im nächsten 
Jahre) worden sind. Ein im Jahre 1936 entstandener 
Verlust konnte vom Gewinn 1937 noch nicht ab
gezogen werden, weil für 1937 die Abzugsfähigkeit 
noch nicht galt, es muß aber gleichwohl zur Er
mittelung des im Jahre 1938 abzugsfähigen Ver
lustes von dem Gewinn 1937 zunächst der etwa vor
handene Verlust aus 1935 und dann der Verlust 
aus 1936 abgezogen werden. Nur soweit der Ver
lust 1936 dann noch nicht ausgeglichen ist, kann er 
1938 abgezogen werden (Urt. v. 21. Nov. 1939,
I 357/39: RFH. 48, 28 =  RStBl. 40, 325 =  StW. 40, 
142 =  MK. §6 Satzl  KörpStG. mit §10 Abs. 1 
Ziff. 6 EinkStG. R. 2, und v. 16. Jan. 1940; I 451/39: 
RStBl. 746 =  StW. 141 =  MK. ebenda R. 3).

Der A u s g l e i c h  (im Jahre der Entstehung) er
folgt nur mit solchen Einkünften, die wirklich v e r 
a n l a g t  werden. Ein Lohnsteuerpflichtiger, dessen 
Arbeitslohn nicht veranlagt und infolgedessen nicht 
mit dem Verlust aus Landwirtschaft oder Gewerbe
betrieb ausgeglichen wird, kann den Verlust also 
weiter v o rS e n  (Urt. v. 16. Okt 1940, VI 368/40: 
MK. §10 Abs. 1 Ziff. 4 [1939] R. 1).

Die Steuervergünstigungen für den Verlustvortrag 
und für den Sanierungsgewinn (unten 2) dürfen sich 
auch jetzt nicht doppelt auswirken. Wenn im Ver
lustjahr ein steuerfreier Sanierungsgewinn entstan
den ist, so bleibt dieser zwar steuerfrei, aber der 
Verlust’ ist insoweit abgedeckt und nicht in einem 
späteren Steuerjahr noch einmal abzugsfähig (Urt. 
v. 13. Sept. 1939, VI 474/39: MK. § 10 Abs. 1 Ziff. 6 
R. 4).

2. S a n i e r u n g s g e w i n n e  
Im Urt. v. 12. Juni 1940 (V I151/40: StW. 373 =  MK. 

§ 5 R. 116) werden die V o r a u s s e t z u n g e n  für die 
Steuerfreiheit eines Sanierungsgewinns entsprechend 
der früheren Rechtsprechung noch einmal zusam
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mengefaßt: Entweder muß der Gläubiger sich dar
über klar sein, daß die Forderung tatsächlich ver
loren war — oder er muß dem Nachlaß zustimmen, 
um den Schuldner dadurch zahlungsfähig zu machen 
oder zu erhalten und so wenigstens zu einem Teil 
seines Geldes zu kommen. Im Zweifelsfall ist in be
sonderem Maße auf A b s i c h t  und  Z wecke  des 
G l ä u b i g e r s  abzustellen, nicht auf mitwirkende 
Beweggründe oder Erwägungen des Schuldners. 
Weitere Voraussetzung ist, daß der Schuldner auch 
wirklich s a n i e r u n g s b e d ü r f t i g  ist, daß also ent
weder die erforderliche Liquidität und/oder die Ren
tabilität fehlte.

Der K r e i s  der steuerfreien Sanierungsgewinne 
ist durch den e i g e n t l i c h e n  Sanierungszweck be
grenzt. Wenn im Zusammenhang mit einer Sanie
rung eine Schuld in entwerteter Fremdwährung er
lassen wird, so ist der durch den Schulderlaß zwar 
verwirklichte, aber nicht herbeigeführte Abwertungs
gewinn n i c h t  steuerfrei, sondern nur der wirklich 
erlassene Betrag, auf den der verzichtende Gläu
biger noch Anspruch gehabt hätte (Urt. v. 23. Jan. 
1940, I 300/39: RStBl. 538 — MK. § 11 Ziff. 4 Körp- 
StG, R. 10).

Die K o s t e n  einer oamerung sind grundsätzlich 
Betriebsausgaben, sie müssen aber zunächst von 
dem steuerfrei bleibenden Sanierungsgewinn ab
gesetzt werden und können nicht außerdem noch 
einmal das laufende Geschäftsergebnis vermindern 
(U rt v. 17. Juli 1940, VI 183/40: RStBl. 730 =  StW. 
337 =  MK. § 5 R. 118).

Die Steuerfreiheit von Sanieruugsgewinnen führt 
umgekehrt dazu, daß spätere Zahlungen auf Grund 
eines B e s se r u n g s s ch e i n e s  den Gewinn nicht 
mindern dürfen, denn diese Zahlungen bedeuten ja 
in Wahrheit nur eine teilweise Rückgängigmachung 
des steuerfrei gebliebenen Sanierungsgewinnes (Urt. 
v. 10. April 1940, VI 633/39: RStBl. 609 =  StW. 271 
=  MK. ebenda R. 108).

3. B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g
Seit feststeht, daß die Betriebsveräußerung ein 

(letzter) Geschäftsvorfall im Betriebe, der dabei 
entstehende Gewinn also steuerpflichtig ist, hat die 
Frage des Veräußerungsgewinns nur noch inso
fern praktische Bedeutung, als die Freigrenze von 
10000ÄÄ und der ermäßigte Steuersatz des §34 
EinkStG. dahin gilt.

Bei der Veräußerung eines ganzen  Betriebes 
können sich kaum Zweifelsfragen ergeben, wohl 
aber entstehen sie, wenn ein T e i l  veräußert wird, 
denn dafür g ilt die Vergünstigung nur dann, wenn 
es sich um einen s e l b s t ä n d i g e n  T e i l b e t r i e b  
handelt. Hier wird auf die Verkehrsauffassung ab
gestellt und nicht darauf, ob die Veräußerung für 
den Veräußerer zu einer „beachtlichen“  Verklei
nerung des Betriebes führt. Deshalb wird z. B. bei 
einer Brauerei eine einzelne Gastwirtschaft als ein 
solcher Teilbetrieb angesehen (Urt. v. 14. Febr. 
1940, VI 9/40: RStBl. 474 =  StW. 127 =  MK. § 16 
Abs. 1 Ziff. 1 R. 6).

Daß auch die Entschädigung für die S t i l l e g u n g  
des Betriebes als Veräußerungsgewinn — zum er
mäßigten Steuersatz — steuerpflichtig sein kann, 
wird im Urt. v. 8. Nov. 1939 (VI 451/39: StW. 40, 
44 =  MK. § 16 Abs. 3 R. 4) erneut festgestellt.

Werden nicht sämtliche Gegenstände des Be
triebsvermögens veräußert, so muß unterschieden 
werden, ob sie — als Kapitalanlage^ — ins Privat
vermögen überführt werden oder nicht. Im ersten 
Fall liegt in der Regel eine Gewinnverwirklichung

vor, und der Unterschied zwischen dem gemeinen 
Wert und dem steuerlichen Buchwert bildet einen 
Teil des — steuerbegünstigten — Veräußerungs
gewinns. Andernfalls gilt der später erzielte Ver
äußerungserlös als laufende Betriebseinnahme ohne 
Steuervergünstigung (Urt. v. 24. Jan. 1940, V I10/40: 
RStBl. 505 =  StW. 170 =  MK. ebenda R. 6). .

Die A u f g a b e  des Betriebes steht der Veräuße
rung gleich. Die V e r p a c h t u n g  ist aber noch keine 
Aufgabe, wenn nicht (neben dem Warenbestand) 
die wesentlichen Teile des Betriebs, z. B. einer Apo
theke, veräußert werden (Urt. v. 13. Nov. 1940, VI 
181/40: RStBl. 1066).

X. B e s o n d e r h e i t e n  f ü r  P e r s o n e n g e s e l l -  
scha f  ten

1. Nach ständiger Rechtsprechung des RFH. be
deutet die Bilanz einer Personengesellschaft (OHG. 
■oder KommGes.) steuerlich nur eine Zusammen
fassung der an sich für jeden einzelnen Gesell
schafter aufzustellenden Bilanz. Das wird neuer
dings in den Urt. v. 10. Jan. 1940 (VI 704/39: RFH. 
48, 95 -  RStBl. 134 =  StW. 89 — MK. § 7 GewStG. 
R. 26) und v. 13. März 1940 (VI 750/39: RStBl. 474 
=  StW. 167 =  MK. §15 Ziff. 2 R.32) wieder aus
gesprochen, und es werden daraus sehr weitgehende 
Folgerungen gezogen, auf die unten noch zurück
zukommen ist.

2. Die Gestaltung des Gesellschafterverhältnisses, 
insbesondere die Gewinnverteilung, ist grundsätz
lich Sache der Beteiligten, nur im Rahmen des §6 
StAnpG. (Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeitcn) 
greift die Steuer ein. Der Verdacht eines solchen 
Mißbrauchs ist natürlich bei Familiengesellschaf- 
ten besonders naheliegend, aber auch hier wird 
(z. B. für das Verhältnis zwischen Vater und Sohn) 
ausdrücklich betont, daß nach § 1 StAnpG. die Ge
winnverteilung sich grundsätzlich nicht in erster 
Linie nach der kapitalistischen Beteiligung, sondern 
nach dem Verhältnis der g e l e i s t e t e n  A r b e i t  
richten soll. Deshalb wird es nicht beanstandet, 
wenn ein großer Teil des Gewinnes dem am Kapi
tal wenig beteiligten Sohn zufließt, der den Betrieb 
leitet, während der hochbetagte Vater nur sein 
Kapital zur Verfügung stellt (Urt. v. 6. Sept. 1939, 
VI 231/38: RStBl. 1008 =  MK. ebenda R. 25, und 
v. 25. Sept. 1940, VI 328/40: DR. 2127 mit Anm.
Brandt ) .  . .

3. Was  zum Be t r i e b e  g e h ö r t ,  richtet sich in 
erster Linie nach den gleichen Grundsätzen wie bei 
Einzelbetrieben (vgl. oben zu II), es ist daher auf die 
dort gemachten Ausführungen zu verweisen. Der 
Umstand, daß nach Vereinbarung der Gesellschafter 
der Gewinn oder Verlust aus einzelnen Geschäften 
nicht auf gemeinsame Rechnung geht, schließt deren 
Hinzurechnung zum Betrieb jedenfalls nicht aus, sie 
gehören dann in die Einzelbilanz des Gesellschaf
ters, den sie angehen. Deshalb können Wertpapier- 
geschäfte eines Gesellschafters zum Betriebe gehören 
(Urt. v. 20. Dez. 1939, VI 314/39: RStBl. 40. 305 
=  StW. 40, 86 =  MK. ebenda R. 27).

4. B e t r i e b s a u s g a b e n  können z. B. auch die 
Kos t en  de r  U m w a n d l u n g  in eine andere Ge
sellschaftsform sein, falls die Umwandlung aus be
trieblichen Gründen erfolgt ist, mögen auch per
sönliche Gründe mitgesprochen haben. Auch dann 
müssen aber diese Kosten ebenso wie die sonstigen 
Einlagen in die neue Gesellschaft behandelt wer
den, d. h. sie sind zu aktivieren und dürfen den Ge
winn oder das Einkommen nur dann mindern, wenn 
der Wert der Beteiligung geringer ist als die Ein
lage einschließlich der Gründungskosten (Urt. vom
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17. Jan. 1940, VI 712/39: StW. 124 =  MK. ebenda 
R. 28/29).

5. Sachen t nahmen  im eigentlichen Sinne gibt 
es bei einer Gesellschaft nicht, da jede Übertragung 
von Betriebsvermögen an einen Gesellschafter eine 
Veräußerung darstellt. Aber für die Einzelbilanz des 
entnehmenden Gesellschafters gelten die Grund
sätze der Entnahmen auch hier. Erfolgt die Ent
nahme zur Überführung in das Privatvermögen, so 
ist der gemeine Wert anzusetzen, und der in stillen 
Reserven steckende Gewinn wird verwirklicht. Wird 
aber ein T e i l b e t r i e b  auf einen Gesellschafter 
übertragen, der ihn weiterführt, so behält dieser die 
Buchwerte (oder den etwa vereinbarten abweichen
den Übernahmewert) bei, und es erfolgt keine Ver
wirklichung (Urt. v. 3. April 1940, VI 728/39: StW. 
227 =  MK. ebenda R. 33).

6. Die viel erörterte Frage der T e i l h a b e r v e r 
s i c h e r u n g  ist leider noch nicht endgültig durch 
die Rechtsprechung geklärt. Dagegen hat das Urt. 
v. 13. März 1940 (VI 750/39: RStBI. 474 =  StW. 
167 =  MK. ebenda R. 32, vgl. oben zu 1) eingehend 
zu der Frage der P e n s i o n s a n s p r ü c h e  der 
Gesellschafter Stellung genommen. Derartige An
sprüche eines Gesellschafters können niemals sein 
eigenes Betriebsvermögen oder seinen eigenen Ge
winnanteil belasten, sondern immer nur die Ver
mögen und Gewinne der übrigen. Haben also in 
einer Gesellschaft A. 50%, B. und C. je 25% Ge
winnanteil und steht A. ein Pensionsanspruch zu, 
für den nach versicherangstechnischen Grundsätzen 
jährlich eine Rückstellung von 1000 !7tM zu bilden

ist, so darf in der Bilanz der Gesellschaft die Rück
stellung nur in Höhe von 500 StJll gebildet werden, 
sie mindert in Höhe von 250 SUM die Anteile des 
B. und C. A. erwirbt zwar eine „Anwartschaft“ , 
braucht diese aber nicht als Vermögenswert zu 
versteuern — weder bei der Vermögensteuer noch 
bei der Einkommensteuer.

Anders wird es, wenn mehrere Gesellschafter 
solche Pensionsansprüche haben. Hier muß zu
nächst festgestellt werden, ob etwa ein Verstoß 
gegen § 6 StAnpG. vorliegt, und das liegt neben 
dem Fall der Familiengesellschaft vor allem dann 
nahe, wenn wenigstens die hauptsächlich beteiligten 
Gesellschafter auch pensionsberechtigt sind und sich 
die gegenseitigen Lasten im wesentlichen ausglei- 
chen. Aber auch sonst wird das s t e u e r l i c h e  
Interesse an solchen Vereinbarungen dadurch sehr 
stark gemindert, daß jeder Gesellschafter seine An
wartschaft jedenfalls insoweit aktivieren muß, als er 
selbst von Pensionslasten betroffen ist; er kann 
also eine Gewinnminderung nur insoweit geltend 
machen, als der Wert dieser Belastung den Wert 
seiner eigenen Anwartschaft übersteigt.

Infolge dieser Entscheidung wird man derartige 
Vereinbarungen — ebenso wie alle anderen — nur 
dann treffen, wenn sie aus wirtschaftlichen Erwä
gungen geboten sind, wie denn überhaupt die 
Rechtsprechung immer weiter auf dem Wege geht, 
die w i r t s c h a f t l i c h  gerechtfertigten oder ge
botenen Maßnahmen anzuerkennen, aber künstliche 
zu steuerlichen Zwecken geschaffene Gebilde ab
zulehnen.

M itte ilungen
Zuweisung von Bürokräften an die aus dem  
Wehrdienst ausscheidenden Rechtsanwälte

Es hat sich gezeigt, daß die Berufskameraden, die 
schon jetzt aus dem Wehrdienst entlassen worden sind 
bzw. Wirtschaftsurlaub erhalten haben, dadurch bei dem 
Wiederaufbau ihrer Praxis in die größten Schwierigkeiten 
gekommen sind, daß sie weder ihre früheren noch neue 
Kanzleikräfte erhalten können. Wenn auch diese Lage 
durch den besonders großen Mangel an Arbeitskräften 
bedingt ist, so daß sich auch in Zukunft wohl wenig 
daran ändern wird, so hat doch die Reichsgruppe Rechts
anwälte des NSRB. durch laufende Verhandlungen mit 
dem RArbM. versucht, diesen Zustand für die zurück
kehrenden Kriegsteilnehmer einigermaßen erträglich zu 
gestalten und damit den berechtigten Belangen der An
waltschaft gerecht zu werden. Wahrscheinlich würde erst 
dann eine zufriedenstellende Lösung der Angelegenheit 
rtntreten, wenn vom RArbM. eine ähnliche Regelung wie 
die VHV. eingeführt werden könnte, und zwar dergestalt, 
daß auf Antrag des betreffenden Anwalts das zuständige 
Arbeitsamt an die früher bei dem Anwalt beschäftigten 
Angestellten herantritt, um sie zur Rückkehr zu ihrem 
früheren Arbeitgeber zu veranlassen. Um diesen Weg 
Y'rksam zu gestalten, hätte man selbstverständlich dem 
Arbeitsamt die erforderlichen Mittel an die Hand geben 
Müssen.

Eine derartige Regelung dürfte sich aber zur Zeit nach 
den Erklärungen des ArbM. kaum durchführen lassen. 
Es ist außer dem erwähnten Mangel an Arbeitskräften, 
der sich schon vor dem Kriege in keiner Weise beheben 
beß, noch zu berücksichtigen, daß dadurch eine Schwä
chung der Wehrwirtschaft eintreten würde, da ein großer 
Teil der Stenotypistinnen usw. dorthin übergegangen ist. 
Dennoch hat sich das RArbM. auf Grund der von hier 
durchgeführten Vorstellungen veranlaßt gesehen, den zu- 
K'ickkehrenden Anwälten nach Kesten Kräften behilflich 
zu sein Es hat daher an alle Arbeitsämter und Landes

arbeitsämter folgenden Runderlaß herausgegeben, mit 
dem Hinweis, umgehend das Erforderliche zu veran
lassen:

„Betr.: Zuweisung von Stenotypistinnen an Rechtsanwälte, 
die aus dem Wehrdienst ausscheiden.

Den zurückkehrenden Soldaten muß allgemein die 
Wiederaufnahme ihrer früheren Berufstätigkeit ermög
licht werden. Das gilt auch für Rechtsanwälte, die aus 
dem Wehrdienst ausscheiden. Ihnen bereitet die Heran
ziehung ihrer früheren oder geeigneter anderer Steno
typistinnen und Bürokräfte bei dem gegenwärtigen ver
stärkten Mangel an diesen Kräften häufig so erhebliche 
Schwierigkeiten, daß die Wiedereröffnung der Rechts- 

^nwaltsbüros in Frage gestellt ist.
Ich bitte daher, das Zustimmungsverfahren auf Giund 

der ArbeitspIatzwechselVO. so zu behandeln, daß diesen 
Notwendigkeiten Rechnung getragen wird. Die Zustim
mung zur Lösung des Arbeitsverhältnisses von Steno
typistinnen, die bei den erwähnten Rechtsanwälten ihre 
frühere Beschäftigung wieder aufnehmen wollen soll im 
allgemeinen erteilt werden. Im Wege der Beratung und 
Vermittlung von Arbeitsuchenden ist auf die Befriedi
gung des Bedarfs dieser Rechtsanwälte hinzuwirken. In 
manchen Fällen wird zunächst auch die Zuweisung einer 
Halbtagskraft zu einem Anwalt oder die Beschäftigung 
einer Ganztagskraft bei zwei Anwälten genügen. Der 
Kräftebedarf der Betriebe und Verwaltungen, deren Auf- 
gabendurchführuiig unmittelbar auf den Kriegsgang Ein
fluß hat, ist aber wie bisher vorzugsweise zu befriedigen.“

Va 5263.
Bei auftretendeu Schwierigkeiten wird anheimgestellt, 

die zuständigen Arbeitsämter auf vorstehenden Runderlaß 
nochmals hinzuweisen.

Reichsgruppe Rechtsanwälte des NSRB.
i. A. Dr. Peters  eil.



144 Schrifttum [Deutsches Recht, Wochenausgabe

S c h r i f t t u m
V o r s o r g e n d e  R e c h t s p f l e g e  („Rechtspflege und 

Verwaltung“ , Schriftenreihe für Ausbildung und Praxis.
11. Deutsche Rechtspflege, Heft 21) von Justizinspektor 
K. H a e g e 1 e, Rechtspfleger in Ulm. Berlm-Leipzig- 
Wien 1940. Deutscher Rechtsverlag. 80 S. Preis kart. 
2,10 StM .
Der Verf. behandelt unter der Bezeichnung „Vor

sorgende Rechtspflege“  die vom Gesetz so genannte 
„Freiwillige Gerichtsbarkeit“ , wobei er von der zutreffen
den Ansicht ausgeht, daß die letztere Bezeichnung, aus 
der geschichtlichen Entwicklung hervorgegangen, aus 
sich heraus schwer verständlich ist und keineswegs nur 
Angelegenheiten umfaßt, deren Erledigung vom freien 
Willen der Beteiligten abhängt. Der Ausdruck „Vor
sorgende Rechtspflege“  ist für den hier in Betracht kom
menden, immer mehr an Ausdehnung gewinnenden Teil 
der gerichtlichen Tätigkeit, der sich nur dahin abgrenzen 
läßt, daß er n i ch t  unter die Prozeßgesetze fallt, eben
falls noch zu eng, aber schon treffender und kaum durch 
einen besseren Ausdruck zu ersetzen. Das kleine Werk 
gibt — dem Zwecke der ganzen Schriftenreihe ent- 
sprechend — eine knapp gefaßte, aber inhaltreichc und 
anregende Einführung in das als Lehrstoff vielfach etwas 
spröde und doch praktisch außerordentlich wichtige 
Rechtsgebiet. Dabei werden die Zuständigkeit der zur 
Ausübung dieser Rechtspflege berufenen Organe, der 
Begriff der Beteiligten und die allgemeinen Verfahrens
grundsätze sowie von den Einzelgebieten die Beurkun
dungen, die Vormundschaftssachen und die Nachlaß
sachen eingehender, die mannigfachen übrigen Angelegen
heiten, die zum Teil Gegenstand anderer Hefte dei 
Schriftenreihe sind oder vielleicht werden sollen, nur kurz 
behandelt. Ein Anhang ist der „Vorsorgenden Rechts
pflege“  in der Wehrmacht gewidmet. Da die Darstellung 
eine Erörterung streitiger Fragen vermeidet, was ihrer 
Übersichtlichkeit zugute kommt, gibt sie kaum irgendwo 
Anlaß zu sachlichen Bedenken. Bemerkt sei nur, daß eine 
materielle Rechtskraft* der Entscheidungen doch nicht so 
selten ist, wie man nach S.23 unten annehmen könnte 
(vgl. KG. 1 Wx 114/40: DR. 1940,1204), und daß das auf 
S.67 zu c behandelte Gesetz über die Regelung der Fällig
keit alter Hypotheken v. 22. Dez. 1938 (RGBl. 1,1905) die 
weiter genannte VO. v. 22. Dez. 1936 (RGBl. I, 1121) in 
vollem Umfange ersetzt hat, also seitdem auch für die 
a u f g e w e r t e t e n  Hypotheken- und Grundschulden gilt. 
Das Studium des Buches ist in erster Linie den angehen
den Rechtswahrern und Justizbeamten zu empfehlen; 
seine Benutzung vermag aber auch dem Praktiker zu 
dienen, insofern es einen guten Überblick über das ganze 
Rechtsgebiet vermittelt und zugleich über die wichtigsten 
Einzelheiten kurz und schnell unterrichtet.

SenPräs. Backs,  Berlin.
-----------  * •

D ie  K r a f t f a h r z e u g - P f l i c h t v e r s i c h e r u n g ,  Ge
setz über die Einführung der Pflichtversicherung für 
Kraftfahrzeughalter und zur Änderung des Gesetzes 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen sowie des Ge
setzes über den Versicherungsvertrag v. 7. Nov. 1939, 
erläutert von Dr. H e r ma n n  Gü l de ,  RA. und Notar 
in Dresden, z. Z. Referent im Amt des Generalgouver
neurs in Krakau, und Assessor W e r n e r  S c h m i d t -  
Ros t  in Berlin. (Taschen-Gesetzsammlung 103.) Ber
lin 1940. Carl Heymanns Verlag. XVI, 190 S. Preis 
brosch. 6
Das Buch enthält erläuternd das im Titel erwähnte Ge

setz und bringt in einem Anhang die wichtigsten für 
das Verständnis des Gesetzes erforderlichen Vorschrif
ten, wie die VO. über die Vereinheitlichung des Rechtes 
der Vertragsversicherung v. 19. Dez. 1939, das KraftfG. 
in der ab 16. April 1940 geltenden Fassung, die VO. über 
die Kraftfahrzeug-Kasko- und Haftpflicht-Versicherungs
verträge v. 3.0kt. 1939 und deren ErgänzungsVO. vom 
17. Jan. 1940, die EinfVO. für die vorgenannten VO. für 
die eingegliederten Ostgebiete v. 2. März 1940, die An
ordnung über die Versicherungsbeiträge für stillgelegte 
Kraftfahrzeuge usw. v. 4. Dez. 1939, die VO. über das 
Inkrafttreten der VO. v. 19. Dez. 1939 und des Art. 111

des Ges. v. 13. Juni 1940 und schließlich die AVB. für 
Kraftfahrzeugversicherung in der jetzt gültigen Fassung, 
die während der Drucklegung des Werkes vom Reichs
aufsichtsamt veröffentlicht worden sind. Ein brauchbares 
Sachverzeichnis beschließt das Buch.

Das kürzlich DR. 1940, 2160 besprochene Erläuterungs
buch von T h e e s - Ha g e m a n n  ist in den Anmerkun
gen, teilweise in kurzen Ergänzungen berücksichtigt. 
Der Zusammenhang zwischen den AVB. und den ent
sprechenden Gesetzesbestimmungen konnte nur noch durch 
kurze Fußnoten und einige Hinweise hergestellt werden.

Das Buch hat den besonderen Vorteil, daß es fast zu 
allen Bestimmungen die Veröffentlichungen im Reichs
verkehrsblatt in weitgehendem Umfange berücksichtigt 
und daß der eigene Standpunkt knapp und klar, überall 
aber auch mit kurzem Hinweis auf abweichende Auf
fassungen im Schrifttum und der Rechtsprechung darge
legt wird. Auffallend ist eine gewisse Unterschiedlichkeit 
in der Behandlung von Schrifttum und Rechtsprechung, 
die insbesondere bei einzelnen Vorbemerkungen (etwa 
vor § 154 VVG. S. 76) Hinweise auf den Standpunkt der 
Rechtsprechung fast völlig vermissen läßt.

Für die Unterrichtung des Lesers und gerade des Prak
tikers ist aber im übrigen als Vorteil anzusehen, daß das 
Werk eine allzu große Belastung mit Schrifttum und 
Rechtsprechung vermeidet. Diese Beschränkung entspricht 
auch der Grundtendenz des Buches, immer wieder die 
Erläuterungen auf den Gesetzeszweck auszurichten, näm
lich durch möglichst unbedingte Sicherung der Verkehrs
opfer das zukünftige Verkehrs- und Verkehrshaftpflicht
recht im Deutschen Reich vorzubereiten. Auf die Erläu
terungen zu § 3 des Oes. zu §§ 6, 153, 154 ff. der Jet- 
zigen Fassung des W O., die sehr klaren und auch dem 
Laien verständlichen Ausführungen über die Anzeige
pflicht zu § 153 und zu § 154 Abs. 2 VVG. sowie die er
schöpfenden Erläuterungen zu § 158 d, e, f, h VVG. ist 
besonders zu verweisen. • ,

ZU § 4 Abs. 1 KraftfG. in der neuen Fassung sind 
Praxis'und Grundsätze der Verwaltungsbehörden über 
Entziehung der Fahrerlaubnis erschöpfend und übersicht
lich verzeichnet.

Im einzelnen kann nur auf folgendes noch hingewiesen 
werden: Zu § 6 VVG. in Anm. 1 scheint mir die Begriffs
bestimmung der Obliegenheit nicht sehr glücklich und 
der Abgrenzungsversuch bei T h e e s - H a g e m a n n  S. 93 
vorzuziehen. Der Standpunkt zu der Frage des Versiche
rungsfalles ist eingehend begründet (§153 Anm. 7—10). 
Nicht vermerkt ist, daß das RG. den Standpunkt, daß 
Versicherungsfall in der Haftpflichtversicherung die Er
hebung von Ansprüchen, nicht das Schadensereignis ist, 
jedenfalls nicht so durchgeführt hat, daß etwa Schadens
ereignisse, die in die Versicherungszeit fallen, infolge 
erstmaliger Erhebung der Ansprüche nach Ende der Ver
sicherungszeit ungedeckt blieben (vgl. RGZ. 152, 235 und 
RG.: JW. 1936, 29783). Dem Standpunkt, daß nach der 
jetzigen Fassung des Gesetzes Versicherungsfall das 
Schadensereignis zwangsläufig sein müsse,  kann ich 
allerdings nicht beitreten (wie G i i l d e - R o s t  auch 
T h e e s - H a g e m a n n  S. 103f.).

Von besonderem Interesse sind die Ausführungen zu 
der vom Gesetz beabsichtigten engeren Verbindung zwi
schen dem Geschädigten und dem Versicherer (besonders 
Vorbemerkung vor § 154 VVG.). Zutreffend ist die mehr
fach auftauchende Bemerkung, daß ein Teil der neuen 
Bestimmungen nur die gesetzliche Regelung mit der tat
sächlich bestehenden Übung in Einklang bringt und daü 
eine Reihe der in diesem Zusammenhang früher er
hobenen Vorwürfe gegen die Versicherungen, die über 
90°/o der angemeldeten Schäden ohne Prozeß erledigen, 
nicht gerechtfertigt waren. Dem Standpunkt zu § 158 t 
VVG. hinsichtlich des Forderungsüberganges mochte icn 
gegen die Auffassung von Hage mann zustimmen 
(Anm. 2 a. a. O.). , . ... on

Alles in allem ein Buch, das dem mit der wichtigen 
Neuerung auf dem Gebiete des Verkehrshaftpflichtrechts 
beschäftigten Rechtswahrer wertvolle Anregung unu 
Hilfe leisten wird. RA. Ca r l ,  Düsseldorf.
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Rec h t s p r ec h  u ng
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und mit genauer Quellenangabe gestattet 

[** Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — f  Anmerkung)

Rechtspolitisch besonders bedeutsame Entscheidungen:
Strafrecht S. 145f f .  N r. 3, 5— 7; Eherecht S .  ¡51 f f .  N r. 8 u. 9 ; Bürgerliches Recht S. 154 N r. 10

Strafrecht

1. RQ. — §2 VolksschädlVO. Als Maßnahme zur Ab
wehr von Fliegergefahr i. S. des § 2 a. a. Q. kann auch das 
Offenlassen der Wohnungstür angesehen werden, wenn es 
dem Zwecke dient, die sofortige Benutzung dieses Rau
mes als behelfsmäßigen Luftschutzraum durch die Haus
bewohner bei neuer Fliegergefahr zu ermöglichen.

(RQ., 2. StrSen. v. 11. Nov. 1940, 2 D 529/40.) |
*

2. RG. — §2 VolksschädlVO.; §175 StGB. Die An
nahme, der Angekl. habe mit der unzüchtigen Berührung 
zugleich den Tatbestand des §2 VolksschädlVO. v._5. Sept. 
1939 erfüllt, die Tat sei im Sinne dieser Bestimmung 
„gegen den Leib“  begangen, ist rechtlich verfehlt. Aller
dings benutzt, wer mit einem anderen i. S. des § 175 
StGB. Unzucht treibt, dessen Körper. Eine solche Tat 
ist aber nicht immer i. S. des §2 VolksschädlVO. „gegen 
den Leib“ gerichtet. Von vornherein scheiden zunächst die 
Fälle aus, in denen unzüchtige Handlungen im gegensei
tigen Einverständnisse vorgenommen werden (vgl. das 
Urteil v. 17. Juni 1940, 3 D 222/40: HöchstRRspr. 1940 
Nr. 1139). Es kommen aber auch die Fälle nicht in Be
tracht, in denen die körperliche Unversehrtheit des an
deren nur ganz unerheblich beeinträchtigt worden ist. Da
für gelten dieselben Grundsätze wie für den Begriff der 
Körperverletzung i. S. des § 223 StGB.

(RG., 3. StrSen. v. 18. Nov. 1940, 3 D 694/40.)
*

3. SondGer. — §4 VolksschädlVO. Eine Verurteilung 
nach §4 VolksschädlVO. ist auch dann zulässig, wenn 
das Gericht im Einzelfall eine Strafe für angemessen hält, 
die nicht schwerer ist als die in den allgemeinen Straf
bestimmungen vorgesehene Höchststrafe für die „sonstige 
Straftat“  i. S. von § 4. f )

Nach der Rspr. des RG. ist eine Verurteilung nach § 4' 
VolksschädlVO. nur zulässig, wenn das Gericht im 
Einzelfalle eine Strafe für angemessen hält, die schwerer 
ist, als die in den allgemeinen Strafbestimmungen vor
gesehene Höchststrafe für die „sonstige Straftat“  i. S. 
von § 4 (Urteil des RG. in C 38/40, im Auszug wiederge
geben von F r e i s t e r :  DJ. 1940, 922 und Urteil vom 
18. Juni 1940: DR. 194Ö, 1523). Dieser Ansicht vermag 
sich das Sondergericht aus folgenden Gründen nicht an
zuschließen:

Es ist in der Rspr. allgemein, und zwar auch vom RG. 
(E)R. 1940, 1231) anerkannt worden, daß §4 Volks
schädlVO. keine Strafschärfungsbestimmung darstellt, 
sondern vielmehr einen selbständigen st^frechtlichen 
Tatbestand mit besonders großem Ünrechtsgehalt, den 
oes Volksschädlingsverbrechens, schafft. Dem Ver
brecher, der gegen diese Bestimmung verstößt, dro
hen zwe i  Obel: Eine besonders schwere Strafe und die 
schimpfliche, entehrende Kennzeichnung als Volksschäd- 
hng, die nach nationalsozialistischer Anschauung minde
stens ebenso schwer wiegt wie die körperlich fühlbare 
Strafe. Dieser Anschauung wird man nicht gerecht, wenn 
rrtan bei der Entsch. über die Frage, ob das gesunde 
Volksempfinden eine Bestrafung „unter Überschreitung 
des regelmäßigen Strafrahmens“  erfordert, allein darauf 
abstellt, ob nicht schon der regelmäßige Strafrahmen die 
Ycrhängung einer angemessenen Strafe ermöglicht. Bei 
einer solchen Auslegung könnten oft gerade die Täter,

die unter Ausnutzung der Kriegsverhältnisse gegen 
schwer e  und s c hwe r s t e  Strafdrohungen verstoßen, 
n i ch t  als Volksschädlinge gebrandmarkt werden, weil 
schon der weite regelmäßige Strafrahmen die Verhän
gung einer angemessenen Strafe zuläßt. Einen Mörder 
könnte man sogar n i emal s  als Volksschädling verur
teilen, da Mord mit derselben Strafe bedroht wird, die 
auch die Höchststrafe für Volksschädlingsverbrechen ist. 
Dieses Ergebnis kann der Gesetzgeber nicht gewollt 
haben.

Die vom RG. vertretene Auslegung zwingt auch den 
Strafrichter zu einer Methode der Rechtsfindung, die 
dem Willen des Gesetzgebers nicht entsprechen würde. 
Mit den in den Strafgesetzen vorgesehenen verschiede
nen Strafrahmen bringt der Gesetzgeber den Unwert
gehalt zum Ausdruck, der nach seiner Auffassung den 
einzelnen, abstrakt umschriebenen Straftaten innewohnt. 
Diese allgemeine Wertung durch den Gesetzgeber ist, 
neben den Umständen des Einzelfalles, für den Richter 
ein wesentlicher Anhaltspunkt bei der Strafzumessung. 
Diese erfolgt auf der Grundlage und innerhalb des fest
stehenden Strafrahmens. Nach der vom RG. vertretenen 
Ansicht müßte jedoch der Richter zunächst, ganz u n 
a b h ä n g i g  von i r g e n d e i n e m  S t r a f r a h m e n ,  prü
fen, welche Strafe angemessen ist, und erst von dem 
Ergebnis dieser Prüfung würde es abhängen, ob über
haupt der Strafrahmen der VolksschädlVO. zur Anwen
dung kommen kann. Es würde die Gefahr bestehen, daß 
bei der Bestrafung von Volksschädlingstaten der beson
ders weite, nach oben unbeschränkte Strafrahmen der 
VolksschädlVO. und die darin zum Ausdruck gekom
mene Wertung des Gesetzgebers sich nicht genügend bei 
der Strafzumessung auswirken und deshalb die Höhe 
der Strafen für Volksschädlinge allgemein abgleitet.

Endlich würde bei der vom RG. vertretenen Aus
legung der Strafrahmen des § 4 eine je nach der Straf
rahmenhöchstgrenze der Grundtat verschiedene Mindest
grenze aufweisen. Ein solcher Strafrahmen mit schwan
kender Mindeststrafe aber würde im Hinblick auf die 
anerkannte Eigenständigkeit des Volksschädlingsverbre
chens eine kaum zu erklärende strafrechtliche Neuerung 
darstellen.

Dem vom Gesetzgeber mit der VolksschädlVO. ver
folgten Zweck und den bisherigen Methoden des Straf
rechts wird eine andere Auslegung weit mehr gerecht: 
„Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens l. b. 
von §4 bedeutet nicht Verhängung einer Strafe, die im 
Einzelfalle nach Art oder Höhe über der Höchststrafe tur 
die Grundtat liegt, sondern bedeutet die Anwendung 
eines anderen, außergewöhnlichen Straf rahmens.  Wer 
unter Ausnutzung der Kriegsverhältnisse eine „sonstige 
Straftat“  begeht, ist als Volksschädling zu bestrafen, 
wenn seine Bestrafung nur wegen der Grundtat (nur 
wegen Diebstahls, Betruges, Beamtenverbrechens usw.) 
unter Zugrundelegung des regelmäßigen Strafrahmens 
dem besonderen Unrechtsgehalt der Volksschädlingstat 
nach gesundem Volksempfinden nicht gerecht werden 
würde. Zwar liegt nach dem reinen Wortlaut des § 4 die 
vom RG. vertretene Auslegung auf den ersten Blick 
näher. Aber bei der Auslegung von Kriegsbestimmungen 
aus den ersten Tagen des Krieges, deren Fassung natur
gemäß nicht so gründlich erwogen und ausgefeilt sein 
kann, wie die anderer Gesetzeswerke, ist es noch mehr 
als sonst erforderlich, das Hauptgewicht auf den Zweck 
des Gesetzes zu legen und den Wortlaut erst in zweiter 
Linie heranzuziehen. Daß aber der Wortlaut des § 4

19
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VolksschädIVO. die hier vertretene Auffassung jeden
falls zu l äß t ,  scheint dem Sondergericht unzweifelhaft.

Es war also für die Frage der Anwendbarkeit der 
VolksschädIVO. nicht mehr zu prüfen, ob im vorliegen
den Falle eine höhere Strafe als die in § 340 StGB, vor
gesehene Höchststrafe von 10 Jahren Zuchthaus ange
messen ist.

(Sonderger. Essen, Urt. v. 10. Okt. 19-10, 31 Ks 55/40.)

Anmerkung: Die Entsch. des Sondergerichts Essen 
kann nur im Zusammenhang mit den beiden angeführten 
Urteilen des RG. gewürdigt werden. Sie führt mitten in 
die Schwierigkeiten hinein, die sich bei der-Anwendung 
des § 4 VolksschädIVO. immer wieder ergeben, dessen 
Fassung das Sondergericht als „nicht so gründlich er
wogen und ausgefeilt“  hinstellt und den N ag l e r  
(AkadZ. 1940, 219) als „ein Unikum innerhalb unserer 
bisherigen Rechtsordnung“  bezeichnet, sofern man ihn 
als einen selbständigen Verbrechenstatbestand ansieht.

Da §4 VolksschädIVO. eine Bestrafung unter Über
schreitung des regelmäßigen Strafrahmens nur zuläßt, 
wenn dies das gesunde Volksempfindcn wegen der be
sonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert, so er
scheint der Schluß des RG. (DR. 1940, 1523») zutref
fend und logisch, daß die Bestimmung dann keine An
wendung zu finden hat, wenn der regelmäßige Strafrah
men die Möglichkeit für eine dem gesunden Volksfemp- 
finden entsprechende Bestrafung bietet. Die Auffassung, 
daß §4 VolksschädIVO. von der Überschreitung des 
regelmäßigen Strafrahmens lediglich spricht, um seinen 
eigenen Strafrahmen zu nennen, der über den des Grund- 

■ delikts hinausgehen kann (Fr e i s l e r :  DJ. 1940, 923), 
entspricht offenbar dem Willen des Gesetzgebers, hat 
aber in dem Wortlaut der Bestimmung in keiner Weise 
verständlichen Ausdruck gefunden. Der Wortlaut Legt 
im Gegenteil die Deutung nahe, daß lediglich eine Ver
tauschung der beiden Strafrahmen bei Bejahung der bei
den Voraussetzungen (besondere Verwerflichkeit der 
Straftat, unzureichende Bestrafung auf Grund des regel
mäßigen Strafrahmens) stattzufinden hat. Hinzu kommt, 
daß in einer großen Anzahl von Fällen durchaus die 
Möglichkeit besteht, bei richtiger Ausnutzung des regel
mäßigen Strafrahmens zu einer angemessenen Bestrafung 
zu kommen. Die beiden RG.-Fälle mögen als Beispiele 
dienen, ferner ist an Rückfallverbrechen zu denken. 
Sieht man lediglich das Ziel einer angemessenen Bestra
fung vor sich, und findet man diese wiederum allein 
in der Höhe der zugemessenen Strafe ausgedrückt, so 
wäre der Auffassung des RG. zu folgen. Der Hinweis, 
daß es sich bei den Worten „unter Überschreitung des 
regelmäßigen Strafrahmens“  um keinen tragenden Pfei
ler des Rechtssatzes, sondern um eine Arabeske am Ge
bäude der Bestimmung handelt (so F r e i s l e r :  DJ. 
1940, 887), führt uns nicht weiter. Woran soll man diese 
Bedeutung der Worte erkennen? Gerade wer die Be
stimmung unbefangen liest, wird die reichsgerichtliche 
Deutung für richtig halten.

Dennoch ist der Auffassung des RG. nicht zu folgen 
und erscheinen die Ausführungen des Urteils des Sonder
gerichts im Endergebnis richtig.

Der Strafrahmen gibt neben einem dem Richter zur 
Verfügung gestellten Ermessenbereich, innerhalb dessen 
er die Strafe auswählen kann, zugleich einen Hinweis 
auf die allgemeine Bewertung solcher Straftaten durch 
den Gesetzgeber. Solange die Einteilung der einzelnen 
Straftaten i. S. des §1 StGB, besteht, ist auch hierfür 
der Strafrahmen von Bedeutung. Die Straftat l. S. des 
§4 VolksschädIVO. muß zumindest zuchthauswürdig 
erscheinen. Sieht der regelmäßige Strafrahmen eine Be
strafung mit Zuchthaus nicht vor, so ergeben sich keine 
Schwierigkeiten und ist die Notwendigkeit seiner Über
schreitung klar. Wenn aber schon der regelmäßige Straf
rahmen Zuchthausstrafe bis zu 10 oder 15 Jahren Vor
sicht, bringt uns diese Betrachtung nicht weiter. Wir 
müßten uns vorweg über die auszuwerfende Strafe 
schlüssig werden, um dann festzustellen, ob sie noch in 
den regelmäßigen Strafrahmen paßt. Eine solche Methode 
lehnt aas Sondergericht mit Recht ab. Man kann nicht 
urteilen, ohne den hierfür in Frage kommenden Straf-

rahmen zu kennen. Wie soll nun aber überhaupt das 
gesunde Volksempfinden einen anderen Strafrahmen ver
langen? Eine bestimmte Straftat, deren Unrechtsgehalt 
so groß ist, daß dafür ein Strafrahmen von einem Jahr 
Zuchthaus bis zur Todesstrafe angemessen erscheint, ist 
nicht möglich. Jede Straftat kennt nur eine genau be
messene gerechte Sühne, die wiederum in einer genau 
bemessenen Strafe Ausdruck findet. Wir können also 
nicht die Einzelstraftat zu dem Strafrahmen in Beziehung 
bringen, wie es anscheinend das Gesetz verlangt. Es 
muß mithin hinter dem Wortlaut des Gesetzes ein an
derer Sinn verborgen sein. ...........

Der Gesetzgeber hat die VO. gegen „Volksschadlinge 
erlassen. Es soll hier nicht der Streit um Tätertypik oder 
Tattypik erörtert werden. Auf jeden Fall muß diese Be
zeichnung eine Bedeutung haben, die sich bei der An
wendung der VO. in irgendeiner Form auszuwirken hat. 
Einfach°wäre die Sache, wenn der Gesetzgeber den 
Weg gewählt hätte, daß derjenige „als Volksschädling' 
zu bestrafen ist, der eine Straftat unter den näher dar
gelegten Umständen begeht, und wenn dies auch in der 
Wortfassung zum Ausdruck gekommen wäre. Trotz 
dieses Mangels in der Fassung des § 4 VolksschädIVO. 
ist aber daran festzuhalten, daß der Gesetzgeber diese 
Taten unter einem besonderen Blickpunkt gesehen hat. 
Das ist wiederholt ausgesprochen worden, wobei von 
einem anderen Unrechtsgehalt die Rede war. Dieser neue 
Blickpunkt soll die in der VolksschädIVO. bekämpften 
Straftaten in irgendeiner Weise typisieren und zusammen
fassen. Eine solche Absicht des Gesetzgebers wäre aber 
nicht zu erreichen, wenn die Unterstellung unter den 
Typus allein von der Höhe der erkannten Strafe ab
hängig wäre. Das würde dahin führen, daß je nach Art 
des Grunddelikts und des hierfür gegebenen Strafrah
mens unter gleichen Bedingungen begangene Straftaten 
unter die VO. fallen oder nicht. Dann wäre eine beson
dere Kennzeichnung der Täter als Volksschädlinge un
nötig gewesen und hätte man sich mit einer allgemeinen 
Heraufsetzung der Strafen begnügen können.

Somit ist die Entsch. letzten Endes von der Auffas
sung über den Charakter der Bestimmung des § 4 Volks
schädIVO. abhängig. Sieht man hierin nur eine Straf
schärfungsvorschrift (so Na g l e r  a. a. O. und „Kriegs
strafrecht“ : Gerichtssaal Bd. 114 S. 213 ff.), so ist der 
Auffassung des RG. zu folgen. Erblickt man in ihr mit 
der herrschenden Auffassung einen eigenen Tatbestand, 
so muß der Blick sich auf die Wertung richten, die der 
Gesetzgeber dem Volksschädlingsverbrechen gegeben 
hat. Der Richter hat dann nicht zu fragen, ob im Einzel- 
fall die Strafe aus dem Strafrahmen des Grunddehkts 
ausreichend erscheint, sondern er hat die Straftat in ihrer 
typischen Art zu werten und danach festzustellen, ob für 
solche Art Taten der Strafrahmen der VO. anzuwen-
den ist.

Kommt der Richter auf Grund seiner Prüfung zur An
wendung des Strafrahmens des § 4 VolksschädIVO., so 
ist er innerhalb dieses Strafrahmens frei und an den 
Strafrahmen der Grundstraftat nur insoweit gebunden, 
als eine dort vorgesehene Mindeststrafe nicht unter
schritten werden darf. Trotz der Eigenständigkeit der 
Volksschädlingsverbrechen ist nicht zu verkennen, daß 
sie Strafschärfungen enthalten. Auf keinen Fall darf 
die Wertung des Delikts unter dem Gesichtspunkt seines 
volksschädigenden Unrechtsgehalts zu einer geringeren 
Bestrafung führen.

Das Son^crgericht sieht in der Bestrafung nach § 4 
VolksschädIVO. zwei dem Verbrechen drohende übel. 
Der Gedanke, in der Bestrafung als Volksschädhng eine 
besonders schimpfliche, entehrende Kennzeichnung zu 
erblicken, ist zunächst naheliegend. Es ist aber nicht er
sichtlich, wie sich diese Charakterisierung in unserem 
Rechtssystem auswirkt. Wenn man diese Kennzeichnung 
hätte erreichen wollen, Wäre es angebracht gewesen, «j 
solchen Fällen eine entsprechende Verurteilung „als 
Volksschädling“  vorzunehmen. Zu dieser Urteilsforme* 
hat sich aber die Praxis bisher nicht entschließen können 
(vgl. meine Ausführungen: DR. 1940, 1496).

Ob die Auffassung des RG. nur ein vorübergehendes 
Schwanken bedeutet (so F r e i s l e r :  DJ. 1940, 1229b 
bleibt abzuwarten. Mit der Auffassung der Eigenständig
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keit der Volksschädlingsverbrechen ist sie kaum verein
bar. Daß die Sondergerichte sich der Auffassung des 
RG. anschließen, ist kaum anzunehmen. Dem Leitsatz 
der Entsch. des Sondergerichts Essen ist zuzustimmen.

StA. Dr. H. M i t t e l b a c h ,  Berlin.
*

4. RG. — §79 StGB. Maßgebend für die Anwendung 
des §79 StGB, ist, daß in dem Zeitpunkt, in dem der —• 
letzte — Tatrichter seinen Strafausspruch wegen einer vor 
einer früheren Verurteilung begangenen strafbaren Hand
lung fällt, die Strafe aus dieser früheren Verurteilung noch 
nicht verbüßt, verjährt oder erlassen ist (vgl. RGUrt. vom 
3. Mai 1938, 1 D 222/38: DJ. 1938, 1997 und HöchstRRspr. 
1938 Nr. 1315).

(RG., 3. StrSen. v. 14.Nov.1940, 3 D399/40.) [R.]
*

5. RG. — §185 StGB. Die Einwilligung eines Mäd
chens unter 18 Jahren in eine unzüchtige Handlung kann 
als ein Verzicht auf die Geschlechtsehre angesehen wer
den, wenn dargetan ist, daß das Mädchen nicht nur die 
Bedeutung der Tat als einer unzüchtigen Handlung, son
dern auch den Begriff der Geschlechtsehre erfaßt hat und 
erkennt, daß die Einwilligung die Preisgabe der Ge
schlechtsehre in sich schließen kann, f)

Das LG. geht davon aus, die Strafbarkeit der Belei
digung werde „nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich 
die B. an der Unzucht beteiligt habe, somit mit dem un
züchtigen Verhalten des Angeld, einverstanden gewesen 
sei“ ; eine Minderjährige unter 18 Jahren „besitze selber 
noch nicht die sittliche Reife, über ihre Ehre . . .  zu ver
fügen“ . Das ist in dieser Allgemeinheit rechtlich verfehlt. 
Nach der ständigen Rspr. des RG. ist bei einem Mäd
chen unter 18 Jahren darin, daß es in eine unzüchtige 
Handlung einwilligt, dann ein Verzicht auf die Ge
schlechtsehre zu finden, wenn dargetan ist, daß das 
Mädchen nicht nur die Bedeutung der Tat als einer un
züchtigen Handlung, sondern auch den Begriff der Ge- 
scfrlechtsehre erfaßt hat und erkennt, daß die Mitwir
kung bei einer unzüchtigen Handlung oder die Einwil
ligung in eine solche die Preisgabe der Geschlcchtsehre 
in sieb schließen kann (RGSt.71, 349 = JW. 1937,3087 » 
und die dort angeführten älteren Entsch.). Etwas anderes 
hat der Senat auch nicht in seiner Entsch. RGSt. 73, 113, 
116 =  DR. 1939, 6232 aussprechen wollen, die vielmehr, 
wie die dort angeführten früheren Entsch. ergeben, in
sofern der ständigen Rspr. des RG. folgt. ,

Ob die B., die zur..Zeit der Tat bereits nahezu 
lßi/a Jahre alt war, diese Einsicht gehabt hat, hat das 
LG." infolge seiner irrigen Vorstellung über die Ergeb
nisse der bisherigen Rspr. nicht geprüft. Das muß dazu 
führen, das anget. Urteil in diesem Fall aufzuheben; da
mit fällt zugleich die Gesamtstrafe weg. ln der erneuten 
Verhandlung wird auch klarzustellen sein, welche Vor
stellungen der Angekl. über das Alter der B. gehabt hat. 
Ferner wird gegebenenfalls auch zu erörtern sein, ob 
etwa in dem beleidigenden Verhalten des Angekl. gegen
über der B. auch eine Beleidigung ihres Vaters liegt 
(RGSt. 70, 245 -  JW. 1936, 2220^).

(RG., 3. StrSen. v. 14. Nov. 1940, 3 D 536/40.) [He.]

Anmerkung: I. Das V e r h ä l t n i s  der  Be l f i d i g u n g  
im Sinne des §185 StGB,  zur  Vo r nahme  „ u n 
z ü c h t i ge r “  H a n d 1 u n g e n hat bislang keine klare und 
befriedigende Lösung erfahren. Daß diese Handlungen 
oder deren Zumutung eine Beleidigung bedeuten kön
nen, ist anerkannt (Ol shausen,  Komm. StGB., 11. Auf!. 
1927, § 185 Nr. 5). Von den verschiedensten Sittlich
keitsdelikten des XIII. Abschnitts her ist die Frage auf
geworfen und bejaht worden. So etwa, wie im nach
folgenden Fall der StrafK. des LG. Konstanz v. 19. Scpt. 
1940 Nr 6, von den §§ 176 Nr. 1, 177 u. 172 StGB. her. 
Ähnliches gilt für §176 Nr. 3 StGB., dem aber jetzt in 
RGSt. 73, 246 «= DR. 1939, 1852 das „Zeigen“  des ent
blößten Geschlechtsteils selbst unterstellt ist und für 
§182 StGB. Von seiten der §§173 und 174 Nr 1 StGB, 
haben unzüchtige Handlungen des Vaters mit der Toch
ter zu dem Problem geführt, wie RGSt. 73, 113 =  u k . 
1939, 623 mit Anm. En gisch:  AkadZ. 1939, 568 zeigt. 
Den Geschlechtsverkehr einer 42jährigen Frau mit 1>

jährigen Burschen unterstellt RGSt. 74, 224 mit Anm. 
Bruns:  DR. 1940, 1514 dem Gesichtspunkt der Beleidi
gung. Endlich zeigt neuerdings v. Weber :  MonKrim- 
Biol. XXXI, 273 mit Beziehung auf § 183 StGB, die Be
deutung für exhibitionistische Akte; er hebt dabei das 
Unbefriedigende der Lösung hervor, bei der oft mehr 
oder weniger zufällige Umstände zwischen den nach 
Strafart, Strafhöhe und Antragserfordernis außerordent
lich verschiedenen §§ 176 Nr. 3, 183 und 185 StGB, ent
scheiden.

In all diesen Beziehungen fragt es sich, in welcher 
Weise der Gesichtspunkt der Beleidigung Platz greift, 
insbesondere wie er sich zu andern Gesichtspunkten 
verhält, die neben ihm auftauchen. RGSt. 45, 344 hat 
sich für § 176 Nr. 3 StGB, auf den Standpunkt gestellt, 
daß diese'r Tatbestand im Verhältnis zu demjenigen der 
tätlichen Beleidigung der engere sei und daß deshalb durch 
ihn der weitere ausgeschlossen werde, so daß für § 73 
StGB, kein Raum bestehe. Das Ergebnis leuchtet ein und 
wird grundsätzlich auch auf die andern oben genannten 
Fälle aus dem XIII. Abschnitt zu übertragen sein; denn 
andernfalls müßte man in nahezu j edem Fall der §§ 176 
Nr. 3, 182, 176 Nr. 1, 177 usw. StGB, zugleich §185 
StGB, anwenden, was sicher dem Willen des Gesetzes 
nicht entsprechen würde. Zu Unrecht scheint aber das 
genannte Urteil davon auszugehen, § 185 StGB, stelle 
den „weiteren“  Tatbestand in dem Sinne dar, daß neben 
ihm die erwähnten Sittlichkeitsdelikte „engere“ , d. h. 
S p e z i a l f ä l l e  bedeuten. Es handelt sich aber in 
Wahrheit nicht um einen derartigen Fall der Spezialität 
im eigentlichen Sinn (Strafrecht 1933, 471), sondern dar
um, daß die Strafe der Beleidigung sinngemäß durch die 
schwerere Strafe des Sittlichkeitsdelikts oder durch die 
besondere Behandlung in § 182 StGB, bereits „abgegol
ten“  ist, also um einen Fall der Ko n s u m t i on  (das. 
S. 472). Dies hat zur praktischen Folge, daß im E i nz e l -  
f a II jeweils eine wertende Abwägung eintreten muß, die 
je nach Umständen, z. B. beim Fehlen einer Strafverfol
gungsvoraussetzung, den Gesichtspunkt der B e l e i d i 
gung  nach § 73 StGB, oder selbständig wieder zum Zug 
kommen lassen kann.

II. Im vorliegenden Fall steht a u s s c h l i e ß l i c h  der 
Gesichtspunkt der B e l e i d i g u n g  zur Erörterung, da 
keiner der 'Tatbestände des XIII. Abschnitts eingreift.

Daß eine unzüchtige Handlung oder deren Zumutung 
j u g e n d l i c h e n  Personen gegenüber den Tatbestand 
der Beleidigung erfüllt, davon geht das Urteil aus. In 
Frage steht aber, welche Bedeutung der E i n w i l l i 
gung  dieser Personen in die Vornahme der Handlung 
zukommt, wobei allerdings meist nicht genügend klar 
unterschieden wird, ob durch solchen „Verzicht auf die 
Geschlechtsehre“  von vornherein die Beleidigung ent
fallen oder das Unrecht der Tat beseitigt werden soll 
(siehe dazu Strafrecht a.a. O. S. 214/15). Aus der Fülle 
der dazu vorliegenden Fntsch. und Äußerungen sei nur 

‘ einiges hervorgehoben. Wichtig ist, von früheren Ent
scheidungen abgesehen, noch immer RGSt. 60, 34 des 
11. StrSen. v. 4. Jan. 1926; dieses Urteil untersucht bei un
züchtigen Berührungen des Körpers eines 15jahng.en 
Mädchens im wesentlichen die Frage eines von vorn
herein in Betracht kommenden tatbestandhehen Aus
schlusses der „Ehrverletzung“ , so daß die Tat „zur Ver
letzung der Ehre ungeeignet“  gemacht wird. Dies müsse 
aber, so heißt es in dem Urteil, wesentlich eingeschränkt 
werden, „wo sich die Beleidigung gegen die Geschlcchts
ehre unreifer Personen im Entwicklungsalter richtet“ . 
Das Urteil bejaht daher das Vorliegen einer Beleidigung. 
In Beziehung auf unzüchtige Handlungen au einem l  ljähr. 
Mädchen hat sodann RGSt. 71,349 v. 7. Okt. 1937 (5 D 364/37 
= JW. 1937, 3087 “ ) die für die Folgezeit bedeutsamen 
Grundsätze dahin zusammengefaßt: nach der ständigen 
Rspr. des RG. sei bei einem Mädchen unter 18 Jahren 
darin, daß sie in eine unzüchtige Handlung einwilligt, 
nur dann ein Verzicht auf die Geschlechtsehre zu finden, 
wenn dargetan ist, daß das Mädchen nicht bloß die Be
deutung der Tat als einer unzüchtigen Handlung, son
dern auch den Begriff der Geschlechtsehre erfaßt hat 
und erkennt, daß die Duldung einer unzüchtigen Ffand- 
lung oder die Einwilligung in eine solche die Preisgabe 
der Geschlechtsehre in sich schließen kann. Die Frage

19*
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des außerehelichen Beischlafs mit Mädchen bis zu 
18 Jahren betreffen sodann die beiden Urteile des RO. v.
11 Febr. (1 D 28/38) und 9. Mai 1938 (5 D 188/38): Deut
sches Strafrecht 1938, 390/392, Das erste schließt sich den 
Grundsätzen in RGSt. 60, 34 und RGSt. 71, 349 an und 
bejaht das Vorliegen einer Beleidigung beim Beischlaf 
mit einer 15jährigen; es hebt dabei hervor, daß es in 
der Regel ohne entscheidende Bedeutung sei, ob die 
Jugendliche im Einzelfall bereits sittlich verdorben ist 
und ob diese Verdorbenheit einen höheren Grad er
reicht hat. Das zweite Urteil hat Bedenken, beim außer
ehelichen Beischlaf mit einem 16jährigen Mädchen Be
leidigung zu bejahen; ein normales Mädchen von 16 Jah
ren wisse in der Regel, daß der außereheliche Beischlaf 
eines Mädchens notwendigerweise die Preisgabe seiner 
Geschlechtsehre bedeute, ln RGSt. 73, 113 (116) vom 
27. Febr. 1939 (3 D 38/39) ist gegenüber wiederholter 
Vornahme unzüchtiger Handlungen eines Vaters an 
seiner leiblichen Tochter ohne weitere Einschränkung 
ausgesprochen, daß die Einwilligung des Kindes die 
Ehrenkränkung jedenfalls insofern nicht rechtfertigen 
könnte, als sich die Taten ereignet haben, bevor das 
Kind das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte (dazu 
Bern. En g i sch:  AkadZ. 1939, 568); aber es dürfte dem 
vorliegenden Urteil recht zu geben sein, daß die bei
gefügte Bezugnahme auf RGSt. 60, 34; 7i, 349 usw. er
kennen läßt, der Senat habe damit keine andern Grund
sätze vertreten wollen, als sie bisher vom RG. gebilligt 
waren. Bruns:  DR. 1940, 1418 glaubt als Meinung des 
höchsten Gerichtshofs feststellen zu können, daß ein 
normales 17jähriges, ja sogar ein 16jähriges Mädchen 
nach der Erfahrung des Lebens „in der Regel“ sich der 
Preisgabe seiner geschlechtlichen Ehre durch den außer
ehelichen Beischlaf bewußt ist; maßgebend seien also 
stets die besonderen Umstände des Einzelfalles, keines
falls gehe es an, die Einwilligung derart jugendlicher 
Mädchen allgemein für bedeutungslos zu erklären. Die 
Übertragung der Grundsätze in RGSt. 74, 224 v. 18. Juni 
1940 (1 D 376/40 =  DR. 1940, 1514) auf den Beischlaf 
einer 42jährigen Frau mit noch nicht 16jährigen Jun
gen, die zur Annahme einer Beleidigung führten, billigt 
Bruns:  DR. 1940, 1514f.

Das vorliegende Urteil erklärt es unter Bezugnahme 
auf diese Entwicklung der reichsgerichtlichen Judikatur 
„in dieser Allgemeinheit für v e r f e h l  t“ , wenn das 
LG. meint, eine Minderjährige unter 18 Jahren „besitze 
selber noch nicht die sittliche Reife, über ihre Ehre zu 
verfügen“ . Es wiederholt dabei im entscheidenden Punkte 
wörtlich die Formulierung aus RGSt. 71, 349 =  JW. 
1937, 3087.

III. Mir scheinen die w e s e n t l i c h e n  G e s i c h t s 
p u n k t e  im vorliegenden Urteil n i c h t  e r s c h ö p f t  zu 
sein.

1. Zunächst ist davon auszugehen, daß die „ Eh r e “  
und die „ Ge s c h l ec h t s e h r e “  im besonderen, die 
jemand hat, nicht unabhängig von seinem „Verhalten“ , 
also von den gegebenen tatsächlichen Verhältnissen ist. 
Dies hat Eng i sch  a.a.O. S. 569 treffend für die „Fa
milienehre“  hervorgehoberi. Es gilt aber auch sonst. Ge
schützt werden kann die Ehre, auch im Allgemeininter
esse, immer nur insoweit, als sie w i r k l i c h  da ist. 
Insofern und insoweit hängt also das Vorliegen einer 
Beleidigung immer auch mit vom individuellen Verhalten 
der Beleidigten ab. Die Entsch. des RG. v. 11. Febr. 1938 
(1 D 28/38) berücksichtigt diesen Gesichtspunkt nicht ge
nügend.

2. Während in RGSt. 60, 34 noch die rechtliche U n 
w i r k s a m k e i t  des „Verzichts auf die Geschlechtsehre“  
bei jugendlichen Personen hervortritt, schiebt sich in 
RGSt. 71, 349: RG. v. 9. Mai 1938 (5 D 188/38) und im 
vorliegenden Urteil die rechtliche W i r k s a m k e i t  sol
cher „Preisgabe“  mehr und mehr in den Vordergrund. 
Sie soll gegeben sein, wenn das Mädchen nicht bloß die 
Bedeutung der Tat als einer unzüchtigen Handlung, son
dern auch den Begriff der Geschlechtsehre erfaßt hat 
und erkennt, daß die Duldung einer unzüchtigen Hand
lung oder die Einwilligung in eine solche die Preisgabe 
der Geschlechtsehre in sich schließen kann.

3. Damit wird diese Geschlechtsehre auch der noch 
nicht 18jährigen als ein rein i n d i v i d u e l l e s  Gut an

gesehen und behandelt. Da r i n  l i eg t ,  das E i n s e i 
t i ge  u n d U n b e  f r i e d i g e n d e  des v o r l i e g e n d e n  
U r t e i l s ,  das d a mi t  ein H i n a u s g r e i f e n  über  
die re i n  p e r s ö n l i c h e  B e t r a c h t u n g s w e i se  ver 
missen läßt .  In diesem Punkt bedarf das Urteil einer 
Ergänzung. Zwar spielt dabei der Gesichtspunkt der 
„F a m i 1 i e n e h r e“ , wie er in RGSt. 70, 94, 173, 245 und 
in RGSt. 73, 113 (117) mit Anm. Eng i sch :  AkadZ. 
1939, 568 zutage getreten ist, keine Rolle; wir kommen 
auf ihn im folgenden Fall Nr. 6 zurück. Wohl aber muß 
schon hier festgestellt werden, daß auch die A l l 
g e m e i nh e i t  an der Ehre des einzelnen Anteil nimmt.

Es ist ein anerkannter Grundsatz in der Lehre von der 
E i n w i l l i g u n g ,  daß diese nur insoweit strafrechtliche 
Wirkung ausübt, als der Einwilligende „ V e r f ü g u n g s 
b e f u g n i s “  besitzt (Strafrecht a.a.O. S. 213). Dieser 
Satz gilt für die unrechtsausschließende Einwilligung; er 
muß aber im vorliegenden Zusammenhang genau eben
so für die tatbestandsausschließende Einwilligung gelten. 
Das vorliegende Urteil (und die von ihm in Bezug ge
nommene frühere RGRspr.) setzt aber V e r f ü g u n g s 
f ä h i g k e i t  und V e r f ü g u n g s b e f u g n i s  in Bezie
hung auf den „Verzicht auf die Geschlechtsehre“  ohne 
weiteres gleich; wo jene zu bejahen ist, soll auch diese 
von selbst gegeben sein. Dieser Schluß ist in dieser Form 
nicht gerechtfertigt.

4. Wo der geschlechtliche Mißbrauch einer Person, wie 
in § 176 Nr. 3 StGB., schlechthin ein Verbrechen ist, da 
liegt in ihm immer auch ein Angriff auf die Ehre dieser 
Person. Daß dabei Personen un t e r  14 Jahren beider
lei Geschlechts k e i n e  Verfügungsbefugnis über ihre 
Ehre besitzen, selbst wenn ihnen im Einzelfall infolge 
besonderer Frühreife die vom RG. hervorgehobene Ein
sicht zukäme, sollte im Hinblick auf das Gesetz un
zweifelhaft und unbestritten sein. Umgekehrt muß in der 
Strafe des §176 Nr. 3 StGB, jener Eingriff in die Ehre 
des Kindes als mitabgegolten angesehen werden; der ge
gebene Strafrahmen läßt solche Berücksichtigung in allen 
Fällen zu. Grundsätzlich dasselbe gilt für das 14- b is 
1 6 j ä h r i g e  M ä d c h e n ,  soweit die Voraussetzungen 
des § 182 StGB, vorliegen. Nur besteht hier insofern ein 
bemerkenswerter Unterschied, wenn der Ehrangriff als 
solcher eine nach §§ 185 ff. StGB, mögliche höhere Strafe 
fordert, daß diese (sonst in der Regel konsumierten) Be- 
Stimmungen nicht abgegolten, also mit anzuwenden sind, 
so daß Idealkonkurrenz §§ 182, 185ff., 73 StGB, vor
liegt. Damit dürfte den in dieser Hinsicht von Gal l as:  
AkadZ. 1941, 15 ff. geäußerten Bedenken Rechnung ge
tragen sein.

Nicht so eindeutig liegen die Verhältnisse bei 14- b is 
16 j ähr i gen Personen, bei denen die Voraussetzungen 
des §182 StGB, n i ch t  gegeben sind, sowie bei P e r 
sonen zwi schen dem 16. und 18. L e b e n s j ah r ,  
zu denen das Mädchen im vorliegenden Fall gehört. Die 
Altersgrenze des § 182 StGB. (Dahm:  JW. 1936,2497ff., 
2503) kann hier nur gelegentlich mitverwertbar, nicht 
aber unbedingt entscheidend sein. Es muß also d ie  t a t 
säch l i che  Lage des E i n z e l f a l l s  maßgebend sein. 
Soweit allerdings die vom RG. hervorgehobene „Ver
fügungsfähigkeit“  über die Geschlechtsehre fehlt, liegt ein 
Ehrangriff vor und führt zur Bestrafung nach §§185 ff. 
StGB., gegebenenfalls mit der besprochenen Konsumtion 
beim Eingreifen anderer Vorschriften. Bestehende „Ver- 
fügungsfanigkeit“  — darin weicht unsere Auffassung von 
der des RG. ab — läßt aber, auch im Falle der Einwilli
gung, strafbare Ehrverletzung keineswegs immer aus- 
scheiden. Es kommt'auf die tatsächliche Würdigung des 
Falles durch den Richter an. Wo es sich um besonders 
verwerfliche Angriffe, etwa um Rassenschande nach dem 
BlutschutzG. v. 15. Sept. 1935, handelt, ist kein Zweifel, 
daß die jugendliche weibliche Partnerin, auch wenn sie 
über 16 Jahre alt ist, k e i n e  Verfügungsbefugnis über 
ihre Geschlechtsehre besitzt; ihre Einwilligung schließt 
also eine Bestrafung wegen Beleidigung nicht aus, so
weit solche nicht auch hier schon durch eine andere 
Strafe mit abgegolten (konsumiert) ist. Ähnlich sind auch 
in anderen Fällen die Umstände, und zwar auch solche 
nicht strafbarer Art, zu würdigen. Falsches Eheversprechen, 
Täuschungen anderer Art, um die betroffene Person den 
geschlechtlichen Beziehungen geneigt zu machen, sonstige
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Verführungskunststücke, Zwang, Mißbrauch der Autori
tät u. ä., können im Einzelfall wichtige Anzeichen der 
Ehrverletzung und damit strafbarer Beleidigung sein. Die 
Einwilligung der jugendlichen Person als „Verfügung 
über ihre Ehre“  ist hier überall, auch wo volle Einsichts
fähigkeit besteht, rechtlich bedeutungslos und schließt 
Beleidigung nicht aus. Daß die Beleidigung nach § 194 
StGB, ein Antragsdelikt ist, steht dem nicht entgegen. 
Es wäre unrichtig, aus der dem gese t z l i chen  V e r 
t r e t e r  des Beleidigten zugestandenen Befugnis des §65 
Abs. 2 StGB, auf eine Befugnis des noch nicht 18jährigen 
selbst zum „Verzicht auf seine Geschlechtsehre“  schließen 
zu wollen. Gerade der umgekehrte Schluß aus der ge
nannten Bestimmung ist geboten.

Daß in RaSt. 74, 224 (1 D 376/40) =  AkadZ. 1941, 21 
aus tatsächlichen Gründen eine Beleidigung der 15jährigen 
Jungen zu verneinen ist, dürfte Ga l l as  (dessen inter
essante Ausführungen S. 15 ff. erst während der Druck
legung erschienen sind) zuzugeben sein.

Prof. Dr. Edm. Mezge r ,  München.
*

6. LG. — §§ 172, 185 StGB. Eine Bestrafung wegen 
einer zugleich den Tatbestand des § 172 StGB, erfüllenden 
Beleidigung nach § 185 ist auch während des Bestehens 
der Ehe zulässig, f )

Der Angeld, hatte der Frau M., der Ehefrau eines im 
Feld stehenden Frontkriegsteilnehmers, durch unzüch
tige Reden der Frau M. geschlechtlich gereizt, unter den 
Rock an den bloßen Geschlechtsteil gegriffen. In der 
Folgezeit hat er zweimal an Frau M. den Beischlaf voll
zogen, die jeweils anfänglich Widerstand leistete, den 
der Angekl. aber nicht für ernstlich gehalten hat. Auch 
beide Male, bevor der Angekl. an Frau M. den Beischlaf 
vollzog, hatte sie unzüchtige Reden geführt.

Auf Grund der Beweisaufnahme konnte der Angekl. 
nicht für überführt angesehen werden, daß er sich 
eines Verbrechens nach § 176 Abs. 1 Ziff. 1 RStBG. und 
zweier Verbrechen der Notzucht i. S. von § 177 RStGB. 
schuldig gemacht hat. Da der Angekl. angesichts des 
Verhaltens der Frau M. des Glaubens gewesen ist, seine 
geschlechtliche Annäherung sei Frau M. nicht uner
wünscht und sie sei mit seinem Verhalten sogar einver
standen, entfällt auch der Tatbestand einer Beleidigung 
gegenüber der Frau M., weil der Angekl. nicht das Be
wußtsein gehabt hat, durch sein Verhalten die Ehre der 
Ehefrau M. zu verletzen. Dagegen hat der Angekl. nach 
der Überzeugung des Gerichts bei allen drei Vorfällen 
das Bewußtsein gehabt, daß er die Ehre des — wie ihm 
bekannt war — im Feld an der Front stehenden Ehe
manns M. durch sein Verhalten gegenüber dessen Ehe
frau schwer verletze. Der Ehemann M. hat rechtzeitig 
Strafantrag wegen gegen ihn und seiner Ehefrau ver
übter Beleidigung gestellt.

Das RG. steht allerdings in Seiner Entsch. v. 23. Okt. 
1930 (RGSt. 65, 1 ff.) auf dem Standpunkt, daß in den 
Fallen, in welchen es zu einem vollendeten Ehebruch 
gekommen ist, der den verletzten Ehegatten zur Schei
dungsklage berechtigt, im Interesse der Aufrechterhal
tung der Ehe eine Bestrafung wegen des Ehebruchs, und 
?war sowohl des schuldigen Ehegatten wie auch des 
Gritten nur dann zulässig sei, wenn die Ehe wegen 
dieses Ehebruchs geschieden worden ist, und der ver
letzte Ehegatte Strafantrag gerade wegen Ehebruchs 
gestellt habe. Das RG. sieht in §172 RStGB. eine Son- 
,eRegelung, die ausschließe, daß ein Ehebruch aus 

einem anderen rechtlichen Gesichtspunkte, insbesondere 
'ijegen Beleidigung aus § 185 RStGB. bestraft werde, 
gerade aber das vom RG. zur Begründung seiner An
sicht angeführte Interesse der Aufrechterhaltung der 
Ehe spricht dafür, daß ein Ehegatte, der aus besonderen 
Gründen die Ehe trotz Ehebruchs der Ehefrau aufrecht- 
mhalten will, die Möglichkeit haben muß, den Dritten, 
der seine Ehefrau zum Ehebruch gebracht hat, wegen 
Beleidigung strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, 
ohne Ehescheidungsklage erheben zu müssen. Man denke 
?-B- an die Fälle, daß ein Ehegatte die Ehe trotz Ehe
bruchs seiner Ehefrau mit Rücksicht auf die Kinder fort- 
‘ühren will, oder etwa, weil seine unerfahrene Ehefrau 
das Opfer eines gewissenlosen Verführers geworden ist.

Da nicht jeder Ehebruch eine Beleidigung des Ehe
mannes zu enthalten braucht, ist nicht anzunehmen, daß 
zwischen §§172 u. 185 RStGB. das Verhältnis der so
genannten Gesetzeskonkurrenz besteht, und daß § 172 
RStGB. eine Sonderregelung bedeutet, welche die Be
strafung einer in einem Ehebruch liegenden Beleidigung 
nur nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen des 
§ 172 RStGB. zuläßt. Gerade der vorliegende Fall, in 
dem sich der Ehemann mit Rücksicht auf die Kinder 
offensichtlich scheut, Scheidungsklage zu erheben, zeigt, 
daß ein Bedürfnis nach der Bestrafung einer in einem 
Ehebruch liegenden Beleidigung, auch abgesehen von 
§ 172 RStGB., besteht. Die Ansicht des RG. zwingt den 
Ehegatten, der trotz des Ehebruchs seiner Ehefrau aus 
gewichtigen Gründen an der Ehe festhalten will, zur Er
hebung der Ehescheidungsklage und bewirkt somit ge
rade das Gegenteil des Ziels, das nach der Ansicht des 
RG. § 172 RStGB. verfolgt, nämlich der möglichsten 
Aufrechterhaltung der Ehe. Mit dem KG. in seiner Ent
scheidung v. 28. Sept. 1920 (JW. 1920, 984 unter 1) ist 
die Strafkammer vielmehr der Ansicht, daß § 172 RStGB. 
nicht so ausgelegt werden kann, als habe der Gesetz
geber die Ehe des betrogenen Ehegatten schutzlos lassen 
wollen, wenn die Ehe nicht geschieden wird. Sie hält 
deshalb die Bestrafung wegen einer zugleich den Tat
bestand des § 172 erfüllenden Beleidigung nach § 185 
RStGB. auch während Bestehens der Ehe für zulässig. 
Wenn das RG. zur Begründung seiner Ansicht, daß § 172 
RStGB. eine Bestrafung nach § 185 ausschließe, auch 
darauf hinweist, daß § 185 RStGB. eine schwerere Strafe 
als § 172 RStGB. androhe, so spricht dieser Gesichts
punkt eher für die Zulässigkeit einer Bestrafung nach 
§ 185 RStGB. Denn eine Beleidigung verdient doch keine 
geringere Bestrafung deshalb, weil sie zugleich den 
Tatbestand eines Ehebruchs erfüllt. Insbesondere dem 
vorliegenden Straffall, in welchem er sich um die schwere 
Beleidigung eines Frontkriegsteilnehmers handelt, kann 
die Ansicht des RG. in seiner aus der Zeit vor 1933 er
gangenen Entsch.: RGSt. 65, 1 ff. in keiner Weise ge
recht werden.

Die Ehrenkränkung, die dem Ehemann M. durch den 
Angekl. angetan wurde, erschöpft sich aber nicht in 
dem als Ehebruch zu bewertenden Verhalten des An
gekl. gegenüber der Ehefrau M. Eine besondere Ehren
kränkung des Ehemannes M. liegt auch darin, daß sich 
der Angekl. gerade im eigenen Anwesen des im Felde 
stehenden Ehemanns M. mit dessen Ehefrau geschlecht
lich abgegeben hat. Wenn aber die Ehrenkränkung des 
verletzten Ehegatten sich nicht lediglich aus der Hand
lung des Ehebruchs selbst, sondern aus besonderen be
gleitenden Umständen oder aus mit ihm verbundenen, 
aber nicht zum Tatbestand d,es Ehebruchs gehörigen 
Merkmalen ergibt, kann auch nach der Ansicht des 
RG.: RGSt. 65, 1 ff. §185 RStGB. Anwendung finden 
(RGSt. 65, 2). Weil ferner nicht festgestellt ist, daß 
die Ehefrau M. mit dem Ehebruch wirklich ein
verstanden war, wenn auch das Gericht als erwie
sen ansieht, daß der Angekl. sie mit dem Geschlechts
verkehr für einverstanden gehalten hat, es also nicht 
feststeht, daß auch die Ehefrau des Ehebruchs im straf
rechtlichen Sinne nach § 172 RStGB. schuldig ist, ist 
auch nach der vom RG.: RGSt. 65 1 ff. vertretenen 
Rechtsauffassung im vorliegenden Fall eine Bestrafung 
des Dritten, nämlich des Angekl., wegen Beleidigung 
möglich (RGSt. 65, 2). . . . .

Der Angekl. hat sich somit durch seine dreimaligen 
geschlechtlichen Angriffe auf die Ehefrau M. der drei
fachen Beleidigung des Ehemanns M. schuldig gemacht. 
Diese dreifache Beleidigung des Ehemanns M. erfolgte 
zwar unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand 
verursachten »außergewöhnlichen Verhältnisse, nämlich 
der Abwesenheit des Ehemanns im Felde, die dem An
gekl. genau bekannt war. Angesichts des Verhaltens der 
Ehefrau M., die durch ihr Verhalten, wenn auch nicht 
erwiesen ist, daß sie mit dem Geschlechtsverkehr ein
verstanden war, doch den Angekl. dazu veranlaßt hat, 
sich ihr geschlechtlich zu nähern, erfordert aber das 
gesunde Volksempfinden im vorliegenden Falle n i c h t  
eine Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens, 
auch kann der noch nicht vorbestrafte Angekl. weder
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nach seiner Persönlichkeit, noch nach den Umstanden 
der Tat als Volksschädling betrachtet werden, was Vor
aussetzung für die Verurteilung auf Grund der VO. 
v. 5. Sept. 1939 wäre. Es erschienen vielmehr die in 
§ 185 RStGB. vorgesehenen Strafen ausreichend.

Der Angekl. war somit wegen dreifacher Beleidigung 
i. S. von § 185 RStGB. zu verurteilen.

(LG. Konstanz, Urt. v. 19. Sept. 1940, 4 Js 420/40 [5/40]).
[R i

Anmerkung: 1. Zu den G r u n d l ag e n  der hier zu 
erörternden Fragen sei auf die Anmerkung unter der 
vorhergehenden Nr. 5 Bezug genommen. Dies gilt ins
besondere für das V e r h ä l t n i s  der  B e l e i d i g u n g  
des 8 185 StGB,  zu den S i t t l i c h k e i t s d e l i k t e n  
des XIII. Abschn i t t s .  Von §172 StGB, und seinem 
Verhältnis zu § 185 StGB, \Grd unten (IV) noch be
sonders die Rede sein.

II. Ergänzend, weil eine Klärung dieser Frage im 
vorliegenden Fall erforderlich ist, sei zum Problem der 
„ F a m i l i e n  eh re“  folgendes hinzugefügt. Wie in der 
früheren Anmerkung schon hervorgehoben ist, linden 
sich in der Rspr. des RG. Ansätze zur Anerkennung 
einer solchen Farnilienehre in RGSt. 70, 94tf., 17Jtt„ 
245 ff. Das Urteil RGSt. 73, 113 ff. (117) erkennt sie 
grundsätzlich an, glaubt aber in dem zur Erörterung 
stehenden Fall unzüchtiger Handlungen des Vaters an 
seiner leiblichen Tochter den Gesichtspunkt nicht ver
werten. zu können (dazu Anm. En gi sch:  AkadZ. 
1939, 568). Es mag für den vorliegenden Zusammenhang 
genügen, die eigene Stellungnahme kurz klarzustellen. 
Mit We l ze  1: ZStW. 57, 28ff. (49) sind wir der Aul
fassung, daß zu unterscheiden ist zwischen der Annahme 
einer Beleidigung der F a m i l i e n  ehre als einer ech
ten „Gemeinschaftsehre“  und der Annahme einer mittel
baren Beleidigung der Ehre des Haus v a t e r s  als seiner 
(wenn auch durch die besondere Stellung besonders be
tonten) „Einzelehre“ . Nur um das e r s t genan n t e  Pro
blem handelt es sich zunächst. „Träger“  jener Famihen- 
ehre ist die Familiengemeinschaft als solche, kein ein- 
zelnes Familienmitglied — auch nicht das Familienober
haupt, selbst wenn es zum alleinigen „Wahrer“  der Fa
milienehre berufen wäre. Auf einer Verwechslung dieser 
beiden Gesichtspunkte beruht die Schlußbemerkung in 
dem Urteil RGSt. 73, 113 ff. (117) und ist aus diesem 
Grunde nicht haltbar; klar ist dies schon von En gi sch 
a. a. O. S. 569 herausgestellt worden.

Wir sind der Auffassung, daß die Anerkennung einer 
echten „Familienehre“ , wie die einer Gemeinschafts
ehre überhaupt (hierüber die Anm.: DR. 1940, 2059f. 
Nr. 6),' in der Linie zeitgemäßer Rechtsentwicklung liegt 
und daß sich der strafrechtliche Schutz derselben schon 
heute im Rahmen der §§ 185 ff. StGB, verwirklichen läßt. 
Eine Begründung im einzelnen müssen wir uns an dieser 
Stelle versagen.

Dagegen bedarf im Hinblick auf den vorliegenden 
Fall eine Bemerkung von Ger l and :  GerS. 110, 43 
einer Richtigsteflung. Dieser meint: „Das aber ist oder 
sollte zum mindesten das Entscheidende bei der Familicn- 
beleidigung sein, daß, falls sie vorliegt, nicht etwa die 
Beleidigung eines Familienmitgliedes zugleich auch eine 
Beleidigung der Familie als solcher darstellt, mithin in 
irgendeinem Konkurrenzverhältnis neben ihr steht, son
dern daß sie in der Familienbeleidigung völlig aufgeht, 
mithin neben ihr gar nicht mehr in Frage kommt. 
Ich bin gerade im Gegenteil der Auffassung, daß die 
Anerkennung einer „Familienehre“  und demgemäß 
einer echten „Familienbeleidigung“  solche „Konkurrenz
verhältnisse“  durchaus offen läßt, wann ihr Vorliegen 
in den Besonderheiten des E i n z e l f a l i e s  seine Be
gründung findet. Gerade das Beispiel von G e r l an d  
(S. 45 Anm. 126): „Du bist ein gemeiner Lump, erstaun
lich, wie du in eine so abständige Familie kommen 
konntest“ , ist in dieser Hinsicht lehrreich. Hier handelt 
es sich zunächst ausschließlich um die Beleidigung eines 
e i nze l nen ,  und die Beleidigung der F a m i l i e  wird 
ausdrücklich ausgeschaltet; richtet sich aber die Äuße
rung nach Lage des Einzelfalles etwa doch zugleich 
m i t t e l b a r  gegen ein anderes e i nze l nes  Familien
mitglied oder auch gegen die ganze F a m i l i e  als solche, 
insofern gesagt werden will, diese (sonst) „so anstän-

Lum-
un-

dige“  Familie dulde das Treiben dieses „gemeinen L 
pen“ , so wäre ein „Konkurrenzverhältnis“  zwischen 
mittelbarer Einzelbeleidigung, mittelbarer Einzelbeleidi 
gung und Gemeinschaftsbeleidigung ohne weiteres an
zunehmen. Daher ist es auch sehr wohl denkbar (ent
gegen Ge r l an d  S. 43 oben), daß in einer und derselben 
Beleidigung eine (echte) „Beleidigung einer Kollektiv
einheit“  und zugleich die Beleidigung einer bestimmten 
Anzahl von Einzelpersonen unter einer „Kollektivbe
zeichnung“  vorliegt.

III. Im vorliegenden Fall handelt es sich n i ch t  um 
die Frage einer echten Familienbeleidigung, der gegen
über der Ehemann nur als „Wahrer“  auftreten würde, 
sondern um eine m i t t e l b a r e  B e l e i d i g u n g  des 
Ehemanns selbst (als einer Einzelperson).

Die F r age  ist zunächst die: ob d.er im Felde ste
hende Ehemann durch denjenigen „beleidigt“  (§ 185 
StGB.) wird, der in seiner Abwesenheit zu Hause mit 
der Ehefrau Ehebruch treibt (§ 172 StGB.) oder sich ihr 
sonst geschlechtlich nähert, und zwar auch dann, wenn 
dies im vollen Einverständnis der Frau geschieht. Diese 
Frage ist zu bejahen.  Auch in der Rspr. ist dieser 
Standpunkt anerkannt. RGSt. 70, 94ff. (98) stellt in 
dieser Beziehung fest, daß, wo ein Außenstehender die 
Ehre der Frau, sei es auch mit deren Einwilligung, an
tastet, der Ehemann beleidigt wird, daß insbesondere 
„der Ehebrecher durch den Ehebruch in der Regel, 
d. h. wenn nicht besondere Umstände des Einzeltalles 
eine derartige Annahme ausschließen, zug l e i ch  die 
Ehre  des Ehemannes  v e r l e t z t “ .

IV. Fraglich kann also nur sein, ob in Fällen des voll
endeten Ehebruchs, der den Ehegatten zur Scheidungs
klage berechtigt, eine B e s t r a f u n g  wegen  B e l e i d i 
gung  § 185 StGB,  m ö g l i c h  ist, auch wenn die 
Ehe wegen des Ehebruchs nicht geschieden ist (§ 1/2 
StGB.). Trotz RGSt. 65, 1 ff., das in §172 StGB, eine den 
8 185 StGB, ausschließende Sonderregelung sieht, halt 
clas LG. Konstanz im vorliegenden Urteil eine solche 
Bestrafung für möglich. W ir  t r e t e n  i hm d a r i n  bei.

Der en t sche i dende  Grund ist schon in der vor
herigen Anm. Nr. 6 hervorgehoben: Der 8 185 StGB, 
tritt zwar hinter die Vorschriften des XIII. Abschnitts 
hier des § 172 StGB.), wenn diese zum Zug kommen, 

meist zuruck. Aber es handelt sich dabei nicht um 
einen Fall der Spezialität, sondern der Konsumt i on .  
Das w ill besagen, daß die besonderen Umstande des 
Falles, insbesondere die Tatsache, daß es aus i r g e n d 
einem (sei es auch nur aus einem prozessualen) Grunde 
zu einer Bestrafung nach dem besonderen Gesichtspunkt 
n i ch t  kommt, jederzeit den Gesichtspunkt der Be
l e i d i g u n g  § 185 StGB, wieder wirken lassen kön
nen. Rer Gesichtspunkt eines wirksamen Schutzes des 
im Feld stehenden Ehemanns, zumal wenn, wie hier, die 
Verfehlung in dessen eigenem Anwesen geschieht, recht
fertigt solche Zubilligung des Gesichtspunkts der Belei
digung, ohne daß dem Ehemann damit zugemutet wer
den müßte, zuvor die Scheidung der Ehe einzuleiten. Es 
so l l  ihm gerade die Möglichkeit gewährt werden,solche 
beleidigenden Eingriffe von der b e s t e h e n d e n  Ehe 
abzuwehren. Denn der Fall der „Konsumtion“  im Gegen
satz zu dem der Spezialität (Strafrecht 1933, 471, 47-) 
verweist auf solche „Wertabwägungen“  im Einzelfall. 
Dem „Interesse der Aufrechterhaltung der Ehre wider
sprechen sie nicht, sondern dienen ihm vielmehr.

Wir treten daher dem Ergebnis des vorliegenden Ur
teils bei.

Prof. Dr. Ed m. M e z g e r ,  München.
*

** 7. RG — §222 StGB. Bedeutet die Ablehnung einer 
anerkannten Heilmethode durch den Sorgeberechtigteu 
(Diphtherieserum) gegenüber dem Kinde einen Mißbraucn 
des Sorgerechts, so ist der Arzt rechtlich verpflichtet, not
falls unter Zuhilfenahme des VormGer. oder der Pphzen 
das ihm mögliche zu tun, um die Folgen eines solchen 
Mißbrauchs von dem Kinde abzuwenden, f )

(RG., 3. StrSen. v. 4.Nov. 1940, 3 D 346/40.)
Abgedr. DR. 1941, 973.
Anmerkung: Das vorl. Urteil wirft eine interessante 

und weittragende Frage auf. Ein Arzt hat fahrlässiger-
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weise bei zwei Kindern eine Diphtherieerkrankung nicht 
erkannt und infolgedessen die sachgemäße Behandlung 
unterlassen. Die beiden Kinder sind an der Krankheit ge
storben. Beide hätten nach der Feststellung des Gerichts 
„m it einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“  
gerettet werden können, wenn sie mit Diphtherieantitoxin 
behandelt worden wären. Das LG. spricht den Arzt von 
der Anklage fahrlässiger Tötung frei, weil, selbst wenn 
er zur richtigen Seruinbehandlung geraten hätte, der 
Vater der Kinder die Anwendung nicht zugelassen haben 
würde. Es sieht also den Ursachenzusammenhang zwi
schen der Unterlassung und dem Tode als nicht er
wiesen an.

Diese Freisprechung befriedigt das Rechtsgefühl wenig. 
Auf der einen Seite steht der offensichtliche ärztliche 
Verstoß, auf der andern der Tod der beiden Kinder, der 
durch eine seit langem bekannte, sachgemäße Behand
lung hätte verhindert werden können. Ein solches pflicht
widriges Verhalten des Arztes erscheint mit der darin 
liegenden Gefährdung des Patienten als strafwürdig.

Das RG. hat solchen gefühlsmäßigen Erwägungen mit 
Recht nicht nachgegeben. Es mag sein, daß das kom
mende Strafrecht die bloße Lebensgefährdung in wei
terem Umfang in die Strafbarkeit einbezieht als das gel
tende Recht. Aber dies ist Sache des Gesetzgebers. Vom 
„Grundgedanken“  des § 222 StGB, als Fahrlässigkeitstat 
ist die u f s ä c h l i c h e  Beziehung auf den E r f o l g  nicht 
abzutrennen.

Das Urteil des RG. sieht jedoch diesen Ursachen
zusammenhang als gegeben an, indem es eine zwe i t e  
rechtspflichtwidrige Unterlassung des Arztes annimmt, 
wenn dieser es versäumt, den Vater der erkrankten Kin
der zur Duldung des ärztlich gebotenen Eingriffs zu be
stimmen oder sonstige Mittel anzuwenden, das Erforder
liche durchzusetzen.

Die Ableitung einer solchen R e c h t s p f l i c h t  aus den 
persönlichen Beziehungen des Arztes zu seinem Patien
ten, hier also zu den beiden erkrankten Kindern, ist zu 
billigen. Sie bewegt sich im Sinne der neuen Rechtsent
wicklung, die solche Rechtspflichten aus bestimmten 
„Lebensbeziehungen“  ableitet.

Auch der weitere Nachweis des U r s a c h e n z u s a m 
menhangs zwischen der Unterlassung des Angeld, und 
der Todesfolge darf als erbracht angesehen werden, 
wenn auch die Ausführungen de#*Urteils in dieser Hin
sicht nicht ganz scharf und erschöpfend sind. Pflicht- 
mäßiges Vorgehen (d. h. ein dem heutigen Stand der 
Wissenschaft entsprechendes Anlegen von Kulturen aus 
den Abstrichen statt einer bloßen mikroskopischen Unter
suchung) hätte den Angekl. zur richtigen Diagnose der 
Diphtherie führen müssen und geführt. Die alsdann (ja 
vielleicht schon bei bloßem starkem Diphtherie v e r - 
dacht )  gebotene Behandlung mit Diphtherieantitoxin 
hatte den Tod „m it einer an Sicherheit grenzenden Wahr
scheinlichkeit“  verhindert; damit ist der p o s i t i v e  Be
weis der möglichen Erfolgsabwendung („Strafrecht“  1933, 
138) erbracht. Zu ihm gehört aber auch der w e i t e r e  
Nachweis, daß es bei weiterem pflichtgemäßem Verhalten 
in dem oben dargelegten Sinne g e l ung en  wäre, die 
aus der Person des Vaters sich ergebenden Widerstände 
zu brechen. Unscharf ist in dieser Hinsicht die Bemer
kung des Urteils, die jetzige Erklärung des Vaters „be
weise nicht", daß er das Heilmittel im Ernstfall „w irk
lich“  abgelehnt hätte; es muß vielmehr dem Angekl. 
positiv nachgewiesen werden, daß er bei Aufwendung 
aller gebotenen Mittel gegen den Vater wirklich auch 
durchgedrungen wäre. Offenbar aber will das Urteil im 
Ergebnis dies annehmen.

Das Urteil verdient daher in seinen grundsätzlichen 
Erwägungen volle Zu s t i mmu n g .

Prof. Dr. Edm. M e z g e r ,  München.

c Zivilrecht

Ehegesetz
** 8. RG. -  8 55 EheG.; §616 ZPO. Die rechtskräf
tig abgewiesene Klage aus § 55 EheG, kann erst nach 
drei Jahren wiederholt werden, wenn »eit der Abweisung

keine sonstige Veränderung des Sachverhalts eingetre
ten ist. f )

Der 1880 geborene KI. hat am 2. Sept. 1908 die 1882 
geborene Bekl. geheiratet. Aus der Ehe sind drei Kinder 
hervorgegangen, von denen eines sehr bald gestorben 
ist, eine 1911 geborene Tochter und ein 1915 geborener 
Sohn jedoch am Leben sind. Nachdem ihr letzter ehe
licher Verkehr 1930 oder 1931 stattgefunden hatte, haben 
sich die Parteien im März 1935 getrennt. Schon seit 1932 
unterhält der KI. ehebrecherische Beziehungen zu Frau M., 
mit der er seit etwa fünf Jahren zusammenlebt. Er ist 
auch in ihrem Geschäft tätig und daran geldlich beteiligt, 
will Frau M. nach der Scheidung heiraten.

Mit einer früheren Scheidungsklage aus §55 EheG, ist 
der Kl. durch das rechtskräftige Urteil des LG. v. 7. Okt. 
1938 abgewiesen worden. Im Mai 1939 hat er die Klage 
wiederholt. Die Bekl. hat sich auf die Rechtskraft der 
früheren Entsch. berufen, aber auch der Scheidung wider
sprochen. Das LG. hat das Begehren abgewiesen, da es 
wegen der früheren Entsch. unzulässig, aber auch der 
Widerspruch zulässig und begründet sei. Auf die Be
rufung des KL ist die Ehe geschieden und ausgesprochen 
worden, daß den Kl. ein Verschulden treffe. RG. hob 
auf und wies die Berufung zurück.

Das BG. hat sachlich über den Klageanspruch ent
schieden, da es der Meinung ist, § 616 ZPO. passe auf 
die Wiederholung einer Klage aus § 55 EheG, grundsätz
lich nicht und sei daher nicht anzuwenden. Zum Schei
dungsanspruch aus § 55 EheG, gehörten eine mehr als 
dreijährige Trennung, eine unheilbare Zerrüttung der Ehe 
und die mangelnde Berechtigung oder mangelnde Recht
fertigung des etwa erhobenen Widerspruchs. Alle diese 
Tatsachen könnten durch Zeitablauf eine andere Bedeu
tung gewinnen. Deshalb sei jederzeit eine neue Prüfung 
notwendig, die allein schon deshalb zu einem anderen 
Ergebnis führen könne, weil die Zerrüttung der Ehe in
zwischen weiter angedauert habe.

Der erk. Senat hat bereits in RGZ. 164, 249 =  DR. 
1940. 17737 die Ansicht, §616 ZPO. sei auf das Schei
dungsbegehren aus § 55 EheG, grundsätzlich nicht anzu
wenden, für rechtsirrig erklärt. In der weiteren Entsch. 
IV 130/40 v. 7. Okt. 1940: DR. 1940, 2242 “  hat er aus
gesprochen, daß die Abweisung der Klage aus § 55 
EheG, die endgültige Feststellung zur Folge hat, daß 
sich aus der Tatsachenlage, wie sie bei Abschluß der 
Tatsachenverhandlung des früheren Rechtsstreits bestand, 
kein Scheidungsreght ergibt, und daß für eine abwei
chende Beurteilung durch den Richter eines späteren 
Rechtsstreits kein Raum ist. Die Lage kann jedoch da
durch sich ändern, daß in der Folge neue Tatsachen hin
zukommen, die unter den nach § 55 EheG, maßgeblichen 
Gesichtspunkten ein anderes Gesamtbild geben. Der Aus
gangspunkt des BG. kann sein Urteil also nicht stützen.

Doch hat das BG. auch geprüft, ob sich in dem er
wähnten Sinne hier eine neue Lage ergeben hat, und 
glaubt, das bejahen zu können. Daß der Kl. weitere 
I 1/2 Jahre der Bekl. ferngeblieben sei und mit Frau M 
zusammenlebe, sei ein neuer Umstand, der für die be 
urteilung des ganzen Sachverhalts von großer Wichtig 
keit sei. Die Ehe der Parteien sei unheilbar zerrüttet 
Das ergebe sich schon aus der Trennungsdauer von ube 
fünf Jahren, in der sich die Ehegatten nicht wieder ge 
nähert hätten. Auch die Abweisung der früheren Schei 
dungsklage habe die Beziehungen des Kl. zu Frau M 
nicht zu lösen vermocht; sie hätten sich vielmehr nur 
noch weiter dadurch vertieft, daß der KI. auch , an ihrem 
Geschäft beteiligt sei. Weiter wird im BU. ausgefuhrt, 
daß der KI. die Zerrüttung der Eiie verschuldet habe. 
Der deshalb zulässige Widerspruch der Bekl. sei aber 
unbeachtlich, weil zerstörte Ehen grundsätzlich geschie
den werden sollten, die Belange der längst erwachsenen 
Kinder einer Scheidung nicht im Wege ständen und der 
Kl. auch den künftigen Unterhalt der Bekl. ganz beson-
Hprc 711 sirhern h e m ü lit sei.

Das rechtskräftige Urteil v. 7. Okt. 1938 hatte die 
Klage lediglich wegen der Beachtlichkeit des Wider
spruchs abgewiesen, also die ausreichende Dauer der 
Trennung, die unheilbare Zerrüttung der Ehe und die 
Schuld des Kl. an dieser Zerrüttung offenbar angenom
men. Da die Bekl., so führt das damalige Urteil aus,
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sich zur Herstellung der häuslichen Gemeinschaft wie
derholt erboten hat, der Kl. von ihr aber wegen einei 
anderen Frau weggezogen sei, widerspräche es dem sitt
lichen Empfinden, diese Ehe zu trennen, deren unschul
diger Teil an ihr festhalten wolle. Der Kl. habe selbst 
keinen Grund dafür anzugeben vermocht, weshalb die 
Aufrechterhaltung der Ehe sittlich nicht gerechtfer ig 
sein sollte, insbes. nicht dargetan, daß die Bekl- an 'der 
Ehe nur aus wirtschaftlichen Gründen festhalte. Deshalb 
sei der Widerspruch begründet. . .

Ein Vergleich dieser Urteilsbegründung mit derjenigen 
im jetzigen BU. ergibt nicht, daß sich die Tatsachenlage 
in rechtserheblicher Weise seit der Vorentsch. verändert 
hätte. Das BG. hat sich über die Beachthchkeit des 
Widerspruchs eine andere Meinung gebildet Mag diese 
auch im Vergleich zu derjenigen in dem früheren Uiteil 
den Vorzug verdienen, so kann es doch daraut ment an
kommen, solange nicht durch eine Veränderung der 
Tatsachenlage eine neue Beurteilung des Schtidungs- 
anspruchs zulässig geworden ist. Deshalb muß zunächst 
geprüft werden, ob sich die 1 atsachenlage derart ge
ändert hat. Das ist hier nicht der Fall. Auch das BG. 
glaubt, solche Änderung nur deshalb annehmen zu kön
nen, weil inzwischen etwa U/s Jahre verstrichen sind und 
infolgedessen der frühere Sachverhalt ein anderes Bild 
biete. Richtig ist daran, daß eine solche Änderung des 
Bildes durch den Ablauf weiterer Zeit emtreten kann 
Doch muß das für die Frage, ob die Klage wiederholt 
werden kann, ohne daß sich sonst etvvas Neues ereign 
hat grundsätzlich ohne Bedeutung bleiben Andernfalls 
würde die Vorschrift in § 616 ZPO., obwohl sie gut, tat
sächlich außer Kraft gesetzt sein, da diese nur aut der 
Zeit beruhende Veränderungen der Tatsachenlage sehr 
bald eintreten oder doch ihr Eintritt von der klagenden 
Partei angenommen werden könnte oder wurde. Deshalb 
würde die Auffassung des BG. zu einer uneuigeschrank
ten Wiederholung der Rechtsstreitigkeiten um denselben 
Gegenstand führen, ein Ergebnis, das das Gesetz gerade
ausschließen will. , „ ec »i,, i

Wohl ist nicht zu verkennen, daß die von § 55 Abs. 1
EheG, zur Grundlage des Scheidungsanspruchs gemachte 
Ehezerrütiung zumeist ein Dauerzustand ist und daß ihre 
Bedeutung, wie auch diejenige mancher anderen lat- 
sache, allein durch Zeitablauf sich wandeln kann Dar
aus folgt allerdings, daß ein Bedürfnis dafür besteht, die 
Wiederholung der Klage in geeigneten Fallen auch dann 
zuzulassen, wenn nur die Zeit ändernd gewirkt haben 
kann. Um diesem Bedürfnis genügen zu können, ohne 
dadurch die Wirkung des § 616 ZPO. völlig zu ver
eiteln, ist aber eine Einschränkung notig, damit voi aer 
Wiederholung der Klage der Ablauf einer erheblichen 
Zeit gesichert ist. Da das Gesetz eine Trennungsdauer 
von drei Jahren erfordert, bevor eine Scheidung nach 
8 55 EheG, in Frage kommt, bietet es zugleich den 
nötigen Anhalt für die zu suchende Einschränkung. Der 
Senat hat deshalb in der zuerst angeführten Entsch. aus
gesprochen, die Klage dürfe erst nach drei Jahren wie
derholt werden. Diese Entsch. betraf einen Fall, in dem 
keine Klage aus § 55, sondern nur diejenige aus § 49 
EheG, erhoben worden war, obwohl die Scheidung aus 
8 55 EheG, schon in dem damaligen Vorprozesse hatte 
durchgesetzt werden können. Der Unterschied zwischen 
diesem Sachverhalt und einer rechtskräftigen Versagung 
der Scheidung aus § 55 EheG, bietet aber kein Hinder
nis, die Erwägungen des Senats und ihr Ergebnis auch 
hierher zu übernehmen und die Wiederholung der Klage 
nach dem Ablaufe von nochmals drei Jahren der Tren
nung zuzulassen. Da diese Zeitspanne hier noch nie i 
verstrichen ist, muß die Klage abgewiesen werden.

(RG., IV. ZivSen., U. v. 7. Nov. 1940, IV 214/40.) [He.]

Anmerkung: Diese Entsch. bringt einen weiteren Bei
trag des RG. zur Frage der Wiederholung einer He.m- 
trennungsklage (vgl. RG.: DR. 1940, 1773 und 2242). 
dem zugrunde liegenden Fall hat der Kl. seine Schei
dungsklage aus §55 EheG., die durch Urteil v. 7.Okt. 
1938 rechtskräftig abgewiesen worden war, bereits im 
Mai 1939, also s i eben Mo n a t e  s pä t e r ,  neu erhoben, 
obwohl inzwischen n i ch t s  w e i t e r  geschehen war, 
als daß der Kl. seiner Frau auch die weitere Zeit un
unterbrochen fernblieb und mit der schon im Vor-

prozeß namhaft gemachten Zeugin das eheahnliche Z - 
sammenleben fortsetzte. Die Dauer des 1 an dg eric^ l‘<r £ 
und berufungsgerichtlichen Verfahrens hat dazu gefuh , 
daß im Zeitpunkt der letzten Tatsachenverhandlung die
Heimtrennung der Ehegatten und das Zusammenleben 
des Kl. mit der anderen Frau gegenüber dem Zeitpunk , 
in welchem das Urteil des Vorprozesses rechtskräftig g - 
worden ist, w e i t e r e  e i ne i nh a l b  Jahre verstrichen

WdMit' Recht weist das RG. darauf hin, daß dieser bloße 
Zeitablauf von weiteren U/2 Jahren die Fatsachenlag 
keineswegs seit der Vorentsch. in rechtserheblicher Weise 
verändert habe.

Nun ist zwar zweifellos das Urteil des Vorprozesses 
v. 7. Okt. 1938 nicht im Einklang mit den grundlegenden 
Entsch., die das RG. erst erheblich später zu § 00 Eheu. 
bekannt gab, so daß an si ch das BU. des zweiten Pro
zesses — sehr zart ausgedrückt -  „im Vergleich zu der
jenigen in dem früheren Urteil den Vorzug verdienen 
mag“ . Trotzdem will das RG. hier die materiell r i c h 
t i ge  Entsch. des zweiten Prozesses n i ch t  an die bteiie 
der grundsätzlich f a l schen  Vorprozeßentsch. setzen, 
weil dem der Grundsatz von der Unantastbarkeit der 
R e c h t s k r a f t  entgegensteht. Das ist m. E. zu b i l 
l i gen.  Wohl mögen Änderungen in der Gesetzgebung 
nach RGZ. 46, 67 die starre Mauer der Rechtskratt 
durchbrechen; bloße Änderungen aber in der Gesetzes
a us l egu ng ,  und damit auch grundsätzliche Klarstel
lungen der höchstrichterlichen Rspr., durch die ein vor
her ergangenes und rechtskräftig gewordenes Instanz
urteil zu einem Fehlurteil gestempelt wird, dürfen die 
Rechtskraft nicht erschüttern, da der Rechtsfehler eines 
Einzelurtei ls geringer wiegt als die A U g e m e i n -  
gültigkeit des Rechtskraftprinzips (vgl. meinen Aufsatz
in DR. 1940, 2207). _ . , ,

Immerhin macht die obige Entsch. wieder, wie schon 
RG.: DR. 1940, 1773’ , das Zugeständnis, daß der Dauer
zustand der im Abs. 1 § 55 vorausgesetzten Ehezerruttung 
„allein durch Zeitablauf sich wandeln kann“ . Deshalb 
bestehe ein Bedürfnis, die Wiederholung der Heimtren
nungsklage in geeigneten Fällen auch dann zuzulassen, 
wenn n u r die Z e i t  ändernd gewirkt haben mag“ .

”  Während aber das zit. Urteil v. 13. Juli 1940 noch eine 
konstruktive Rechtfertigung dafür sucht, daß es die neue 
Tatsache des bloßen '-Zeitablaufes auf die Dauer von 
mindestens weiteren drei Jahren festsetzt, ergibt sich aus 
der obigen Entsch. klar die rechtsschöpfer i sche 
Natur der vom RG. „gesuchten“  zeitlichen „ E i n 
s c h r ä n k u n g “ , die aus der im Abs. 1 §55 verlangten 
Trennungsdauer von drei Jahren nur ihren „notigen 
A n h a l t “  (d. h. n i ch t  ihre rechtliche Beg r ünd ung )

^Grundsätzlich ist jedes rechtsgestal tende Wirken 
des RG durch das kleinere Lücken und Streitfragen un 
neuen deutschen Eherecht beseitigt werden, zu b e 
g r üßen  (solange nicht Grenzen überschritten werden, 
die um das Zuständigkeitsbereich der eigentlichen ge
setzgebenden Macht gezogen sind). Allein im vorl. 
Falle wird doch sehr sorgfältig zu prüfen sein, wie man 
die „Beschränkung“  auf den Ablauf weiterer drei Jahre 
verstehen muß.

In Betracht kommen zunächst nur Fälle, in denen 
a u s s c h l i eß l i c h  der Zeitablauf das Gesamtbild der 
Voraussetzungen des §55 EheG, wandelt; denn die a n 
deren  Fälle sind ja ausdrücklich (vgl. das zit. Urtei 
v. 7. Okt. 1940) an das Erfordernis eines Zeitablautes von 
weiteren drei Jahren n i ch t  gebunden.

Damit taucht die Frage auf: Begründet nach Auffas
sung des RG. der Zeitablauf neuer drei Jahre ohne wei
teres die Rechtsvermutung eines Wandels des Gesamtta - 
Bestandes, so daß von v o r n h e r e i n  ein „allen Um
fanges neuer Scheidungsgrund (zit. Urteil v. 43. J 
1940) gegeben ist, die Rechtskraft des Vorprozeßurteils 
also im ganzen beseitigt wird, und der Richter de  ̂
neuen Prozesses o h n e  B i n d u n g  an die Beurteilung 
der vom Zeitablauf unberührten, inzwischen n i ch t  ver
änderten Beachtlichkeitsgründe die Frage der sittlichen 
Rechtfertigung vollkommen neu, selbständig und unab 
hängig prüfen darf? O d e r ist es so, daß der Zeitablauf 
von weiteren drei Jahren nur das M i n i m u m  ue 
rechtskraftdurchbrechenden Umstände sein soll, das uei*
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Richter noch keineswegs der Prüfung überhebt, ob dieser 
Zeitablauf unter Berücksichtigung der b i n d e n d e n Wür
digung der von jeder Zeitdauer unabhängigen Beacht- 
lichkeitsgründe (z. B. Mutter von zehn Kindern! sonstige 
große Opfer der bekl. Ehefrau! hohes Alter des KI. 
und Nichterwünschtheit seiner Wiederverehelichung, Ge
fährdung des Unterhalts der schon betagten, leidenden 
Ehefrau usw.) das für die Entsch. nach § 55 EheG, maß
gebende „Gesamtbild“  überhaupt zu ändern vermag?

Ich möchte (nicht zuletzt auch im Hinblick auf das zit. 
Urteil v. 7. Okt. 1940, das ausdrücklich sagt, „daß für 
eine abweichende Beurteilung durch den Richter eines 
späteren Prozesses ke i n  Raum ist“ ) die zwe i t e  Alter
native für die richtige halten.

RA. Dr. G. v. Scanzon i ,  München.
*

9. KG. — § 81 EheG. Eine nach § 81 EheG, ergangene 
Sorgerechtsanordnung kann gemäß §81 Abs. 5 nur ge
ändert werden, wenn ohne die neue Anordnung wesent
liche Belange des Kindes verletzt werden, also so wesent
liche Nachteile entstehen oder drohen, daß nach den be
sonderen Umständen des Falles die Aufrechterhaltung des 
bisherigen Zustandes im Interesse des Kindes nicht ver
antwortet werden kann. Eine „Schädigung“ des Kindes 
braucht nicht in Aussicht zu stehen; insoweit wird JFG. 
20, 364 = DR. 1940, 243 auf gegeben, f )

Zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine 
nach § 81 EheG, ergangene Sorgerechtsanordnung ge
mäß §81 Abs.5 geändert werden kann, hat der Senat 
ausgeführt:

Das VormGer. hatte hier durch seinen Beschluß vom 
13. Juni 1939 das Sorgerecht in Anwendung des § 81 
Abs. 3 dem Vater übertragen. VormGer. und LG. haben 
in dem jetzt anhängigen Verfahren diese frühere Sorge
rechtsentscheidung aus den Gesichtspunkten der Abs. 1 
bis 4 des § 81 überprüft. Damit haben die Vorinstanzen 
aber die Grundlage der jetzt zu treffenden Entscheidung 
verkannt. Wie der Senat in JFG. 20, 364 =  DR. 1940, 
243 ausgeführt hat, ist eine Aufhebung der nach § 81 
Abs. 1—4 ergangenen Entscheidung vielmehr nur bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 81 Abs. 5 möglich, 
wenn nämlich das Wohl des Kindes diese Änderung er
fordert. Hierzu hat der Senat in der erwähnten Entsch. 
ausgeführt, daß eine solche Änderung nur in dem Fall 
als erforderlich angesehen werden könne, wenn für den 
Fall der Unterlassung eines Einschreitens nach § 81 Abs. 5 
eine S c h ä d i gu n g  des Kindes zu besorgen sei. Den 
in letzterer Hinsicht vertretenen Standpunkt vermag der 
Senat nicht aufrechtzuerhalten, wenn er auch dabei 
bleibt, daß die Sorgerechtszuteilungen tunlichst eine end
gültige Regelung darstellen sollen. Würde eine einmal 
ergangene Sorgerechtsanordnung gemäß § 81 Abs. 5 
nur dann geändert werden können, wenn andernfalls 
eine Schädigung des Kindes zu besorgen ist, dann liefe 
nies praktisch auf dasselbe wie früher zu § 1635 Abs. 1 
Satz 2 BGB. hinaus. Wenn dort vorgesehen ist, daß das 
VormGer. eine von der gesetzlichen Regelung des Sorge- 
fechts abweichende Anordnung treffen kann, wenn eine 
solche aus besonderen Gründen im Interesse des Kindes 
geboten ist, so ist eine solche Anordnung nach ständi
g e r  Rspr. nur für zulässig erachtet worden, wenn ohne 
i'e das Wohl des Kindes g e f ä h r d e t  wäre (JFG. 12, 
Z/; 19, 192, 266, 269, 274, 301). Sinn und Zweck des §81 
FheQ. ist es nun aber gerade, dem Vormundschafts- 
‘ 'ehter bei Entscheidungen über das Sorgerecht eine 
“ eiere Stellung .einzuräumen, als er sie nach § 1635 
“ OB. hatte (vgl. JFG. 19, 274 =  DR. 1939, 1076). Von 
einer solchen freieren Stellung würde aber zumindest 
'•u Fall des § 81 Abs. 5 EheG, nichts übrigbleiben, wenn 
eine einmal ergangene Sorgerechtsanordnung nur dann 
geändert werden könnte, wenn ohne eine solche eine 
Schädigung des Kindes zu besorgen ist. Denn daß in 
uiesem Fall ein Eingreifen des VormGer. erfolgen muß, 
versteht sich von selbst. Im übrigen hat der Senat auch 
bereits zu § 81 Abs. 4 ausgesprochen, daß die Übertra- 
“ agung des Sorgerechts auf einen Pfleger eine sonst 
v°rhandene Gefährdung des Kindeswohls nicht voraus- 
setzt (JFG. 19, 192, 274 =  DR. 1939, 577, 1076; vgl. auch 
u- a. V o l k m a r - A n t o n i - F i c k e r - R e x r o t h - A n z ,

„Großdeutsches Eherecht“  zu §81 EheG. Anm. 11; 
P f u n d t n e r - N e u b e r t ,  „Das neue deutsche Reichs- 
recht“  zu § 81 EheG. Anm. 9). Kann hiernach also nicht 
aufrechterhalten werden, daß § 81 Abs. 5 eine Schädi
gung des Kindes voraussetzt, dann ist andererseits aber 
zu beachten, daß die Änderung der einmal ergangenen 
Sorgerechtsanordnung, die ein entsprechendes Recht des 
begünstigten Elternteils begründet, nur zulässig ist, wenn 
das Wohl des Kindes es „erfordert“ . Bloße Nützlich
keitserwägungen, etwa dahin, daß das Kind bei dem 
bisher nichtsorgeberechtigten Elternteil besser aufge
hoben wäre als bei dem anderen Elternteil, dem das 
Sorgerecht zugeteilt worden ist, wenn es dort aber auch 
bedenkenfrei untergebracht ist, reichen daher zu einer 
solchen Änderung nicht aus. Nach alledem muß daher 
für eine Anordnung aus § 81 Abs. 5 einerseits als nötig, 
andererseits aber auch als ausreichend angesehen wer
den, wenn ohne die neue Anordnung wesentliche Be
lange des Kindes verletzt werden, also so wesentliche 
Nachteile entstehen oder drohen, daß nach den beson
deren Umständen des Falles die Aufrechterhaltung des 
bisherigen Zustandes im Interesse des Kindes nicht ver
antwortet werden kann. Es müssen also immerhin sehr 
triftige Gründe die neue Anordnung erheischen, ln glei
chem Sinne hat der Senat in DR. 1940, 2006 den wörtlich 
übereinstimmenden §97 Satz 2 EheG, ausgelegt.

(KG., ZivSen. la, Beschl. v. 11. Okt. 1940, la  W x684/40.)

Anmerkung: Der in dieser Entsch. vertretenen Auf
fassung, es sei für eine Anordnung aus § 81 Abs. 5 EheG, 
ausreichend, „wenn ohne die neue Anordnung wesent
liche Belange des Kindes verletzt werden, also so 
wesentliche N a c h t e i l e  en t s t ehen  ode r  d r o h e n ,  
daß nach den besonderen Umständen des Falles die Auf
rechterhaltung des bisherigen Zustandes im Interesse des 
Kindes nicht verantwortet werden kann“ , stimme ich bei.

Die Entsch. glaubt nun aber den in KG. 1940, 2434 
eingenommenen Standpunkt, wonach § 81 Abs. 5 EheG, 
n u r zum Zuge kommt, und das „Erfordernis“  einer Än
derung i. S. dieser Gesetzesvorschrift n u r vorliege, 
„wenn für den Fall der Unterlassung eines Einschreitens 
nach §81 Abs. 5 eine ,Schäd igung*  des Kindes zu 
besorgen ist“ , nicht mehr aufrechterhalten zu können, 
weil Sinn und Zweck des § 81 EheG, gerade dahin 
gehe, dem Vormundschaftsrichter — wie KG.: DR. 1939, 
107619 ausführt — eine f r e i e r e  Stellung als das alte 
Recht zu geben, „um es ihm dadurch zu ermöglichen, 
sich so beweglich wie möglich den Erfordernissen des 
Einzelfalles anzupassen“ .

Das KG. sieht sich — wie man deutlich fühlt — zwi
schen einem Einerseits-Anderseits hin und her gerissen. 
Ein durchaus gesunder und richtiger Gedanke ist es 
zwar, daß Änderungen in der Sorgerechtszuteilung nor
malerweise nicht vorgenommen werden sollen, weil die 
Notwendigkeit der r uh i ge n  und s t e t i ge n  E n t 
w i c k l u n g  des Kindes den häufigen Wechsel in der 
Person des Erziehungsberechtigten und ein vielleicht 
mehrfaches Herausreißen des Kindes aus der Umgebung, 
die es gewohnt ist, und die ihm vertraut und lieb wurde, 
verbietet. Die Sorgerechtsbestimmung soll also grund
sätzlich eine absch l i eßende  sein. A n d e r s e i t s  
aber  soll der Vormundschaftsrichter nach neuem Recht 
ein freieres Ermessensfeld und deshalb die Macht haben, 
im Einzelfall eben doch den besonderen Umständen 
durch eine Ausnahme von der Regel Rechnung zu tragen.

Wie löst das KG. die scheinbare Spannung zwischen 
diesen beiden Gesichtspunkten? Unter welchen Voraus
setzungen soll die Möglichkeit bestehen, die grund
sätzlich abschließende und also endgültige Regelung des 
Personenrechtes zu ändern?

Bi sher  hat es den Ausdruck des Gesetzes: „ e r f o r 
d e r t “  (§81 Abs. 5) dahin ausgelegt, es müsse eine 
„ S c h ä d i g u n g “  des Kindes zu besorgen sein. Diesen 
Standpunkt glaubt nun das KG. in obiger Entsch. zu 
verlassen, wenn es — um dem Vormundschaftsrichter 
eine freiere Stellung einzuräumen — als nötig, aber auch 
ausreichend erklärt, daß ohne die neue Anordnung we
sentliche Be l ange  des Kindes v e r l e t z t  werden“  
also für das Kind „wesentliche N a c h t e i l e  e n t s t e 
hen oder  d r o h e n “ .

20
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M. E. wird hier eine Unterscheidung gemacht, die in 
Wirklichkeit keine ist; denn die Verletzung wesentlicher 
Belange dürfte begrifflich einer Schädigung gieren kom
men. Mindestens vermag ich zwischen Entstehung von 
Nachteilen einerseits und Schadenseintritt anderseits und 
zwischen Besorgnis einer Schädigung einerseits, dem 
Drohen wesentlicher Nachteile anderseits keinen t i e r 
gehenden Unterschied zu erkennen. Nach meiner Ansicht 
fst auf eine solche Unterscheidung der Ausdruck anzu
wenden, mit dem KG.: DR. 1939, 5773 die dort ange
führte Unterscheidung würdigt: ich halte sie tur „ g e 
k ü n s t e l t “ , und nichts weniger als volksnahe und 
volksverständlich.

Nach meiner Auffassung lassen sich die beiden 1 rin- 
zipien, daß der Vormundschaftsrichter die Freiheit und 
Macht haben soll, auch die abschließende Sorgerechts
bestimmung in Ausnahmefällen entsprechend einem 
dringenden „Erfordernis“  für das Kind abzuandern daß 
aber anderseits gerade das Wohl des Kindes gebiete
risch fordert, von der grundsätzlichen Endgültigkeit der 
Sorgerechtsbestimmung nur aus zwingendem Grunde ao- 
zugehen, sehr wohl aus ihrer scheinbaren Gegensätzlich
keit heraus auf eine einheitliche Linie bringen, ohne daß 
es notwendig ist, zwischen „Schädigung einerseits, 
„Verletzung wesentlicher Belange“  oder „Entstehung 
wesentlicher Nachteile“  anderseits einen Unterschied zu 
machen.

RA. Dr. v. Scanzon i ,  München.

Bürgerliches Gesetzbuch
10. OLG. -  §§ 138, 652 ff. BGB.; Programm der 

NSDAP, v. 24. Febr. 1920. . ,. . .
1. Ein Makler handelt sittenwidrig, wenn er die bei 

seiner Tätigkeit für den Auftraggeber erlangten Kennt
nisse gegen diesen zum Zweck der Erlangung eines
eigenen Vorteils ausbeutet. , ,

2. Das Programm der NSDAP, enthalt die auf der 
nationalsozialistischen Weltanschauung beruhende poli
tische Zielsetzung der NSDAP., die seit dem Umbruch 
für das Rechtsleben, namentlich auch bei Auslegung der 
in Geltung gebliebenen Gesetze, von ausschlaggebender 
Bedeutung ist.

Die Kl. war Eigentümerin eines stark belasteten Hau
ses. Der Bekl. hat sie vereinbarungsgemäß bei den Ver
handlungen zum Zwecke des Verkaufs des Hauses und 
der Regelung der darauf lastenden Schulden unterstützt. 
Dabei handelt es sich u. a. um Ermäßigung einzelner 
Hypothekenforderungen. Die Verkaufsverhandlungen des 
Bekl. scheiterten. . xr

Der Bekl. hat dann eine der Hypotheken im Nenn
betrag von 3000 X M  für 1800 3 tM  sich abtreten lassen. 
Bei dem ohne seine Vermittlung erfolgenden spateren 
Verkauf des Hauses macht der Bekl. die ganze Forde
rung von 3000 9 U t nebst Zinsen geltend. Die Kl. halt 
die über den Erwerbspreis der Hypothek erfolgende 
Forderung für sittenwidrig. Das OLG. ist dem beige
treten aus folgenden Erwägungen:

Der Bekl. ist der KI. nach § 276, 142 BGB schadens
ersatzpflichtig, wenn er durch den Ankaut der Forde
rungen, die einen Preis hat, der unter dem Nennwert 
liegt, und durch die Geltendmachung der Forderung 
gegen die KL in voller Höhe eine schuldhafte Vertrags
verletzung begangen hat.

Ein Maklervertrag kann dadurch zustande gekommen 
sein, daß der Auftraggeber dem Makler für den Nach
weis der Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrages oder 
für die Vermittlung eines Vertrages einen Maklerlohn 
verspricht (§ 652 BGB.), oder daß der Auftraggeber 
dem Makler eine Leistung übertragt, die den Umstanden 
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist tä 
BGB.). Dabei kann die Übertragung der Leistung auch 
stillschweigend erfolgen, wozu es genügt, daß die twak- 
lerdienste ohne Widerspruch entgegengenommen und 
ausgenutzt werden. Während nun unzweifelhaft keine 
Vereinbarung nach § 652 BGB. zwischen den I arteien 
getroffen ist, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß 
die KL dem Bekl. nach § 653 provisionspflichtig gewor

den sein würde, wenn der von ihm angebaimte Kaufvei
trag zustande gekommen wäre.

Es kann für den Senat keinem Zweifel unteuiegen, 
daß die Parteien in vertraglichen Beziehungen mitein
ander gestanden haben. Daran ändert auch der Umstan 
nichts, daß für deh Bekl. kein Anspruch auf Zahlung 
einer Vergütung entstanden ist; denn es liegt im Wesen 
des Maklervertrages, daß ein solcher Anspruch nur dann 
begründet wird, wenn der Vertrag .infolge. .d.e® 
weises oder infolge der Vermittlung des Maklers zu-

Staindem°deTtBekI. für die Kl. in deren Einverständnis 
Maklerdienste leistete, übernahm er ihr gegenüber eine 
vertragliche Treupflicht, die gerade beim Maklervertrag 
eine besonders wichtige Rolle spielt. Denn es liegt irn 
Wesen der dem Makler obliegenden Aufgabe, daß er die 
Belange des Auftraggebers gewissenhaft wahrnimmt unu 
alles unterläßt, was diesen Belangen zuwiderlauft. Es ist 
deshalb unzulässig, daß er die bei seiner Tätigkeit für 
den Auftraggeber erlangten Kenntnisse gegen diesen zum 
Zweck der Erlangung eines eignen Vorteils ausbeutet.

Die KL hat im ersten Rechtszuge ausgefuhrt, das 
Verhalten des Beld. verstoße gegen die guten bitten; 
Geschäfte, wie sie der Bekl. betreibe, würden nicht durch 
die Rechtsordnung geschützt. Es sei auf Punkt 11 des 
Programms der NSDAP, zu verweisen, nach dem die Ab
schaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens ge
fordert werde. Der Bekl. hat im zweiten Rechtszuge der 
Kl. z.um Vorwurf gemacht, daß sie sich statt auf Rechts- 
gründe auf das Programm der NSDAP, berufe. Der 
darin zum Ausdruck gebrachten Rechtsmeinung kann in
dessen nicht beigetreten werden. Das Programm enthalt 
die auf der nationalsozialistischen Weltanschauung be
ruhende politische Zielsetzung der NSDAP., die seit dem 
Umbruch für das Rechtsleben, namentlich auch bei der 
Auslegung der in Geltung gebliebenen Gesetze, von aus
schlaggebender Bedeutung ist. lnsbes. ist das Programm 
bei der Auslegung der allgemeinen Grundbegriffe des 
bürgerlichen Rechts, wie Treu und Glauben, gute Sitten 
usw., heranzuziehen, die sich nach der herrschenden 
Volksanschauung richtet (vgl. dazu P a l an d t ,  „A u f!., 
Anm.l zu §138; Amn. 1 zu § 242 und Anm. 2 zu §826 
BGB. und die dort angeführten Stellen aus der Rspr.
und Schrifttum). . . . c

Der Bekl. hat danach gegen Treu und Glauben n b. 
von §242 verstoßen, wenn er ein Verhalten an den lag 
gelegt hat, das die gebührende Rücksichtnahme auf die 
Volksgemeinschaft vermissen läßt, die im rechtsgeschaft- 
lichen Verkehr in der Verbundenheit der Vertragsgenos
sen unter sich, dem Treuegedanken im engeren Sinne (s. 
Pa l an d t ,  Amu. 1 zu § 242 BGB.; RG. 150, 199 .== JW. 
1Q3(3 1353*) zum Ausdruck kommt. Die Kl. war in wirt
schaftliche Bedrängnis geraten. Sie beabsichtigte, ihre 
Vermögensverhältnisse durch Verwertung des ihr nocli 
verbliebenen, wenn auch stark belasteten Grundstücks zu 
regeln Sie konnte dabei auf das Verständnis ihrer Glau-
biger, die jahrelang stillgehalten hatten, insbes. der Hy
pothekengläubiger, rechnen. Der Bekl. wollte ihr helfen. 
Er ist im wesentlichen von ihrer schwierigen Lage unter
richtet worden; denn er kannte die Belastungen und hat 
selbst versucht, einen teilweisen Schuldennachlaß zu er
reichen. Es widersprach daher der ihm obliegenden ver
traglichen Treupflicht, wenn er versuchte, Vorteile, die 
ein Hypothekengläubiger durch Gewährung eines Schuld- 
nachlasses zu gewähren bereit war, für sich in Anspruch 
zu nehmen, statt sie der Kl. zu überlassen. Dabei isd ^  
ohne Belang, daß die Kl. zu der Zeit, als der Bekl. die 
Hypothekenforderung erwarb, seine Tätigkeit nicht men 
wünschte; denn es ist möglich, daß gewisse, sich a •> 
dem Vertragsverhältnis ergebende Nebenverpflichtungen 
über das Vertragsende hinaus wirksam bleiben. Ob dies 
der Fall ist, richtet sich nach Treu und Glauben tm 
Rücksicht auf die Verkehrssitte (§ 242 BGB.). Ist es nun  
schon allgemein bedenklich wenn ein Dritter „festgj- 
frorene“  Forderungen für billiges Geld erwirbt, um s 
dann aus Gewinnsucht mit allen Mitteln gegen den — 
den Jahren des wirtschaftlichen Zusammenbruchs viel 
leicht schuldlos in Not geratenen — Schuldner m volle 
Höhe einzutreiben, so widerspricht es in augenfällige 
Weise dem gesunden Volksempfinden, wenn ein Makie 
in dieser Weise gegen seinen bisherigen Auftraggerw
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vorgeht, dem er angeblich bei der Ordnung seiner 
schwierigen wirtschaftlichen Vermögenslage hat helfen 
wollen. Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß der 
Bekl. seine Pflichten gegen die KI. schuldhaft verletzt 
hat. Er hat sich einen Vorteil verschafft, der der KI. zu- 
geflossen wäre, wenn er, der Bekl., nicht die Forderung 
erworben haben würde. (Es folgen nähere Ausführungen 
über das Verhalten des Bekl.)

Nach alledem hat der Bekl. der Kl. wegen schuld
hafter Vertragsverletzung Schadensersatz zu leisten. Er 
hat die Kl. so zu stellen, wie wenn der Hypotheken
gläubiger ihr einen Schuldnachlaß gewährt haben würde.

Der Bekl. kann auch nicht etwa eine Provision dafür 
beanspruchen, daß er den Gläubiger zur Herabsetzung 
seiner Forderung veranlaßt hat. Er hat seine Treupflicht 
verletzt. Deshalb würde er nach dem Grundgedanken des 
§ 654 BGB. den Anspruch auf Zahlung eines Maklerlohns 
verwirkt haben, wenn ein solcher überhaupt entstanden 
sein würde.

(OLG. Düsseldorf, Urt. v. 4. Okt. 1940, 10 U 73/40.)
LR-J

*
11. OLG. — § 823 BGB. Bei Abfahren von Buschhoiz 

ist die Ladung, falls die benutzte Landstraße von schlech
ter Beschaffenheit ist, mittels Seilen oder Ketten zu befesti
gen. Der Arbeitgeber, der seine Leute ohne entsprechende 
Weisungen abfahren läßt, ist für den Schaden verantwort
lich, der dadurch entsteht, daß das Holz abrutscht, die 
Pferde mit dem Gespann durchgehen und andere Ver
kehrsteilnehmer verletzen.

Am 27. Jan. 1939 wurde auf Weisung des Bekl. von 
dessen Sohn und zwei augestellten Arbeitskräften von 
einer Koppel des Bekl., die von dessen Gehöft etwa 
500 m entfernt ist, Buschholz abgefahren. Der — mit 
zwei Pferden bespannte — Wagen war unten mit Bret
tern belegt und hatte an beiden Seiten über den Rädern 
Rungen, die durch Latten vorne auf etwa 105 cm und 
hinten auf etwa 123 cm erhöht waren. Das Buschholz 
wurde zwischen diesen verlängerten Rungen hochge
schichtet. Nachdem einige Fuhren ordnungsmäßig auf 
den Hof gefahren waren, geriet die Ladung bei einer 
neuen Fahrt von der Koppel zur Bauernstelle, nachdem 
das Fuhrwerk eben aus der Koppel herausgefahren und 
auf die Landstraße gelangt war, plötzlich in Bewegung 
und fiel etwa zur Hälfte nach links vom Wagen auf die 
Erde herab. Der auf dem Wagen als Fahrer befindliche 
Knecht des Bekl., der Zeuge M., glitt mit dem herunter
stürzenden Buschholz vom Fuhrwerk herab und verlor 
die Zügel. Die Pferde liefen weiter und gingen, nach
dem sie auf der Straße einem Personenkraftwagen be
gegnet waren, schließlich durch. Sie liefen an der Hof
stelle des Bekl. vorbei und weiter die Landstraße ent
lang. An einer Straßenbiegung wurde der KL, der mit 
einem Handwagen unterwegs war, von dem Gespann 
von hinten angefahren und erlitt nicht unerhebliche Ver
letzungen.

Der Kl. hat auf Zahlung von Schadensersatz und auf 
Eeststellung der Ersatzpflicht des Bekl. wegen des weiter 
entstehenden Schadens geklagt.

Das OLG. hat das der Klage stattgebende Urteil des 
LG. bestätigt.

Ob die Klage sich aus § 833 BGB. rechtfertigen läßt, 
°der ob sie aus § 831 BGB. deshalb als begründet an
gesehen ist, weil der Bekl. vielleicht nicht beweisen 
kann, daß er bei der Auswahl der mit der Abfuhr des 
Buschholzes beauftragten Personen die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt beobachtet hat, mag auf sich be
ruhen. Die Schadenshaftung des Bekl. ergibt sich jeden- 
jalls daraus, daß der Bekl. das Holz durch seine Leute 
hat abfahren lassen, ohne Taue und Ketten zur Verfü
gung zu stellen, die zur Befestigung des Holzes hätten 
benutzt werden sollen.

Das Abrutschen des Holzes von der Fuhre, das Durch
wehen der Pferde mit dem führerlos gewordenen Wagen 
und das Oberfahren des KL, alle diese Vorgänge haben 
ihre Ursache darin, daß der Wagen bald nach Verlassen 
der Koppel auf der Landstraße mit den linken Rädern 
'u eines der dort damals zahlreich vorhanden gewesenen 
Schlaglöcher geraten ist, daß das Fuhrwerk sich dabei

schief gelegt hat und daß seine Ladung durch den er
littenen Stoß und die verursachte seitliche Neigung ins 
Rutschen gekommen is t

Den Bekl. persönlich trifft ein Verschulden an dem 
Unfall. Als Arbeitsherrn, der seine Leute zur Verrich
tung des Holzabfahrens bestellte, traf ihn die Pflicht, 
dem Fuhrwerk Taue oder Ketten mitzugeben und seine 
Leute anzuweisen, das Buschholz nach der Aufladung 
mit diesen Geräten gehörig zu befestigen und damit ein 
Abrutschen der Ladung auszuschließen. Wenn der Bekl. 
geltend macht, bei der Kürze des Fahrwegs von der 
Koppel bis zu seinem Hof sei eine solche Befestigung 
des Holzes keinesfalls erforderlich gewesen, solche Maß
nahmen seien bei so kurzen Fahrstrecken auch durchaus 
nicht üblich, so kann er mit dieser Verteidigung nicht 
gehört werden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob auf dem Lande bei 
besonders kurzen Strecken die Benutzung vo'n Seilen 
oder Ketten zum Festbinden von Holzladungen im allge
meinen nicht stattfindet. Bei der von dem Bekl. gemäß 
§ 276 BGB. zu verlangenden Sorgfalt entscheidet nicht 
das Übliche, sondern das nach Lage des Einzelfalles Er
forderliche. Unter Berücksichtigung des überaus holpe
rigen Zustandes der zu benutzenden Landstraße war hier 
aber, wie der Senat aus eigener Sachkunde zu entschei
den vermag, eine Befestigung der Buschholzladung un
bedingt erforderlich. Erfahrungsgemäß ist das Fahren 
von Holz, insbesondere auch von langem Buschholz, für 
den allgemeinen Straßenverkehr immer mit besonderen 
Gefahren verbunden. Kommt es schon einmal zum Ab
rutschen von Buschholz, so führt die Verflechtung, die 
beim Aufladen von langem Buschholz mit Zweigen statt
findet, meist zum Abrutschen größerer Mengen. Bei sol
chem Abrutschen besteht aber, zumal wenn dann, wie es 
hier geschehen, der auf der Holzladung sitzende Fahrer 
mit herabstürzt, ohne weiteres erhebliche Gefahr, daß 
die vorgespannten Pferde aufgeregt werden, daß sie 
schließlich durchgehen und andefe Verkehrsteilnehmer 
verletzen. Sache des Bekl. war es, solchen Gefahren 
sorgfältig vorzubeugen. Ihm war der schlechte Zustand 
der Straße bekannt, er mußte erkennen, daß die schwer 
beladene Holzfuhre beim Hineingeraten in eines der 
tiefen Schlaglöcher sich zur Seite neigen, daß dann ein 
Teil der Ladung abrutschen könne und daß das Fuhr
werk dann den auf der — auch von Kraftwagen befahre
nen — Straße befindlichen allgemeinen Verkehr sehr ge
fährden werde. Diesen für den Bekl. ohne weiteres er
kennbaren Gefahren hätte er dadurch begegnen müssen, 
daß er seinen Leuten bei der Auftragserteilung Taue 
oder Ketten zum Befestigen der Ladung mitgegeben 
hätte. Wäre bei dem Fahren des Holzes eine solche 
Vorsichtsmaßnahme beobachtet worden, so wäre der 
Unfall aller menschlichen Voraussicht nach vermieden 
worden.

Wenn der Bekl. vortragen läßt, dem Verkehr zuzu
muten, Holzfuhren auf so kurze Strecken durch Seil
befestigung zu sichern, führe zu einer den Verkehr un
möglich belastenden Überspannung des Sorgfaltsbegriits, 
so ist das verfehlt. Einmal wird im gegebenen Falle die 
Verwendung einer Seilbefestigung bei der kurzen Fahrt 
nur im Hinblick auf den sehr schlechten Zustand der 
Straße für erforderlich erklärt, zum anderen be
deutet aber das Verlangen nach der genannten Befesti
gung überhaupt keine erhebliche Arbeitsbelastung für 
Hollfahrer, das Um- und Festlegen von Seilen nimmt 
keine beachtliche Zeit in Anspruch. Werden übrigens, 
wie der Bekl. bei seiner persönlichen Anhörung im 
ersten Rechtszuge selbst zugeben mußte, bei weiteren 
Fahrten mit Holzladungen diese allgemein mit einem 
Tau oder einer Kette festgelegt, so liegt es auf der 
Hand, daß solche bei längeren Fahrten üblichen Vor
sichtsmaßnahmen auch bei kürzeren Fahrten angewandt 
werden müssen, wenn schlechte Beschaffenheit des We
ges oder andere Umstände besondere Gefahren mit sich 
bringen! Sollte hier bei der ländlichen Bevölkerung eine 
andere Übung bestehen, so wäre sie, die nur aus Be
quemlichkeit zu erklären, entschieden zu mißbilligen.

(OLG. Kie^ Urt. v. 13. Sept. 1940, 2U 119/40.)
*

20*
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12. AG. — §826 BGB. Zur Frage, ob sich em Fabri
kant bewirtschafteter Waren, der eine Welterbeheferung 
eines früheren Kunden ablehnt, schadenersatzpflichtig 
macht.

Mit der Klage verlangt die Kl., eine Großhandels
firma in Süßwaren, von der Bekl., einer Süßwarenfabrik, 
Schadensersatz, weil diese ihr 1939 keine Waren ge
liefert hat. , .

Die Klage ist nicht begründet, da eine sittenwidrige 
Schädigung der Kl. seitens der Bekl. nicht vorhegt.

Eine Pflicht der Bekl. zur Belieferung bestimmter 
Kunden besteht nicht, sie ist ihr, wie die Auskunft der 
Wirtschaftlichen Vereinigung der deutschen Sußwaren- 
wirtschaft (WVS.) besagt, auch nicht durch marktord
nende Anordnungen auferlegt worden.

Durch die Verknappung und Kontingentierung der 
Süßwaren haben die Hersteller eine erhebliche wirt
schaftliche Vormachtstellung gegenüber ihren Abnehmern 
erlangt. Das legt ihnen im Interesse unserer Volkswirt
schaft besondere Pflichten auf, die von der WVS. weit
gehend geregelt und gelenkt werden. Die WVS. hat die 
Hersteller von Süßwaren angewiesen, die bisherigen 
Vertei lerstufen (Großverteiler, Kleinverteilcr, Handels
vertreter) nicht nur anteilsmäßig, sondern auch in ört
licher Hinsicht entsprechend ihren früheren Bezügen zu 
beliefern. Ein Anspruch des einzelnen V e r t e i I e r s aut 
Lieferung besteht zwar nicht, jedoch tragt die WVS. 
dafür Sorge, daß Lieferbeziehungen nicht ohne vertret
bare Gründe einseitig abgebrochen werden. Weigert sicn 
ein Hersteller, einen früheren Kunden weiter zu belie
fern, so kann die WVS. die Lieferung durch einen an
deren Hersteller vermitteln. Sie macht ihre Einschaltung 
aber davon abhängig, daß der ursprüngliche Hersteller 
die Lieferung aus nicht stichhaltigen Gründen abgelehnt 
hat. Auf jeden Fall entstehen für einen Abnehmer von 
Süßwaren mehr oder weniger schwerwiegende Nachteile, 
wenn sein früherer Lieferant ihn nicht weiterbeliefert. 
Bei diesen augenblicklichen Verhältnissen kann die Aus
schließung eines Kunden von der Belieferung seitens 
eines Herstellers von Süßwaren unter Umständen eine 
sittenwidrige und zu Schadensersatz verpflichtende Hand
lung darstellen. Die Voraussetzungen einer solchen sit
tenwidrigen Vermögensschädigung (§ 826 BGB.) liegen 
jedoch hier nicht vor.

Die Weigerung der Bekl., die KI. weiter zu beliefern, 
verstößt nicht gegen die guten Sitten. Das könnte zu
treffen, wenn die Bekl. z. B. aus reiner W illkür oder Ge- 
hässio-keit oder ohne eigenes berechtigtes Interesse ledig
lich 'zum Zwecke planmäßiger Schadenszufügung ge
handelt hätte. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr be
ruht die Weigerung der Bekl. auf einer berechtigten und 
zu billigenden Wahrung ihrer eigenen Belange. Der Bekl. 
kann bei dem voraufgegangenen Verhalten der Kl. nicht 
zugemutet werden, mit dieser weitere Geschäftsverbin
dung zu unterhalten.

Das Verhalten der Kl. anläßlich der im Dez. 1938 
zwischen den Parteien aufgetretenen Differenzen war 
nicht korrekt und verstieß gegen die Grundsätze an
ständiger Geschäftsbeziehungen. Es kann dahingestellt 
bleiben, ob die KI. auf Grund der Bestätigungen der 
Bekl. einen Rechtsanspruch darauf hatte, daß die damals 
streitigen Waren bis Ende Nov. 1938 ihr geliefert win
den. Auf jeden Fall war es nicht kulant seitens der Kl. 
am 12 Dez. 1938 die Annahme der Waren abzulehnen 
und es war nicht gehörig, Schadensersatz von der Bekl 
zu verlangen. Bei dieser damals streitigen Lieferung han 
delte es sich nur um einen kleinen Posten von 71 J IM . 
der bei den übrigen Bezügen der Kl. von der Beul, ( m  
Nov., Dez. 1938 nach ihrem eigenen Vorbringen tur 
900 M i )  und erst recht bei dem gesamten Umsatz der 
Kl. als Großhändlerin nicht ins Gewicht fiel. Bei gmem 
Willen und unter Berücksichtigung der damaligen Ver
hältnisse, die — worauf sich die Bekl. schon damals 
rufen hatte — durch den Arbeitermangel und die Wag
gonverknappung den Fabrikanten die Einhaltung von 
Lieferterminen fast unmöglich machten, hatte die Kl. den 
kleinen Posten trotz Verspätung in der Lieferung noch 
annehmen und notfalls auch noch nach Weihnachten ab
setzen können. Auf keinen Fall entsprach es aper an
gesichts der durch viele Jahre bestandenen und bis dahin

von der Kl. nicht beanstandeten Geschäftsbeziehungen 
zwischen den Parteien einer billigenswerten Gpschatts- 
gebarung, daß die Kl. von der Bekl. wegen Nichtliefe
rung des Postens über 71 M l  Schadensersatz verlangte 
und 14,60 31M von einer Rechnung kürzte. Wenn die Kt. 
auf dieser Haltung auch bei der sich anschließenden 
Korrespondenz und in dem nachfolgenden Vorprozeß, in 
dem die jetzige Bekl. Zahlung der abgezogenen 14,60\31M  
verlangte, hartnäckig beharrte und selbst einen Ver
gleichsvorschlag des Gerichts ablehnte, der ihr mehr als 
die Hälfte des Streitobjektes zusprach und den die Bekl. 
annahm, dann mußte sie damit rechnen und sie hatte 
es sich selbst zuzuschreiben, daß die Bekl. sich danach 
weigerte, weiter in Geschäftsverbindung mit ihr zu blei
ben An dem Umstand, daß das Beharren der KI. aut 
ihrem Schadensersatzverlangen gegen eine bilhgens\verte 
Geschäftsgebarung verstieß, ändert auch der Umstand 
nichts, daß die KI. den Vorprozeß möglicherweise ge
wonnen hätte, wenn die Bekl. ihre damalige Klage nicht 
zurückgenommen hätte, zumal die damalige schlechte 
Prozeßlage der Bekl. nur in der Schwierigkeit einer Be
weisführung lag. Auch ist das Verhalten der Bekl. nicht 
deshalb anders zu würdigen, weil sie etwa zur Unzeit - 
nämlich kurz vor Weihnachten, wie die Kl. behauptet 
ihre Lieferung abgelehnt hätte. Vielmehr ergibt sich aus 
der vorgelegten Korrespondenz beider Parteien, daß die 
Kl. im Jahre 1939 erstmalig mit Karte v. 3.̂ Aug. *939 
eine Bestellung bei der Bekl. aufgab, und daß diese am 
5. Aug. 1939 eindeutig und bestimmt jede weitere Beliefe
rung der KI. ablehnte.

Da somit eine Schadensersatzpflicht der Bekl. aus 
8 826 BGB. mangels Sittenwidrigkeit ihres Verhaltens 
ausscheidet, eine andere Haftungsgrundlage auch nicht 
ersichtlich ist, war die Klage abzuweisen.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß die Klage 
auch dann nicht von Erfolg — jedenfalls nicht mit der 
vorgetragenen Schadenserrechming — hätte sein können, 
wenn das Verhalten der Bekl. bei anderer Tatbestands
lagerung als gegen die guten Sitten verstoßend zu wür
digen gewesen wäre. Denn in diesem Falle hätte die 
Weigerung zur Lieferung seitens der Bekl. der KI. keinen 
oder jedenfalls nicht den von ihr geltend gemachten 
Schaden zugefügt. Die WVS. hat in ihrer Auskunft er
klärt, sie würde der Kl. auf Anfordern bei der Benen
nung eines anderen Lieferanten behilflich sein, wenn die 
Bekl ihre weitere Belieferung aus nicht stichhaltigen 
Gründen abgelehnt habe. Dabei kann noch ganz unbe
rücksichtigt bleiben, ob die Kl. nach der eindeutige 
Lieferungsablehnung der Bekl. v. 5. Aug. 1939 nicht nocl 
Zeit gehabt hätte, vor der erst später eingefuhrten Be
wirtschaftung sich einen anderen Lieferanten zu sichern.

(AG. Zella-Mehlis, Urt. v. 3. Dez. 1940, 3 C 143/40.)

1 3  k g . _  Reichsautobahnen und § 839 BGB. Für 
das Unternehmen „Reichsautobahnen“  muß angenom
men werden, daß die mit dem Betriebe dieser Bahnen 
verbundene Betätigung grundsätzlich dem bürgerlich- 
rechtlichen Geschäitskreis angehört. § 839 i. Verb, m- 
Art. 131 WeimVerf. findet keine Anwendung.

Die Anwendbarkeit des §839 BGB. i. Verb. m. Art. 13 
WeimVerf. hat das LG. zutreffend verneint Die Erst- 
bekl. ist ein Zweigunternehmen der Deutschen Reich 
bahn und eine selbständige junstische Person dcs ofl 
liehen Rechts (§ 1 Ges. v. 21. Juni 1933 [RGBUI, 51N| 
i. Verb. m. §1 der 1. DurchfVO. v. 7. Aug. 1933 [RGBL Hj 
521]). Die Reichsautobahnen sind öffentliche Wege : un“ 
ausschließlich für den allgemeinen Verkehr mit Kraftfahr 
zeugen bestimmt (§ 2 des Ges.). Die Erstbekl ha 
ausschließliche Recht zum Bauen und Betreiben de 
Reichsautobahnen einschließlich der Nebenbetriebe § 
dp« Oes in der Fassung der Gesetze v. 18. Dez. 1933 uu 
25 Juni 1938 [RGBl. I, 1081 bzw. 951]). Nach § 9 des Oe*, 
hat sie zu diesem Zweck das Enteignungsrecht.

Die Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Reichs 
baS ist nach f 3 des RBahnO. v. 4. Juli 1939 (RGBSh , 
1205) öffentlicher Dienst; nach § 17 sind ihre Diens 
stellen Reichsbehörden Das Unternehmen ..R«ch»u 
bahnen“  dient wie die Deutsche Reichsbahn offentwne
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Belangen. Nach der Ähnlichkeit des Zwecks, der staats
rechtlichen Stellung und der verwaltungsmäßigen Gliede
rung ist es unzweifelhaft eine Hoheitsverwaliung des 
Reichs und übt in seinem Zuständigkeitsbereich, z. B. 
mit dem Enteignungsrecht, öffentliche Gewalt aus. Das 
bedeutet aber nicht, daß seine gesamte Betätigung 
sich als solche Ausübung öffentlicher Gewalt darstellt. 
Es liegt nahe, die Abgrenzung nach den Grundsätzen 
vorzunehmen, die die Rspr. hinsichtlich der Betätigung 
der Deutschen Reichsbahn aufgestellt hat. Für sie hat 
das RG. in RGZ. 161, 341 ff. =  DR. 1940, 3681 ausge
sprochen, das auch unter Berücksichtigung der Gesetze 
v. 10. Febr. 1937 (RGBl. II, 47) und 4. Juli 1939, die die 
hoheitsrechtliche Stellung noch verstärkt haben, die Per
sonenbeförderung durch die Reichsbahn auch heute noch 
nicht Ausübung fürsorglicher Hoheitsgewalt ist, sondern 
sich im bürgerlich-rechtlichen Geschäftskreise hält. 
Demgemäß hat das RG. dort entschieden, daß ein Fahr
dienstleiter der Deutschen Reichsbahn, wenn er das Ab
fahrtzeichen zu früh gebe und dadurch den Unfall eines 
Fahrgastes herbeiführe, zwar eine Amtspflichtverletzung 
begehe, aber insoweit nicht in Ausübung hoheitlicher 
Gewalt handle.

Für das gleichgeartete Unternehmen „Reichsautobah
nen“  muß daher angenommen werden, daß die mit dem 
Betrieb dieser Bahnen verbundene Betätigung grundsätz
lich dem bürgerlich-rechtlichen Geschäftskreise ange
hört. Erst recht muß das gelten von einer Fahrt, die 
einen leitenden Beamten zu einer dienstlichen Be
sprechung bringen sollte. Dies um so mehr, als eine solche 
Fahrt mit einem eigenen Kraftwagen der Erstbekl., die 
auch jeder Privatkraftwagenunternehmer für die Erst
bekl. hätte vornehmen können, in erster Linie fiskalische 
Belange wahrt (vgl. RGZ. 161, 151 =  DR. 1939, 20145; 
RGZ. 155, 189 — JW. 1937, 2516u ) , nämlich Ersparung 
an Zeit und Geld bezweckt, durch Einstellung und Be
trieb eines eigenen Wagens zur Beförderung ihrer Be
amten, wenn auch zu Dienstzwecken. Eine Ausübung 
öffentlicher Gewalt kann in einem solchen Tätigwerden 
nicht erblickt werden. Es würde eine Überspannung des 
Begriffs der Ausübung öffentlicher Gewalt bedeuten 
(vgh RGZ. 129, 307 =  JW. 1931, 1691), wenn man eine 
derartige Fahrt in diesen Bereich einbeziehen wollte. 
Ein angestellter Kraftwagenführer, der einen der Erst
bekl. gehörigen Kraftwagen führt, übt keine Tätigkeit 
sns, die eine typische Funktion der Erstbekl. als Ho
heitsträger bedeutet; eine solche Fahrt wird auch nicht 
nnter Einsatz öffentlicher Machtmittel vorgenommen 
(vgh RGZ. 155, 273 =  JW. 1937, 3221 «; RGZ. 155, 188 
^  JW-. 1937, 2516H; RGR. Anm. 3 zu § 839, 9. Aufl., 
£■812; Pa l and t ,  3. Aufl., Anm. 2Ac S. 845). Es wird 
«eine Beamtenfunktion als solche hierbei ausgeübt, 
sondern der Fahrer wird nur im privatrechtlichen Be
uche tätig. Es entspricht ständiger Rspr. (vgl. RGZ. 
o5, 189; 126, 28ff., 32), daß unter Ausübung öffentlicher 

viewalt nicht eine dienstliche Betätigung eines Beamten 
„"p ehen  werden kann, die als Wahrnehmung bürger
oh-rechtlicher Interessen des öffentlich-rechtlichen Dienst-

herrn anzusprechen ist. Es ist eben nicht jede Betätigung
y ner mit staatshoheitlichen Befugnissen ausgestatteteii 

orwaltung oder Behörde gleichzeitig immer ein Hoheits- 
iS . ‘- S. des Art. 131 WcimVerf. (vgl. RGZ. 161, 344, 
ent’ 1^38, 296928). Eine Gleichstellung mit dem

sprechenden Tätigwerden eines Soldaten, SA.-Mannes, 
rv„phorigen des Arbeitsdienstes oder Polizeibeamten 
N rfio i’ 8- ROZ155> 186ff.; 161, 157; Ve. A. 1938, 460 
in u‘ ,b22) kann hier nicht Platz greifen, da diese 
auriT er, dienst!ichen hoheitlichen Funktion als solcher, 
al gekennzeichnet durch ihre Uniform, in Ausübung 
bpf„cies typischen, rein öffentlich-rechtlichen Dienstes 
Detehlsmäßig handeln.
hpti rnach kann weder die Erstbekl. noch der Zweit- 
lie^ ' P 339 BQB- >■ Verb. m. Art. 131 WeimVerf. vor- 

gend in Anspruch nehmen.
(KG., Urt. v. 17.0kt. 1940, 19 U 2429/40.)

*
i 14. RG. — §2205 BGB. Die Auflassung eines Näch
st; Grundstücks, die der Testamentsvollstrecker unter Zu- 
""'mung der Erben zur Erfüllung einer vermeintlichen,

in Wahrheit nicht bestehenden Vermächtnisschuld vor
nimmt, ist als unentgeltliche Verfügung unwirksam, f)

(RG., IV. ZivSen., U. v. lO.Okt. 1940, IV 76/40.)
Abgedr. DR. 1941, 5 9 «.

Anmerkung: Wir betrachten eine Erbauseinanderset
zung aus dem Jahre 1923. Sie hat zwar „unter Brüdern“  
stattgefunden, aber nur, solange man auf die Verwandt
schaftsbezeichnung der beteiligten Personen sieht, nicht, 
wenn man das erzielte Teilungsergebnis anschaut. Bei 
dieser Teilung hat sich nämlich der eine Bruder (an 
seine Stelle ist jetzt als Bekl. seine Witwe getreten) 
wohlweislich nur Sachwerte ausbedungen, nämlich die 
väterliche Schriftgießerei und die Grundstücke, auf denen 
dies Geschäft betrieben wird oder in die hinein es sich 
über kurz oder lang ausdehnen muß. Hingegen erhielt 
der andere Bruder, der jetzige Kl., vornehmlich „eine 
Barentschädigung von 16i/s Millionen Papiermark“  und 
außerdem ein Altonaer Hausgrundstück, dessen soliden 
Wert er aber so wenig zu schätzen wußte, daß er es 
ebenfalls alsbald in Schwundgeld umsetzte. Im Januar 
1924 hat er sich dann in notarieller Urkunde „unter aus
drücklicher nochmaliger Anerkennung jener Auseinander
setzung für abgefunden erklärt“  und in der Folgezeit bis 
zum Jahre 1937 sich nicht mehr gerührt. Mit andern 
Worten: Seine Aufwertungsansprüche, soweit sie etwa 
bestanden hätten, wären längst „verwirkt“ , hätte Kl. 
nicht im Jahre 1937 eine ganz besondere Entdeckung ge
macht, die ihn jetzt auf den Nachlaß selbst zurückgreifen 
läßt: Sein eigener Generalbevollmächtigter, ein Makler 
K., war von der Gegenseite bestochen, er selber also bei 
dem fraglichen Abschluß gar nicht eigentlich vertreten! 
OLG. und RG. erklären denn auch jenen Auseinander
setzungsvertrag antragsgemäß übereinstimmend für nich
tig, ohne für solche Beurteilung vorliegend Rechtsgründe 
anzugeben.

Im Negativen besteht demnach volle Klarheit. Aber was 
soll nun eigentlich weiter geschehen? Offenbar ist diese 
positive Lebensfrage sehr viel schwieriger zu beantwor
ten als jene bloße Verneinung. Eine Schwierigkeit, die 
vorliegend in fast ergötzlicher Weise ihren Ausdruck 
findet in einem förmlichen Blumenstrauß von Haupt- 
und Hilfsanträgen des Kl., angefangen von seinem Be
gehren, den Spieß nun einmal umdrehen zu dürfen und 
für die eigene Person alle jene Grundstücke zu ergattern, 
über die Inanspruchnahme einer Sachbeteiligung in ver
schiedenen Formen von Gesellschaft und Gemeinschaft 
bis („äußerstenfalls“ ) zum Verlangen einer Nachzahlung 
von 20 000 X J t .

Betrachtet man diesen Wunschzettel zunächst einmal 
grundsätzlich, ohne schon auf seine einzelnen Vorschläge 
sich einzulassen, so bieten sich zwe i  v e r sch i edene  
S t a n d p u n k t e  f ü r  die w e i t e r e  Be h a n d l un g  als 
m ö g l i c h  an:

Entweder bezieht man den Standpunkt des „ P r a k 
t i k e r s “ , der verworrene und weit zurückliegende Ver
hältnisse, über deren „normale“  Fortentwicklung man 
nicht leicht etwas aussagen kann, nach Möglichkeit auf 
sich beruhen läßt. Von hier aus erscheint dann ein ab
schließender Geldausgleich zugunsten des Benachteiligten 
als die geeignete Lösung, während man in den nun ein
mal gewordenen Sachstand unmittelbar nicht mehr hin
eingreift.

Oder aber man bezieht den Standpunkt des „ M o r a 
l i s t e n “  und ist unter dem Feldgeschrei: „Unrecht Gut 
gedeihet nicht“ , bereit, sämtliche Lebensverhältnisse, wie 
sie sich seit jenem Sündenfalle herausgebildet haben, 
ohne Rücksicht auf Verluste zugunsten des hintergan- 
genen Teiles radikal wieder aufzulösen.

Das erste ist vorliegend der Standpunkt des OLG. 
Hamburg, das zweite der Standpunkt des RG.

Das OLG. konnte schon dem eigenen weiteren Ver
halten der jetzt klagenden Partei gute Gründe für seine 
mehr bewahrende Einstellung entnehmen. Was würde 
Kl., der das ihm zugeteilte Grundstück trotz bestehender 
Hochinflation sofort in Schwundgeld umsetzte, wohl von 
sonstigen Sachwerten sich durch jene Zeit hindurch ge
rettet haben? Zumal das Geschäft und die Fabrikgrund
stucke aller Wahrscheinlichkeit nach zwecks Erbausein
andersetzung damals hätten veräußert werden müssen
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wenn beide Brüder jene Sachwerte für sich b<egehirt h t 
ten? Von hier aus aber ergibt sich, daß Kh sich ub 
haupt nicht darüber beschweren darf daß er heute a 
jenen Grundstücken nicht mehr beteiligt »st — denn dies 
nrnndstücke hätte er so oder so aufgeben müssen. 
Sondern beschweren kann er sich
er im fahre 1923 nach damaliger billiger Einschätzung 
der vorhandenen Nachlaßwerte weniger empfing als der 
o-eqrlviftstüchtigere Bruder. Unter diesem Gesichtspunkt 
wäre dann einegrestliche Abschlagszahlung zugunsten des 
Kl. dem Grunde nach gerechtfertigt,- Dieser OedankM- 

des Ol G Hamburg scheint mir in sich geschlossen 
S S ' ä ä Ä S .  zugleid. Ausdruck der besonnenen 
und lebensklugen Art der alten Hansestadt.

a T,-./vÄcr*riöffc i l  Hier liefen die entscheidenden An- 
triebe des RCfc Alles andere ist nur abgepaßte „Kon
struktion“ .

Der Gegensatz des RG. dürfte denn auch weniger i« 
einer anderen Einschätzung jener W irklichkateverha lt 
nisse zu suchen sein als in einem stärkeren Hervorti eiben 
der m o r a S e n  Seite des Falles. Freilich tr it t  dies maß
gebliche Moment zunächst nicht hinreichend hervor viel- 
m rhr erhalten w ir vorerst unter Hinweis auf RGZ.. lu ,
040 f eine typische „Konstruktion“ , die nicht jedermann
überzeugen dürfte: Jener Auseinandersetzungsvertrag ist
seinerzeit nicht durch die beteiligten Erben selbst aus
geführt worden, sondern durch einen zufällig vorhan
denen Testamentsvollstrecker. Diesen Zufall nun benutzt 
das RG zu der Feststellung, daß auch die stattgehabte 
Übereignung von Geschäft und Grundstücken notwendig
unwirksam ̂ se i. Und zwar deswegen w eil hier der 
Testamentsvollstrecker entgegen § 

unentgeltlich“  veriügt habe. Eine solche vertu.,u g 
liege nämlich in dem Verhalten eines Testamentsvoll-

S i i f u Ä e s e »  S k S ' t a ' n n '  aber doch 
aurnen. , d ß der Testamentsvollstrecker
SCunenSe»lich“  ‘verfügt habe, d. h. unter offenbarem Miß
b ra u ch te r ihm anvertrauten Verwaltungsmacht. Ist doch 

objektive G leichwertigkeit von Leistung und Gegen
leistung keine Voraussetzung der Entgeltlichkeit einer 
Verfügung- es genügt, wenn die beiden Leistungen von
den Betefigten für die’ von ihnen verfolgten Zwecke e „
ander gleichgestellt werden und von dem beteiligter
Testamentsvollstrecker nach dem Maßs ¿ e r te ilt  wer- 
nungsgemäßen Verwaltung einander gleichgestellt wer 
Z  dürfln“ ; wir' lesen fanz das gleiche »n der jetzt 
vom RG. für seine Konstruktion angeiufenen Entsch.
/p r ; 7  105 249̂  — Die eigentlichen Hintergründe des
Sn we!den denn auch erst später deutlich. Der Bekl. 
hat das Geschäft, das in den Kriegs- und Nachkriegs- 
fahren bis zum Tode des Vaters zurückgegangen war, 
Z e h  eigene*'Arbeit auf eine neue Höhe gebracht, as 
OLG meint, es sei damit „ein anderes geworden“ . Das 
RG. erklärt, es sei „immer noch ^ rse lb e  Gegensta^ 
geblieben“  In dieser gegensätzlichen „Wesensscnau , 
über die sich kaum ernsthaft diskutieren laßt, kommt 
nun schon jene verschiedene Grundhaltung der Gerichte 
lum Ausdruck, auf die letzthin alles weitere zuruckgehe. 
Der Wille des OLG. Hamburg, einmal gewordene Lebens
verhältnisse nach Möglichkeit zu schonen und gegen
über begangenem Unrecht Ausgleichsformen zu finden
die mit geringster Störungsmöglichkeit des Geschaffenen
verbunden sind, und der Wille des RG,, flagrantes Un- 
recht notfalls mit den ganzen Untergründen herau.z 
reißen Die Bekl. hat seit Prozeßbeginn ihren 1 rokunsten

s - s r  -¿ r  s ä  Ä r . «
SS.gedeihen mag, de jure aber keinesfalls gedut •
°Der Herau=gabe des ohne rechtlichen Grund Erlang
tet oder dem Wertersatz kann die Bekl. sich nicht mit 
der Begründung entziehen, daß sie dadurch nicht n d 
bereichert sei; denn ihr Ehemann hat sich jene Nathla 1 
teile auf sittlich verwerfliche Weise .verschafft: (8  819 
Abs. 2 BGB.). Alles das gilt auch hinsichtlich des Han-

\v7pr hat denn nun eigentlich vorliegend recht, das 
R ( f  oder das OLG. Hamburg? Wir erfahren zu wenig
von dem fraglichen Bestechungsvorgang und von semen
vermutlichen Auswirkungen, um mit Sicherheit beurteil 
zii können, welche Arzenei in diesem besonderen Falle 
den Vorzug verdiente. (Im Zweifel ist gegenu et 
Bestechung das schärfere Gegenmittel am Platz.) 
abstracto gesehn aber vertritt jedes der beiden Gericht^ 
eine echte und tiefe Rechtseinsicht: .[HsOI Gt i amDi i  
den Willen zum Maß, zur Verhaltmsmaßigkeit, das RG. 

» . E i  daß' Recht auch Recht bic.bcn muß. 
Prof. F r i t z  v. H i p p e l ,  Frankfurt a.M.

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
jr .  KG — §91 ZPO. Kosten, welche eine hinter einer

Prozeßpartei stehende Stelle im eigenen Interesse für die
Zwecke1 des Prozesses gemacht hat, stellen grundsatzlic 

Koste,, der Partei dar und sind nicht zu

Bloße*' Kenntnis einer Partei von der Bedeutung des 
Prozesses für hinter der Gegenpartei stehende Kreise ist 
für den Umfang der Erstattungsfahigkeit von Kosten der 
Gegenpartei ohne Belang.

, ( P Ä i S i - t  uüc J S  Te l S  
Ä Ä Ä C Ä Ä '
ke,"o? ist fvmi'debrC Erwägung ausgegangen, es könnten 
nur Kosten, welche den unmittelbar am Rechtsstreit be 
teiiigten, nicht aber auch Kosten, welche solchen Stellen 
erwachsen seien, welche am Ausgang des Rechtsstrei - 
interessiert seien und insofern als mittc 1 bar Beteihgtc ai - 
gesehen werden könnten, erwachsen seien, für ein« 
Kortenerstattung i. S. des §91 ZPO. in Frage kommen. 
Diese Auffassung entspricht auch dem vom Senat v 
tretenen Standpunkt. Zur zweckentsprechenderRechte 
Verfolgung notwendige Kosten l. S. des § y  z.i c .
Sen in der Tat grundsätzlich nur dann anerkannt werden, 
wen“ «  sich um eigenen Kostenaufwand der prozeßfuh 
Tenden Parteien handelt. Eine Ausnahme ist nur in den 
enigen Fällen zuzugestehen, in welchen die hinter eine 
Partei stehende Versicherungsgesellschaft an Stelle der 
hei Ihr versicherten Partei für die Zwecke der Durch 
führung des formell von der Partei geführten Prozess^ 
Aufwendungen macht, sofern — wie das im allgemein 
üblich ist -  nach den Vcrsichernngsbed.ngungen die 
Versicherungsgesellschaft als bevollmächtigt gilt, z u r  
E i g  und Abwehr des Anspruches im Namen des V« 
sicherten Erklärungen abzugeben und dm imRechtest ̂  
zu vertreten (Entsch. v. 13. April 1935. JW. 1 JJo, -
G a e d e k e ,  KostRspr. 1938 Nr. 458).

Dagegen wird ein besonderer Kostenaufwand scho
selbst der Partei regelmäßig nicht dadurch gerechtfe 8 
daß hinter einer oder beiden P i n ; t e . e n ¿ r  
essiertc Stellen stehen und so de^ Rechtsstreit.in sei\ 
wirtschaftlichen Auswirkung über tjcr
liehen Prozesses und damit über die Bezieh g aU{ 
................. itoriMtiütiHpr hinausgreift. Nur dann, wenn

7 wt»cke des Prozesses gemaem uai, ».u.v» - —-
keTne eigenen Kosten der Partei dar und sind nicht zu 
erstatten. Anders nur dann, wenn auch die Part i
sonst berechtigterweise die entsprechenden Maßnahmen
ergriffen hätte und dem Dritten seinen Aufwand er
setzt hat.

liehen Prozesses und damit uuei u.c au
Parteien untereinander hinausgreift. Nur dann, ,, 0j 
Grund beiderseitiger Parteivereinbarungen der Prozeß s 
wie er geführt wird, und zwischen denjenigen PartciJ 
zwischen denen er geführt wird, zur Austragui g 
au sich über diesen engen Rahmen hinausgebenden 
benutzt wird, kann eine anderwei Beurtei u«g ^  
greifen (so bereits Entsch. v. 9 Aug. 1940 DK. l r t  v0r, 
g Eine solche Ausnahme hegt aber nicht schon dann ^  
wenn der einen Partei die weittragende und v'yJc ,en 
sogar lebenswichtige Bedeutung des Prozesses für . 
gesamten hinter der Gegenpartei stehenden ndu

bekannt ist. Denn mit dieser Kenntnis erklär ^  
die Partei noch keineswegs damit einverstanden, da



11. Jahrgang 1941 H eft 3] Rechtsprechung 159

unmittelbar nur sie selbst angehende Rechtsstreit zu
gleich im Interesse der in Betracht kommenden weiteren 
Kreise und in der Weise geführt wird, als ob auch diese 
in Wahrheit Prozeßpartei seien, und gleichsam nur durch 
eine Stelle, nämlich durch die wirkliche Prozeßpartei, mit 
vertreten würden.

Insofern kann sich also die KI. nicht darauf berufen, 
daß dieser Prozeß nicht nur Belange ihrer eigenen Firma 
berührt habe, sondern von besonderer Bedeutung für die 
gesamte Essigsäureindustrie gewesen sei, und daß aus 
diesem Grunde es selbstverständlich gewesen sei, daß 
der Leiter der Zentralstelle des Essigsäuresyndikates die 
bei der Bedeutung des Prozesses unumgänglichen Be
sprechungen führte und zu diesem Zweck Reisen unter
nahm.

Immerhin würde dieser Reisekostenaufwand unter 
einem anderen Gesichtspunkt für die Erstattungsfähigkeit 
gern. § 91 ZPO. doch in Frage kommen können. Es 
kann in einem so wie der vorliegende gelagerten Fall 
sehr wohl sein, daß die Partei selbst, falls nicht die 
hinter ihr stehende Stelle mit ihren Maßnahmen zu
gunsten der Prozeßführung der Partei eingegriffen hätte, 
von sich aus und auf eigene Kosten die entsprechenden 
Maßnahmen ergriffen hätte, so also hier — wie das be
hauptet wird — ihren eigenen Geschäftsführer zur münd
lichen Informierung des Prozeßbevollmächtigten entsandt 
hätte. Wenn die Kosten, welche die Partei hierfür auf
gewandt haben würde, als erstattungsfähig sich darge
stellt hätten, dann kann sie in gleichem Maße Erstat
tung derjenigen Kosten verlangen, die für den gleichen 
Zweck und an ihrer Stelle von dritter Seite für sie auf
gewandt worden sind. Eine derartige Kostenerstattung 
bedeutet nicht etwa die Erstattung fingierter Kosten, son
dern die Erstattung tatsächlich entstandener Kosten, nur 
daß ihre Bemessung nach Grund und Höhe nach einem 
fiktiven Maßstab geschieht. Dies wird z. B. auch aner
kannt, wenn eine Partei die Kosten für einen Verkehrs
anwalt aufgewandt hat, sie aber durch eine Reise zum 
Prozeßbevollmächtigten die nötige Information mündlich 
hätte geben können. Dann sind die tatsächlich auf^e- 
wandten Kosten für einen Verkehrsanwalt nur in Höhe 
desjenigen Aufwandes erstattungsfähig, welchen eine 
Reise der Partei zum Prozeßbevollmächtigten verursacht 
hätte (Entsch. des Senats v. 18. April 1929 bei Gaedeke 
Nr. 361).

Unbedingte Voraussetzung ist allerdings, daß über
haupt ein entsprechender tatsächlicher Kostenaufwand der 
Partei vorliegt, hier also sie die für die Reisen des 
Leiters der Zentralstelle erwachsenen Kosten dieser Stelle 
oder dem Leiter unmittelbar erstattet hat. Denn Aus
tagen kann, wie der Senat in seiner grds. Entsch. vom 
5-Nov. 1932: JW. 1933, 61 bei Gaedeke  Nr. 423 bereits 
ausgesprochen hat, eine Partei regelmäßig nur dann vom 
Geg ner erstattet verlangen, wenn sie die Auslage tat
sächlich bereits aufgewandt hat und nachweisen kann. 
Durch Nachfrage bei dem Prozeßbevollmächtigten der 
KJ. ist aber festgestellt, daß ein solcher Aufwand bisher 
uicht erfolgt ist. Damit entfällt die Erstattungsfähigkeit 
oer Kosten, zumal anzunehmen ist, daß auf seiten des 
Essigsäuresyndikats nicht die unbedingte Absicht, diese 
zum Teil schon vor Jahr und Tag ausgelegten Kosten, 
Slch von der KI. erstatten zu lassen, vorhanden ist.

(KG., 20. ZivSen., Besch!, v. 18. Nov. 1940,20 W 3132/40.)
*

16. KG. — §§ 103, 788 ZPO. Festsetzung nicht bei- 
Rdriebener Zwangsvollstreckungskosten hat grundsätzlich 
uurch den UrkB. des Prozeßgerichts zu erfolgen.

Ist dagegen im Vollstreckungsverfahren eine besondere 
Kostenentscheidung des Vollstreckungsgericbts ergangen. 
Oann hat die Festsetzung sämtlicher Vollstreckungskosten 
ourch den UrkB. des Vollstreckungsgerichts zu erfolgen.
ß Die an sich in zulässiger Weise erhobene sofortige 
Beschwerde des KL rügt die Absetzung von insgesamt 
^6,56 !RM  Kosten, welche dem Kl. im Zwangsvoli- 
jjReckungsverfahren entstanden sind. LG. hat — im 
c .̂&ensatz zu dem festsetzenden UrkB. — die Zuständig
keit des Prozeßgerichts für die Festsetzung dieser Kosten 
Verneint, da insoweit nur die Zuständigkeit des Voll

streckungsgerichts begründet sei. Dieser Auffassung ist 
auch der Senat beigetreten.

Zwar ist im Schrifttum wie auch in der Rspr. insbes. 
des Senats anerkannt, daß auch die Kosten der Zwangs
vollstreckung, sofern sie nicht ohne Festsetzung mit bei
getrieben sind, 'der Kostenfestsetzung nach §§ 103 ff. ZPO. 
fähig sind und daß diese Festsetzung grundsätzlich nicht 
von anderen Voraussetzungen abhängig ist als allein von 
der Tatsache, daß die Kosten bisher nicht beigetrieben 
sind (Entsch. v. 14. Nov. 1929 und 22. Juni 1935, bei 
Gaedeke ,  „KostRspr. 1938 Nr. 439, 440). Die verfah
rensrechtliche Grundlage für diese Festsetzung bildet der
jenige Titel, auf Grund dessen die Zwangsvollstreckung 
vorgenommen wird. Daraus ergibt sich ohne weiteres die 
verfahrensrechtliche Zuständigkeit des Prcuzeßgerichts 
auch für die Festsetzung der Zwangsvollstreckungs
kosten. Daß der Vollstreckungstitel einen ausdrücklichen 
Ausspruch über diese Vollstreckungskosten nicht enthält, 
sondern sich zunächst jedenfalls nur auf die Rechtsstreit
kosten bezieht, steht dem, wie OLG. Dresden in seiner 
Entsch. v. 11. Dez. 1935 (M. d. RRAK. 1936,61) meint, 
nicht entgegen. Denn das verfahrensrechtliche Bindeglied, 
welches von der an sich eine selbständige Instanz bilden
den Zwangsvollstreckung zu diesem Titel hinüberführt, 
ist § 788 ZPO., wonach die Kosten der Zwangsvoll
streckung, soweit sie notwendig sind, vom Schuldner zu 
erstatten sind. Wenngleich danach wegen der materiellen 
Natur der zur Festsetzung zu bringenden Kosten näher
liegen würde, die Entsch. über ihre Notwendigkeit und 
damit Erstattungsfähigkeit durch den Schuldner dem 
Vollstreckungsgericht als erk. Gericht zu übertragen, so 
erscheint es doch zutreffend, die Festsetzung durch das
jenige Gericht ausführen zu lassen, von welchem auch 
der zugrunde liegende Titel erlassen ist, d. h. also von 
dem Prozeßgericht. Der Senat vermag daher die gegen
teilige Auffassung des OLG. Dresden in der angeführten 
Entsch. nicht zu feilen.

Diese Zuständigkeit erklärt aber zwangsläufig eine 
Änderung in dem Augenblick, in welchem in der Voll
streckung ein besonderer Streit zwischen den Parteien 
oder einer Partei und einem Dritten stattfindet,’ den das 
Vallstreckungsgericht — durch Urteil oder Beschluß — 
zugleich mit der Kostenfrage entscheidet. Damit ist ein 
neuer, selbständiger, nur die Zwangsvollstreckungskosten 
umfassender Schuldtitel hinsichtlich der Kosten geschaf
fen worden. Damit ist für die von diesem Titel erfaßten 
Kosten ausschließlich nur noch der neue Schuldtitel und 
folglich nur noch das Vollstreckungsgericht für die Fest
setzung dieser Kosten zuständig. Das ergibt sich allein 
schon aus der Erwägung, daß die Entsch. hinsichtlich der 
im Zwangsvollstreckungsverfahren erwachsenen Kosten 
für diese eine von der Entsch. über die Prozeßkosten 
abweichende Entsch. vorsehen kann (so auch Jonas,  
III zu § 103 ZPO.; W i l l e n  büch er ,  12. Auf!., S. 179; 
auch bereits KG. (16. ZivSen.) v. 15. Mai 1905, OLG. 11, 
100 unter Hinweis auf RG.: JW. 1882, 151 und F a l k 
mann,  „Zwangsvollstreckung“ , 2. Aufl., S. 356, 359 so
wie OLG. Colmar: Bl. f. Rechtspfl. 2, 51).

Abzulehnen ist auch eine etwaige w a h l we i se  Zu
ständigkeit des Vollstreckungs- oder Prozeßgerichts je 
nach dem Belieben des Erstattungsgläubigers oder je 
nachdem, an welches der Gerichte der Erstattungsglau- 
biger sich mit seinem Erstattungsantrag zunächst ge
wandt hat. Denn dadurch würde nur die Gefahr einer 
Überschneidung der im Kostenfestsetzungsverfahren_ er
gehenden Entsch. oder auch die Gefahr einander wider
sprechender Entsch., weiterhin auch die Möglichkeit 
eines doppelten Vollstreckungstitels wegen desselben 
Kostenanspruchs gegeben sein, wie letztere gerade in 
dem zur Entsch. stehenden Falle auftaucht. Denn hier 
hat in der Tat bereits das Vollstreckungsgericht durch 
Beschluß v. I.Febr. 1940 einen Teil der auch jetzt zur 
Festsetzung angemeldeten Zwangsvollstreckungskosten 
gegen den Schuldner festgesetzt. Mit Recht hat das Voll
streckungsgericht dabei seine — und zwar ausschließ
liche — Zuständigkeit zur Festsetzung der Zwangsvoll
streckungskosten angenommen. Zwar handelt es sich bei 
den zu erstattenden Kosten sowohl einmal um Kosten für 
Vollstreckungsaufträge. Weiterhin sind darin aber ent
halten die Kosten eines Offenbarungseidsverfahrens, in 
welchem über den Widerspruch verhandelt worden ist,
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ferner für ein Beschwerdeverfahren innerhalb der Zwangs
vollstreckung. ln beiden Verfahren sind vom Voll- 
streckungs- bzw. Vollstreckungsbeschwerdegericht selb
ständige Kostenentsch. zu Lasten des Schuldners er
gangen. Nur diese Entsch. bilden nunmehr diejenigen 
Schuldtitel, auf Orund deren die Festsetzung der gesam
ten Zwangsvollstreckungskosten erfolgen kann, für welche 
nach dem Ausgeführten mithin allein das Vollstreckungs
gericht zuständig ist.

Das LG. hat daher aus zutreffender Erwägung die da
für in Frage kommenden Zwangsvollstreckungskosten als 
in dem vorl. Verfahren nicht festsetzbar abgesetzt. Es er
übrigte sich daher ein Eingehen auf den Streit zwischen 
den Parteien darüber, ob die frühere, vom Vollstreckungs
gericht vorgenommene Festsetzung noch in Wirksam
keit ist.

(KG., 20. ZivSen., Beschl. v. 2. Dez. 1940, 20 W 3337/40.) 
*

17. OLG. — §§ 13, 25, 29 RAGebO. Die nach der Ver
kündung des Ehescheidungsurleils vom Prozeßbevoll
mächtigten erster Instanz bei Gericht eingereichte An
zeige, daß die Parteien sich ausgesöhnt haben und die 
Erklärung der Rücknahme der Klage nach §614a ZPO. 
sowie die Beibringung der Einwilligungserklärung der 
Gegenpartei werden, mindestens dann, wenn der Rechts
streit noch nicht durch Einlegung eines Rechtsmittels an 
die höhere Instanz gelangt ist, durch die Prozeßgebühr 
des ersten Rechtszugs abgegolten.

RA. D. in L. hat die Kl. in dem Ehestreit der Parteien 
vor dem LG. im Armenrecht vertreten. Nachdem das LG. 
am 21. Mai 1940 die Scheidung der Ehe ausgesprochen 
hatte, sind ihm Prozeß- und eine Verhandlungsgebuhr 
aus der Reichskasse erstattet worden.

Vor Ablauf der Berufungsfrist hat RA. D. dann dem 
LG. nach §614a ZPO. schriftsätzlich angezeigt, daß die 
Parteien sich ausgesöhnt hätten. Gleichzeitig hat er 
Klagerücknahme erklärt und später die Zustimmung des 
Bekl. dazu beigebracht. Für diese dem Urteile nachfol
gende Tätigkeit beansprucht er aus der Reichskasse eine 
_ weitere — Prozeßgebühr von 24 X M . UrkB. und LG.
haben abgelehnt.

Die Beschwerde hiergegen ist vom LG. zugelassen, 
folglich nach § 7 Abs. 2 VO. v. 4. Okt. 1939 (RGBl. I, 
1994) statthaft. Begründet ist sie jedoch nur zu einem 
geringfügigen Teile. Sie macht hauptsächlich geltend: 
Die Instanz schließe kostenrechtlich mit dem Ergehen 
des Urteils ab. Die von ihm auf Grund von §614a ZPO. 
nachher erklärte Klagerücknahme und die Beibringung 
der Zustimmung des Bekl. hätten demnach außerhalb 
der Instanz gelegen und seien deshalb durch die in  der 
Instanz entstandenen und ihm bereits ausgezahlten Ge
bühren nicht gedeckt. In Übereinstimmung mit der Rspr. 
des KG. (DR. 1939, 45738) habe er darum eine weitere 
Prozeßgebühr zu fordern. Doch ist die Meinung des 
BeschwF. unzutreffend, daß die Tätigkeit des Anwalts 
in einer Instanz gebührenrechtlich mit dem Ergehen des 
(Schluß-) Urteils beendet sei. Der Begriff der Instanz 
im Sinne der RAGebO. deckt sich weder mit dem 
des § 25 GKG. noch mit dem der ZPO. Das ergibt sich 
ohne’ weiteres aus der Regelung in § 29 Abs. 2 RAGebO. 
Dort werden ausdrücklich eine Anzahl von Tätigkeiten, 
die nach der Urteilszustellung liegen, für die Gebühren 
des Rechtsanwalts zu der Instanz gerechnet. Das gilt 
namentlich für das Verfahren auf Berichtigung des Urteils 
nach §§319, 320 ZPO. (§ 29 Abs. 2 Nr. 6 mit § 23 Ziff. 15), 
für die Zustellung und Empfangnahme der Entsch., so
weit es sich dabei um Urteile oder Kostenfestsetzungs
beschlüsse handelt (§ 29 Ziff. 7) und für die Übersendung 
der Handakten an den Prozeßbevollmächtigten einer an
deren Instanz (§29 Ziff. 8; vgl. auch §44 Abs. 2 RA

GebO.). Auch die Streitwertfestsetzung (§29 Abs. 2 Nr. 1) 
erfolgt häufig erst nach der Urteilszustellung. Diese Fälle 
sind aber („insbesondere“ ) nur als Beispiele genannt. 
Allgemein ist zu sagen, daß — soweit das Gesetz nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt oder erkennen läßt 
(wie z. B. bei dem in § 30 Abs. 2 ausdrücklich als beson
dere Instanz bezeichneten Kostenfestsetzungsverfahren) — 
die gesamte Tätigkeit des Rechtsanwalts, die er in der
selben Sache vor dem Gericht einer Ordnung entwickelt, 
zur „Instanz“  gehört (W i 11 enbüch e r , „Kostenfest
setzungsverfahren“ , 12. Aufl., § 25 RAGebO. Änm.4b 
und c sowie die dortigen Verweisungen). Zwischen dem 
Prozeßbetrieb und dem Betrieb der Zwangsvollstreckung 
kann überhaupt keine Tätigkeit des_ Prozeßbevollmäch
tigten liegen, die, obwohl sie regelmäßig zur Erledigung 
des Auftrags gehört, nicht durch eine Pauschgebühr ge
deckt wäre (OLG. 17, 236). Die regelmäßige Vergütung 
des Rechtsanwalts für alle diese Tätigkeiten bildet die 
Prozeßgebühr. Dieser Rechtsgrundsatz führt notwendig 
zu dem Ergebnis, daß die gern. §614a ZPO. zur Besei
tigung eines noch nicht rechtskräftigen Eheurteils er
klärte Klagerücknahme auch gebührenrechtlich zu der
jenigen Instanz gehört, in der das Urteil erlassen worden 
ist. Das gilt wenigstens dann, wenn der Rechtsstreit noch 
nicht durch Einlegung eines Rechtsmittels in eine höhere 
Instanz gelangt ist. Da aber der Rechtsanwalt nach § 25 
RAGebO. in jeder Instanz jede der in § 13 RAGebO. ge
nannten Gebühren und damit auch die Prozeßgebühr 
(§13 Ziff. 1) nur e i nma l  beanspruchen kann, ist für 
die Bewilligung einer zweiten Prozeßgebühr für dieses 
Klagerücknahmeyerfahren kein Raum. Für die Kosten 
des ArmAnw., die nach Maßgabe der RAGebO. zu er
setzen sind (§ 1 Abs. 1 ArmAnwG.), kann dann nichts 
anderes gelten. Insbes. ist hier auch der Begriff der 
„Instanz“ , für die nach §119 Abs. 1 ZPO. die Bewilli
gung des Armenrechts und damit auch die Beiordnung 
des ArmAnw. jeweils erfolgt, kein anderer als im Rah
men der Kostengesetze (Jonas,  16. Aufl., ZPO. Anm.II 
zu § 119).

Zu Unrecht beruft sich der BeschwF. für seinen gegen
teiligen Standpunkt auf die in DR. 1939, 45788 aogedr. 
Entsch. des KG. Sie läßt nicht erkennen, daß dort der 
Anwalt die Prozeßgebühr schon vor der Klagerücknahme 
verdient hatte und daß die bewilligte Gebühr dem An
walt als zwe i t e  Prozeßgebühr zugebilligt worden wäre. 
Insbes. geht aus der Entsch. nicht hervor, daß dort ein 
Scheidungsurteil schon ergangen war. Vielmehr besagt 
diese Entsch. nur, daß der Rechtsanwalt, der bisher noch 
keinen Anspruch auf die Erstattung einer Prozeßgebühr 
aus der Reichskasse erlangt hat, z. B. weil er erst nach 
Zustellung der Klage beigeordnet worden ist und nach 
der Beiordnung auch sonst noch keinen Schriftsatz i. S. 
des § 14 RAGebO. zustellen lassen hat, der Reichskasse 
gegenüber den Anspruch auf die volle Prozeßgebühr 
auch dann erlangt, wenn er die Rücknahme der Klage 
nicht durch Zustellung eines Schriftsatzes an die Gegen
partei, sondern nach § 614 a ZPO. durch Einreichung 
eines Schriftsatzes bei Gericht erklärt.

Dem BeschwF. steht deshalb nur ein Anspruch auf 
die Portoauslagen von 0,40 X M  nebst 0,01 XM , Umsatz
steuer == insgesamt 0,41 X M  zu.

Wollte man der Rechtsauffassung des BeschwF. folgen, 
so hätte er weder die Auslagen noch die —■ zweite ~- 
Prozeßgebühr zu beanspruchen. Endete die Instanz, für 
die er der KI. beigeordnet war, mit der Verkündung des 
Urteils, so wäre seine weitere Tätigkeit, wie die Vor
instanzen von ihrem — allerdings unzutreffenden — Stand
punkt aus folgerichtig angenommen haben, durch die 
Beiordnung nicht mehr gedeckt gewesen.

(OLG. Dresden, 14. ZivSen., Beschl. v. 1fr. Okt. 1940, 
14 W 215/40.)
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Berliner Kindl 
Brauerei
A k t i e n g e s e l l s c h a f t

Die Dividende für das am 30. September 
1940 beendete Geschäftsjahr ist auf 12% 
für die Stammaktien und auf 14% für die 
Prioritäts-Stammaktien festgesetzt worden.

Die Einlösung der Dividendenscheine 
1939/40 (Gewinnanteilschein Nr. 14) erfolgt

für die Stammaktien über je RM 300.— 
mit RM 36.—,
für die Stammaktien über je RM 500.— 
mit RM 60.—,
für die Prioritäts-Stammaktien über je 
RM 500— mit je RM 70.—,

abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer vom 
13. d. M ab in Berlin bei der Kasse der 
Gesellschaft, bei der Dresdner Bank, dem 
Bankhaus Hardy & Co., dem Bankhaus 
Bercht & Sohn oder in Dresden bei der 
Dresdner Bank.

B e rlin , den 11. Januar 1941.
Der Vorstand.

Opfert für das KW HW !

Soeben erschien in 3. Auflage 
zum Preise von

RM 1.—

Der fehrling im 
löirtfchafts- 

trcuhänDerbüro
mit Zulassungsrichtlinien, 

Lehrvertrag, Ausbildungsplan 
und Prüfungsordnung

Hierzu die erforderlichen

Cehröcrtragsformularc
1 Satz (3 Stück) =  RM —.60

Bestellungen sind unmittelbar 
an die Vertriebsabteilung 

des Deutschen Rechtsverl iges, 
Berlin W 35, Hildebrandstr. 8, 

zu richten.

Gegen ̂ Xopfsihmenen
Frei von  schädlicner» A lk a llt id e n . D  
U n te rsuchungen  e r fa h re n e r M e d iz in e r 
b eu rku nd e n  : D re ieck-S a lz  w ir k t  gut, 
h ilft schnell und  s ich e r ohne den M agen 
a nzugre ifen . Seine schnelle  W irk u n g  
be ruh t u n te r a n d e re m  a u f d e r Ta t- 
sache, daß das le ich t lösliche Salz be
sonders schne ll vom  V erda uu n gska n a l 
au fgenom m en  w ird .  Bitte, über- 
zeugen Sie sich selbst. In fast a lle n  f 8 0 J  
A po the ke n  u. D ro g e r ie n  v o rrä t ig  
Sei» J ahren  b e w ä h rt b e i: K opf-u . Z a h n 
schm erzen, E rkü ltun gsk  ra n k  heit. .F ieber, 
Rheuma-. Ischias- u. M igräneschm erzen

Hilft schnell und sicher

I Dr. Atzler 1
F E R N K U R S E
zur Vorbereitung auf die Assessorprüfung 
(auch abgekürzte Prüfung)

B e r l i n  W 3 0 ,  L u i t p o l d s t r a ß e  4 0 j

Die uUzeit Aeceite Çesei-zessammùuiq : 
etgcMz&ac /  zuuedässjq /  pceisuiecl

ift bfe bemäljrte nidjt tteraltcnfce

© d tn c lt fo c tc i f)cs S ic id w t c b t s
in 8 hollftänfeiftcn iMcdjtöfrciicn:

1- ©ürßerlicbes Diecbt, 2. öaubclsrecht, 3. ®erfni)rens. 
redit, 4. 'Hrbeitsredit, 5. Strafredjt ittib SlrufproteÎJ* 
red)t, 6. 3Birtid)aftsrcd)t,; 7.9îâl)rjtaiibi'red)t, 8. Staats» 
unb SßermaltuiiQsredjt. Umfang ¡e 906—1700 Setten, 

«Preis ie SBauö 9Î9JÎ 6.80 bis «R'Jfl. 8.80.
Crmäfjijtcr ©cfnm<i)rcU:

5ür SBanb 1 -7  (ftatt fROT 52.00) 9ÎÏR 48.50 
gür SBanb 1 -8  (|latt 9U0i 01.40) SR'JJI 54.—

» u r i i  CSrfati- unb erflaniunaMicFnunaen immer ü b rrF i* jli«  auf 
fcem neueften Gtanbe i 3ebe eftt^cln« ©eitimtuuna ^

ouffinben in bem neuen
Wifamtücrsridli«'«,

» bas tutib 1900 ffitfehe, SSororbnunacn, Criaille ufœ. tta *  b «  j
'  f  folqe auffüfjrt unb auf,erbau ein S t|dW O rtre r« i*m S, bell« m it 

Sunbltellen in ber Scftnelif ntet. «ntijäH, io bah 6 *  ob’ « -M W  
tobe SBollimmunfl ormittoln Infot, o” J, aran« _

| \  ober bas »a ium  belannt »ft. tprer» m it tttnbaubmappe 9ÎÎDI3. .

U lJ J j  S8eäiel)bar burd) Butflrföbrte iBudjbanblungen ober bireft oon

S ltc la g  S c . ö t t o  ê d im iè t  $ © . ,  $ ö ln ,  önnfaßaud

M it dem Erscheinen des 2. Teils 
in neuer Auflage liegt voltständig neugestaltet vor

G I E R K E

Ijftn&elsrccht
H a n d e l s r e c h t  und S c h i f f a h r t s r e c h t ,  zugleich Grindlage der Vor
lesungen „Handel und Gewerbe“ , „Gesellschaften“ . „Unternehmer“ . Von 

Dr. J u l i u s  v o n  G i e r k e ,  ord. Professor der Rechte in Göttingen. 
F ü n f t e ,  n e u g e s t a l t c t e  A u f l a g e

(Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft. Band VI.)

1. Te il

Der Kaufmann und sonstige Gewerbetreibende
(Vorlesung „Handel und Gewerbe“ und teilweise „Unternehmer-.) 

O k ta v . 3 00  Seiten. 1 9 3 S■ L e inen  R M  9 .—

2. Teil

Gesellschaften und Vereine des Handelsrechts, 
Handelsgeschäfte, Schiffahrtsrecht

O k ta v . X I I ,  746  Seiten. 1940. Le in e n  R M  2 8 .—

Unter den systematischen Darstellungen des Handelsrechts steht dieses in 
der Reihe der „Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft“  erschie
nene Lehrbuch an h e r v o r r a g e n d e r  S t e l l e  Die neue Auflage ist gänzlich 
umgearbeitet, wobei die z a h l r e i c h e n  N e u e r u n g e n  und Ä n d e r u n g e n  
d u r c h  das g e l t e n d e  neue R e c h t  sorgfältig berücksichtigt wurden 
Ebenso wurde der nationalsozialistischen Rechtsauffassung überall Rechnung 
getragen. Es ist ein sorgfältig gearbeitetes Werk, das w i s s e n s c h a f t l i c h  

u n d  p r a k t i s c h  z u v e r l ä s s i g e  K e n n t n i s s e  v e r m i t t e l t .

W ir  l ie fe rn  Ihnen  gern k o s te n lo s  
das soeben erschienene Verzeichnis der Gesetzesausgaben und Kommen
tare sowie der Sammlungen von G u t t e n t a g ,  S t i l k e ,  S c h w e i t z e r -

WALTER DE GRUYTER & CO • BERLIN W 35



nimmt, ist als unentgeltliche Verfügung un
wirksam. RG.: DR. 1941, 157 Nr. 14 (v. 
Hippel)

Verfahren, Gebühren- und Kostenrecht
§ 91 ZPO. Kosten, welche eine hinter 

einer Prozeßpartei stehende Stelle im eige
nen Interesse für die Zwecke des Prozes
ses gemacht hat, stellen grundsätzlich keine 
eigenen Kosten der Partei dar und sind 
nicht zu erstatten. Anders nur dann, wenn 
auch die Partei selbst sonst berechtigter
weise die entsprechenden Maßnahmen er

griffen hätte und dem Dritten seinen Auf
wand ersetzt hat. KG.: DR. 1941, 158 Nr. 15 

§§ 103, 788 ZPO. Festsetzung nicht bei
getriebener Zwangsvollstreckungskosten hat 
grundsätzlich durch den UrkB. des Prozeß
gerichts zu erfolgen. Ist dagegen im Voll
streckungsverfahren eine besondere Kosten
entscheidung des Vollstreckungsgerichts er
gangen, dann hat die Festsetzung sämt
licher Vollstreckungskosten durch den 
UrkB. des Vollstreckungsgerichts zu erfol
gen. KG.: DR. 1941, 159 Nr. 16 

§§ 13, 25, 29 RAGebO. Die nach der Ver

kündung des Ehescheidungsurteils vom 
Prozeßbevollmächtigten erster Instanz bei 
Gericht eingereichte Anzeige, daß die Par
teien sich ausgesöhnt haben und die Er
klärung der Rücknahme der Klage nach 
§6l4a ZPO. sowie die Beibringung der 
Einwilligungserklärung der Gegenpartei 
werden, mindestens dann, wenn der Rechts
streit noch nicht durch Einlegung eines 
Rechtsmittels an die höhere Instanz gelangt 
ist, durch die Prozeßgebühr des ersten 
Rechtszugs abgegolten. OLG. Dresden: 
DR. 1941, 160 Nr. 17

Bewerbungen a u f Z i f f e r a n z e ig e n  stets m it  der 
Z iffe rn u m m e r kennzeichnen; a u c h  a u f  d e m  U m 
s c h la g ,  do rt am besten in  der lin ke n  unteren Ecke, 
m it  B u n ts tif t  um rahm t. — Be i B e w e rb u n g e n  auf 
S te l le n a n z e ig e n  n iem als O riginalzeugnisse, sondern 
m it  Namen und Adresse gekennzeichnete Z e u g n is a b s c h r i f t e n  
beifügen. A u f L i c h t b i l d e  r n  müssen Name und Adresse au f der 
Rückseite  ve rm erk t sein. U n te r „E in sch re ib e n “  oder „E ilb o te n “  
eingesandte Bewerbungen können n u r als „E in sch re ib e n “ - oder 
„E ilb o te n “ -B r ie fe  w eitergesandt w erden, wenn das P orto  h ie r 
fü r  be igefügt ist. Diese A r t B rie fe  und m ehrere Bewerbungsschrei
ben a u f verschiedene Z iffe ranzeigen dürfen au f dem äußeren U m -

Z u r

B e a d i l u n g !

schlag die Z iffe rn u m m e r n ic h t  tragen ; sie sind nu r 
an die Anzeigenabte ilung zu r ich ten . •  Anzeigen
preis: die viergespaltene 46 m m  b re ite  m m -Z e ile  
45 R p f.; fü r  V erleger- und Fremdenverkehrsanzeigen 
36 R p f.; fü r  Stellen- und e inspaltige Gelegenheits

anzeigen 25 R p f.; fü r  Fam ilienanzeigen und Nachrufe  15 Rpf., 
Z iffe rgebüh r fü r  Stellenangebote 1.50 R M .; fü r  Stellengesuche und Ge
legenheitsanzeigen 50 R pf. •  Anzeigenschluß : jew eils der D on
nerstag der Vorwoche, n u r fü r  e ilige  Stellenanzeigen und wenn Raum  
noch zur V e rfügung  steht, jew e ils  der M on ta g  der Erscheinungs
woche. •  Zahlungen fü r  A n z e ig e n b e t r ä g e  n u r  auf das Post
scheckkonto des Deutschen Rechts verlages G m bH . -  B e r lin  N r. 45176

„A n ze ig e n -A b te llu n g “ D eutscher R ec h tsverlag  Gm bH., B erlin  W 35 , Lützow ufer 18.

s:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;
O f f e n e  S t e l l e n:: :::::: :::::: :: :: :::::: :::::: ••

Vertreter
für Anwalts- u. Notariatspraxis an 
ein.LandgerichtssitzNorddeutsch- 
lands etwa ab Februar od. März 
d. Jrs. für längere Zeit gesucht 
Im Ruhestand lebend. Richter od 
alt. Anwalt durchaus erwünscht 
Ang. erb. unter A. 1409 an Anz. 
Abteilung Deutscher Rechtsver 
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18

Wegen Einberufung zur Wehr
macht vom 1. Februar 1941 ab

Anwalts- und Notar
vertreter gesucht.

Dr. W e g n e r 
Rechtsanwalt und Notar 

Sto l p  i. P.

Wegen Einberufung
Assessor

als Vertreter fü r sofort oder 
später gesucht.

Gehalt nach Vereinbarung. 
Rechtsanwalt und Notar 

Dr. Fischer,
Stett in, Augustaplatz 6.

Anwaltsassessor(in),
der wahrscheinlich nicht mehr 
zum Heeresdienst eingezogen 
wird, ab 1. 2. 1941 für größere 

OLG.-Praxis
nach Düsseldorf gesucht.
Angebote an Rechtsanwälte 

Dr. A r n d t  und Dr. Pohle,  
Düsse l do r f ,  Bleichstraße 14.

Erfahrener
Bürovorsteher

für beide Fächer zum 1.4. 1941 
oder später in Dauerstellung

gesucht.
Handschriftliche Bewerbungen 

erbeten an
Dr. Busch,  Garde legen.

Rechtsanwalt
oder Anwaltsassessor zur Ver
tretung des zur Wehrmacht ein- 
gezogenen Sozius 

sucht 
Rechtsanwalt 

Dr. Hans B o r c he r t  
Memel/Opr. 

Adolf-Hitler-Straße 5

Infolge bevorstehender Einberu
fung zur Wehrmacht 

suche ich fü r sofort 
Vertreter.

Ferner wird in Dauerstellung jün
gerer oder älterer
Bürovorsteher
für sofort gesucht.

Ang. an Simon,  Rechtsanwalt, 
Mersebu rg.

Infolge zurvon Einberufungen 
Wehrmacht 

sucht
größere Anwalts- und Notariats
praxis in Stett in militärdienstfr.

Assessor 
oder Volljuristen

als Hilfsarbeiter auf längere Zeit. 
Angebote unter A. 1401 an Anzei
gen-Abteilung Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützo wuferl8.

Für den Fall meiner demnächstigen Ein
berufung zur Wehrmacht su ch e  Ich 
einen militärdienstfreien

Anwalts
und Notariats Vertreter

für meine Praxis in schöner schlesischer 
Mittelstadt mit herrlicher Umgebung 
Gutes Büro vorhanden. Angebote unter 
A. 1 4 t6 an Anz.-Abteilung Deutscher 
Rechtsverlag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Dicnftftdlciileiter
für Stadtverwaltung der Kreisstadt Meseritz

f o f o r t  g c f l ic h t .

Vergütung nach TO. A. Vb. Angebote mit Lichtbild, 
Lebenslauf und Zeugnisabschriften erbeten.

D e r B ü rg e rm e is te r d e r  K re iss tad t M e s e ritz

Bürouorftchcr
der in einem umfangreichen geordneten Berliner An
waltsbüro als Büroleiter und Bearbeiter der Kosten
sachen u. ä. mir eine zuverlässige Unterstützung ist, 

für möglichst bald

g e f u d i t

Bewerbungen mit handgeschrieb. Lebenslauf, Zeug
nisabschriften und Gehaltsansprüchen unter A. 1421 
an Anzeigen-Abt. Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35, 

Lützowufer 18

Eine Anzeige 

In dieser Größe, 30 mm 

einspaltig, kostet 6.90 RM

Bürovorsteher(in)
oder Bürogehi l fe( in) ,  firm 
beiden Fächern, für sofort

gesucht.
Dr. Te i cher ,  

Rechtsanwalt und Notar, 
L u b l i n i t z  O/S. ^ _

AnzeiyenschCufi
is t  j e w e i l s  de r  D o n n e r s t a g  de r  V o r w o c h e !  
Deutscher Rechtsverlag G. m. b. H., Anzeigen-AbteilungS 
Berlin W 35, Lützowufer 18, Tel. 224086



B ü r o u o r f t e h e r ( i n ) ,

perfekt im Anwaltsfach mit möglichst langjähriger Praxis für 
baldigst gesucht. Ausführliche Bewerbungen mit Gehalts
forderungenerbeten an: D r.R u d o lfH am m an n ,Rechtsanwalt, 

Kaiserslautern, General-Lindemann-Straße 37

Wir stellen zum 1. März 1941, evtl, später, einen tüchtigen

ß n i u f t l t s g e h U f c n ,
der auch guter Maschinenschreiber ist, ein. Bewerbungen mit 
Zeugnisabschriften und Lebenslauf erbeten.

Rechtsanwälte und Notare 
Justizrat Loof und von Herff, Salzwedel

B ü r o g c h i l f c t i n )  sowie S t c n o t y p i f t i n

für Rechtsanwalts- und Notariatsbüro in Schlesien gesucht.

Bewerbungen erbeten unter A. 1418 
an Anzeigen-Abteilung Deutscher Rechtsverlag,

Berlin W 35, Lützowufer 18.

Sekretärin,
die Steno und Maschinenschrift 
Vollkommen beherrscht, für Tätig
keit in Treuhandpraxis nach Berlin

gesucht.
Möglichkeit zur Einarbeit in 

Buchführung gegeben. 
Angebote mit den üblichen An
gaben u. A . 1413 an die Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver- 
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18.

Perfekte Stenotypistin
aus dem Verwaltungsfach

gesucht.
Rechtsanwalt Dr. Yers in,  

Ber l i n  SW 11, 
Saarlandstraße 103.

Stenotypistin
(evtl, halbtags) 

gesucht.
Ang. mit Gehaltsanspr. erbeten an 
Rechtsanwalt Dr. Beckmann, 

Berl in W 35, Lützowstr. 33/36
Stenotypistin

für dauernd, evtl, zur Aushilfe 
gesucht.

Rechtsanwalt Dr. Kühn 
Berl in W 50, Tauentzienstr. 20 

Telefon 24 7575

A w ie L Q e ^ tM q t  

nüt aüf dm Poitidieck-HMito.
hc. #  5716 Bedin

Früherer Rechtsanwalt,
vielseitige wissenschaftl. u. prakt. 
Erfahrung, schriftstellerisch ge
wandt, sprachenkundig, sucht 
Tätigkeit, auch außerhalb Berlins. 
Angebote unter A . 1415 an Anz.- 
Abteilg., Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W 35, Lützowufer 18.

Anwaltsassessor,
37, Pg., militärfr., wirtsch. bes. erf., 
gew., selbst., Zulassg. Frühj. 1941 

löglich, sucht Tätigkeit in best. 
Anw.-Praxis mit ev. spät. Assozia
tion in Berlin. Ang. erb. u.A. 1411 
an Anz.-Abt. Deutscher Rechts
verlag, Berlin W 35, Lützowuf. 18.

• • • • • • • • • • • •

••• • • • •• • Gesuchte Stellen
landgerichtsdirektor a. D.

(B e rlin )
V0 iMte.ra* r - !• Ruhest., seitd. prlv. tätig, 
blsh leLstl,nEsfauig, sucht Int. Abschluß 
tth:. ” ai|ptbe3chafttgun|i anderw. Be- 
i u r a' wa ab halbe Kratt. 0 . Z lv il- 
schitl ®r - Prakt. Erfahrungen im W irt- 
ttrun„ recht (Kartelle, Verbände, Fach- 
schiRen' Schiedsgerichtswesen, Gesell- 
und r rechl) ° -  Erfolge als Gutachter 
reiCh„ af,beiter schwieriger u. umfang- 
tätio,,!’ Sachen. Auch literarische be- 
°der Angebote Ruf 73 iG 60 Berlin 
tei|un„ nJer A. 14 19  an Änzeigen-Ab- 
W ae * ., [deutscher Rechtsverlag, Berlin 
- - ^ J -Utzowufer i8.

Assessor, Dr. jur.,
n j Jahre, p g > repräsent. Erscheinung, 
\Val, 8uten Zeugnissen, V« Jahr bei An- 

’ 2 Jahren wissenschaftlich tätig,
risc hu ifa n g re ic h e  s c h r ifts te lle -
PeSche T ä t i g k e i t  im öffentlichen 
auch? ’lerv°rgetreten, guter Redner, 
8chnt «nsbautähige Stelle in d e r W i r t -
KehnV’ V e r l a g  b e v o r z u g t .  An- 
Abt ¡f Unter A - 1 4 2 0  an Anzeigen- 
ty ^  UnK Deutscher Rechtsverlag, Berlin

■ t-Utzowufer 18.

Wirtschaftsjurist
Rechtsanw. u. Industriesyndicus, 
Dr. jur. s. c. 1., 42 J., Pg., 4 '/»*jähr. 
Richter- u. 9-jähr. Anwaltspraxis 
in Berlin, bekannt. Kommentator, 
Spezialkenntn. auf d. Oeb. d. ge- 
werbl. Organisation, d. V erbands-, 
Arbeits-, Steuer-, Kontingents-,
Wirtschaftsrechts, der Finanzwirt
schaft, Personal-u. Ehrengerichts
fragen, Sozialpolitik, praktisch u. 
schöpferisch tätig, sachlicher und 
erfolgreicher Verhandler, ge
wöhnt, selbständig u. verantwor
tungsbewußt zu arbeiten, sucht

leitende Stelle
in Industr ie oder Verband 
wo er seine Überdurchschnitt 
liehen Erfahrungen und Kennt
nisse einsetzen kann und wo Selb
ständigkeit und Aufstieg gewährt 
Angeb. m. genauer Beschreib, d. Arbeits
gebietes erbeten unter A . 1114 an An
zeigen-Abtetlg. Deutscher Rechtsverlag, 

Berlin W  35, Lützowufer 18.

Älterer Anwaltsnotar übernimmt

Vertretung
von Anwaltschaft und Notariat 

eines eingezogenen Kollegen. 
Ang. erb. unter A . 1410 an Anz.- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18

3iffergcbUhr

für Stellenangebote 1.50 um, 

fUr Stellengefuche unö ßelegon- 

hcllsanjelgen —.50 RIO

Bekanntmachungen verschiedener Art
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••******!!

Ich gebe bekannt, daß ich als deutscher Rechtsanwalt im 
D is tr ik t W arschau des Generalgouvernem ents zuge
lassen worden bin. Mein Warschauer Büro befindet sich in 
Warschau C 1, Siegesstr. 41, Fernruf Warschau 8 3825

und 847 03. Rechtsanwalt Martin Hempel
B erlin  W  15, Knesebeckstr. 63

Wir haben uns
zur gemeinsamen Berufsausübung 

verbunden.
Unser Büro befindet sich: 

Hagen/W estf., Neumarklstraße 16
Fernsprecher 22117.

Justizrat Dr. Wer ner ,  
Rechtsanwalt und Notar 

F r i t z  Oer s te i n ,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt 

für Steuerrecht.

Zu kaufen gesucht
DAR (Deutsches Autorenrecht) 
von 1934—38. Angebote unter 
A . 1422 an Anzeigen-Abteilung 
Deutscher Rechtsverlag, Berlin 
W 35, Lützowufer 18.

3ufcluiftim auf 
liffcranjolgon bitte fdion auf 
üem Brlefumfthlag Deutlich 

mit Der Jlffernuminer 
hennjeithnen!

Bei Büroveränderung für Anwalts- 
koilegen oder bei Einberufung 

für dessen Büro

Anschlußmöglichkeit
Rechtsanwalt Dr. Walter Collberg 
Berlin-Neukölln, Ganghoferstr. 1 

Telefon 62 55 36

Langjährige Landgerichtspraxis
in südwestdeutscher Industrie

großstadt wegen Aufgabe
sofort abzugeben

geg. Übernahme der Außenstände 
und Büroeinrichtung.

Ang. unter A. 1406 an Anzeigen- 
Abteilung Deutscher Rechtsver
lag, Berlin W 35, Lützowufer 18,
Aus dem Nachlaß meines Mannes 
habe ich gut erhaltene 

juristische Bücher und 
Zeitschriften  
zu verkaufen.

Frau A n n e l i e s e  Gol dmann ,  
Senf t enberg  N/L. 

Kreuzstraße 27

Rechtsanwalt u. Notar in Berlin sucht aus persönl. Gründen

p r a s i s t a u f d i

oder Übernahme gutgehender Anwalts- und Notariatspraxis 
in M itte l- o d er W estdeutsch land. Angebote unter 
A. 1417 an Anzeigen-Abtlg. Deutsches Recht, Berlin W 35, 

Lützowufer 18.

Der fü l l t e t :
Je mellt Oie onöete töelt ficht, Daß öiefee 
große Oolft eine einige Gemeinfdinft ift, 
um [o mehr roirö fie einfehen, um aue- 

Pdltelos ihr Beginnen fein muß.



'D a s  y e f i t  i n  t e s te t  £ in ie  d ie  iln iu e c s U ä ts & u c h f ia n d C u n g ,  a n .

Zum Trimesterbeginn bringen w ir für die Vorlesungen über das „Arbeitsrecht“  ein Hilfsmittel für Vorlesung und
Studium in unserer Neuerscheinung

„Dös Rocht her Arbeit”
Systematische Zusammenstellung der wichtigsten arbeitsrechtlichenVorschriften von Prof. Dr.W olfgangSiebert,

Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Berlin
Umfang 200 Seiten

Aus dem V o r w o r t  des V e r f a s s e r s :
Preis kartoniert RM. 3.30

Die vorliegende Zusammenstellung arbeitsrechtlicher Bestimmungen ist zunächst veranlaßt worden durch Erfahrungen in meinen 
Vorlesungen. Die von Studenten am meisten benutzten Gesetzsammlungen, insbesondere die Sammlung von Schönfolder, 
wollen und können nicht zugleich alle wichtigen Vorschriften des Arbeitsrechts umfassen; andererseits gehen die besonderen 
arbeitsrechtlichen Tex'sammlungen, darunter auch meine systematische Gesetzessammlung, regelmäßig in Umfang und Preis über 
das hinaus, was für Studenten, Referendare, Hörer der Verwaltungsakademien usw. erforderlich ist.
Eine solche Sammlung wird sich, wie ich hoffe, auch für die Praxis nützlich erweisen. Insbesondere ist sre für alle diejenigen 
bestimmt, die sich einen ersten Eindruck in einfachere Fragen verschaffen wollen, ehe sie zu den weniger handlichen, aber 
natürlich’oft unentbehrlichen großen Loseblattsammlungen greifen. Auch wird die Möglichkeit, hier ohne Schwierigkeiten 
einen Gesamtüberblick über Bereich und Grundiinien des Arbeitsrechts zu erhalten, angesichts der gegenwärtigen Fülle der 
Einzelbestimmungen oft angenehm empfunden werden.
Wenn nun diese Sammlung durch Beschränkung auf ein Mindestmaß an Gesetzesstoff einen neuen Weg gehen will, so sollen 
damit die bisherigen allgemeinen und arbeitsrechlichen Sammlungen nicht ersetzt werden, sondern es soll nur eine m. E. noch 
vorhandene Lücke ausgi füllt werden. Insbesondere ist hervorzuheben, daß die großen allgemeinen Gesetze, z. B. BGB., HGB-, 
ZPO., hier nicht noch einmal, auch nicht in einzelnen Tei en, abgediuckt worden sind. Aus Raumgründen mußten auch die 
besonderen Vorschriften für die neuen Reichsgebiete und für Ausländer ausscheiden. Andererseits erschien es für die hier 
verfolgten Zwecke wichtig, den Akademie-Entwurf über das Arbeitsverhältnis auf/.unehmen. — Im ganzen entspricht dieser Band 
meiner vor zwei Jahren im Deutschen Rechtsverlag erschienenen familienrechtlichen Gesetzessammlung.

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G. m.  b. H., B e r l i n - L e i p z i g *  W i e n
Berlin W  35, H ildebrandstraße 8

A u s l i e f e r u n g  für  Os t mar k  und Sudetenland:  Deutscher Rcchtsver lag G. m. b. H., WienI ,  Riemergasse 1

D a s  a u s g e z e i c h n e t e  H a n d - u n d  N a c h s c h l a g e b u c h  i n  n e u e r  A u f l a g e :

btt frefonnte 6ton6oc6fommcntoc
ib e r a u é g e g e b e n  a u f  9 3 e r a n l a f f u r t g  ber  9 ? e i d ) ¿ n o f a r f a m m e r

Bon

3t. ccttM i ©einig ®t. fictmneno
$Hotor Sl®.-9tat im ÍH39Jt. 9t9l., ©efctjäftsfüljrer b. Jicidjsnotarfammer

aWit einem Geleitwort be8 i^räfibeitten ber SReirftönotartnmmcr, »uftijrat «öotycr»

$er auf fßeranlaffung ber 81eid)gnotarfninmeT geraffene auífllíjrlidje tommentar Ijnt toeit über bie Greife bec Dictare fiinau« eine übet*
au« große SSerbreitung unb außerorbentfidje Dfnetfennung gefunben. ®ie

2. »ölltg ncubcarbcifetc, fiatf erweiterte Auflage
tnirb in ber $ta;riS um fo mehr roiflfomnieu fein, até fjicr eine »oilftiinbige, fiare unb griinbficfie ®arftelTung ber 9?rid)«notarorbnung nebfl 
9tirfii r̂ung?«3SD., ber ®ieuftorbnuiig unb bet fonftigeu SBorfcE)riften unb Erlaffe nad) neueftem ©taube geboten tnirb. Son berufener 
©eite ift ju ben Ergebniffen unb Erfahrungen feit Erfaß be« ©efejje« unter eingeftenber aSerucf|id)tigung ber fiit bie Df lmarl  unb ba« 
©ubetentanb gel tenbcn »ef l immungen eingefjenb ©tedung genommen. „®a8 3Berf oerbient uneingefdjränfte Slnerfennung. 
3n gobrängter SEurge bringt eS außerorbentfid) Biel, e« ift ein in fid) gefcf)loffene« BoIIftänbige« Sfomnenbium beé notarifdjen ©erufé- 
recl)té." (®t. 3uft.) „®a8 ©tanbarbiorrf, ba« bei aller Mrje ber ®arftef(ung eine ungeheure güße Bon «Stoff bietet." DRecff. $ifdir.) 
„Klar, furj unb bodj erfd)ö»fenb, überall ben ©ebßrfniffen ber ffkaji« entflircdjenb. Eefjßrt toegen feine« reidjen, toidjtigen Siibatt« 
unb ber au«ge¡;eid)neten ®arftetlung ju bern notmenbigen Dtüftjeug be« Dlotar«." (®t. Diotarjtfdjr.) 458 ©. 8°, Seinen 11.50 8ifK.
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